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Vo r w r t.

Ein früherer Entwurf der vorliegenden Arbeit hat der philo-

sophischen Fakultät der Berliner Universität als Promotionsschrift

vorgelegen; ein Teil davon ist unter dem Titel: Die pohtischen

Ansichten der engHschen Klosterannalisten aus der Zeit Hein-

richs IIL, als Inauguraldissertation erschienen (Berlin 1893. Alb.

Sayffaerthj. Indes erwies sich eine völlige Umarbeitung als not-

wendig (auch der als Dissertation veröffentlichte Teil ist ver-

bessert worden) ; die Vollendung ist durch Krankheit und andre

äufsere Umstände verzögert worden.

Den Mittelpunkt der vorliegenden »Schrift bildet Matheus

Parisiensis , dessen poHtischer Charakter bei dem Umfange
seinCi' Werke deutlicher und genauer gezeichnet werden konnte;

ergänzt wird dieser Abschnitt durch eine kürzere Skizze von
den zeitgenössischen Klosterannalisten bis zu Thomas Wykes und
dem Mertoner Bearbeiter der Flores historiarum. Durch diese

Anordnung wurde die Änderung des ursprünglichen Titels ge-

boten. — Die Charakteristik von Matheus durfte sich nicht auf

eine Erörterung seiner Ansichten über das bestehende öffentliche

Recht beschränken , sondern daneben war seine Stellungnahme

zu der ständischen Politik zu untersuchen, die den natürlichen

Wertmesser seines politischen Urteils abgab. In England war
Matheus, hauptsäclilich wegen seiner scharfen Opposition gegen

König und Papst, kurzweg als ein von patriotischer Begeisterung

beseelter Kämpfer für Freiheit und Recht aufgefafst worden

;

E. A. Freeman hat ihn einmal sogar liberal genannt ; dem gegen-

über war auszuführen , dafs Matheus durchaus aristokratisch ge-

sinnt war, und dals seine staatsrechtlichen Anschauungen einer-

seits zwar der Ausdruck der fortschrittlichen Tendenzen des

Ständewesens sind, andrerseits aber ein stark feudales Gepräge
tragen.

Die Untersuchung dieser Dinge führte notwendig zu Forschun-

gen über das anglonormannische Königtum und die Entwicklung



VIII XIV 3.

der englischen Stände; und da die Ergebnisse der erstem hierauf

beruhen , so war es unumgängHch , diese verfassungsrechtlichen

Untersuchungen im Zusammenhange vorzutragen , wenn es auch
auf Kosten der Einheitlichkeit der Arbeit geschah. Die Auf-

fassung des englischen Ständetums ist wesentlich diu*ch die

Schriften über die deutschen Landstände beeinflulst worden. Der
Anhang schliefst sich an diese rechtsgeschichtlichen Forschungen an.

Nicht zu vermeiden war bei der Charakteristik von Matheus
Parisiensis eine Reihe von Wiederholungen , da sich der Stoff,

der in einem Kapitel behandelt war, oft mit dem Inhalt eines

andern nahe berührte, und da viele Beweisstellen nach mehreren
Richtungen Ausbeute gewährten. Da ich die Korrekturbogen
aufserhalb des Bereichs einer einschlägigen Bibliothek lesen mufste,

habe ich wegen etwaiger Versehen um Nachsicht zu bitten.

Meinen ergebensten Dank sage ich Herrn Professor Dr.

F. Liebermann , der die Güte hatte die vorliegende Schrift im
Manuskript durchzusehen, für vielfachen gütigen Rat, sowie den
Verwaltungen der Königliehen Bibliothek in Berlin , der König-
lichen und Universitäts-Bibliothek in Königsberg und der König-
liehen Gymnasialbibliothek zu Marienwerder für ihr sehr freund-

liches Entgegenkommen.

St. Aubin's auf Jersey, im Oktober 1896.
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der Päpste. Stellung zu Friedrich II. S. 99. Er be-
kämpft die Lehnsabhängigkeit Englands. S. 100.

Matheus tritt für gröfsere Unabhängigkeit der eng-
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Einflufs des römischen Rechts auf das common
law. 8. 106. Matheus bekämpft als .\rtist das ein-
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eignem Recht und sind Gegner des Widerstands-
rechtes. 8. 119. Gröfseres Verständnis für Ver-
fassungsfragen. S. 120. Ihr Urteil über die Ver-
fassungen von 1258 und 1264. 8. 120 Wykes Gegner
der Ausländer. 8. 121. Beide Autoren keine Ab-
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Zur Chronologie der Parlamente von 1244 und 1245 . . . 124—127
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Anhang: II*

Die angebliche Ernennung Ralph Nevilles zum Kanzler durch

das Parlament (1226) 128—136

Der Anspruch des Parlaments, die Grofsbeamten
zu ernennen, soll von Heinrichs JII. Minderjährigkeit
herstammen; Ralph Nevilles Ernennung zum Kanzler
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soll der Präcedenzfall sein. S. 128. Die Quelle hier-

für ist Matheus Parisiensis. S. 128. Der König
nimmt dem Kanzler das Siegel ab , das ihm vom
Parlament übertragen worden sei. S. 128. Die
Wegnahme fällt ins Jahr 1238. S. 129.

Neville wird Kanzler zwischen 2. Mai iind 28. Juni
1226. S. 130. Nach Matheus habe das Parlament
nur das Siegel an Neville gegeben. S. 130. Ur-
sprung des Amts des Siegelbewahrers aber erst 1227.

S. 131. In der Zeit, wo Neville Kanzler wird, tagt

kein Parlament. S. 132. Seine Ernennung durch
das Parlament staatsrechtlich unmöglich. S. 133.

Auch der Kanzler Hubert von Burgh und der The-
saurar Eanulf le Breton nicht vom Parlament er-

nannt. S. 133. Der Ernennungsanspruch des Parla-

ments datiert erst von 1245. S. 134. Matheus hat

jene Stellen erst nach 1245 geschrieben und die spätem
Ideen auf eine frühere Zeit übertragen. S. 135.

Vorbemerkiiiifl:.

Ich citiere von Stubbs, constitutional history of England den

1. Band nach der 5. Auflage (1891), den 2. Band nach der

3. Auflage (1887); und Stubbs, select charters nach der 7. Auf-

lage (1890).



I. Die Stände und das Königtum.

1. Die Entwicklung des Parlaments,

So fest gegründet die anglonormannische Monarchie auch

war, so hatte doch selbst Wilhelm der Eroberer nicht ganz un-

umschränkt regiert. Dem Koni utum waren in dem Rechte

Schranken gesetzt , die nicht wohl zu überschreiten waren . und
indem die Könige die Dienste und Leistungen, zu denen ihre

Unterthanen verpflichtet waren, genau fixierten , zogen sie selbst

bestimmte Grenzen um den Kreis ihrer eignen Reclite. Aber
auch auf politischem Oebiete war die Krone von den Baronen

nicht völlig unabhängig. Vor allem dadurch , dafs die Erbfolge

des königlichen Geschlechts durch kein reines Erbrecht ge-

regelt war: die Königswahl war in der cältem Zeit weitaus das

wichtigste Recht , das die Barone besafsen. Die Könige

haben ihre Vasallen auch zu politischen Beratungen, besonders

über Änderung des alten imd Schaffung* neuen Rechts, zugezogen,

um durch ihre Zustimmung die Autorität der königlichen Ver-

ordnungen zu verstärken. Indes war eine solche Mitwirkung

noch kein verfassungsmälsiges Recht des Magnum Concilium ge-

worden; noch war es eine Sache der Politik und nicht des Rechts,

wenn der Fürst die Zustimmung seiner Barone zu seinen Ent-

schlüssen einholte. Und wenn dies auch allmähhch zur Regel

wurde, so fehlte es doch der Reichsversammlung selbst noch viel

zu sehr an Selbstbewulstsein , um es als einen Präcedenzfall an-

zusehen . wenn sie zu einer Beratung geladen worden war , und
daraus das Recht für sich herzuleiten , regelmäfsig an der Ent-

scheidung wichtiger poUtischer Fragen teilzunehmen.

Das folgte ganz natürlich aus dem Charakter der Reichs-

versammlung selbst. Sie war zu jener Zeit weder äulserlich

noch innerlich eine geschlossne Körperschaft. Zusammengesetzt

war sie aus den bedeutendem Kronvasallen, wie sie jedesmal

nach der Willkür des Königs' berufen wurden; nur der hohe

Klerus wurde wohl stets vollzähhg geladen. Freilich hing auch

Forschungen XIV 3. — Plehn. 1
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noch unter Heinrich 111. die Zusammensetzung der Reichs-

versammhmg ganz von der Willkür des Königs ab. aber sie

besafs eine innere Geschlossenheit, die denen des 12. Jahrhunderts

ganz abging. Der Grund davon liegt hierin. Zwischen den

Notabein, die die Hoftage des 12. Jahrhunderts bildeten, bestand

kein fester Zusammenhang, die Prälaten und Barone standen

nicht als geistlicher und weltlicher Stand und nicht als die Ver-

tretung des ganzen Landes dem Könige gegenüber, sondern jeder

einzelne repräsentierte nur sich selbst; er handelte in der Reichs

-

Versammlung, wenn es ja einmal zum Handeln kam, nur in

seinem eignen Namen und auf eigne Verantwortung Die Reichs-

versamndung alten Stils war eine Summe einzelner Personen,

sie war keine politische Korporation . kein Rechtssubjekt. Die

Stände hatten sich noch nicht konsolidiert, und die Nation war

noch weit entfernt davon, sich als eine Einheit zu fühlen.

Dafs von einer Einhelligkeit eines selbständigen Wollens

und Handelns in der Reichsversammlung des 12. Jahrhunderts

noch kaum eine Spur vorhanden war, dafs vielmehr ein jeder

sein Auftreten nur mit der eignen Person zu vertreten hatte,

zeigt sich sehr deutlich in den Fällen, wo ein direkter, energischer

Widerstand gegen den Willen des Königs laut wurde. Zugleich

wird dadurch die Seltenheit solcher Vorkommnisse erklärlich, die

dann das gerechte Aufsehen der Chronisten erregt haben ^, denn

es gehörte in der That kein geringer persönlicher Mut dazu,

dem König ins Gesicht zu trotzen. Als Bischof Herbert von
Salisbury sich 1197 weigerte, König Richard in Frankreich

persönlichen Kriegsdienst zu leisten, wurde er als aufserhalb des

königlichen Schutzes befindlich erklärt, und seine Güter wurden
konfisziert, bis er sich durch eine hohe Summe die Gnade des

Königs wieder erkaufte^. Erzbischof Gottfried von York wider-

setzte sich 1207 einer Steuerforderung König Johanns, dessen

Halbbruder er war; darauf aber ging er freiwillig ins Exil^.

Über zwei Fälle solcher individueller Opposition sind wir etwas

genauer unterrichtet. Im Jahre 1163 verlangte Heinrich II. auf

dem Hoftage zu Woodstock, dafs das jährliche, von den Graf-

schaften aufgebrachte auxifium vicecomitis dem Einkommen der

Sheriffs entzogen und zu den ordentlichen Einkünften der Krone
geschlagen werden sollte'*. Dies Ansinnen rief den entschieden-

sten Widerspruch Thomas Beckets hervor, der darauf bestand,

dafs „von seinem ganzen Lande und von den Gerechtsamen der

Kirche" kein Pfennig hergegeV)en würde '^. Eine ausfuhrlichere

Schilderung giebt ulis der Biograph des hl. Hugo von Lincoln

^\ .S._ die Zusammenstellung bei Stubbs I 619 ff.

^ Magn'ä"Tita S. Hugöfiis eä. Dimock (rolls series) p. 250.
3 Cr. Maj. II 511.
•* Round, Engl. bist. rev. 1890 S. 750 ff.

^ Non dabuufur de tota terra mea et de jure ecclesiae ne unus quidem
denarius. Grim, vita S. Thomae ed. Robertson (rolls series) 374.
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von den Verhandlungen der Oxforder Reichsversammliing von
1197j vco Richard I. von den Baronen persönUchen Kriegsdienst

in Frankreich forderte ^ Der Erzbischof von Canterbury. der

als Kanzler den abwesenden König vertrat, erklärte sich selbst

zu dieser Unterstützung bereit, und wandte sich dann an den
Bischof von London; dieser sagte für sich ebenfalls zu. Darauf
richtete er dieselbe Frage an den Bischof von Lincoln. Der aber

verweigerte die Heeresfolge: nach den Privilegien seiner Kirche

sei er nur zum Kriegsdienst innerhalb des Landes verpflichtet.

Ihm folgte, wiederum nur für sich sprechend, Bischof Herbert

von Salisbury-. — Thomas Becket sowohl als Hugo von Lincoln

protestierten gegen die Forderung der Krone nur in ihrem eignen

Namen, sie handelten nicht als Vertreter ihres Standes, ge-

schweige der Kation^. Wer sich ihnen anschliefsen wollte, mochte
es thun, aber gleichfalls auf eigne Verantwortung.

In beiden Fällen wird die Weigerung, der Forderung der

Krone zuzustimmen, damit begründet, dafs sie dem geltenden

Rechte zuwiderliefe "*. Den mächtigen Prälaten lag es fern, die

Absichten der Krone mit politischen Gründen zu bekämpfen,

sondern sie protestierten dagegen, weil sie keine Änderung der

bestehenden Rechte zugestehen wollten. Parlamentarische Debatten

und Abstimmungen schlofs die damalige Verfassung der Reichs-

versammlung aus ; sie war gänzlich unfähig , einen einheitlichen

korporativen Beschlufs zu fassen, ^^'eder konnte dies nach dem
Princip der Majorität geschehen, denn ein dissentierender Baron
war durch die Zustimmung der übrigen nicht gebunden und
konnte nicht überstimmt werden; noch nach dem Princip der

Einstimmigkeit, wie es im 13. Jahrhundert geschah, denn die

Versammlung war "eben noch keine geschlossne Körperschaft.

Ihre Zustimmung zu dem Willen der Krone war nicht korporativ,

sondern nur kollektiv, und geschah woiil in der primitiven Form
der Acclamation , wenn auch die vornehmsten Mitglieder persön-

lich um ihre Meinung befragt wurden.

Welche Wirkungen hat nun eine solche individuelle Opposi-

tion gehabt? "^ Bei der Beantwortung dieser Frage mufs man
zwischen den Fällen unterscheiden, wo sich die Opposition gegen
einen Gesetzesvorschlag , und wo sie sich gegen das Ansinnen
einer aufserordentlichen Leistun"' der Unterthanen, sei es in Geld

' Round, Engl. bist. rev. 1892. S. 301 ff.

- Magna Vita S. Hugonis 249 sq. Hoveden IV, 40.
" Vgl. die citierten Aufsätze Eounds. Da es sich um eine rein welt-

liche Angelegenheit handelte, konnte Becket auch nicht als Primas von
England die gesamte Kirche vertreten. Vgl. Stubbs I 619 : S. Thomas
had declared at Woodstock, that the lands of bis church should not
pay a penny.

•* Round a. a. 0.
" Stubbs bat diese Frage aufgeworfen, speciell in Rücksicht auf

Steuerbewilligungen. I 618—21, 625—27; 11 253—55. Stubbs" Auffassung
dieser Dinge wird später im Zusammenhange dargelegt werden.

1*
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oder im Lehnsdienst u. a. richtete. A\'enn Thomas Betkets
Widerspruch gegen die Umwandlung des auxiUum vicecomitis

Heinrich II. veranlalst hat, diesen ITan aufzugeben, so war das
nicht die rechtHche ^^'irkung des ablehnenden Votums, sondern
lediglich ein Akt der Politik. Denn um dem Nein des Indivi-

duums eine solche Kraft zu verleihen , hätte das Liberum \^eto

in England rechtens sein müssen. Es kam hier lediglich darauf
an, wie schwer die Stimme des Opponierenden beim Könige ins

Gewicht fiel.

Anders lagen die Dinge, wenn der König eine Steuer forderte,

die gewöhnlichste Art einer aufserordentüchen Leistung der Unter-
thanen. Wiihrend der König eine IJechtsänderung auch durch
eine einseitige Verordnung, ohne die Zustimmung der Reichs-

versammlung, vornehmen konnte, so mulste er sich, wenn er eine

aufserordentliche Abgabe erheben wollte, verlier mit den Steuer-

zahlern in Verbindung setzen und deren Einwilligung einiiolen.

Hat nun aber die Reichsversaramlung bei ihrer gekennzi ichneten
Verfassung die Bewilligung einer Steuer für die Gesamtheit der
Steuerzahler aussprechen können? konnte ihr Konsens zu der
.Forderung der Krone bindende Kraft für dissentierende M^It-

Iglieder und für die nicht geladnen Unterthanen haben? Es
[liegt auf der Hand, dafs das unmögHeh war, und in der That
schweigen die Quellen von Steuerbewilligungen der Hoftage.
Aus diesem Schweigen der Quellen haben nun sowohl Gneist als

Stubbs gefolgert, dafs direkte Steuern in dieser Zeit überhaupt
keiner Bewilligung unterlegen hätten, sondern dafs sie durch ein-

seitige Verfügungen der Krone erhoben worden wären \ Diese
Auffassung ist aber ganz entschieden zurückzuweisen. Eine
aufserordenthche Steuer bedurfte allemal der Bewilligung der
Steuerzahler, mochte diese auch durch die Macht der Krone zu
einer blofsen Form herabgedrückt worden sein. Wie der König
das Diinengeld nicht von einer gröfsern Hufenzahl erheben
durfte, als der Unterthan nach dem Domesday book besafs, und
wie er das servitium debitum seiner Kronvasallen nicht willkür-

lich erhöhen durfte -, so konnte er noch viel weniger nach seinem
freien Ermessen eine allgemeine Steuer ausschreiben. Es ist

lehrreich, welche Mittel selbst ein Tyrann wie Wilhelm Rufus
anwenden mufste, um von seinen Unterthanen auf anderm Wege
als durch Gebühren und Bufsen Geld zu erpressen : er bot ein-

mal einen Teil der Miliz auf, liefs sich die Gelder geben, womit
die Männer von den Grafschaften zum Unterhalt für den Feldzug
versehen worden waren, und schickte sie dann wieder heim ^. Hätte

^ (xneist nimmt ein Steuerbewilligungsrecht der Kronvasallen erst
seit der i\Iagna Charta an. E. YG. 177. S&2. — Stubbs I 6 IS: it is only
towards the end of the reign of Richard, that we can trace anvthing
like a formal grant or discussion of a grant in the national Council.

2 Round, Engl. bist. rev. 1892. S. o02.
3 Stubbs I 327.
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er aus eigner Initiative eine allgemeine Landessteuer ausschreiben

können, so hätte er dies Recht zweifelsolme nach MögHchkeit

ausgenutzt und hätte nicht zu so umständlichen, kleinlichen und

nicht einmal einträghchen Mitteln greifen dürfen. Aber der

König hatte kein Recht, nach seinem Belieben über das Ver-

mögen seiner freien Unterthanen zu verfügen. Ausdrückhch er-

klärt Heinrich I. in seiner Charte von 1100 die Ländereien aller

Ritter für frei von jeglichen Abgaben und Leistungen aufser dem
Lehnsdienst^ In jeder aufserordentlichen, durch den einseitigen

Willen des Herrn aufgelegten Abgabe erblickte man eine Min-

derung der persönlichen Freiheit. Wenn man diese Anschauung

noch bei Matheus Parisiensis trifft und zwar da, wo er von Steuern

spricht, die das Parlament bewilligt hatte-, so kann kein Zweifel

bestehen, dafs sie ein Jahrhundert früher noch ganz allgemein-

gültig gewesen ist; denn sie hatte unter Heinrich HI. bei dem
längst anerkannten Steuerbewilligungsrecht des Parlaments keinen

rechten Sinn mehr und mul's aus einer frühern Zeit herstammen.

Den Grundsatz, dafs aufserordentliche Beisteuern freier Männer
nicht pflichtmäfsige Abgaben , sondern freiwillige Gaben wären,

erkannte auch König Johann an, als er sich im Jahre P212 von

den englischen Stiftern Bescheinigungen ausstellen liefs, dafs

alle seine Erpressungen gutwillige Geschenke ihrerseits gewesen

wären ^.

Wir müssen hier auf die Geschichte der direkten Steuern

etwas näher eingehen, wenn auch dieser Gegenstand hier keines-

wegs erschöpfend behandelt werden kann. Ob vor Heinrich H.
aufserordentliche direkte Steuern von den freien Unterthanen er-

hoben worden sind aufser dem Dänengeld und den Auxilien zur

Wehrhaftmachung des Thronfolgers, zur Aussteuer der ältesten

Prinzessin und zur Auslösung des Königs aus der Gefangenschaft,

ist bei dem Mangel an Urkunden nicht zu bestimmen. Diese

drei Klassen von Auxilien waren zwar pflichtmäfsig , sofern sie

nicht verweigert werden konnten; da aber die Wehrhaftmachung
des ältesten Prinzen und die Verlobung der Prinzessin auf einem

prächtigen und zaldreich besuchten Hoftage gefeiert wurden, ist

wohl auch die Beisteuer der KrönVasallen bei dieser Gelegenheit

einer offiziellen Besprechung unterzogen worden^. Dagegen war

das Dänengeld eine pflichtmäfsige Abgabe, die nach einem festen

Satze vom Sheriff eingetrieben wurde und keiner Bewilligung

bedurfte^. In einer undatierten Urkunde spricht Heinrich I.

^ Select charters 101 § 11.

2 S. u. S. 62 f.

3 Ann. Waverl. 268. Cr. Maj. II 537. Dunst. ;U. W. Coventry.

II 207.

* Diese drei Auxilien werden in der M. Charta als pflichtmäfsig be-

zeichnet, aber unter Heinrich III. vom Parlament bewilligt.

•5 Über das Danegeld s. Round, Engl, bist rev. 1890. S. 752 f.
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von einem atixiliuni, quod barones mihi dederunt' : der Ausdruck
dederunt weist auf eine Bewilligung hin -

: doch kann man aus
die-ser vereinzelten Nachricht keine Schlüsse auf direkte Steuern
unter Heinrich I. ziehen, zumal da es nicht undenkbar ist, dafs

dies Auxilium zur Mitgift der Prinzes^sin Mathilde erhoben
worden ist^.

Seit Heinrich H. kommen nachweislich andre direkte Steuern
vor. ^^'ir beginnen mit den Scutagien, obwohl es nicht ganz
sicher ist, ob schon Heinrich H. oder erst seine Söhne diese

als Steuern erhoben haben. Die Scutagien"* bedeuten ursprüng-
lich eine Abgabe, womit speciell die geistlichen Barone den
persönlichen Kriegsdienst aufserhalb Britanniens ablösten '

, und
die in gleichmiU'siger Höhe von den einzelnen Kitterlehen ent-

richtet wurden. In diesem Fall waren sie als Konsequenz des

der Krone schuldigen Lehnsdienstes eine pflichtmäfsige Abgabe
und bedurften keiner Bewilligung. Wurden dagegen von der
Gesamtheit der Kronvasallen Scutagien als eine allgemeine direkte

Steuer erhoben , so war das eine freiwillige Beihilfe der Barone,
die der Bewilligung bedurfte. Da eine solche Scutagiensteuer

alle Kronvasallen traf und ein jeder die Bewilligung nur für sich

aussprechen konnte'', so mufs die steuerbewilligende \'ersamm-
lung aus sämtlichen KrönVasallen bestanden haben. Eine solche

Versammlung war in dem allgemeinen Lehnsaufgebot gegeben,
denn die Scutagiensteuern wurden zunächst nur zur Deckung
der Kosten eines Feldzugs gefordert. Eine Bestätigung dieser

Annahme ist die bekannte Bestimmung der Magna Charta von
1215, dafs die Scutagiensteuern nur von der Gesamtheit der
Kronvasallen bewilligt werden dürften ; denn dies war nicht, wie
man bisher angenommen hat, eine neue Verfassuugsidee, sondern
die Barone gingen damit auf die frühere Grundlage der Steuer-

^ Chroiiicou monasterii de Abingdon (rolls series) II 113 , bei

Stubbs I 400.
- Stubbs I 618. Vgl. die Bewilligung des Fünfzehnten von 1220:

dederunt nobis quintam decimam etc. Select cliarters i^")4.

^ Stubbs führt noch eine zweite Nachricht über direkte Steuern aus
der Zeit Heinrichs I. ;ni , I 01:^. Es ist das writ über die lokalen Ge-
richte: S-iatis quod conoedo et jiraecipio ut aniodo oomitatus mei et
huiidrcda in illis locis et eisdem terminis sedeant sicut sederunt in tempore
regis Eadwardi et non aliter; ego enim (juando voluero taciam ea satis

summonere propter mea doniinica necessaria ad voluutatom nieam.
Stubbs 1-425. (JIS. Es ist .aber wohl kein zwingender Orund zu der
Annahme vorhanden, dafs hiermit gerade Goldbedürfnisse des Herrn ge-
meint sind.

* Dafs die Scutagien schon unter Heinrich I. vorkommen, was Round,
Engl, bist. rev. lt>91 S. 629, nachweist, war übrigens schon Madox be-
kannt. Excii. I 624 f.

^ Round. Engl. bist. rev. 1892. S. 804.
** Über die analogen Verhiiltnisse in den deutschen Territorien vor

der Konsolidierung drr Landstände s. Gierke. Deutsches Genossenschafts-
recht I .568.
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bewilligung zurüc-k. Die Bewilligimg einer Scutagiensteuer war
kollektiv, denn sie wurde zwar von der Gesamtheit der Krön-

Vasallen ausgesprochen, aber jeder einzelne gab seine Zustimmung
nur für sich selbst und konnte sich der Theorie nach davon aus-

schliei'sen. Die Steuer wurde rechtskräftig nicht durch ein Gesetz,

sondern durch einen Vertrag, und zwar durch einen Kollektiv-

vertrag, für den die Gleichheit des Steuersatzes für alle Bei-

tragenden charakteristisch ist.

Eine zweite Klasse aufserordenthcher direkter Steuern war
von wesentlich anderm Charakter, Sie traf gewöhnhch mehrere

kleinere Gruppen von Steuerzahlern und wurde nicht nach einem

gemeinsamen, bestimmten Satze erhoben, sondern in sehr ver-

schiedner Höhe, auf Grund besondrer ^'ereinbarungen mit den

einzelnen Steuerzahlern. Die Bewilligung bestand in einer Summe
individueller Verträge mit der Krone. Solche Steuern sind 1159,

1165 und 1168 als Ergänzungssteuern zu den Scutagien erhoben

worden'. Round führt folgende Gruppen von Steuerzahlern bei

dem „donum" von 1159 auf, denen die bei dem „auxilium" von

1168 ziemlich entsprechen: 1. die Bischöfe und die Abte, die

Ritterlehen hatten, 2. einige Stifter, deren Besitzungen in Frei-

almosenland bestand, 3. die Städte, 4. die Sheriffs, 5. die

Juden, 6. die Münzer-. Aus diesen Gruppen sind für unsre

Untersuchung die dona der Städte und der Juden auszuscheiden,

da diese tallagia waren, d. h. pflichtmäfsige Abgaben, über deren

Höhe wohl mit den Organen der Krone verhandelt wurde, die

aber keiner wirklichen Bewilligung bedurften. Dafs dagegen die

andern dona und ebenso die von 1165 und 1168 förmlich be-

willigt worden sind.- erhellt aus den Eintragungen in den Schatz-

rollen, dafs die Steuerzahler sie jeder pro promissione sua ent-

richtet hätten. Man wird annehmen dürfen, dafs die BewiUigungen
der Kronvasallen auf einem Hoftage", und die der Sheriffs, der

Münzer und der Abte der Freialmosen - Stifter durch die Ver-

mittel ung des Exchequers, der reisenden Richter oder der Sheriffs

erfolgt sind. In derselben Weise hat Heinrich IL von den ein-

zelnen Grafschaften dona cnmitatus erhoben"*. Diese primitiven

Arten von Steuern haben sich als Ersatz für allgemeine Landes-

steuern, wenn diese vom Parlament verweigert wurden, bis in die

folgenden Jahrhunderte erhalten.

Epochemachend für die Entwicklung der direkten Steuern

1 Pipe Roll 5. 11. 14. .Henry II fPublications of the Pipe Roll
Society voll. 1. 8. 12 passim. T7ber die Steuern von 1159 und 1165 vgl.

Round, Engl. bist. rev. 1891. S. 633 ff. 638.
- Round a. a. O. S. 634 f.

^ Da die Bewilligung der Steuer von 1168 wahrscheinlich auf dem
Hoftage von Clarendon 1166 stattgehabt hat iStubbs I 509). so ist wohl
anzunehmen, dafs auch das scutagium pur fille marier daselbst beraten
worden ist.

* Vgl. die Pipe Rolls a. 2 und a. 6. Henry II.

V
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%J in England ist der Saladinszehnte von 1188 geworden. Während
die frühern Steuern auf individuellen oder kollektiven Verträgen

der Steuerzahler mit der Krone beruhten , ist dies das erste

Steuergesetz, das auf einer Reichsversammlung \ mit dem
consensus meliorum terrae erlassen wurde und wie jedes andre

Gesetz bindende Kraft für alle Unterlhanen hatte, mochten sie

auf dem Hoftage erschienen sein oder nicht. Dafs man zu

dieser Rechtsänderung schritt , hatte seinen Grund in der Natur

der Steuer, die nach einem gleichen Satze alle Unterthanen

traf, so dafs es unmöglich war, hier eine allgemeine Kollektiv-

bewilligung herbeizuführen. Der Entschlufs zu dieser Neuerimg
wurde zweifellos dadurch erleichtert, dafs der König die Autorität

des Papstes, der die Steuer veranlafst hatte, und daher der eng-

lischen Kirche hinter sich wufste. Dementsprechend erhielt auch

rlie Erhebung des Zehnten einen halb staatlichen , halb kirch-

lichen Charakter. Die Erhebungsbezirke waren die Pfarreien;

die Erhebungskommissionen bestanden aus je einem geistlichen

und einem weltlichen Beamten des Königs und des Barons des

Bezirks, einem bischöflichen Kleriker, dem Erzpriester und dem
Pfarrer, einem Templer und einem Johanniter; Ungehorsame
wurden mit den geistlichen Strafen bedroht^. — Epochemachend
ist der Saladinszehnte aber nicht nur als erste direkte Steuer

von öffentlichrechtlichem Charakter geworden, sondern (zugleich

mit dem Kreuzzugsvierzigsten von 1199) auch für die jetzt auf-

kommenden Steuern von dem beweglichen Vermögen. Nach ihrem

Muster ist 1193 zur Auslösung König Richards neben andern

x\rten von Steuern ein Vierter von allem Einkommen, 1203 ein

Siebenter und 1207 ein Dreizehnter erhoben worden^.

Dafs diese Steuern in der That öffentlichrechtlicher Natur

^ind, erhellt zunächst aus den Strafandrohungen gegen Steuer-

defraudanten, die auch keineswegs nur auf dem Papier standen *.

Auch ist bei der einzigen Steuer dieser Zeit , über die wir ur-

kundliche Information besitzen, bei dem Dreizehnten von 1207,

der gesetzesförmliche Charakter deutlich ersichtlich. In dem
writ zur Steuererhebung heilst es: Sciatis quod per commune
consihum et assensum concilii nostri apud Oxoniam, provisum . . .

""et concessum est, quod quilibet laicus homo . . . det nobis in

1 Stubbs I 5275).
2 Select charters 160. Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugszehnten

des 13. Jahrhunderts, S.' 5. — Gottlob betont S. 7 ganz^richtig, dafs der

halb kirchliche Charakter der Erhebung dieser staatlichen Steuer ein Be-

kenntnis staatlicher Schwäche sei; zugleich ist er aber ein Beweis grofser

politischer Klugheit; denn da der Staat aus dieser Kreuzzugssteuer keinen

Nutzen zog, so mochte die dadurch erzeugte Mifsstimmung und Erbitterung

auf die Kurie zurücktallen.
^ Stubbs I, 561 f.

* S; oben über den Zehnten von 1188; über den Dreizehnten von
1207 Select charters 283 sq. Cf. Benedict. Gesta Henrici II 33 a. 1188.

Hov. IV 66 a. 1194.
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auxilium de unaquaque mercata redditus sui annualis XII de-

narios etc. ^ ; mit Ausnahme des hinzugefügten : eoncessum ist

das die Gesetzessprache der Zeit^. Dafs auch die Scutagiensteuern

schUefslich nicht mehr auf einem grofsen Hoftage von der Gesamt-
heit der Kronvasallen, sondern von der regulären ReichsVersamm-
lung bewilligt wurden, dafs also auch sie Gesetzessteuern geworden
waren, ist aus dem § 12 der Magna Charta zu schhefsen, in dem
wie erwähnt auf die frühere Form der Bewilligung zurück-

gegrifFen wurde. Denselben Charakter haben die seit 1194 auf-

kommenden Hufensteuern (carucagia).

Diese Rechtsänderung war eine notwendige Folge der neuen
Mobilien- und Hufensteuern; dafs die Krone beides, sowohl die

Steuern selbst als die Gesetzesform, stillschweigend durchsetzen

konnte , ist ein Beweis mehr für die vollendete Konsolidierung

der Staatsgewalt. Freilich wurde durcli diese Neuerung die

Rechtsanschauung des Volkes in so kurzer Zeit noch nicht mit

verändert; die vermehrten Steuerfordeningen riefen mehrere Fälle

individueller Opposition hervor , die indes von der Krone nicht

beachtet wurden. Im Jahre 1 193 protestierte das Domkapitel

von York gegen den Vierten zur Auslösung König Richards,

weil dadurch die Privilegien ihrer Kirche verletzt würden'^: 1200
verhinderte Erzbischof Gottfried von York die königlichen Be-

amten, von seinen Ländereien das Carucagium zu erheben^, und
1207 widersprach derselbe allein der l^esteuerung des Klerus '*.

Und wie erwähnt, richtete sich auch die Magna Charta gegen die

Gesetzesform der Scutagien. —

Die KonsoHdierung des Staates ist die Bedingung für die

Konsolidierung der englischen Stände gewesen, denn durch sie

waren die partikularistischen Tendenzen des Feudalismus ver-

nichtet. Ferner war in der centralen Verwaltung eine neue

Aristokratie emporgebracht worden, die sich im Staatsdienste die

Idee des centrahstischen Staats zu eigen gemacht hatte : die

Führer der Bewegung, die mit der Verleihung der Magna Charta

erdete, die nordenglischen Barone, stammten von dem neuen
Amtsadel Heinrichs IL ab ^. Die Ursachen des Zusammen-
schlusses der Stände waren die orofse Rechtsuusicherheit unter

^ Select charters 283. '*

2 Vgl. die Assise von Woodstoek: per consilium et assBiisum archi-

episcoporum, episcoporum, et baronum, comitum et nobilium Angliae.

Sei. ^Charters 157. Vgl. ferner das writ über das Aufgebot zur Landes-
verteidigung von 1205 : Scias quod provisum est cum assensu archiepisco-

poium, episcoporum. comitum. baronum et omnium fidelium nostrorum
Angliae

,
quod novem milites per totam Angliam invenient decimum mi-

litem. . . . Select. charters 281.
3 Hov. 111 222.
-i Hov. IV 140.
^ Cr. Maj. II 511. W. Cov. II 199.
« Stubbs I 571. 580. W. Cov. II. LXXV.
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dem Willkürregiment König Johanns, die unerhörten finanziellen

Ansprüche der Krone und der unertriigliche Druck der Central-

und Provinzialverwaltung, dessen Details aus der Ma^na Charta

bekannt sind. Kein Zweifel aber, dafs auch die P]ntwicklung der

Gesetzessteuer von gröfster Bedeutung für den Zusammenschlufs

der Stände gewesen ist; denn indem die Idee bestehen blieb, dals

die Steuer vertragsmäfsig bewillint wurde, wenn auch nur die

zum Hofta^e gvladnen Notabein ihre Zustimmung zu einer Be-

steuerung sämtlicher Unterthanen gegeben hatten, wurden die Cie-

danken der politischen Einheit und der Vertretung des ganzen

Landes dem Klerus und Adel von der Krone geradezu aufgedrängt.

Zwar besafs schon vorher der Klerus für sich eine Organisation mit

eigner Verwaltung, eignem Gericht und Recht und eigner Gesetz-

gebung auf den Konvokationen ; auch der Adel wurde sich wohl

in bedeutenden Momenten seiner Zusammengehörigkeit bewufst

und fühlte sich als Stand; aber der Adel war nicht organisiert,

und wenn der englische Klerus als Stand auftrat, so that er es als

ein Ghed der abendländischen Kirche. Die Hoftage des 1 2. Jahr-

hunderts lehren, wie wenig Zusammenhang zwischen den Magnaten
und Prälaten, die auf den Versammlungen ja beide nur einen

Teil ihres Standes ausmachten, bestanden hat. Das Wesentliche

der neuen ständischen Entwicklung ist der Zusammenschlufs
nicht des gesamten , sondern allein des hohen Klerus mit dem
Adel zu einer dauernden und einheitlichen poUtischen Korporation,

die sich dem Könige als die Vertretung des gesamten Landes
gegenüberstellt \

Die ersten Anfänge dieser Stäudebildung finden wir in den
erster Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. Als im Jahre 12ol

König Johann das Lehnsheer aufgeboten hatte, vereinigte sich der

Adel zu Leicester in einer Versammlung, die ohne Präcedcnzfall

ist, und verweigerte geschlossen dem Könige die Heeresfolge nach
Frankreich-, Ferner wies 1207 eine K'nvokation einstimmig

die Forderung König Johanns zurück, dafs dem niedern Klerus

eine Vermögenssteuer autgelegt würde ^. Aber in beiden Fällen

schlössen sich die Bischöfe wie die Barone nur zu uanz be-

stimmten Zwecken zusammen , ihre Vereinigungen blieben ohne
Dauer, auch verbanden sich beide Stände noch nicht miteinander;

und die beiden individuellen Steuerverweigerungen des Erzbischofs

von York in denselben beiden Jaiiren beweisen, dafs die Stände
sich noch nicht konsolidiert hatten. Ein«^ Vereinigung des hohen
Klerus mit dem Adel zu Ständen vollzog sich erst, nachdem

^ Stubbs II 177 untersucht nur die Frago, wie sioh die Stände einzeln

konsolidiert und gegeneinander abgesondert halien: tbe chief historii'al

question is to deteniiiiie tlie way in which the uiaterial ties wliieh onited

it (the clergy with the temporal estates wcie so fav loosened as to allow
to that prineiple of cohesion (of its Spiritual iliarakten its füll lilicrty.

• 2 Hov. IV 161. Stubbs I .561.

3 Waverl. 258.
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sich König Johann der päpsthchen Oberlehnsherrschaft unter-

worfen hatte. Die Reihe der Ereignisse, die zu diesem Bunde
__ führten, beginnt 1213 mit der Weigerung der nordenghschen

Barone, dem Könige Kriegsdienste in Frankreich zu leisten^.

Im August desselben Jahres hatte eine Konvokation - in der

Londoner St. Paulskirche statt, zu der sich auch eine Anzahl
von Baronen einfand^. Mit diesen hielt der Erzbischof Stephan

Langton eine geheime Zusammenkunft , wo er ihnen den wieder /^^^^
..*-

aufgefundnen Freibrief Heinrichs I. vorlegte; diese Besprechung ( 'H*
sehlofs mit einem — wahrscheinlich eidlich bekräfti^-ten —
Bündnis der Versammelten , um die in dieser Charte enthaltenen

Rechte wieder zu erringen^. Da den enghschen Baronen kein

freies Versammlungsrecht von der Krone gewährleistet war, so

war bei diesen Beratungen grofse Vorsicht anzuwenden. Wie
sie 1213 jene Konvokation benutzt hatten, um Vereinbarungen
mit dem Klerus zu treffen, so kamen sie im November 1214
unter dem Vorwande einer Pilgerfahrt in St. Edmunds zusammen.
Hier wurde wiederum die Charte Heinrichs I, verlesen, und man
beschlofs , deren Bestätigung von König Johann zu fordern

;

würde .sie verweigert, so wollten die Barone ihm den Lehnseid
aufsagen und ihn so lange befehden, bis er sich ihrem Willen

fügte ^. König Johann wagte nicht ihre Forderungen , die ihm
Weihnachten zu London vorgelegt wurden , kurzer Hand abzu-

weisen und erlangte einen Aufschub bis Ostern". In der Oster-

woche vereinigte sich der Adel mit Heeresmacht zu Stamford
und übersandte dem König den ersten Entwui-f der Magna
Charta '*

. — Die spätem Kämpfe mit König Johann und die Zeit '

Heinrichs III. haben -zu der Befestigung und weitern Ausbildung

1 Cr. Maj. II .549 sq. W. Cov. II 212. Coggesh. 167. .. -

- Dafs diese Yersanimliing eine Konvokation war, erhellt daiajjS,

dafs Stephan Langton hier die Erlaubnis gab. trotz des noch andauemcfen
Interdikts mit leiser StiniSae die Messe zu lesen. Cr. Maj. 11 552.

3 Ohne Bedeutung für die Bildung der Stände scheint das Conciliiun

gewesen zu sein, das zu St. Albans am 4. August 1213 gehalten wurde.
Mifsverständlich nehmen Pauli III 384 und Stubbs I 565 f. an. dafs hier

der GfroTsjüstitiar die Gesetze Heinrichs 1. als Richtschnur proklamiert
hätte, was eine Anspielung auf die Charte von 1100 zu sein scheint, die

^n4es_,jei^t_jmf d^m Londoner^K^nzi^^^am_^2ä^.^Aagu^^
WendoverTagtCTT SraJ.^n 551 : ^praecepHm"^3f7~q^^?inuslegesTTenr
avi sui ab omnibus in regno custodirentur. Heinrich I. war aber der ^
Urgrofsvater Johanns. Johann meinte oifenbar den Rechtszustand unter
seinem Vater; die Beziehung auf Heinnch I. hatte wenig Sinn, wenn man
nicht an seinen Freibrief dächte: den aber kann der Grofsjustitiar selbst

t., natürlich nicht angezogen haben. Wendover schrieb diesen Passus unter
Heinrich III . ^s. Liebeiiuann. MG. SS. XXVIII. 10 Z. löt.i. daher be-
zeichnete er Heinrich IL versehentheb als Irrolsvater Johanns, indem
er an sein Verwandtschaftsverhältnis zu dem regierenden König dachte.

> Cr. Maj. II 554: et sie confoederatione facta inter eos.
coUoquium solutum est.

5 Cr. Maj. II 583.
6 Cr. Maj. II 584.
^ Cr. Maj. II 585 sq.
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des Ständewesens beigetragen, seine Grimdzüge sind aber in der

Magna Charta deutlich und klar gezeichnet.

Durch die Konsolidierung der Stände, gewann auch die

Rpichsversaramlung eine innere Geschlossenheit; aus den Hof-

tagen erwuchs das Parlament. Denn wenn das Parlament auch
eine organische Fortentwicklung jener ist, so besteht doch
zwischen beiden ein qualitativer Unterschied. Das Parlament
unterscheidet sich von der altern Art der Iveichsversaramlungen

grundsätzlich dadurch, dals es 1. eine politische Korporation ist,

die den einheitHchen Willen der vereinigten Stände zum Aus-
druck bringt, 2. dals es ein liechtssubjekt ist, und 3. dafs es

als Vertretung des ganzen Landes auftritt. Die Hof'tage haben
indessen im 13. Jahrhundert nicht jede politische Bedeutung
neben den Parlamenten verloren. Wie Geschäfte, die allein den
Klerus angingen , auf Konvokationen erledigt wurden , so sind

manche politische Fragen, besonders solche, die das Lehnswesen
betrafen, auf Hoftagen behandelt worden. So wurde 1280 ein

Scutagium auf einem Hoftage während des Feldzugs in Frank-
reich bewilligt^; 1245 wurde ein Feldzug gegen Wales auf dem
Pfingsthoftage beschlossen-, und 1257 im Feldlager in Wales
ein Feldzug fürs nächste Jahr^. Die Kompetenzen des Parla-

ments und des Hoftags waren gegeneinander nicht abgegrenzt,

doch war man sich des Unterschiedes Avohl bewufst: im AmtsstU
werden sie verschieden charakterisiert^. Erst einer spätem Zeit

gehört die Forderung an. dafs wichtige politische Angelegenheiten
nur „im vollen Parlament" entschieden werden sollten.

Der korporative Charakter der Stände zeigt sich am deut-

lichsten unter denselben Umständen , wie der entgegengesetzte

der Hoftage, nämlich wenn sie sich dem Willen des Königs
Avidersetzten. Wenn jetzt eine Forderung des Königs Wider-
spruch erfuhr, so geschah das nicht mehr durch einen Einzelnen,

sondern einmütig durch die ganze Versammlung. Die Voraus-

setzung dafür war. dafs das Parlament, sei es vereint oder jeder

Stand für sich . in Abwesenheit des Königs und seiner Minister

über die Forderung der Krone beraten durfte"'. Der König

^ Cr. Maj. III 200. Die Prälaten weijrerten sich, ein Scutagium zu
zahlen: dixernnt quod non tenentur viri eccle.-^iastici jiidicio subici laii-orum,

cum absque illis concessum t'uisset scutagium in finibus transmarinis.
- Lords" Report. App. 11.

^ A. a. 0. App 15 sq.

* Man vergleiche die Eingänge folgender writs:

1) Sciatis quod de communi consilio regni uostri provisum
est quoQ erimus apud Novum Castrum super Tynam cum equis
et armis etc. Lords' lleport. App. 9.

2) Quia de consilio magnatum nostrorum qui solempni-
tate Tentecostes uobiscum interfuerunt apud West-
monasteriuni intendimus adire partes Walliae etc. Lords'
Report. App. 11.

^ Vgl. u. a. Cr. Maj. III :iSl sq. IV 185, ^62 über die Parlamente
von 1237. 1242 und 1244.
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erschien erst zu den eigentlichen Verhandhingen zwischen Krone
und Ständen oder Hefs sich auch wohl vertreten ^ Die Ent-

scheidung fiel also in die Vorberatung des Pailaments. Seine

Beschlüsse fafste es unter der Theorie der Einstimmigkeit; das

IMajoritätsprincip wäre ohnehin auf eine numerisch nicht ab-

geschlossne Versammlung schlecht anwendbar gewesen ^. Im
Jahre 1242 verbanden sich die Mitglieder des Parlaments durch

einen Eidschwur, bei Strafe der Exkommunikation dem König
keine Steuer zu bewilligen^. Als auf dem Parlament von 1244
Adel und Klerus getrennt berieten, boten die Prälaten den
Baronen an, gemeinsame Sache zu machen und erhielten zur

Antwort, dafs jene nichts ohne einen gemeinschaftlichen Beschlufs

vornehmen würden"*. Der König pflegte dagegen zu versuchen,

einflul'sreiche Männer auf seine Seite zu ziehen , um auf die

andern einen Druck auszuüben oder doch die Einstimmigkeit

der Versammlung zu sprengen ^. Zum Schlufs scheint dann eine

Art persönlicher Abstimmung vor dem Könige stattgefunden zu

haben; vielleicht wurden auch nur die Vornehmsten persönlich

befragt, deren Votum die übrigen summarisch zustimmten, wie

es wohl auf den alten Hoftagen Brauch gewesen war. Daneben
kommt auch ein Einzelner als Sprecher des Parlaments vor*^.

Da das Majoritätsprincip im Parlament keine Geltung hatte,

da also dissentierende Barone nicht überstimmt werden konnten,

so fragt es sich, wie bei politischen Meinungsverschiedenheiten

ein einheitlicher Beschlufs gefafst werden konnte ". Thatsächlich

1 Cr. Maj. IV 182 sqq., 185, 365, V 20, 335, 520. Bei diesen noch
unentwickelten Verhältnissen kommt einmal das Kuriosum vor, dafs

Simon von Montfort auf dem ersten Parlament von 1244 in einen ständi-

schen Ausschufs gewählt v^ird und wenige Monate später als Abgeordneter
des Königs die Interessen der Krone vor dem Parlament zu vertreten hat.

Cr. Maj. IV 362, 365. Vgl. den Anhang 1.

- Unbekannt war das Majoritätsprincip in England nicht; nach ihm
sollten die Beschlüsse des Widerstandskomitees von 1215 und des ständi-

schen Ausschusses von 1258 gefafst werden. M. Charta § 61. — Cr.

Maj. VI 401. Rymer 877. Vgl. die Mise von Lew^es. Rishanger de
bellis (in Ypodigma Neustriae) p. 532.

3 Cr. Maj. IV 181.
* Cr. Maj. IV 362. Ähnlich V 335 a. 1252: (magnates regi) com-

muniter responderunt, quod eorum responsio a praelatorum responsione
dependebat, nee voluerunt ab eorum assertione discrepantes sequestrari.

5 U. a. Cr. Maj. IV 182, V 330 sqq.
^ Cr. Maj. III 383 a. 1237. Consentientibus igitur primum archi-

episcopo Cantuariensi cum suis episcopis et clero ... — Cr. Maj. V 520
a. 1255. Inter quos prius rex alloquebatur fratrem suum comitem Cornu-
biae Eicardum, petens ab eo instantissime auxilium pecuniare . . . ut

quasi dans ea eidem pium daret aliis exemplum subveniendi. — Cr. Maj.
tu 212 a. 1232 spricht der Graf von ehester für den Adel. — Auf dem
Januarparlament von 1254 fand eine namentliche Abstimmung statt, weil
die Bewilligungen individuell und in verschiedner Höhe erfolgten. Cr,

Maj. V 423 sq., VI 282 sq.
'' Dieselbe Schwierigkeit findet sich bei Beschlüssen der Kathedral-

und Konventualkapitel, die auch Korporationen waren. Bei einem Streite



14 XIV 3.

ist es unter Heinnch III. nicht vorf^^ekommen. dafs das Parlament
sieh in zwei Parteien gesi»alten hat. Alle Mitglieder der Ver-
sammlung waren von denselben Interessen gegen den König
gleich stark beherrscht; auf der Gemeinsamkeit dieser Interessen

beruhte ja die Einheit der Stände. Es gab nur zwei Parteien

im Lande, die Stände und den König. Und die korporative

]\Ia(-ht des Ständewesens war so grofs, dafs selbst ein Stir-t'bruder

des Königs, Ethelmar von Lusignan , der erwählte Pi.schot" von
^^ inchester. sich scheute, im Parlament offen für die Krone ein-

zutreten '. Hatten sich einmal energische Führer an die Spitze

der Opposition gestellt, so schlo.ssen sich ihnen die weniger be-

herzten Elemente gern an; dieses Solidaritätsgefühl unterscheidet

die Parlamente des 13. Jahrhunderts aufs stärkste von den Hof-
ta;:^cn der frühern Zeit. Wenn freilich trotz einer Steuer-

verweigerung des Parlaments Einzelne individuelle Bewilligungen
machten, so blieb ihnen das unbenommen; für die übrigen war
es aber völlig unverbindlich -

—

Als eine Korporation waren die Stände in der Lage, ]>oH-

tische Rechte zu erwerben Durch die Magna Charta erhielten

sie das Steuerbewilligungsrecht und das Widerstandsrecht. Ob-
wohl beide in den spätem Redaktionen des Freibriefs gestrichen

wurden, bildete sich das Steuerbewilligungsrecht doch zu einem
Verfassungsrechte aus. Unter Heinricii IIL wurden hierzu weitere

Rechte erworben, namentlich das der Zustimmung zu Rechts-

änderungen und zu Beschlüssen über Krieg und Frieden.

Der dem Parlament mit den deutschen Landständen gemein-
same Ans|)ruch , die Verti'etung des ganzen Landes zu sein ^,

ti-itt bereits in der Magna Charta hervor. Hier findet sich zum
ersten Male die später regelmäfsig gebrauchte Formel : nach dem
gemeinsamen Rate des Landes (per commune consiliura

regni)^, wodurch die Zustimmung des Parlaments zu Gesetzen
und Verordnungen ausgedrückt wird. Die zeitgenössischen

Chronisten bezeichnen die Stände selbst als das Land (regnum),
das so in jenen personifiziert erscheint"*; in den folgenden Jahr-
zehnten kommt für das Parlament die Benennung universitas

regni auf: und die Magna Charta selbst lehrt, wie die Stände

mit Erzbischof Halduin von Canterbury(llS."i—90) hatte spin Domkapitel nach
Rom appelliert, widerrief jedoeli diesen IJeschlufs und ging einen Vergleich
mit dem Primaten ein. Ein einziger Domherr weigerte sich aber, diesem
Kompromifs beizutreten, und führte seine individuelle Appellation aji den
Papst erst schriftlich und dann persönlich durch. Stubbs' P^inleitung zu
den Epistolae Cantuarienses Chronides and memorials of the reign of
Richard 1., Bd. II) p. XXXIX. — Dagegen wui-de 1183 in St. Albans
ein Abt, der mit allen uegen eine Stimme gewählt worden war. auch
geweiht: wie Mathcus Parisiensis sagt: cum non potuit uuius oblocutio
universitatis fixum propositum impetire. (resta abbatum I 19-").

J Cr. Maj. V 332 sq.

- Gierke, Deutsches Genossenschaftsrecht I 572—76.
3 M.. Charta ij 12.

S. u. S. 64.
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in ihren ersten Anfängen für alle Klassen der Bevölkerung ein-

getreten sind. Aufs deutlicliste wird der repräsentative Charakter
des Parlaments ferner aus den Steuerbewilligungen ersichtlich.

Die Magna Charta hatte bestimmt, dafs bei den Bewilligungen

alle KrönVasallen zum Parlament geladen werden sollten. Da
aber das regelmafsige Erscheinen aller, besonders der kleinern

Barone, von vornherein als ein Ding der Unmöglichkeit erkannt
wurde, so setzte man fest, dafs die Anwesenden ohne Rücksicht

auf Ihre Zahl beschlufsfähig sein sollten, wofern nur die Ladung
an alle ergangen 'wäre^. Die Magnaten vertraten also nicht

etwa die kleinern Barone, sondern das Parlament galt als Ver-
sammlung sämtlicher Kronvasallen , als vollzählige Vereinigung
der Stände. Und diese Anschauung erhielt sich , obwohl jene
Vorschrift der Magna Charta über die Ladung nicht befolgt

wurde; wir begegnen ihr durchgehends bei Matheus Parisiensis,

und im Jahre 1255 erklärten die auf dem Parlament versammelten
Barone ausdrücklich^ keinen Beschlufs fassen zu können, da sie

ohne ihre pares geladen wären ^.

Jene Bestimmung der Magna Charta war, wie bereits an-

geführt, eine Reaktion gegen die Gesetzesform der Steuern unter

König Johann. Die Barone perhorreszierten die Grund- und
Mobiliensteuern, die in der Magna Charta bezeichnenderweise

ig-noriert sind; hier wird nur von den lehnsmäfsigen Scutagien

und Auxilien gesprochen. Aufserdem mochte der König die

Städte um dona angehen , doch sollten diese zum Teil der Be-
willigung der Bürgerschaften bedürfen. In den articuli baronum
wird dies Privileg aulser für London noch für die andern Städte

in Anspruch genommen , die darüber Freibriefe besäfsen , d.h.
denen als freien Gemeinden die Freiheit von allen pflichtmäfsigen

Abgaben zugestanden worden war ^ ; in der ^lagna Charta selbst

wird nur London genannt*. Nach der Magna Charta vertrat

das Parlament bei Steuerbewijligungen das ganze Land also noch
nicht. Aber diese reaktionären Bestrebungen der Barone ver-

mochten sich nicht zu behaupten; schon während der Minder-
jährigkeit Heinrichs III. sah sich die Adelsregierung selbst ver-

anlafst, auf das System der allgemeinen Landessteuern zurück-
zukommen.

Bei der Bewilligung einer Vermögens- oder Hufensteuer
waren die Kronvasallen zunächst die natürlichen Vertreter ihrer

Vasallen und Hintersassen, So bewilligten im Jahre 1224 die

Prälaten ein carucagium für ihre Vasallen, Aftervasallen, Frei-

sassen und Villanen'^, und 1237 Adel und Klerus einen Dreifsigsten

1 M. Charta § 14.

2 Cr. Maj. II 520 sq.
^ Articuli baronum § 32. Simili modo fiat de taillagiis et ausiliis

de civitate Loudoniarum. et de aliis civitatibus quae inde ha beut libertates.
* M. Charta § 12.
^ Rymer I 175.
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für sich und ihre Villanen '. Auch noch geraume Zeit nach der

Begründung des Unterhauses wurden , wenigstens in einzebien

Fällen, <He At'tervasallen der Krone nicht durch die Gemeinen,

sondern durch ihre Lords V(irtreten und trugen daher nicht zu

den Tagesgeldern der erwählten Grafschat'tsritter bei-: die me-

diaten Villanen wurden noch unter Kichard II. von ihren Lords

vertreten^. ' Pagegen war es keine herrschaftliche, .sondern

eine ständische Vertretung, wenn das Tarlament die nicht

iehuskriegspHichtigen freien Männer in Hüidt und Land, die un-

mittelbare tenentes des Königs waren , und d«ren eigne tenentes

vertrat. In dem typischen writ zur Erhebung des Fünfzehnten

von 1225 heifst es: er sei bewilligt worden von den Erzbischöfen,

Bischöfen. Abten, Prioren , Grafen, Baronen, Kittern, Freisassen

und allen Männern des Königreichs"*. In dieser rechtlichen

Fiktion, dafs alle Steuerzahler die Auflage im Parlament be-

willigt hätten, ist aufs klarste der Gedanke ausgedrückt, dafs das

Parlament die Vertretung des ganzen Landes sei'\ Denn da

die Ritter und Freisassen nicht zu der Reichsversammlung ge-

laden waren *'
, hatten sie an der Bewilhgung keinerlei Anteil.

Eine etwaige nachträgliche Bewilligung im county court. die die

des Parlaments ergänzt hätte, darf man schlechterdings nicht

annehmen '

. da mit dem writ , worin die Ritter und Freisassen

neben den Baronen als Steuerbewilliger aufgeführt sind, bereits

die Steuereinnehmer vor der Grafschaftsversammlung erschienen,

und dann war selbst von einer formellen Beratung über die

Steuer keine Rede mehr, sondern nur noch von ihrer Umlage^.

Gelegentlich erstreckte sich schon unter Heinrich III. die

Vertretung des Parlaments auch auf die königlichen Domänen-
bauern. In dem writ zur Erhebung des Vierzigsten von 1232

heifst es, er sei bewilligt Avorden von den Erzbischöfen u. s. w.,

den Grafen, Baronen, Rittern, freien Männern und den Vil-

lanen des Königreichs". Unter diesen sind nun offenbar die

Kronbauern zu verstehen und nicht etwa die der Vasallen des

Königs ^'^', denn diese wurden, Avie gesagt, noch unter Richard IL

1 Select charters 366: pro se et suis villanis.

8 Das war schon ein Streitpunkt im 14. Jahrhundert. Gneist, E.

VG. 392. Stubbs II 240— 243. Eiefs, Geschichte des Wahlrechts zum
englischen Parlament im Mittelalter. S. 97 flf.

« Riefs a. a. 0. S. 100. •

* Select charters 354. S. ebenda 360, 366.
^ Vgl. Bracton fol. 1., der die Gültigkeit, eines Gesetzes von dem

Willen des Königs, dem Beirat und der Zustimmung der Magnaten und
einer fingierten communis reipublicae sponsio abhängig sein lälst.

6 Stubbs II 254.
'' tn^er die entgegengesetzte Ansicht von Stubbs s. u.

s Selbstverständlich handelt es sich hier imr um allgemeine
Landessteuern, die das Parlament bewilligte; anders war es mit den
dona comitatus, die natürlich vom county court bewilligt wurden.

9 Select charters 360.
i** Stubbs, select charters 360, hält dies für möglich.
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auf dem Parlament von ihren Lords und nicht von den Gemeinen
vertreten; auch hätten sie nicht wohl in dieser koordinierenden

Verbindung mit ihren Herren genannt werden können. Dagegen
erhielten die Kronbauern ebenfalls ihr Land unmittelbar vom
Könige wie seine Barone, und kämen im Rahmen der recht-

lichen The-rie als eine besondre Klasse von Steuerbewilligern

neben den Rittern und Freisassen in Betracht. iJafs nun die

Kronbauern ebensowenig die Steuer auf dem Parlament für sich

bewilligt haben können, wie in dem vorhin angeführten Falle

die Ritter und Freisassen, steht aufser Fraget Und ebensowenig

ist von ihnen wie von den Rittern und Freisassen eine wenn
auch nur formelle Einwilligung in der Grafschaftsversammlung

eingeholt worden. Vielmehr ist ihre Aufführung unter den Steuer-

bewilligern eine blol'se Fiktion; es wird nicht mehr der König';

als der natürliche Vertreter seiner Villanen angesehen , wie die \

Kronvasallen als die Vertreter der ihrigen , sondern das Parla-

ment-. Indessen ist diese Weiterbildung- der Repräsentationstheorie

erst im folgenden Jahrhundert zum Abschluls gekommen^.
Daraus dafs die Stände das ganze Land vertraten, folgt,

dafs eine Steuerbewilhgung des Parlaments r>ffentlichrechtlichen

Charakter hatte und für alle Steuerzahler bindend war. Die
Bewilligung war nicht mehr eine kollektive, sondern eine korpora-

tive ; formell freilich war sie kein Gesetz, sondern wie zu Hein-

richs IL Zeit ein Vertrag"*. Dafs das Parlament sich des

Princips. dafs seine Bewilligung für alle Unterthanen verbindlich

wäre, vollauf bewufst war, lehren zwei Beispiele. Als 1225 ein

Fünfzehnter bewilligt worden war. exkommunizierte Stephan

Langton im Verein, mit den Bischöfen alle, die sich der Be-

steuerung entziehen oder widersetzen würden -5. Und im Jahre

1290 bewilligte das Baronenparlament ein Scutagium ..für sich

und die Gemeinschaft des ganzen Landes" ; es zweifelte zwar an
seiner Kompetenz dazu, aber wenn die Versammlung kolnpetent

wäre, so sollte die Bewilligung für sämtliche Kronvasallen bindend

sein*". Eine allgemeine Landes Steuer schlofs individuelle

Bewilligungen und Verweigerungen ganz aus«^.

1 Stubbs II 254.
^ Vgl. die ganz ähnliche Entwicklung des repräsentativen Cha-

rakters der deutschen Landstände bei Gierke, Deutsches Genossenschafts-
reeht I 576 ff.

3 Gneist. E. VG. 393. Lords' Report. 283.
* Gneist, E. VG. 367: „Die Steuerbeschlüsse sind niemals in die

normale Gestalt der Gesetzesbeschlüsse gebracht; sie erhielten keinen
gesetzesförmlichen Konsens des Königs, an den sie vielmehr in formeller
Urkunde adressiert werden, welche man später in das Protokoll des Parla-
ments eintrug."

5 W. Gov. II 257.
° Select charters 477: pro se et communitate totius regni quantum

in ipsis est.
'' Ein anomaler Fall ist die individuelle Steuerablehnung des Archi-

diakonats von Kichmond im Jahre 1280. Es handelte sich hier um eine

Forschunsen XIV 3. — Plehu. 2



18 XIV 3.

Die vorgetragne Auffassung dieser Verhältnisse befindet

sich in Gegensatz zu der von Stubbs: um den Zusammenhang
der Erörterung zu wahren , ist die.se bisher aufser lietracht ge-

lassen worden und soll nun, da ihre Widerlegung in dem Vor-

stehenden enthalten ist, kurz dargelegt werden.

Stubbs zweifelt, ob nicht die altern normannischen Könige

von ihren A'asallen direkte Steuern unbewilligt kraft iiires sou-

veränen Willens ausgeschrieben hätten. Es möge eine Form
bestanden haben, wie der König den Steuerzahlern seine For-

derung übermittelte und begründete; aber von einer wirklichen

Bewilligung in der „Nationalversamndung" (national Council)

lasse sich vor dem Ende von Richards I. Regierung keine Spur

nachweisen (I, 618). Durch die Opposition Thomas Beckets und

die Hugos von Lincoln (die Stubbs als Steuerverweigerungen

auffafst, was seitdem von Round widerlegt ist) werde allerdings

bewiesen, dafs Beratungen über direkte Steuern stattgefunden

haben; aber aus der Reihe individueller SteuerVerweigerungen

gehe hervor, dafs die Barone die Steuern noch als freiwillige

Gaben ansahen , und dafs die BewiUigung nur als verbindlich

für das bewilligende Individuum galt. Diese Rechtsanschauung

sei verstärkt worden durch die Reform der Steuererhebung, indem

seit der Einführung der Vermögenssteuern die Steuer durch Ge-

meindeausschüsse umgelegt wurde (I, 619). Aus der Idee der

individuellen Bewilligung und Verweigerung habe sich der

Grundsatz organisch entwickelt, dafs die Masse der Steuerzahler

bei der Besteuerung vertreten sein müfste (I, 620). Durch die

Magna Charta sei dies Problem noch nicht gelöst worden, da bei

der Ignorierung der Hufen- und Vermögenssteuern die grofse

Menge der Steuerzahler noch keine Vertretung erhielt; auch sei

hier noch nicht der Grundsatz festgelegt worden, dafs eine Be-

willigung des Parlaments für alle Steuerzahler bindend wäre,

ohne eine fernere Zustimmung des besteuerten Individuums. Der
Umstand aber, dafs diese Idee von der Notwendigkeit einer

solchen Zustimmung dennoch vorherrschte, brächte die BewiUigung

in eine sehr enge Verbindung mit der Umlage der Steuer durch

Juries (I, 621). Das Recht der selbständigen Steuereinschätzung

käme dem BewilHgungsrecht sehr nahe (I, 627. Stubbs' Bei-

spiele handeln aber von Tallagien, die pflichtmäfsige Abgaben
Avaren und gar keiner Bewilligung bedurften). In der Jury käme
das Princip der Repräsentation auch bei der Besteuerung zum
Ausdruck (L 628). .Da die Steuer nicht nach der einseitigen

Anordnung der Steuererheber, sondern nach dem Wahrspruch

Besteuerimg des geistlichen Eiiikoinmens. Der Erzbischof von York wollte

eine solche Steuer nicht mit der Konvokation für die ganze Kircheu-

provinz dekretieren, sondern legte jedem Archidiakonat die Frage vor,

ob es dem König eine Bewilligung machen wollte. Während die übrigen

zustimmten, wurde die Steuer von dem Klerus von Kichmond verwei2:ert.

Wilkins, concilia II 41 sq. Stubbs II 205.-
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der Gemeindeausschüsse umgelegt wurde, so sei der ausdrück-

liche Konsens jedes einzelnen Steuerzahlers, wenn nicht zu der

Steuer selbst, so doch zu der Höhe der Steuersätze ausgesprochen

(I, 629).

Das Baronenparlament des 13. Jahrhunderts erkennt Stubbs

nicht als eine Versammlung der Stände an , obwohl er den Be-

griff einer Ständeversammlung dahin definiert, dafs sie eine or-

ganische Zusammenfassung der Klassen der Bevölkerung sei, die

als Träger politischer Macht anerkannt wären. Ein Concilium

von Prälaten und Baronen sei keine Ständeversammlung, da die

Commons nicht darin vertreten wären, die doch nach allen Ver-

fassungstheorien mindestens das Recht der Steuerbewilligung be-

säfsen. „So lange nur die Prälaten und Barone, die Kron-

vasallen, zusammenkamen, um eine Steuer zu bewilligen, während

die Städte und Grafschaften durch besondere Kommissionen

befragt wurden" — Stubbs bezieht sich hier nur auf die Vor-

gänge bei der Umlage der Steuer —
,

„so lange gab es keine

Versammlung der Stände" (II, 171 f.).

Unter Heinrich III. sei es noch fragHch gewesen, ob eine

Steuerbewilligung des Parlaments verbindlich für ein dissentieren-

des Mitglied wäre; die Steuerverweigerung Ranulphs von Chester

wäre ein Akt individueller Opposition. (Thatsächlich sprach der

Graf aber für alle Barone. Cr. Maj. III, 212 a. 1232.) Ebenso-

wenig sei die Verbindliclikeit der Commons klar bestimmt ge-

wesen, auf eine Bewilligung des Baronenparlaments hin eine

Steuer zu zahlen. (Indes darf der Zweifel des Baronenparlaments

von 1290, ob es kompetent wäre, ein Scutagium für alle Kron-

vasallen zu bewilligen, nicht als typisch angesprochen werden,

da bereits einige Präcedenzfälle vorlagen, wo die Grafschaftsritter

bei Steuerbewilligungen im Parlament vertreten gewesen waren )

Die Ausdrucksweise der writs, dafs Steuern aufser von Prälaten

und Baronen auch von den Rittern und Freisassen, in einem

Falle auch von den Villanen bewiUigt worden seien, sei entweder

eine rechtliche Fiktion (die Stubbs aber nicht erklärt) oder lasse

darauf schliefsen, dafs die Freisassen und Villanen in den county

courts besonders um ihre Einwilligung angegangen worden

wären. Zwischen korporativer und individueller, allgemeiner

und lokaler Bewilligung sei noch keine bestimmte Grenze ge-

zogen gewesen , und erst durch die Gründung des Unterhauses

sei die SteuerbewilHgung des Parlaments ein öffentlichrechtlicher

Akt geworden (11, 253—55;.

2. Das Walilköiiigtniu.

Eine eigentümliche Bedeutung erhielt die universitas regni

dadurch, dafs das anglonormannische Königtum bis ins 13. Jahr-

hundert kein reines Erbkönigtum war. Denn obwohl die Krone
9*
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bei dem Geschlechte des Eroberers bheb ' . mufste sicli der prä-

sumtive Throntbl;;er stets einer Wahl unterziehen, ehe er gekrönt

wurde. Wilhelm I. hatte sich in diese althergebrachte Form
gefügt, und erst Heinrich 111. gelang es. trotz mehrerer früherer

Versuche, die Krone wirklich erblich zu machen. Da nun die

Thronfolge im 12. Jahrhundert in der Mehrzahl der Fälle nicht

unbestritten war. so hatte diese Förmlichkeit die sehr reale Folge,

dafs der Thronfolger , um nicht zu sagen der Kronprätendent,

ein Kompromils mit den Wählern eingehen mulste, um seine

Erbansprüihe auf die Krone verwirklichen zu können. Schon
in der angelsächsischen Zeit hatte sich der König im Krönuiigs-

eide zu gewissen Pflichten gegen seine Unterthanen bekennen
müssen ; diesem Eide ward jetzt eine förmliclie Wahlkapitulation -

zur Seite gesetzt: der König mufste nach der Krönung in einem

Freibriefe gewisse Rechte der Unterthanen anerkennen. Hein-

rich 1., Stephan und Heinrich 11. haben solche Charten erlassen.

Diese Gewohnheit kam in der Zeit der wirklichen Königswahkn
aut^ wo mehrere Prätendenten einander gegenüberstanden ; später

geriet sie in Vergessenheit. Aber noch König Johann hat sich,

um sich die Wahl zu sichern, zu einem Vertrage mit den eng-

lischen Paronen verstehen müssen, in dem er ihre Rechte an-

erkannte ^.

Die Wähler erseheinen so bei der Königswahl gleichs.tra

als die Träger der Souveränit.it. Das Königtum war gewisser-

mafsen auf einen Vertrag gegründet, und dieser Charakter ist

von den Baronen wenigstens in kritischen Zeiten nachdrüeklich

betont worden. Aus dem Kompromifs, den der Thronfolger mit

den Wählern schlofs, entsprang eine eigentümliche Auffassung

der Würde des Königs und seines Verhältnisses zu den Unter-

thanen. Man behauptete, dal's der König seinen Vasallen

geradeso verpflichtet sei wie diese ihm . und folgerte daraus,

dafs wenn der König seinen Krönungseid nicht hielte, auch die

Vasallen nicht mehr an ihren Unterthaneneid gebunden wären.

Es ist bekannt, dafs in Aragonien dieser Gedanke geradezu

in die Form des Unterthaneneides aufgenommen war: man

' Die uanz singulare. Nachricht der Annalen von Dunstable p. o3,

zum Jahre 1210 (soll heifsen' 1211 ; vgl. M. G. 88. XXVII .504 Z. 26 ff.

Pauli, Geschichte von England III 869''), dafs ein Gerücht von tler Wahl
des altern Simon von Monttbrt zum englischen Könige umging, ist wohl
folgendermafsen zu erklären. Der Papst hat 1212 mit der Absetzung
Kimiir Johanns und seines Geschlechts gedroht, sie schlielslich verhängt
und König Philip]) von Frankreich zu seinem Nachfolger designiert. Cr.

Maj. II öo6. Daher die Kandidatur eines dem königliehen Hause nicht

verwandten Mannes. Dafs gerade Simon von Monttort genannt wurde,
erklärt sich wohl durch Ideenassociation, da der Papst den Kampf gegen
König Johann als Kreuzzug angesehen wissen wollte. Cr. Maj. 1. c.

^ Lappenberg, Geschichte von England II 21o.

3 Hoveden IV 88.
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leistete den Eid nur bedingunssweise^ Und das ist auch in

England zu revolutionären Zeiten vorgekommen, einmal noch in

dem Baronenkriege ^.

Nun waren durch die Kon.solidierung- der Stände die Wähler
die universitas regni geworden. Sie standen dem Könige bereits

als eine selbständige, mit Hechten begabte Korporation gegenüber;
um wie viel mehr mui'ste ihr Selbstbewufstsein bei der Über-
legung steigen, dafs der König ihnen allein die Krone verdankte ^.

Sie fühlten sich dem Könige gegenüber als eine gleichgeordnete,

ja wenigstens in gewisser Hinsicht als eine übergeordnete Macht.
Von diesem Gedanken war es nicht weit zu der Folgerung, dafs

sie über den König gebotenen Falles zu Gericht sitzen, dafs sie

gegen ihn rebellieren, ja ihn absetzen dürften.

Der innere Widerspruch dieser Vorstellungen mit der Natur
des anglonormannischen Staates liegt auf der Hand. Danach
gäbe es in dem Staate zwei Mächte, die beansprucliten, einander

gegenseitig übergeordnet zu sein. Es ist einer der stets mifs-

glückten Versuche, ein Recht zur Revolution juristisch zu be-

gründen und mit dem Wesen des Staates in Einklang zu bringen.

Der letzte Grund dieser Theorien liegt aber in dem Wahlkönig-
tum ; denn durch die Wahl verliert das Königtum einen Teil

seines Wesens: ein König, der die Krone nicht aus eignem Rechte
trägt, ist nur ein halber König.

3. Das Widerstaudsreclit.

Es ist eine der charakteristischsten Erscheinungen der ger-

manischen und germanisch - romanischen Staatsverfassungen des

Mittelalters , dafs einzelne Personen oder (Truppen von Personen
ein oflFen anerkanntes Kriegsrecht gegen Angehörige desselben

' Perez. relatioues (1624). S. 92. Gleichfalls haben die deutschen
Fürsten im Jahre 10-53 dem neben seinem Vater gewählten Heinrich IV.
nur einen bedingten Treueid geleistet. Steindorff". Jahrbücher des deutschen
Reiches unter Heinrich Hl. H 22>; ^

'^ Zum Jahr 1136 erzählt Wilhelm von Malmesburj', historia novella
II, 541, vom (trafen von Gloucester: homagium i-egi (Stephano) fecit sub
conditione quadam, scilicet, quamdiu ille dignitatem suam integre custo-

diret et sibi pacta servaret; spectato enim jamdudum regis ingenio, insta-

bilitatem fidei ejus praevidebat.

§ 464. Eodem anno . . . juraverunt episcopi fidelitatem regi quam-
diu ille libertatem ecclesiae et rigorem disciplinae conservaret.

Ein analoger Fall kam im Jahre 1265 vor. als die Engländer nach
der Schlacht von Lewes Heinrich III. aufs neue huldigten. Der roya-
listische Londoner Annalist erzählt in einer Randnote folgendes (Liber
de antt. legg. 73): Tunc qui ibi t'uerunt presentes potuerunt videre miram
et a seculo inauditum, quod ille miserrimus Maior iii ipso juramonto suo
ausus est verba tam temeraria proferre. dicens Domino Regi coram populo :

Domine, quandiu vos volueritis esse nobis bonus Rex et Dominus, nos
erimus vobis fideles et devoti.

^ S. u. S 49 die Ansichten von Matheus Parisiensis hierüber.
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Staates besessen haben. Es j^ab zwei Arten eines solchen Kriegs-

rechts, das Fehdereclit und das ständische Widerstandsreclit.

Das Fehderecht beruhte auf einer derartigen Selbständigkeit der

Glieder eines Staats, dals ihr Zusammenhang mehr ein völker-

rechtliches als ein staatsrechtliches Gepräge hat: die einzelnen

Sippen im germanischen Altertum, die einzelnen Dynasten in

dem deutschen und tranzösischen Lehnsreiche erscheinen eher als

Glieder eines Staatensystems wie einer Staatseinheit. Das Wider-

standsreclit ist dagegen ein Kriegsrecht, das die Stände gegen

ihren Landesherrn besessen haben ; es hat also die Konsolidierung

der Stände und den Zusammenschlufs der Summe von Unter-

thanen zu einer Landesgemeinde zur Voraussetzung. Das Fehde-

wesen beruht auf der yjartikularistischen Zers])litterung eines

Staatswesens, das \\'iderstandsrecht auf der korporativen Einigung

der Ständet
Für das Fehde wesen konnte in dem Staat Wilhelms des

Eroberers kein Raum sein ; wir besitzen dafür das ausdrückliche

Zeugnis von Ordericus Vitalis -. Unter König Stephan hielt

ifreilich der ungebundenste Feudalismus mit all seinen Rechten

und Sitten seinen Einzug in England^, Heinrich II. stellte aber

bald das alte System wieder her. Von Stephans Regierungszeit

abgesehen, hat in England von der Eroberung bis zu dem Rosen-

kriege kein Fehderecht existiert.

Das Widerstandsrecht ist eine Erscheinung, die der eng-

lischen Geschichte des 18. Jahrhunderts eigentümlich ist. Freilich

war der normannische Adel in dem ersten Jahrhundert nach der

Eroberung noch mächtig genug gewesen . um seinem Unwillen

über das strenge Regiment in Empörungen Luft zu machen.

Derlei Aufstände sind unter allen Regierungen der ersten nor-

mannischen Könige vorgekommen, der letzte war der von 1171^;

Heinrich II. wurde aber auch darüber Herr. ]Mit dem Wider-

standsrechte haben diese Aufstände aber nichts gemein als die

Richtung gegen den König. Die Rebellen kämpften im Grunde
doch nur jeder auf seine eigne Rechnung, sie haben nicht einmal

die Interessen ihres Standes verfochten. Sie wollten sich vom
Königtum unabhängiger machen , aber ein jeder erstrebte diese

Unabhängigkeit doch nur für sich allein, um davon gegebnen

Falls auch gegen den Standesgenossen Gebrauch machen zu

können , an dessen Seite er jetzt focht. Symptomatisch hierfür

' Über das Widerstandsrecht der deutsehen Laudstände s. Gierke,

D. Genossenschaftsrecht I ")64 f.

- Ord. Mt. IX 2 hei Stiibbs I 333''.

^ Vgl. Kound, Geoffrev de Mandeville. London 1892. U. a.

S. 282. 20").

* Desselben Charakters, wenn auch von ungleich geringerer Gefahr
für den Staat, wai-en die Aufstände des Grafen von Aumäle und von
Fawkes de Hreautö 1221 und 1224: es war das letzte Aufflackern des

alten Feudalismus.
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ist ihre Kriegführung, die jeden gemeinsamen Planes entbehrte;

wie dem ganzen Unternehmen ein bestimmtes , gemeinsames Ziel

fehlte, so blieb im grofsen und ganzen auch die Ausführung
jedem einzelnen überlassen ^.

Aber auch zu den Fehden darf man diese Aufstände nicht

rechnen, denn die Rebellen hatten kein Recht zur Empörimg,
und unter einer Fehde versteht man doch gerade den rechtlich

anerkannten Krieg , das justum bellum , zwischen Angehörigen
desselben Staats, Zwar haben anderwärts auch Vasallen im Fall

einer Rechtsverweigerung ein Fehderecht gegen ihren Lehns-

herrn-, ja gegen den König besessen, wenn dieser ihr Lehnsherr

war ^
; allein dieser specielle Fall setzt wohl die allgemeine

Geltung des Fehderechts voraus, das vorzugsweise doch zwischen

Männern geübt wurde, die in keinem Lehnsverhältnis zueinander

standen. Besonders ist aber ein wirkliches Fehderecht gegen
den König nur dort denkbar, wo ein reines Lehnskönigtum
existierte , wo die Beziehungen zwischen dem König und seinen

Unterthanen ganz vorwiegend lehnsrechtlich waren. Beides triflft

aber für den anglonormannischen Staat , wenn man von der Re-

gierung Stephans absieht, nicht zu. Auch wurden diese Auf-

stände nicht durch einen förmlichen Frieden beendigt , wie

zwischen Gegnern geschieht, die sich gegenseitig anerkennen,

sondern die Rebellen verfielen der Strenge des Rechts , wenn sie

der König nicht aus politischen Rücksichten begnadigte.

Allerdings war auch in England dem einzelnen \'asallen

zwar nicht der Angriff, aber der bewaffnete Widerstand gegen
den König gestattet, wenn dieser ihn diffidiert hatte, wenn er

sich ?lso in der Notwehr gegen ihn befand'*. Und in diesen

Fall haben sich sowohl Richard Marshall als Simon von Mont-
fort versetzen lassen , als sie an der Spitze der Nation das

eigentliche Widerstandsrecht ausübten , >das in dem erstem Falle

freiHch nicht mehr verbrieft war; beide Hefsen sich vom Könige

1 Stubbs I 519 über den Aufstand von 1174.
- Hachsenspiegel Ldr. JII 78 § 8.

3 Etablissements de St. Louis 1. I. cap. .53. ed. Yiollet II 75.
* ßichard von Morins erzählt, im Jahre 1221 sei der Graf von Aumäle

exkommuniziert worden, quia castrum domini sui regis proditiose eepit

antequam ipsum diffidasset. Ann. Lunst 64. — Im Jahre 1233 kam es

während des Kampfes zwischen Heinrich III. und PJchard Marshall zu
Unterhandlungen; der König liefs dem Grafen vorhalten: fecit injuriam
domino suo, qui antequam rex invaderet terram aut personam Marescalli,

ipse invasit terram domini regis. Cr. Maj. III 257. . . . Idem dicunt con-
siliarii regis contra Marescallura, quod invasit corpus domini regis apud
castellum de Grosmunt, antequam rex intrasset terram su^ion: et si hoc
fecit, injuriam regi fecit. 1. c. III 260. Der Graf rechtfertigte sich nicht

damit, dafs der Vasall das Recht habe, sich gegen seinen Herrn zu em-
pören, wenn dieser ihm sein Recht verweigert hätte — und das hatte der
König gethan: sondern er sagte, der König hätte ihn zuerst angegriffen,

und er sei vom Könige diffidiert worden, also nicht mehr sein Lehns-
mann gewesen. 1, c.
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zuerst diftidieren '. So grols war die Scheu dieser streng recht-

lich denkenden Männer vor dem Fluch der Kebellion. Simon
von Montfort diftidierte sogar, als er 12()3 den liaronenkrieg be-

gann . nur die Gegner der Oxtorder Provisionen und nahm die

königliche FamiHe ausdrücklich aus-. Kbenso liel's (Gilbert von

Cläre, als er 12(50 wieder zu den Waffen griff, bekannt machen,

er würde nie gegen den König oder den Thronfolger fechten,

aufser wenn er sich gegen ihren Angriff verteidigen müfste: sein

gegenwiirtiger Zug gelte allein Koger von ^lortimer und seinen

übrigen Feinden^.

Das Widerstandsrecht beruht auf dem Gegensatze zwischen

dem König und den Ständen. Es ist ein ständisches Recht;

nicht der einzelne Vasall besitzt es, sondern deren Gesamtheit^.

So sagt auch Bracton, dem Könige dürfe keiner (d. h. kein

Einzelner) an i\Iacht gleichkommen oder gar ihn übertreffen'',

aber in der berühmten interpolierten Stelle heifst es : die Kurie

der Grafen und Barone (d. h. ihre Gesamtheit) stünde über dem
Könige''. Hieraus folgt die Unrichtigkeit der von Stubbs ver-

tretnen Ansicht, dafs das Widerstandsrecht auf dem Lehns-

vertrage beruhe". In dem Lehnsvertrage ist allerdings, wie

auch Bracton ausdrücklich hervorhebt, die volle Gej^enseitigkeit

der A'erpfliihtungen zwischen dem Lehnsherrn und Lehnsmann
ausgemacht"^. Daraus folgert Stubbs, dafs wenn der Lehnsherr

seine Lehnsherrnpflicht etwa durch eine Rechtsverweigerung ver-

letzt hätte, der Vasall ein Kriegsrecht gegen ihn besäfse. Dann
liätte aber, da der Lehnsvertrag zwischen dem König und jedem
einzelnen Vasallen bestand* jeder einzelne Vasall dies Kriegsrecht

gegen den König besitzen müssen : das wäre dann der früher

erwähnte specielle Fall des Fehderechts, aber keineswegs das

^\ iderstandsrecht. Dieses beruhte allerdings auf einem \ ertrage,

aber nicht auf den Verpflichtungen , die der König im Lehns-

' 8. die vorige Aura, und Flur. hist. II -498.

- Lib. de antt. \egß. .33. So war auch nach der Magna Charta das

Widerstaudsrecht durch die Klausel beschränkt: salva persona uostra et

rcginae nostrae et liberorum nostrorum. Dagegen ist diese Klausel in der

Coufirmatio chartarum von 1265 weggelassen: sie hätte die Gefangennahme
des Königs liei Lowes verdammt.

3 Rishanger, de bellis (in Walsinghams Ypodigma Xeustriae ed.

Riley» 559.
• M Charta § 61. Confirmatio Chartainim von 1265. Select Charters

304, 416. Gneist, Verfassungsgeschichte 251 f.

^ Bracton fol. 107.
•

^ Bracton fol. oi.
• Stubbs II 10 über den Aufstand der Barone nach der Annullieiung

lier .M. Charta, worauf später noch zurückzukommen ist: the theory also

of feudal relation compelled them (the barons) to maintain his right ouly

so long, as he maintained theirs.
* Bracton fol. 78''. F.st itaque tanta et talis connexio per homagium

inter dominum et tenentem suum. quod tantum debet dominus tenenti,

quantum tenens domino. jiraeter solam revi'rentiam.
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vertrage gegen einen jeden Baron übernommen hatte, sondern
auf denen, die er diu'ch die Magna Cliarta — ebenso wie im
Krönungseide — ^egen die Gesamtheit seiner Vasallen, die uni-

versitas regni, eingegangen war.

Der Inhalt des VViderstandsrechts ist folgender. Hat der

König sieh einen Rechtsbruch zu Schulden kommen lassen, so

haben die Stände das Recht, den König mit Waffengewalt zur
Eraendation zu zwingen \ Für diese Zeit wird der Unter-
thaneneid suspendiert , indem der König diffidiert wird ; ist der

Grund zur Unzufriedenheit gehoben, so tritt das alte Treu-
verhältnis wieder in Kraft. Es ist also eine Revolution, die sich

in bestimmten Grenzen halten sollte und die keineswegs gegen
die Herrschaft des Königs überhaupt gerichtet war. Die Legi-

timität des Königs bleibt völlig anerkannt, seine Regierung wird

nur auf einiue Zeit suspendiert. Es ist nach Gneist ,.ein lehns-

rechtliches Pfändungsrecht »distress , welches dem König ver-

fassungsmäfsig zusteht, in umgekehrter Anwendung für die Ge-
samtheit der Kronvasallen gegen den König".

^ Das Wicleistaiiclgrecht der Magna Charta ist nur ein subsidiäres
Eec'htsmittel. gerade wie da^? Fehderecht nach dem Mainzer -LandfriedenaZ!
gc-etze Kaiser 1- riedriclis iL. von Tioo. Seine rechtmiilsige Ausübung
setzt erstens eine Rechtsverletzung durch den Könis: voraus und zweitens
eine Quasi - Justizverweigerung — nur eine solche, denn eine Justiz-

verweigerung im eigentlichen Sinne ist es deshalb nicht, weil nicht die

Abweisung einer formellen Klage sondern nur einer Petition vorausgesetzt
wird. Es ist freilich in der Msigua Charta der Ansatz dazu gemacht
worden, gegen den König ein formelles gei'ichtliches Verfahren zu be-

gründen, und zwar sollte ein solcher Prozefs nicht vor einem der ordent-

lichen Gerichte des Landes, sondern vor einem ständischen Ausnahme-
gericht durchgeführt wei'den — eben vor jenem Ständeausschufs der
25 Barone, die die Exekutoren des Widerstandsrechts waren. Diesem
Komitee wurde eine Gerichtsbarkeit über den König für den speciellen

Eall verliehen, dafs er einem V^asallen ohne Richterspruch ein Lehen oder
ein anderes Recht entzöge oder vorenthielte. M. Charta § 52. Da in

diesem Paragraphen bei der Erwähnmig des Ausschusses ausdrücklich auf
den Artikel über das Widerstandsrec-ht hingewiesen wird , fällt es sehr

auf, dafs zwischen beiden Artikeln kein sachlicher Zusammenhang be-

steht. Denn uiciits liegt näher als die Folgerung, dafs der Ausschufs den
Widerstand gegen den König organisieren sollte, sobald dieser sich seinem
Richterspruch nicht gefügt hätte. Aber es ist, als ob die Barone selbst

vor dieser Konsequenz zurückgeschreckt wären ^ denn da beide Para-
graphen schon in den aiticuli barouum stehen (§;:; 25. 49), so kann nicht
allein der Widerspruch des Königs die Aufnahme einer solchen Be-
stimmung in den Freibrief verhindert haben. Statt dessen ist die recht-

mäfsige Ausübung des Widerstandsrechts an die Bedingung geknüpft,
dafs der Ausschufs den König zur Remedur der vorliegenden Rechts-
verletzung aufgefordert hätte und dafs die Remedur binnen 40 Tagen nicht

erfolgt wäre. Einen praktischen Erfolg konnte daher die Gerichtsbarkeit
des Ausschusses über den König nicht haben , da dieser Keine direkten
Mafsregeln zur \'olistreckung des Urteils treflen durfte.

Das Widerstandsrecht von 1265 ist dagegen nicht blofs ein subsidiäres

Rechtsmittel: die Erhebung sollte uniidttelbar auf den Rechtsbruch folgen
dürfen.
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Aber selbst von diesem Clesichtspunkt aus betrachtet', stand

das Widerstandsrecht in vollstem Widerspruche zu dem Charakter

des anglonormannischen Königtums. Ein i'fiindungsrecht kann

nur gegen eine l*erson ausgeübt werden
,
gegen die man über-

haupt rechtlich vorgehen kann, aber gegen den König konnte

man unter normalen Umständen auf dem Rechtswege gar nichts

erreichen. „Hreve non currit contra regem'', sagt IJracton, denn

die writs werden nur auf speciellen Befehl des Königs aus-

gestellt. Wem vom Könige Unrecht geschehen war, konnte sich

nur mit einer Petition an ihn wenden. Der König entscheidet

darüber nach Gutdünken; wenn dem Petenten sein liecht nicht

wird, bleibt ihm kein anderer Ausweg übrig: er wird auf die

Vergeltung im Jenseits vertröstet 2. Es war im 13. Jahrhundert

sogar noch ein strittiger Punkt, ob der König zur gericht-

lichen Gewährleistung (warrantia eines verliehnen Gutes ver-

pflichtet wäre^.

Es ist ein Zeichen echt mittelalterlicher Denkweise, dais die

Stände einen Aufstand, wenngleich sie ihn für die Wahrung
ihrer Freiheiten als unumgänghch erkannten, und so sehr sie

auch von ihrem guten Recht überzeug-t waren, ohne höhere

Autorität nicht auf ihr Gewissen nehmen wollten. Pohtische,

selbst moralische Gründe rechtfertigten kaum einen Ki'ieg zwischen

zwei Staaten *, geschweige eine Erhebung der Unterthanen gegen

den eignen König. Als die Barone sich im Frühjahr 1215 zum
erstenmale zum Kampfe gegen König Johann anschickten, mit

der Absicht ihn so lange zu befehden, bis er die Magna Charta

annähme, liehen sie die Autorität dazu von der Kirche: die

Aufständischen nannten sich das Heer Gottes und der heiligen

1 Gneist, VG. 2-")2: ..Die vertragsmäfsige Einräumung der Pfänduiigs-

rechte lag überhaupt so sehr in deu Kechtsvorstellungen des Mittelalters,

dafs dadurch das Widerstandskomitee einen Teil seines anscheinend re-

volutionären Charakters verljert."

- Bracton fol. .">'' sq. Ähnlich fol. 171 '1. doch hier mit dem Zusätze:

nisi sit qui dicat quod universitas regni et baronagium suum hoc facere

debeat et possit in curia ipsius regis. Steht dieser Passus in dem echten

Bractoiiischen Texte?— Vgl. Pollock and Maitland, history of English

law I. 500 f.

3 Maitland, Bracton's Note book (London 18^7) I 129. In $§ 52. ö7

der M. Charta von 1215 wird dagegen die Verpflichtung des Königs
zur Gewährleistung vor Gericht angenommen: quae nos oporteat
warantizare.

* Vgl. Stubbs II 12. Ein Beispiel für diese Anschauung findet sich

bei Math. Par. Er erzählt, der Papst hätte 1246 den König von Krank-

reich zum Kriege gegen England angestachelt, aus Zorn über die \ie-

8chwerden der englischen Gesandten auf dem Lyocer Konzil. Ludwig
hätte sich aber dessen geweigert, u. a., quia non jus..habet rex Francorum
in regnum Angliae manifestum. Cr. Maj. IV 504. Ahnlich erzählt Wen-
dover, der Graf von Flandern habe König Philipp If- die Heeresfolge

gegen England im Jahre 1213 verweigert : injustum fuisso bellum . . .,

cum nullus anteoessorum suorum jus aliquod sihi hactenus in regni Angliae

vendicasset. Cr. Maj. II 547.
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Kirche" ^ Aber selbst die Autorität der Kirche konnte die Auf-

ständischen nicht von dem Makel des crimen laesae majestatis

rein waschen. Sie benutzten daher ihren Sieg, um eine recht-

liche Basis für die Revolution zu erhalten: der König selbst

mufste den Ständen das Widerstandsrecht verleihen. Aliein das

Widerstandsrecht ist niemals ein Verfassungsrecht geworden;
dazu waren die Grundlagen des Königtums viel zu stark. Schon
in der nächsten Redaktion der Magna Charta wurde der ominöse

Paragraph weggelassen. Doch ging die Erinnerung hieran nicht

sobald verloren, im Baronenkriege haben die Stände noch zwei-

mal, 1258- und 1265'^, Heinrich III. das Widerstandsrecht ab-

getrotzt. Sobald freilich der König wieder freie Hand gewonnen
hatte, betrachtete er die Charte für null und nichtig und bestrafte

die Rebellen nach dem Landrecht.

4. Die Theorie von der Absetzbarkeit des Königs.

Die Ansicht, dafs der König absetzbar wäre, ist in dem
romanisch - germanischen Kulturkreise des Mittelalters ziemhch

verbreitet gewesen-, wenn sie auch nicht überall und jederzeit

die Meinungen beherrscht hat, so taucht sie doch zu verschiednen

Zeiten in mehreren Ländern auf. Aber regelmäfsig finden wir

sie nur in einer Wahlmonarchie, mochte nun das Königtum ein

reines Wahlkönigtum sein, oder mochte das Erbrecht des könig-

lichen Geschlechts daneben eine beschränkte Geltung haben. Es
ist hier selbstverständlich nur von solchen Königsabsetzungen die

Rede, die die eignen Unterthanen vollzogen haben, und nicht

von denen, die der Papst dekretiert hat. Doch sind auch jene

Absetzungen immer nur mit der Billigung der Landeskirche

vorgenommen worden ; nicht nur der weltliche Adel , sondern

auch der hohe Klerus erscheint stets an diesen Akten beteiligt.

Der Zusammenhang zwischen der Wahl und der Absetzung
des Königs ist unschwer erklärlich. Wenn das Königtum nicht

auf eignem Rechte beruht, wird es leicht als ein Amt angesehen,

1 Cron. Maj. II 586. Rad. von Coggeshall 171. Walter von Co-
ventry II 220. Lib. de antt. legg. App. 201. — Gneist, VG. 245, sclireibt,

die Aufständischen hätten sich durch die Domherren von Durham ihres

Lehnseides entbinden lassen. Das geht wohl zurück auf Blackstone, the

great charter. Oxford 1759 p. XIII : and were absolved from their oath
of fealty by oue of the canons of Durham. Es ist aber ein Mifs-

verständuis; Thomas Walsingham, auf den Blackstone sich beruft, sagt

nur: Unde (barones) et per quendam canonicum regulärem ipsum (regem)
diffidarunt. Ypodigma Neustriae 133.

'^ 1258 ist das Widerstandsrecht freilich nicht formell zugestanden
worden; faktisch ist es aber in dem Erlafs Heinrichs III. enthalten, der

jeden, der sich gegen die Provisionen auflehnte, für einen Landesfeind
erklärt; das konnte auch gegen den König selbst angewendet werden.
Rymer I 377 sq. Vgl. Wykes 115 sq., der sich sehr scharf darüber äufsert.

^ Select charters 416.
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das die Wähler übertragnen haben und deni^finiifs wieder zurück-

Dehmen dürfen, wenn ih-r Hrkorne ihre Forderungen und seine

Priichten nieht erfüllt. In beiden Fällen erscheinen die \N'ähler

als die Träger der iSouverauit.it; denn stets sind diejenigen, die

die Absetzung vollziehen, dieselben, die die Wahl vorzunehmen
haben. In Deutschland waren es die Kurfürsten, in En;:land

die Keichsversamndung. Weizsäcker bezeichnet einmal die Ab-
setzung als ein umgekehrtes Wahlverfahren, als ein

,, Abwählen" '.

Der innere Zusammenhang zwischen den Königsabsetzungen
und dem \\'ahlkönigtum zeigt sich auch darin , dals die Theorie

von der Absetzbarkeit des Königs zu verschiedenen Zeiten in

denselben Ländern entwickelt worden ist, ohne dafs die spätere

Aufstellung von der früheren abhängig gewesen wäre. Es ist

hier nicht der Ort, dies im einzelnen nachzuweisen-; die all-

gemeine Verbreitung und Anerkennung der Theorie erhellt aber

daraus, dafs Thomas von Aquino ausdrücklich die Absetzbarkeit

des gewählten Königs gelehrt hat^.

Man ist sich freilich dieses Zusammenhangs nieht immer
bewufst gewesen, und in der oftiziellen Begründung einer Al)-

setzung hat man auf das Recht dazu, weil der König erwählt

worden sei, nicht gepocht; vielmehr sind die Argumente in der-

artigen Schriftstücken meist weithergeholt und voller faden-

scheiniger Sophismen. Aber die beiden Gedanken, die bei solch«,'n

Anlässin wohl entwickelt worden sind, dafs nämlich die Körper-

schaft, die die Absetzung vollzieht und die Wahl vorgenommen
hatte), dem König übergeordnet wäre, und dai's das Königtum
ein Amt sei. sind unleugbare Konsequenzen des Wahlkönigtums.
Einem systematisch denkenden Manne wie Thomas von Aquino
ist dieser Zusammenhang denn auch nieht verborgen geblieben.

In England sind angelsächsische Könige von dem \\ itenage-

niot abgeset/.t worden. Aber mit dem Witenagemot selbst ging
auch die Theorie von diesem seinem Rechte unter Duivh Wil-

helm I. wurde ein neues, starkes Königtum begründet; und wenn
dies auch ein Wahlkönigtiim blieb, so war doch die Reichs-

versanimlung des 12. Jahrhunderts politisch noch zu wenig ent-

wickelt, als dafs sie den Anspruch hätte erheben können, den
König abzusetzen. Das war erst möglich . seitdem die Reichs-

versanimlung sieh als die universit<is regni tuhlte und sich als

solche dem Könige für gleichgeordnet ansah. Allerdings ist

schon in der Mitte des 1 2. .iahrhunderts König Stephan abgesetzt

worden, aber nicht von der Reichsversammlung, was bezeichnend

\ ^V eizjäckor. Per Ptalz^rat als Richter über doii lv<'iii|r S. 14 (Ab-
haudlümien^er k^l. Uesellsclmlt lltT' VVI.-t^eiiscIiatten zu li.ittingen 18^6).

- Über diet;o Verliältnisse in Deutschland virLi^iitz, D. V(t. IV-t()<)l^'.

Ihtinack. Forscl» f J> L'- XXVI S. 14li ti. Weizsiuker n a <T
''' De reginiine principum 1. I. c. \"I. .
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für ihre damalige Schwäche ist, sondern von der englischen

Kirche. Und zwar handelte der Klerus hier nicht als A'ertreter

des englischen Volks, sondern als der von (^ott berufne Lenker
des Staats. Bischof Heinrich von Winchester, der die Absetzung
vollzog , war von denselben hierarchischen Ideen erfüllt , die

Johann von Salisbury in seinem Policraticus in ein pohtisches

System gebracht hat ^
Im Jahre 1215 war das Baronenparlament die universitas

regni geworden. In dieser Zeit wurde auch die Theorie von der

Absetzbarkeit des Königs von neuem entwickelt: König Johann
ist förmlich vom Parlament abgesetzt worden. Dann tauchte

diese Idee im 13. Jahrhundert noch zweimal auf; zur vollen

Entfaltung kam sie aber erst im 14. Jahrhundert, wo die Erb-

lichkeit der Krone gar nicht mehr beanstandet war. Die Keime
dieser Anschauung waren einmal vorhanden und entwickelten

sich selbständig fort-.

Nun hat freilich im anglonormannischen Staate das Parlament

niemals, auch nicht vorübergehend, das positive Recht erworben,

gegebnen Falls den König abzusetzen, so wie es das Wider-
standsrecht durch eine Charte erworben hatte : der Anspruch,

den König absetzen zu dürfen, war lediglich in dem subjektiven

Rechtsbewui'stsein der Barone begründet. Überhaupt wird die

Frage, ob in einem Staate die Unterthanen wirklich das Recht

besessen hätten . den König abzusetzen '^
. in den meisten Fällen

verneint werden müssen; denn eine solche Gesetzesbestimmung,

die also die Zustimmung des Monarchen selbst erhalten hat, hat

eine ganz abnorme Schwäche des Königtums zur Voraussetzimg ^.

Für die Absetzung König Johanns sind weder die Königs-

absetzungen der angelsächsischen Zeit, noch die von 1141 vor-

bildlich gewesen. Die Erinnerung daran war wohl längst er-

' Eine Charakteristik Heinrichs von Winchester giebt Norgate. Eng-
land under the Angevin Kings 1 347 if. — Über Stephans Absetzung s.

Wilhelm von Maiuiesbury. historia novella II 574 sqq. Vgl. Policraticus

1- IV 0. 3 über das Recht der Kirche, den König abzusetzen (ed. Giles

I 224): . . . penes quem est conferendae dignitatis auctoritas (nämlich bei

<^ler Kirche), eum, cui dignitas ipsa confertur, honoris privilegio antecedit.

Porro de ratione juris, ejus est uolle, cujus est velle, et ejus est aufiFerre,

qui de jure conferre potest.

- Über Richards II. Absetzung schreibt der Annalist von Bermondsey
(Annales Monastici ed. Luard) III 482: Henricus filius Johannis ducis

Lancastriae, comes de Derby, cum magno apparatu venit in Angliam. et

rox Ricardus incarceratus in turri Londoniae resignavit officium regis.
' So stellt sich Haruack das Problem in dem oitierten Aufsatze

:

Hat eine rechtl iche Hefngnis znrAbsetzung des Königs im deutschen Reiche

'^FestandeTTT'Forscb^. d. Cr^rrvi 146^ ~
'

+ Die deutscheu ivurtursten ver-suchten im 14. Jahrhundert, die Ab-
setzbarkeit des Königs in der Goldnen Bulle zum Reichsrecht zu machen,
sie vermochten jedoch den Widerstand des Königs nicht zu überwinden.
Weizsäcker a. a. 0. 35 tt'. — In Polen wurde die Absetzbarkeit des Königs
Anfang des 17. Jahrhunderts gesetzlich anerkannt. Hüppe . Verfassunir

der Republik Polen (Berlin 1867) S. 113.
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loschen, und clor Kindruck von Steplians Absetzung raul's dadurch

besonders abgeschwächt worden sein , dal's er dessenunj^eachtet

noch zwölf Jahre danach König von England geblieben war. Es
fragt sich also, wie es zur Absetzung Johanns gekommen ist,

und wie die Barone versucht haben, ihr Verfehren rcchtlicli zu

begründen. Hierbei ist die Absetzung und die darauf folgende

"Wahl des Prinzen Ludwig von PVankreich von dem Reginn des

Aufstandes zu unterscheiden. Denn die erste Erhebung war
nichts als die Ausübung des Widerstandsrechts, wenn auch die

Magna Charta soeben vom Papste annulliert worden war; aber

bald sahen sich die Barone gezwungen, über das verbriefte Recht

hinauszugehen, und um Hilfe vom Auslande zu erhalten, trugen

sie die Krone dem Prinzen Ludwig an.

Stubbs giebt einige Gründe an, die das Vorgehen der Barone

nach dem Urteile der Zeitgenossen gerechtfertigt hätten'. Er
setzt voraus, dafs damals die Idee der Loyalität noch nicht aus-

gebildet gewesen, und dafs vor dem Erlafs der Hochverratsgesetze

eine Rebellion als kein so grofses Verbrechen angesehen worden

sei, wie zweilmndert Jahre später. Aber es handelt sich hier um
keine blofse Rebellion , sondern — was Stubbs allerdings nicht

annimmt — , um eine förmliche Absetzung des Königs. Ferner sind

die Begriffe vom Hochverrat weit älter, als das erste Hochverrats-

gesetz (1352), in dem die Anschauungen des common law nur

ins Statute law recipiert wurden, und zwar mit mehreren Ein-

schränkungen -. Nicht nur Bracton und Britton , sondern schon

Glanvilla kennt den Begriff des crimen laesae majestatis^, auch

den Klosterannalisten des 13. Jahrhunderts ist er nicht un-

bekannt gewesen"*. Und trotz der Hochverratsprozesse und der

vollendeten Entwicklung der Loyalitätsidee ist Richard H. ab-

gesetzt worden.

Stubbs giebt drei Argumente zur Rechtfertigung der l^arone

:

die politischen Umstände, Johanns Verletzung seiner Pflichten

als Lehnsherr, und das Wahlkönigtum Johanns, aus dem seine

1 Stublis IL 10. Yet it is not at all necessaiy to suppose that tlie

moral and political problem would take in their (the biirons") miuds tlie

formidable shape which it would have taken two centuries later, when
the idea of loyalty was füll grown, and when tbe legislation respecting

treason had impressed the iniquity of vebellion in burnini: marks on men's

conscienees. John was a tyrant, and no one doubted that the due reward

of tyrannv was death : death should not indeed be intlicted by bis liege

servants, but bis own oath taken to the Charter had put them in the Po-
sition of belligereuts rather than of liegemen: uoi; did they seek Ins death,

but bis banishment. They used the power which the theory of eleetion

gave them. of setting aside one. who had proved himself unworthy; the

theory also of feudal relation compelled them to maintain bis right only

so long, as he maintained theirs.

2 Coke, Institutes of the law of England III 7 ff.

s Glanvilla 1. I. c. 2. 1. XIV c. 1. Bracton fol. 118 b. Britton 1. I

c. 9 § 2.

•* S. die Zusammenstellung in meiner Dissertation 22'.
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Absetzbarkeit gefolgert worden sei. Das erste Argument lautet

folgeDaermalsen. Johann war ein Tyrann, und niemand zweifelte,

dats der gerechte Lohn des Tyrannen der Tod wäre: freilich

sollten ihn nicht seine eignen Vasallen erschlagen, aber sein Eid

auf die Magna Charta hatte sie mehr in die Lage einer krieg-

führenden Macht ihm gegenüber versetzt, als in die von Vasallen

;

auch wollten sie nicht seinen Tod , sondern nur seine Ver-

bannung. — Dals ein Tyrann ermordet werden dürfte, wenn
auch nicht von denen , die ihm Treue geschworen hatten , war
allerdings von Johann von Salisbury gelehrt worden^, aber es

ist kaum anzunehmen, dals diese Lehre im 13. Jahrhundert all-

gemeine Verbreitung, namentlich in Laienkreisen, gefunden hätte.

Das Argument läfst sich überhaupt nicht gut auf diesen Fall

anwenden. Man darf die Lehre vom Tyrannenmord nicht ohne

ihren Zusammenhang mit Johanns ganzem poHtischen System
betrachten. Danach aber hatte nicht etwa jeder einzelne, auch
nicht das ganze Volk, darüber zu entscheiden, ob der König ein

Tyrann sei, und damit das Recht, ihn zu beseitigen, sondern der

Kirche stand gewissermafsen die Kognition über die Tyrannei

des Königs zu. Johann von Sahsbury mifst überhaupt der

Kirche eine Bedeutung im Staate bei. Avie es vielleicht das Ideal

Heinnchs von Winchester und Thomas Beckets gewesen ist; im
13. Jahrhundert war das anders geworden, ein Stephan Langton
war von solchen hierarchischen Aspirationen völlig frei. Aufser-

dem hebt Stubbs diese Bemerkung selbst zur Hälfte wieder auf,

indem er hinzufügt, die Barone hätten nicht Johanns Tod , son-

dern nur seine Verbannung gewollt. Die Tyrannei Johanns käme
auch mehr als eine Begründung der Absetzung in Betracht

;

da hier die formelle Berechtigung der Barone zu diesem Scliritt

erörtert werden soll, darf man von diesem Argument ftigiich ab-

sehen. Dals ferner die Barone in der politischen Notwendigkeit

ihre Rechtfertigung gesehen hätten-, ist nicht im Einklang mit

der mittelalterlichen Denkweise. Im Mittelalter waren die Par-

teien in allen juridischen, Staats- und völkerrechtlichen Fragen
stets eifrig bemüht, eine möglichst loyale Haltung einzunehmen,

vor allem die Formen des Rechts nicht zu verletzen^. Stubbs

selbst behandelt ausführlich die Deduktionen, mit denen Prinz

Ludwig seinen Angritf auf Johann und seinen Anspruch auf die

englische Krone begründete ^. so dafs in seiner Darstellung gegen-

über diesen weitgehenden Rechtfertigungsversuchen des Prinzen

das Vorgehen der Barone als ein auch formell brutaler Rechts-

bruch erscheint.

1 Policraticus 1. Vni c. 20.
^ Stubbs a. a. O. : liis own oath . . . had put them in the position

of bplligerents rather than liegemen.
^ Vgl. Stubbs. Seventeen lectures on the study of medieval and

modern history. Oxford 1886. S. 208 ff.

* Stubbs II 12 f. 8. o. S. 26.
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Zura Zweiten leitet Stubbs das Recht der Vasallen, sich

gegen den Köni^i" /u erheben und einen neuen König zu wählen— eine förmliche Absetzung nimmt er, wie gesagt, nicht an —
Hus dem Lehnsvertrage her. Diese Ansicht trifft indes für die

Köninsabsetzung ebensowenig zu , wie für das W'iderstandsrecht.

Da Stubbs aber, Avie hieraus hervorgeht, das Verhiütnis des
Königs zu seinen Unterthanen als vorwiegend lehnsrechtlich auf-

ialst, so ist seine Ansicht vollkommen konsequent, dals sich die

Harone zur Wahl eines neuen Königs hätten für berechtigt halten

können, sobald ihr alter Lehns- und Treueid aufgesagt war. Die
Barone hätten das staatsrechtliche Band, das sie mit dem Könige
verknüpfte, durch eine „renounciation of allegiance", d. i. eine

einfache Diffidierung ^ lösen wollen und können ; deren rechtliche

A\'irkung käme der \\'irkung gleich, die sie in der That durch
eine Königsabsetzung erstrebt haben. Wie die Herrschaft des
Königs dadurcii begründet würde, dafs ihm der Unterthaneneid
geleistet wird, so könnte sie dadurch aufgehoben werden, dafs

ihm dieser Eid zurückgegeben wird.

Da aber das Treu- und ^lannschaftsverhältnis der Vasallen
zum Könige ein individuelles war, so wäre die Konsequenz die,

dafs jeder einzelne Vasall das Recht besessen hätte, den König
im Falle eines Kechtsbruches zu diftidieren. ihm seine Anerkennung
als König zu versagen und, wenn anders die politischen Um-
stände es erlaubten, einen neuen König zu wählen. Das ist der
Charakter des reinen Lehnskönigtums; Stephans Königtum war
von dieser Art-. AN'ilhelm von Malmesbury erzählt, dals der
(Iraf von Gloucester im Jahre 11 06 dem bereits gekrönten
Könige den Lehnseid nur bedingungsweise geleistet hätte ^.

Und als Stephan nach der Meinung des Grafen seine Pflichten

gegen ihn nicht erfüllte, sagte er ihm den Treueid auf, ver-

weigerte ihm die weitere Anerkennung als König und ging zur
Kaiserin Mathilde über. Es war ein Königtum auf Kündigung^,
die Uutorthanenschaft war lösbar wie jedes andre Lehns-
verhältnis.

Das anglonormannische Königtum war aber abgesehen von
Stephans Regierung niemals ein reines Lehnskönigtum gewesen.
Auch im l.'l Jahrhundert war das Lehnsherrentuni wohl noch ein

wichtiges Attribut des Königtums, machte aber bei weitem nicht

dessen ganzes Wesen aus^. Gewifs war das staatsrechtliche Verhältnis

^ Dafs Stubbs selbst nichts andres darunter verstellt, erhellt aus
I 569, wo er von der ersten Diffidierung der Barone von 12L"), vor der
Magna Charta, safft: (the barons) renounced their allegiance.

- Vgl. Round. Geoffrey de Mandeville. besonders S. 27 ti".

^ Historia novella II .Vil: sub conditione quod diguitatem suaui
integre servaret.

* ßound a. a. 0. 3ö: .,king on sufferance".
^ Round a. a. 0. 70 fi. erkkärt den Titel : rex et dominus so , dafs

dominus das Lehnsherrentum und rex das nationale Könifftum bedeutete.
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der Unterthanen zum Könige mit den persönlichen lehnsrecht-

lichen Beziehungen eng verflochten, daneben war aber hüben und
drüben das Gefühl des Zusammenhangs mit dem Lande fester

eingewurzelt. Die Stände nannten sich die universitas regni;

König Johann hatte den frühern Titel eines rex Anglorum mit

dem eines rex Angliae vertauscht. Der territoriale Charakter

des Königtums, im Gegensatze zu dem persönhchen des Lehns-
herrentums, findet ferner darin seinen Ausdruck, dafs der König
das Bodenregal am ganzen Reiche besafs. Wenn die Barone
den König diffidierten, so erschütterten sie damit rechtlich keines-

wegs die Stellung des Königs, der der oberste Grundherr des

ganzen Reiches war. Dagegen hatte die Diffidierung, mochte sie

vom Könige oder von den Baronen ausgehen, zur Folge, dafs

die Barone aller ihrer Lehen verlustig gingen, die sie vom König
empfangen und wofür sie ihm den Lehnseid geleistet hatten ^.

Dieser rechtlichen Wirkung hatte eben durch die Gewährung des

T\'iderstandsrechtes vorgebeugt werden sollen. Aber wenn der

König dies Recht auch nicht anerkannte -— war es doch ein

Rechtsstreit ohne ein kompetentes Forum — so gingen doch die

Barone ebensowenig wie der König durch eine einfache Diffi-

dierung ihrer Staatsangehörigkeit verlustig. Der diffidierte König
blieb nach wie vor der Landesherr, und die diffidierten oder

diffidierenden Barone hatten auf jeden Fall noch den Anspruch
auf einen gerichtlichen Austrag nach der lex terrae und durch

ein Judicium parium. Um einen seiner Staatsangehörigkeit zu
berauben . bedurfte es andrer Mittel : die Unterthanen konnten
durch einen Rechtsspruch utlagiert werden, und der König sollte

vom Parlament abgesetzt werden können^.
Die Barone haben sich in der That nicht damit begnügt^

König Johann die Unterthanentreue aufzukündigen, bevor sie zur

Neuwahl schritten ; ohnehin hatten sie 'ihn ja schon beim Aus-
bruch des Kampfes diffidiert. Sie haben vielmehr ein ordentliches

Verfahren eingeleitet. Auf einem aus eigner Initiative, aber in

' Als Heinrich III. Simon von Äloutfort und Gilbert von Cläre vor
der Schlacht bei Lewes diffidierte , nannte er sie nur bei ihren Namen,
aber nicht mehr bei ihren Titeln als Grafen von Leicester und Gjoucester.

Fl. bist. II 493. Auf derselben ßeehtsanschauung beruht der Achtungs-
und Enterbungsspruch gegen die bei Evesham besiegten Barone. Später
kam es zu Verhandlungen, um dies Verdikt zu modifizieren. Dabei läfst

Eishanger den König sagen : lex firmissima est in omni regno Christianorum,
et, ut dicitur, Saracenorum, quod quicuraque iusurrexerint cum manu ar-

mata contra dominum suum regem agmine, ipso facto et jure tenentur
amittere tenementum suum, quod tenetur de eodem. Ypodigma Neustriae
(App.) 564 sq.

- Das Verhältnis zwischen der Aufkündigung des Unterthaneneides
zur Absetzung des Königs tritt sehr klar bei der Absetzung Eduards IL
und Richards IL zu Tage. Erst nachdem das Parlament die Absetzung
beschlo.ssen und die Einwilligung dazu vom Könige erzwungen hatte,

sagte ihm ein Bevollmächtigter im Namen der Nation den Lehns- und
Treueid auf. Stubbs II 380,' 532.

Forschungen XIY 3. — Plehn. ' 3
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der üblichen Form ^ berufnen , freilich königslosen - Parlament
haben sie das Urteil gefällt, dafs der König sich der Krone un-

würdig gemacht habe, haben ihm die Herrschaft aberkannt und
sich sodann eidlich von ihm losgesagt (abjuraverunt)'^ Erst da-

nach schritten sie, wahrscheinlich in derselben Versammlung, zur

förmlichen Neuwahl. Hierin ist aufs deutlichste die endgültige

Auflösung des süiatsrechthchen Verhältnisses zwischen den Unter-

thanen und dem Könige ausgedrückt, im Gegensatze zu der nur
vorübergehenden Wirkung der Diffidation.

Das dritte Argument von .Stubbs ist das, dafs die Absetz-

barkeit des Königs aus dem Wahlkönigtum abgeleitet worden sei.

Thatsächlich sind die Barone allerdings diu-ch die Konsequenzen
des Wahlkönigtums zu diesem Sclu-itt geführt worden ; ob sie

aber selbst mit Bewu Istsein diese Folgerung gezogen haben , ist

aus den (Quellen nicht nachweisbar. In einem Schreiben des

französischen Thronfolgers an die Mönche von Canterbury wird

zwar betont, dafs Johann bei Richards I. Tode nicht der nächste

Agnat gewesen sei und dafs er die Krone der Wahl verdankte*,

aber der Schlufs auf seine Absetzbarkeit ist hieraus nicht gezogen
worden. Freilich war der König nach dem positiven englischen

Staatsrecht nicht absetzbar, und mit einer solchen Rechtstheorie

konnte Prinz Ludwig Schwankende und Zweifelnde schwerhch
auf seine Seite herüberziehen; auch mochte er Bedenken ti-agen,

eine solche Theorie zu proklamieren , die auch gegen ihn

selbst hätte angewendet werden können. Dagegen hat Matheus
Parisiensis zwar nicht die Absetzbarkeit des Königs, die er über-

haupt nicht verficht, aber doch das Widerstandsrecht der Stände
direkt aus der Königswahl hergeleitet^. Und da seine Auffassung

^ W. Coventry, memoriale 11 224: At illi barones) eum fregem) jam
pro deposito vel dejecto habentes, de domino eligendo tractare coeperunt:
et quoniam hoc ex commuui consensu totius regni fieri opor-
tuit, . . . omnes optimates convocandos statuunt praefixis die et
1 o c 0. — Wahrscheinlich hat die Absetzung Johanns, von der hier nichts
berichtet wird (s. die übernächste Anm.), auf demselben Parlament statt-

gefunden, wie die Neuwahl.
2 Das königslose Parlament entspricht den anglonormannischen

Reichsversammlungen, die die Thronfolge erledigten: ferner dem ..Kon-
ventions-Parlament'' von 1688, das die englische Krone dem Prinzen von
Oranien übertrug: sowie den aragonischen parlamentos im Mittelalter.

Schäfer, Geschichte Spaniens III 214.
" Rymer I 140 (Brief Prinz Ludwigs an die Mönche von Canter-

buiy): de communi regni consilio et approbatione ipsum regno
judicantes indiguum. — " Kad. de Coggeshale 176: abjudicato et ab-
jurato rege Johanne cum omnibus suis. — W. Cov. II 227: unaniniiter

factis sacrosanctis juraverunt quod inperpetuum teiTam de Johanne rege
non tenerent. — Rot. Claus. I 270 bei Stubbs II 9 '^ verspricht König Jo-
bann allen Amnestie aufser denen, qui nos abjuraverunt. Er selbst macht
also diesen Unterschied zwischen den Rebellen, die ihn doch sämtlich
diffidiert hatten.

* Rymer I 140.
•5 S. u. S. 51 f.
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von König und Ständen ein mittelbares Erzeugnis der Kämpfe
um die Magna Charta ist, so ist es nicht ganz unmöglich, dafs

schon damals während der Revolution ähnliche Gedanken ge-

ankert worden sind.

Jedenfalls wissen wir, dafs die Frage, ob man den König
überhaupt absetzen dürfe, in jenen Tagen aufgeworfen ist, und
dafs ihre Beantwortung den Gegnern Johanns Sorge genug ge-

macht hat. In der Verlegenheit ist man — älmlich wie 1688 —
auf recht sophistische Argumentationen und arge ! echtsverdrehungen

verfallen. Der Kampf um die eigne Existenz forderte gebieterisch

die Beseitigung des Königs, aber man brauchte eine rechtliche

Grundlage. Da hat man auf jenem Parlament behauptet, dafs

das Recht zur Absetzung bereits im Widerstandsrechte enthalten

wäre^, und die gleiche Ansicht vertritt Prinz Ludwig in seinem

erwälmten Schreiben an die Mönche von Canterbury-. Psycho-

logisöli ist das leicht erklärhch, denn von der beschränkten Re-

volution war es für die Aufständischen nur ein Schritt bis zur

Absetzung des Königs, zumal da diese als eine politische Not-

wendigkeit erschien. Auf dem Parlament hat diese Begründung
indes lebhaften Widerspruch erfahren^.

Daneben existiert noch eine Rechtfertigung der Wahl Prinz

Ludwigs zum englischen Könige. Danach hätten die Barone

den König nicht durch einen förmlichen Akt abgesetzt, sondern,

wie das ja anderwärts thatsächlich vorgekommen ist^, die Neu-

wahl mit der Fiktion einer Thronvakanz begründet. Man argu-

mentierte folgendermalsen. Johann sei einst wegen Verrats an König
Richard verurteilt worden, und diese Verurteilung habe ihn von

vornherein regierungsunfähig gemacht'^. Wollte man die Recht-

mäfsigkeit seiner Herrschaft trotzdem anerkennen, so sei er 1203

von dem französischen Gerichtshofe zum Tode verurteilt worden,

weil er seinen Neffen Arthur umgebracht hätte: dadurch hätte

1 W. Cov. II 225. Citati igitur . . . magnates, qui ab initio istis

non consenserunt, post dilationes et deliberationes multas, tandem ex seii-

tentia re.sponderunt se exjuramento non teneri ad regis depositionein

vel expulsionem. Vgl. die folgende Anm.
- Rymer I 140 . . . tandem inter caetera de ejus (regis) expresso

consensu ita convenit, quod si idem Johannes ad flagitia priora rediret,

ipsi barones ab ejus fidelitate recederent numquam ad eam post-
modum reversuri.

^ Vgl. oben Anm. 1.

* So ist Heinrich IV. nicht förmlich von den deutschen Fürsten ab-

gesetzt worden: durch die Suspension des Unterthaneneides. die Heinrichs

Exkommunikation begleitet hatte, und die nach der Absolution nicht

ausdrücklich widerrufen worden war, wurde der Thron für erledigt an-

gesehen, und auf Grund dieser Fiktion wurde Eudolf von Kheiufelden

gewählt. Waitz, D. VG. IV 400 ff. Harnack, Forsch, z. D. G. XXVI 146. —
Ebenso ist der letzte Stuart nicht eigentlich abgesetzt worden: das Kon-
ventionsparlament fingierte eine Thronvakanz, um Wilhelm von Oranien
auf den Thron erheben zu können.

^ So urteilt auch der Marganer Annalist p. 24.

3*
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er seine Krone verwirkt \ Schliefslich habe er sich selbst seiner

Krone entäulsert, als er 1213 die Oberlehnsherrschaft des l^apste»

anerkannte; das wird als eine Abdankung" aufgefafbt^. — Diese
Beweisführung findet sich sowohl bei \\'endover, der sie König
Philipp und Prinz Ludwig gegen den päpstlichen Legaten ver-

treten läfst, als auch, freilich mit AA'eglassung des letzten Punktes,

in dem erwähnten Briefe des Prinzen^. Eine blofse Erfindung
des Chronisten kann sie also niclit sein ; entschieden stammt aber
die ganze Deduktion aus England"^, und ihre Wirkung war auf
Engländer berechnet''.

Eine offizielle Begründung von Johanns Absetzung durch
das Parlament, wie wir dergleichen von andern Absetzungen
besitzen, ist nicht überliefert. Man wird aber wohl kaum fehl-

gehen , wenn man die ihm zur Last gelegten Verbrechen . vor
allem den Bruch des Eides, den er auf die Magna Charta ge-

schworen hatte, der Auffassung der Zeit nach als Felonie be-

zeichnet, deren sich bekanntlich in privaten Verhältnissen auch
der Lehnsherr gegen seinen Vasallen schuldig machen konnte.

Felonie begründete Verwirkung des Besitzes (forfeiture) — ein

Begriff, den englische Historiker auch auf den König angewendet
haben ''. Die Königsabsetzung entspräche dann der Enterbung
eines Vasallen. Dieser patriraonialrechtlichen Vorstellung , dafs

auch die Absetzung oder Vertreibung eines Königs eine Ent-

erbung bedeute, begegnen wir regelmäl'sig bei Matheus Parisiensis '',

und Britton zählt zum Hochverrat den Versuch, den König

1 Cr. Maj. II 651. — Nach diesem Urteilsspruch sei Johann in Frank-
reich nicht mehr als König anerkannt worden, sed ipsum regem depositum
appellaverunt, sicut abbas depositus. et quilibet alius, dici solet. Cr. Maj.
II 662 sq.

2 II 651: Item nullns rex vel princeps potest dare regnum suum
sine assensu baronum suorum, qui regnum ilhid tenentur defendere. --

II 652: Et si coronam Angliae sine baronibus ahcui dare non ])otuit. potuit
tarnen dimittere eam: quam statim cum resignavit, rex esse desiit, et

regnum sine rege vacavit.

3 Rymer I 140.

•* In dem Schreiben wird z. B. wie bei Wendover die Einzelheit er-

wähnt, dafs das Verdikt gegen Johann wegen Verrats an König Richard
durch den lüschof von Durham, Hugo von Puiset. proklamiert worden sei.

Ferner wird der Rede Erzbischof Huberts bei Johanns Krönung gedacht.
Vgl. Cr. ^laj. II 454 sq. Erwähnt ist bereits die mit W. Cov.' Er-
zählung übereinstimmencie falsche Auffassung des Widcrstandsiechts.
Vgl. endlich den technischen Ausdruck: de communi regni consilio et

approbatione.
^'

_ In England atritierte man i;ei;en Johann besouders mit seiner
Unterwerfung unter die päpstliclii^ ( )hpi-lpluisli^^l-rscliat't. Rymer I lo8.

*^ 8o Stubbs über die \\ ahl Johanns I 5.")4. Matthew l'aris aupposes
that the archbishop, warucd of Johu's utter faithlessness and foresceing
the troubles of his reign, wished to impose on him and upon the people
that as an.elected king he mu&t do his duty under pain of forfeiture.

^ Cr. Maj. III 323, 414, 537, 625, IV 504, V 511,
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seines Reiches zu enterben^; dabei haben ihm doch wohl

die Absetzimg Johanns und der Plan von 1260, Heinrich III.

abzusetzen -, vorgeschwebt.

Diese Auffassung der Königsabsetzung enthält zugleich die

rechtliche Begründung davon , dafs die Barone bei der Neuwahl
mit Übergehung von Johanns Kindern den Prinzen Ludwig ge-

wählt haben. Prinz Ludwig legt zwar sehr grofses Gewicht auf

sein Erbrecht^, in Wahrheit war jedoch nur seine Gemahlin
Blanka, eine Enkelin Heinrichs H., erbberechtigt. Li erster Linie

war seine Wahl natürlich eine pohtische Notwendigkeit, denn Jo-

hanns ältester Sohn war damals kaum neunjährig, andre Agnaten
fehlten, und aul'serdem brauchten die Barone Hilfe vom Auslande.

Allein nicht blofs politische Gründe waren hier mafsgebend ; denn

wenn Johann wegen Felonie die Herrschaft abgesprochen worden
war, so waren damit seine Söhne von vornherein für erbunfähig

erklärt. Prinz Ludwig sagt in seinem Schreiben an die Mönche
von Canterbury da Johann bei seiner Verurteilung durch den
französischen Gerichtshof im Jahre 1203 noch keine Kinder hatte,

sei das Recht auf den englischen Thron sofort auf ihn gefallen "*.

Das englische Recht war aber strenger, denn eine Verurteilung

wegen Felonie schlofs alle Erben wegen Verderbnis des Blutes

von der Erbfolge aus, gleichviel ob sie vor oder nach dem Ver-

brechen gezeugt worden waren ^. —

1 Britton 1. 1. c. 9 § 2. Graunt tresoun est a compasser nostre mort,

ou de iious desheriter de noster reaume . . .

2 S. u. S. 39.

3 Eymer I 140. Cr. xMaj. II 660.

^ Eymer I 140.

5 Glanvilla 1. XIV c. 1 § 6. Bracton fol. 139-131. Britton 1. 1 c. 6 § 5.—
Henderson, Verbrechen und Straten in England (Inau^. Diss. Berlin 1890) 59 f.

imputiert Bracton die Eechtsanschauung, dafs nur die nacli dem Verbrechen

fezeugten Erben von der Erbfolge auszuschliefsen wären, und citiert fol. 130

j, 20. Hier heifst es: Si autem ante feloniam generationem fecerit, talis

generatio succedat in haereditate patris vel matris, aquo nonfuerit
felonia perpetrata. Diesen letzten Eelativsatz läfst Henderson weg,
wahrscheinlich verleitet durch die falsche Übersetzung von Sir Travers
Twiss, nach dessen Ausgabe II 351 er citiert: being from a tirae when
no felony has been perpetrated. Bracton sagt aber: der Sohn eines felo,

der nach der Verübung der Felonie gezeugt ist, kann unter keinen Um-
ständen weder von Vater noch Mutter etwas erben, cum sit progenitus
talis ex testiculo et sanguine felonis. Ist er vor dem Verbrechen ge-

zeugt worden, so darf er wenigstens den Teil beerben, der an der Felonie
unschuldig war. Ein felo selbst kann nichts vererben, da er jede ßechts-
fähigkeit verloren hat. Hat die Felonie in Hochven-at bestanden, so

erben die Kinder weder von Vater noch Mutter: fol. 118b . . . ultimum
supphcium sustinebit . . . cum . . . haeredum suorum perpetua exhaereda-
tione, ita quod nee ad haereditatem paternam vel maternam admittuntur.
Est enim tarn grave crimen istud, quod vix permittitur haeredibus, quod
vivant.

J. E. Green, short history of the English people (1889) 129 sagt bei

der Inhaltsangabe der M. Charta: The forfeiture of the freeman on con-
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Unter der Regierung Heinrichs III. haben die J^»arone

zweimal den Plan gefal'st, den König abzusetzen. Zum ersten

Mal im Jahre 1233. Es war nach der schmählichen Entlassung

Huberts von Burgh und dem Emporkommen der Poitevinen,

als ein grofser Teil des englischen Adels unter der Führung
des Grafen von Pembroke Richard Marshall dem Könige mit

der Absetzung und der Wahl eines neuen Königs drohte, wofern

er die Franzosen nicht unverzüglich aus seiner Umgebimg ver-

triebe ^ Es ist wohl auch nicht zweifelhaft, dafs der nächste

Agnat des Königs zum Thronfolger ausersehen war. Das war,

da der König sich ntjch nicht verheiratet hatte, sein jüngerer

Bruder. Richard von Cornwall. Dieser stand mit den Baronen

in einem sehr viel bessern Verhältnis als sein gekrönter Bruder.

Unter seiner Führung hatten sich im Jahre 1227 die Grafen

"Wilhelm von Pembroke, Chester, Gloucester, \A'arenne, Hereford,

Ferrers und Warwick erhoben, um den König zu zwingen,

seinem Bruder einige ihm unrechtmäfsig entrissene Güter wieder-

zugeben und die ^A'iederbestätigung der Forstcharte zu erlangen,

die der König kassiert hatte ^. 1281 hatte sich Richard von

Cornwall — durchaus gegen den Willen des Königs — mit der

verwitweten Gräfin von Gloucester, der Schwester der Marshalls,

vermählt^, derselben, die 1233 ihren Bruder, den Grafen

Richard, warnte, der Ladung des Königs zum Parlament von

Westminster Folge zu leisten, da er Böses gegen ihn im Schilde

führe •^, Noch im Jahre 123.1 trat Richard von Cornwall mit

den Grafen Richard Mar^shall , AA'arenne und Lincoln für den

gefangenen Hubert von Burgh ein und rettete ihn vor den An-
schlüaen Peters des Roches-^. Aber er machte mit den Auf-

ständischen nicht gemeinsame Sache ^; und offenbar dadurch,

dafs er sie in ihren Hoffnungen so arg täuschte, zog er sich

ihren grimmigen Hafs zu: es wird berichtet, dafs die Auf-

ständischen neben den Besitzungen der Poitcvinen, die ohnehm
verbalst genug waren, gerade die Richards von Cornwall ver-

wüstet hätten '.

viction of felony was never to include his teuement, or that of the

merchant his wares, or that of the country man his wain. Das ist aber
ein Versehen; es handelt sich hier (§ 20 1 nicht um Felonie, sondern um
amerciamenta pro magno delicto.

' Cr. Maj. III 24.5: ipsi omnes de communi consilio totius
regni ipsum cum ini(|uis oonsiliariis suis a regno depellerent. et de novo
rege creando contreotarent. — Es ist zwar der Ausdruck „vertreiben" ge-

wählt worden, aber es sollte durch einen Parlatfientsbesclilufs geschehen.
2 Cr. Maj. III 123 sqq.
3 Teokesb. 78.
* Cr. Maj. in 246.
" Cr. Maj. III 2;^:^ sq. Hymer I 207. Royal letters ed. Shirley I 408.

^ Cr. Maj. III 24S. Kicardus frater regis diu ante ad regem reversus

erat, qui Marescallö prius adhaerebat.

^ Cr. Maj. III 264. Osney 76.
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Zum zweiten Male haben die englischen Barone dem Könige
1260 mit der Absetzung gedroht. Seine lange Abwesenheit in

Frankreich liels sie befürchten, dafs er dort rüstete, um die

Verfassung von 1258 umzustürzen. An der Spitze der Ver-
schwörung stand Simon von Montfort, aber auch Prinz Edward
war ein Mitverschworner : das will sagen, der Kronprätendent.

Heinrichs III. eilige Heimkehr beendete die Krisis, aber erst

nach einiger Zeit nahm er seinen Sohn wieder zu Gnaden auf^

1 Dunst 214 sq. Wykes 123 sq. Fl. bist. II 446—448.



II. Matheus Parisiensis.

1. Die Benediktiner im 18. Jahrlmndert. — Der Chronist.

Wie Matheus Parisiensis der letzte englische Klosterhistoriker

grofsen Stils gewesen ist, so war er überhaupt eine der letzten

bedeutenden Erscheinungen, die der Benediktinerorden in Eng-
land hervorgebracht hat. Die grofse Rolle, die dieser Jahrhunderte

lang iü dem gesamten kirchlichen und geistigen Leben der Nation

gespielt hatte, war nahezu beendet ^ Als rehgiöse Körperschaft

war das alte Älönchtum verknöchert und unfähig geworden , aus

sich heraus ein neues frisches Leben zu erzeugen. So war es

auch natürhch, dafs der 'Orden nicht mehr eine entscheidende

Stimme im Rate der Kirche besals. Verhältnismäfsig selten

wurde noch einer der Ihrigen zum Bischof geweiht, und seit dem
Ende des 12. Jahrhunderts hatte kein Benediktiner mehr den
erzbischöflichen Stuhl von Canterbury bestiegen-. Der Orden
selbst fand sein Genügen im Bewufstsein seiner stolzen Ver-

gangenheit und strebte gar nicht mehr danach , in der Kirche

wieder zu gröfserm Ansehen und Einflufs zu gelangen , sondern

in ihm überwog die Neigung, sich von der übrigen Kirche zu

isolieren und ein behagliches, ungestörtes Sonderleben zu führen.

\A'ie es das Ideal der Kapitel war, von der bischöflichen Gewalt
eximiert zu sein, so wollte man auch in der Politik nicht das

Gefolge der Bischöfe verm-ehren , zumal da zwischen ihnen und
den Klöstern durchweg ein gespanntes Verhältnis bestand.

Noch im Jahre 1258 konnten sich die Abte nicht dazu ent-

schliefsen , sich mit den Bischöfen zu der Wiederherstellung der

„kirchlichen Freiheit" zu vereinigen^. Selbständig die Initiative

1 Vgl. für das Folgende Pauli, Kirche und Kloster, in seinen Bildern
aus Alt-Enirland. 2. Aufl. 1876.

2 Stubbs, Einleitung zu den Epistolae Cantuarienses (Chronicles and
memorials of tlie reign of Richard I. Bd. II).

3 Cr. Maj. V 707.
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zu ergreifen, lag ihnen noch weit ferner. Hatten doch nach ihrer

Meinung der König, der Erzbischof, ja alle Bischöfe die Pflicht,

die Kirche gegen jeden Angriff zu schützen. Wenn deren Be-

mühungen Erfolg hatten, so mufste das auch ihnen zugute kommen

;

wo nicht, so hatten sie sich selbst wenigstens nicht kompromittiert.

Auch die politischen Ansichten von Matheus Parisiensis verraten

eine gewisse Entfremdung von den allgemeinen Zielen und Ideen
der Kirche ^ , indem sie so gut wie keine specifisch kirchlichen

Züge tragen. Der Streit zwischen Kirche und Staat scheint für

den Chronisten kaum zu existieren, nicht einmal in dem dauern-

den Hader über den Kompetenzumfang der geistlichen Gerichts-

barkeit ist er je mit Bestimmtheit für die Kirche eingetreten-.

Der Grund davon ist aber nicht , dafs Matheus , wie später

Thomas Yv^ykes^, in diesem Streite für die Krone, d. i. für

den Staat Partei ergriffen hätte, sondern einfach Mangel an
Teilnahme für diese Fragen , die damals die Kirche bewegten.

Befremdend ist es auch , dafs Matheus mit den Wallisern sym-
pathisieren konnte, während diese der Kirche ihres Landes den
denkbar gröfsten Schaden zufügten '*. Nur die materiellen

Interessen von Kirche und Kloster haben seine politischen An-
sichten beeinflufst.

Die alten Mönche versanken mehr und mehr in Passivität.

Als religiöse Körperschaft fehlte es ihnen an einem ideellen

Mittelpunkt, um den sie sich hätten scharen können; sie hatten

keine gemeinsamen Ideen zu verfechten, keine gemeinsamen
Ziele zu ersti-eben. Da mufste ihnen die junge religiöse Macht
der Bettelorden empfindlichen Abbruch thun. In England fafsten

besonders die Franziskaner festen Fufs. Sie setzten sich nicht

'nur bei den niedern Klassen fest, um die sich die aristo-

kratischen Benediktiner stets wenig gekümmert hatten , sondern

bald fingen sie an, diese selbst beim Adel und Fürsten aus dem
Rat und Beichtstuhl zu verdrängen ^. Und obendrein mufsten

die Benediktiner die peinliche Bemerkung machen , dafs hoch-

angesehene Männer, ja manch einer aus ihrem eignen Orden,
zu den verachteten Minoriten übertrat^.

Es war nur natürlich, dal's den Benediktinern auch die

Führung im geistigen Leben der Nation entschlüpfte. Die

Klosterschulen waren von den aufblühenden Universitäten über-

holt und zur Seite gedrängt, die Bettelmönche und ein Teil des

Weltklerus übertrafen die alten Mönche weitaus an geistiger

Eegsamkeit. Nicht dafs diese die Bedeutung der Universitäten

1 Vgl. über diese Stubbs U 313 ff.

2 S. u. S. 97 f.

3 S. u. S. 118.
* S. u. S. 114.
•^ Cr. Maj. in 627, IV 2S0, 514 sq., V 416.
« Cr. Maj. IV 163.
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verkannt hätten * , aber es fehlte ihnen an Ehrgeiz , die K(jn-

kurrenz mit ihnen aufzunehmen. Aulserdem verharrte man auf

dem alten Standpunkt, daCs der Besuch der Universität selbst

sich für Mönche nicht schickte; Matheus verübelt es den (Jister-

ciensern, dals sie sich dazu vom Papst einen Dispens geben

liefsen-. Auch erklärt er sich als principiellen Gegner der wissen-

schaftlichen Theologie der Bettelmönche: es sei verdienstlicher,

an dem schlichten Glauben der Väter festzuhalten, als sich auf

subtile Untersuchungen theologischer Probleme einzulassen ^. Eigne

Leistungen hatten die Benediktiner fast nur noch auf dem Gebiet

der AnnaUstik aufzuweisen.

Die eigentliche Bedeutung des Ordens beschränkte sich je

länger je mehr auf das sociale und wirtschaftliche Leben, und

auf die Bereicherung der Klöster war auch die Hauptsorge der

Mönche gerichtet. Skrupel kannte man nicht, wenn es galt, den

Besitz zu vermehren; schliefslich sah sich der Staat, dessen

Interessen ernstlich gefährdet wurden, genötigt, Erwerbungen von

Grund und Boden der toten Hand für immer zu untersagen.

Aber auch die Kirche fand gelegentlich Anlafs, gegen die Be-

reicherung der Klöster auf Kosten andrer einzuschreiten. Die

sehr zahlreichen nichtresidierenden Inhaber von Pfründen pflegten

diese an Klöster zu verpachten ; die Kapitel setzten dann ent-

weder einen Vikar ein, aber für ein unzulängliches Einkommen,

oder sie lielsen die Seelsorge durch einen Priester ihres Klosters

ausüben, der aber auch nicht, in der Gemeinde residierte. Für

die Kapitel war das ein .einträgliches Geschäft , neben dem die

übernommenen geistlichen Pflichten nicht eben schwer ins Gewicht

fielen. Da erwirkte sich Bischof Grosseteste ein päpstliches

Privfleg, um diesem Unwesen zu steuern; er wurde ermächtigt,

in seiner Diöcese überall feste Vikariate zu gründen und den

Vikaren höhere Renten zuzuwenden. Charakteristisch ist nun

das Urteil von Matheus: er meint, der Bischof hätte mehr aus

Hafs gegen die Mönche als aus Sorge für die Vikare so ge-

handelt"*.

Dem Reichtum der Klöster entsprach die sociale Stellung

der Benediktiner, Aus einfachen Kolonisten .waren sie reiche

und vornehme Grundherren geworden. Die Abte waren meist

KronvasaUen des Königs, ein grofser Teil von ihnen zählte zu

den barones majores, die durch ein besondres writ zum Parla-

ment geladen wurden. Die Mönche waren nicht ohne eine ge-

wisse feine Bildung , . zugleich machten sie aber die materiellen

1 Math, bezeichnet einmal die Universitäten als fundamentum ecclesiae

V 618,
2 Cr. Maj. V 79. S, u. S. 108.
3 Cr. Maj. IV 280 sq.

^ Cr. Maj. V 300. Gerechter ist später sein Urteil in Hist. Angl. III 120.

Über das Pachtsystem vül. Perry, life and times of ßobert Grosseteste,

Bishop of Lincoln. S. 90-98.
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Ansprüche reicher Herren. Man kann zwar nicht sagen , dafs

sie durchweg in Genufssucht versunken gewesen wären ^ — da-

gegen zeugen die litterarischen Arbeiten von St. Albans, besonders

der Geist und Fleifs eines Matheus Parisiensis •, aber der Orden
hatte sich in seiner ganzen Lebenshaltung von dem Geiste seiner

Regel weit entfernt. Gelegentlich Avurden sich die Mönche ihrer

Verweltlichung wohl auch für einen Augenblick bewufst; als

einmal in St. Albans ein altes Grab aufgedeckt wurde , in dem
sich namentlich das einfache Schuhwerk einer frühern Generation

von Mönchen wohl erhalten vorfand
,

preist Matheus mit etwas
gemachter Sentimentalität die Anspruchslosigkeit und Heiligkeit

seiner Vorgänger-. Aber von einer ernstlichen Reform wollten

die Mönche nichts wissen, von ihrem Komfort und Luxus wollten

sie nicht das Geringste aufgeben^. Im Jahre 1238 hielt der

päpstliche Legat Otho in London ein sogenanntes Reformkonzil
der englischen Benediktiner ab, das freihch im wesentlichen nur
der Repräsentation diente. Matheus spricht davon mit nicht ganz
echter Begeisterung , er vergleicht das Wort des Legaten mit

einer vom Himmel herabgesandten Hostie"*; bald hernach aber
hören wir von ihm , dafs Otho die Strenge seiner Vorschriften

in einigen Stücken gemildert hätte •^. Auch auf den aller drei

Jahre wiederkehrenden Provinzialsynoden der Benediktiner drehten

sich die Verhandlungen um das Thema der Ordensreform ^
; doch

das war ganz konventionell : die Mönche haben sich niemals ein-

gestanden, dafs sie wirklich reformbedürftig wären.

Natürlich versuchten die Bischöfe, soweit sie ihr Amt ernst

auffalsten, dieser Verweltlichung zu steuern. Der eifrigste dieser

Männer war Robert Grosseteste, der Bischof von Lincoln ^ , eine

tiefreligiöse Natur, der es sich zur Aufgabe gesetzt hatte, seine

Diöcese nach seinem minoritischen Ideal von Grund aus zu re-

formieren. Besonders sah er sich veränlafst, mit den Klöstern

scharf ins Gericht zu gehen ; bereits im zweiten Jahre seiner

Amtsführung hatte er sieben Abte und vier Prioren abgesetzt^.

Aber gerade die vornehmsten und reichsten Klöster standen un-

mittelbar unter dem Papste und waren von der bischöflichen

Gewalt eximiert. Und bei dem starken Corpsgeist, der die

1 Das ist die in dieser Allgemeinheit übertriebene Ansicht Paulis.

Gesch. V. Engl. HI 883.
2 Cr. Maj. y 243 sq.

^ S. u. a. die Antwort des St. Albaner Konvents auf die reformierten
Statuten von lunocenz lY. a. 1258. Cr. Maj. VI 248 §§ 9, 12. Ferner
Gesta abb. I 30. Vgl. Liebermann, MG. SS. XXVIII 92+.

•* Cr. Maj. III 516 sq. Vgl. Liebermanu, MG. SS. XXVIII 92i.

5 Cr. Maj. III 524.
ö S. die Vorschrift hierüber Cr. Maj. III 508. Vgl. die Statuten der

Synoden von Northampton und Bermondsey 1225 und 1249. Dugdale,
Monasticon Auglicanum 1846. I, XLVI. Cr. Maj. VI 175.

^ S. über ihn Luards Aufsatz im Dictionary of national biography.
^ Ann. Dunst. 143.
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Mönche, besonders aber die Benediktiner, untereinander verband,

gewährten die Exemten dem Widerstände der übrif,^en moralischen

und materiellen Rückhalt. Mit Stolz nennt Matheus Parisiensis

St. Albaiis und St. Edmunds als die Zufluchtsorte derer, die vor

den Malsregelungen der liischöfe geflüchtet wären '. Bei dieser

Parteistcllung war es den Mönchen natürhcli schwer, die Motive

eines Grossetestc zu würdigen. Sie sehen in ihm, wie iu den

meisten Bischöfen - , einen principiellen Gegner des Mönchtums,

und in seinen Reformbestrebungen nichts als böswillige \er-

folgung. Erst seitdem Grosseteste für die Rechte der Kirche

gegen König und Papst auftrat, bemühte sich Matheus. den reinen

und idealistischen Beweggründen des Bischofs gerecht zu werden.

Freilich darf man dabei auch nicht übersehen, dafs Grosseteste

in seiner asketischen Richtung einen extremen Standpunkt ein-

nahm , und dafs er in seinen Visitationen auch für die Begriflfe

seiner Zeit streng bis zur Grausamkeit sein konnte^.

Recht in tendenziösem Gegensatz zu Grossetestes Visitationen

schildert der Chronist die gute alte, Sitte, wie sein eignes Kloster

visitiert wurde. Die Visitatoren hatten sich zehn Tage vorher an-

gemeldet; da aber diese Frist dem Konvent zur Vorbereitung zu

kurz war, wurde sie um drei Wochen verlängert. Nun fingen Abt
und Konvent an, alle Mifsstände abzustellen, damit, wie Matheus

ausdrücklich sagt, jeder Skandal vermieden würde; und als die

Visitatoren endlich eintrafen, fanden sie alles in bester Ordnung*.

Diese und ähnliche Erzählungen des Chronisten zeigen , wie ge-

rechtfertigt Grossetestes Vorgehen war, aber aus der naiven

Darstellung gelit zugleich hervor, wie sehr sich die Mönche
gegenüber dem Bischof in ihrem guten Rechte fühlten.

Die FeindseHgkeit der Benediktiner gegen die Bischöfe ist

aber nicht allein der Trotz gegen den obendrein weltgeistHchen

Diöcesanen , sondern überhaupt die Opposition einer aristokrati-

schen Körperschaft gegen die höhere Gewalt"'. Diese O})position

kommt in sehr charakteristischer Weise in der St. Albaner

Chronik zum Ausdruck. Matheus hält es mit dem Konvent
gegen den Abt, mit dem Kloster gegen den Bischof, mit den

Bischöfen gegen den Erzbischof, mit der Kirche und dem Adel

1 Cr. Maj. V 413.
2 \g\. u. a. Cr. Maj. V 207 sq., 346, 380.
3 Cr. Maj. V 226 sq. Et quod indignum scvibi, ad domos religio-

saruni veiiiens, fecit exprinii mammillas earundem, ut sie physice, si esset

inter eas corruptcla, experiretur.
* Cr. .Maj. V 258.
^ Vgl. Cr. Maj. III 106 (Wendover) über das Konzil von Bourgcs 1225:

Post haec, lei::atus (der Kardinallegat Romainis) dedit in dolo procura-

toribus capitulornm licentiaui ad propria revertendi, retentis tanrum
archiepiscopis. episcopis, et abbatibus, et simplicibus praelatis. Unde non
immerito tiniuerunt. ne procuvata eorutn absentia. qui majoris prudeutiae

erant et experientiae et prae nuütitudine potcnticres ad contradicendum.

aliquid statueretur in praejudieiuni absentiurn praelatoriun.
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gegen König und Papst. Die Kloster- und Domkapitel em-
pfanden gegenüber ihren Abten oder Bischöfen , die aus ihrer

Wahl hervorgegangen waren, ein ähnliches Souveränitätsbewulst-

sein, wie die Stände gegenüber dem von ihnen gewählten König.

Scheut sich doch Matheus nicht, in seinem Geschichtswerk seinen

eignen Abt während dessen Lebzeiten zu tadeln , dafs er dem
Konvent ein Versprechen nicht gehalten hätte ^ Und dafs

Grosseteste wegen seines Visitationsrechts mit seinen Lincolner

Domherren Streit anfing, rechnet ihm Matheus geradezu als Un-
dankbarkeit an, da sie ihn trotz seiner bescheidnen Herkunft
auf den Bischofsstuhl erhoben hätten^. Mit demselben Dünkel
beanspruchte das Domkapitel von Canterbury während der

Sedisvakanz als die Wähler des Erzbischofs das Recht, alle seine

Funktionen an seiner Statt auszuüben, und als Bischof Grosse-

teste diesen Arspruch natürlich ignorierte und sich an die Vor-
schriften des Kapitels nicht kehrte, belegte ihn dieses wegen
Ungehorsams mit dem Bann. Und Matheus sympathisiert voll-

ständig mit dem Kapitel, obwohl er über die Berechtigung dieses

Urteils doch nicht ganz ohne Zweifel war^.

Dasselbe aristokratische Selbstbewufstsein ist die Ursache von
Matheus' Haltung gegen die Bettelorden, die er durchweg als Empor-
kömmlinge betrachtet. Aber während er auf einige jüngere und
unbedeutendere Orden nur verächtlich herabblickt '^, steigert sich

seine Abneigung gegen die Franziskaner und Dominikaner zu

oflnem Hais, da diese die alten „authentischen" Orden aus

ihrer herrschenden Stellung zu verdrängen und durch selbständige

Ausübung der Seelsorge auch materiell zu. schädigen begannen,

da sie ihnen im Bewufstsein der eignen Bedeutung und Kraft

die hochmütig von ihnen verlangte Ehrerbietung verweigerten, sie

auch wohl durch übermäfsige Selbstüberhebung verletzten. Mit

einer gewissen Genugthuung beobachtet 'Matheus die sich früh

zeigenden Merkmale ihres Innern Verfalls und die Abnahme
ihrer Popularität, und er brüstet sich damit, dafs die Benediktiner

während der langen Zeit ihres Bestehens niemals so sehr von
der mönchischen Regel abgewichen wären , als die Bettelorden

innerhalb des eines Menschenalters seit ihrer Gründung '". —

^ Cr. Maj. V 259. Auf das Ungewöhnliche eines solchen Tadels weist

schon Liebermann hin. MGr. SS. XXYIII 87 Z. 4.

- Cr. Maj. III 528. Lincolniensis quoque episcopus religiosorum in

sua diocesi factus est malleus et immanis persecutor. Nimirum in suos
canonicos propriae ecclesiae cathedralis, qui eundem cre-
avernut, iasurgens .... Et poenituit graviter super se talem episcopum
de tarn humili creasse. — Derselbe Vorwurf liegt in der Kritik Bischof
Hugos von ehester: malleusque factus religiosorum, praecipue eorum,
qui ipsum creaverunt, in morte sna parum plaugi merint. Cr. Maj. IV 171.

^ Cr. Maj. IV 248: etsi injusta sit sentenüa. — S. u. S. 118 die ent-

gegengesetzte Ansieht von Th. Wykes.
4 Cr. Maj. V 612. 621, 631.
-5 Cr. Maj. IV 279 sq., 511, 514 sq., V 546.
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Unter den exomten Klöstern beanspruchte St. Albans den

ersten Kang, denn es war die älteste klösterliche Niederlassung

im Reiche; Englands Protoniartyr , der hl. Alban, war sein

Patron \ Dazu war es eins der reichsten Klöster des Landes,

und sein Abt gehörte zu den barones majores. In dies Kloster

ist Matheus Parisiensis nach seiner eignen Mitteilung im Jahre

1217 eingetreten -.

Von Matheus' Leben ^ wissen wir nur wenig. Sein Geburts-

jahr ist unbekannt; gestorben ist er wahrscheinlich im Jahre P259.

So hat er jedenfalls 42 Jahre im Kloster zugebracht. Aber
darum ist er doch kein weltfremder Stubengelehrter gewesen.

Überall zeigt er eine gründhche Kenntnis von den öffentlichen

Zuständen seines Vaterlandes ; mit der königlichen . der kirch-

lichen und der patrimonialen Verwaltung und Gerichtsbarkeit,

mit dem kanonischen und dem englischen Gewohnheitsrecht, mit

dem Lehns- und Ständewesen ist er vollkommen vertraut. Be-

sonders haben wohl die Nachbarschaft Londons und die Be-

ziehungen seines Klosters /.um Hofe und zum englischen Adel
dazu beigetragen , seinen politischen Gesichtskreis zu erweitern.

Nicht nur dafs ihm durch diese Verbindungen zahlreiche schätzens-

werte Nachrichten und Dokumente aller Art zugänglich wurden,

er gewann auch direkte Einblicke in das öffentliche Leben , in

die pohtischen Verhältnisse, in die Motive der bedeutenden poli-

tischen Persönlichkeiten, was ihn, zumal bei seinem Talent, weit

über das Niveau der übrigen mönchischen Historiographen seiner

Zeit erhoben hat. Welt- und Menschenkenntnis ist ihm nicht ab-

zusprechen, und dafs er selbst ein gewisses Talent zu herrschen

besessen hat , wird man daraus schliefsen dürfen , dafs er dazu
ausersehen wurde, die zerrütteten Verhältnisse eines norwegischen

Klosters zu ordnen.

Seine Avissenschaftliche Bildung verdankt Matheus walir-

scheinlich der St. Albaner Klostcrschule , denn es scheint auiser

Zweifel zu sein, dafs er sich schon vier Jahre, bevor er Mönch
wurde, in St. Albans aufgehalten hat^. Man hat die Vermutung
ausgesprochen , dafs er als Amanuensis seines altern Kloster-

bruders Roger von "Wendover an dessen Flores historiarum mit-

gearbeitet hat, und wenn auch diese specielle Annahme nicht

beweisbar ist '' , so wird man doch annehmen müssen , dafs er

längere Zeit in dem St. Albaner Scriptorium beschäftigt gewesen
ist; denn sobald er nach Wendovers Tode (12 -iÖ) dessen Ge-
schichtswerk selbständig fortzuführen beginnt, zeigt sich sein

litterarischer Charakter bereits völlig ausgebildet.

1 Cr. Maj. III 387. IV 259 sq.
2 Cr. Maj. VI 270.
ä S. Liebermarins Einleitung in MG. SS. XX VIII 74 Ö.
•* Liebermann a. a. 0. 74*.
^ Liebennann a. a. 0. 77 ^
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Seine Individualität lag ganz vornehmlich in seinem Tempera-

ment, das sieh in seiner eindringlichen Schreibweise, in seiner

rücksichtslosen Art zu urteilen und in seiner unverwüstlichen

Leidenschaft zur Kritik deutlich verrät. Als Schriftsteller über-

triflFt er seinen Vorgänger Wendover an Selbständigkeit des

Denkens und an Phantasie: er weil's sich klarer und energischer

auszudrücken, den Keichtum der Sprache besser auszubeuten und

hat mehr Geschick und Neigung zu kombinieren.

Seine schriftstellerische Thätigkeit bescliränkt sich ausschliefs-

lich auf historische Arbeiten, besonders auf die Darstellung der

Zeitgeschichte ^ Jm Gegensatz zu den meisten seiner Vorgänger

und Zeitgenossen schreibt er Geschichte wesentlich vom politischen

Standpunkt aus. Da er selbst in den politischen Kämpfen seiner

Zeit leidenschaftlich Partei nahm , war er befähigt , auch die

nähere Vergangenheit Englands und die Zeitgeschichte andrer

Länder, die von ähnlichen Bewegungen und Gegensätzen erfüllt

war, zu verstehen. Er nahm einen lebendigen Anteil an dem
rein Stofflichen, an dem, was in aller Welt geschah ; dabei besafs

er für seine Zeit ein starkes Kausalitätsbedürfnis und Kom-
binationsverraögen. Besonders viel Verständnis und Interesse

zeigt er für das Persönliche; er liebt es, bedeutende politische

Vorgänge dramatisch zu gestalten; damit hängt seine Neigung

flu' die Anekdote, für den Klatsch, auch für den Skandal zu-

sammen. Häufig überrascht sein richtiger psychologischer Blick.

Namentlich weifs er in den Reden , die er den handelnden Per-

sonen in den Mund zu legen pflegt, das Ineinandergreifen der

Motive geschickt darzustellen und die Situation glückUch zu

charakterisieren; und. wenn dies auch oft mit unzureichenden

Mitteln geschieht, weil die ihm zu Gebote stehenden Nachrichten

dürftig oder auch falsch waren, so zeugt doch der Versuch von

Geist und Scharfsinn,

Seine politischen Anschauungen sind nicht originell, sondern

der typische Ausdruck der politischen Richtung, der er sich an-

geschlossen hat. Er hat seine politischen Ideen nicht nach Art

der mittelalterlichen Staatsphilosophen in ein System gebracht

und in logischen Deduktionen entwickelt Man mufs vielmehr

oft in seinen Erzählungen den Voraussetzungen seiner politischen

Urteile nachgehen, um daraus ein Bild seines poHtischen Ideen-

kreises konstruieren zu können. Nur selten und beiläufig, wenn
er die Ereignisse erzählt, formuhert er einen staatsrechtlichen

oder politischen Grundsatz; manchmal geben die pohtischen Aus-

drücke und Begriffe Aufschlufs , deren er sich unwillkürlich wie

kun'enter Münze bedient.

Für die Bildung seiner politischen Grundanschauungen ist

der Kampf um die Magna Charta von nachhaltigstem Einflufs

1 Über seine Werke s. Liebermann a. a. 0. 77.
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gewesen. jMatheus ist eine Generation jünger als die Historiker

jener Epoche: ^\'en(lover, Ralph von Coggeshall und der anonyme
Kanoniker von B.irnwell, den Walter von Coventry ausgeschrieben

hat *. Dieser Altersunterschied hedingt die Verschiedenheit ihres

Standpunkts. Die politischen Grundaiischauungen jener altern.

Autoren entstammen einer frühem Zeit und andern Verhält-

nissen. Sie zeigen ein gewisses Mil'strauen gegen den Adel, in

dem sie noch den altern Fcudaladel fürchten mochten, und
glauben noch nicht recht an sein solidarisches Eintreten für die

Rechte des Landes. Ihre natürlichen Beschützer sehen sie noch
im König und Papst. Absolutistisch gesinnt waren sie dabei freilich

nicht mehr, dem Kanoniker von Barnwell und Wendover ist der

wachsende Einflufs des Parlaments nicht entgangen. Aber das

nationale und politische Einheitsbewufstsein des englischen Volks
und die Idee der universitas regni sind keinem von ihnen recht

in Fleisch und Blut übergegangen, während sie bei Matheus
fast von Anfang an selbstverständliche Voraussetzungen sind.

Sehr verschieden ist ferner die Stellung, die diese Chronisten

gegenüber dem Könige einnehmen. Der Kanoniker von liarn-

well giebt sich, so reserviert seine Haltung ist, doch unzweifelhaft

als einen Anhänger König Johanns zu erkennen. Wendover
schwankt in seiner Haltung gegen König Johann; erst in den
Kämpfen von 1232— 34 ergreift er entschieden Partei für die

Barone. Matheus nimmt dagegen eine bestimmtere und sich

gleichbleibende Stellung ein; er ist nicht allein ein Gegner Hein-

richs III., sondern in gewisser Hinsicht, als ständisch gesinnter

Aristokrat, ein Gegner des anglonormannischen Königtums über-

haupt. Dieser Unterschied der Auffassungen kann nicht Wunder
nehmen. Es hat ein ganzes Menschenalter gedauert, bis die von
der Revolution gebornen Ideen von 1215 sich vollständig durch-

gesetzt hatten und politisches Gemeingut geworden waren. Man
kann an einzelnen Berichten von Matheus bemerken, wie die

ständischen Ideen, von der. Jüngern Generation mannigfach
modifiziert, sich zu festerer Gestalt ausbildeten'-. , Mitte der

vierziger Jahre ist dieser Prozefs vollendet ; der Höhepunkt
dieser Entwicklung wird gekennzeichnet durch jdie Steuerver-

weigerungen von 1242 und 1244, den Verfassungsentwurf von
1245 '^ die Proteste der Stände gegen die Ansijrüche der Kurie
auf dem Lyon er Knny.il und in den folgenden Jahren, und durchs
das Aufwallen äe.^ englisc^hen N?it.innnlo etühls gegenüber Schott-

land und ^Vales. .

1 Vpl. Stubb.s, W. Coventiy II, LXXX tV. und Liebermann. MG.
SS. XXVI II, 17.

2 8. u. S. 67, 105 und: Staat und Kirche.

^ Über die Datierung s. den Anhang 1 S. 127.
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2. AUgemeiue Staatsanffassuiig des Clirouisteu.

a. Das Wahlkönigtum und das Widerstandsrecht

Die Wahl des Königs bedingt in dieser Periode ebenso wie

zu König Stephans Zeit ^ die Auffassung des Königtums über-

haupt. Matheus erkennt dem Erbkönige principiell einen höhern

Kang zu. Er erzählt, dafs Gregor IX. dem Bruder König

Ludwigs von Frankreich im Jahre 1239 die römisclie Königs-

krone angelioten hätte; die französischen Gesandten lehnten je-

doch den Vorschlag ab: ihr König, der sein Reich ererbt habe,

stünde höher da als der Kaiser , der das seine nur dem Willen

seiner Wähler verdankte, und dem Grafen von Artois genüge es,

der Bruder eines solchen Königs zu sein".

Matheus übertreibt die rechtliche Bedeutung der Königswahl

in England ziemlich arg; er läCst das Erbrecht des königlichen

Geschlechts vielfach ganz zurücktreten , so dals die Stände

geradezu als Träger der Souveränität erscheinen. Wilhelm dem
Eroberer spricht er das Erbrecht auf den engUschen Thron, auf

das er sich bekanntlich stützte, ganz ab. AA'enn Eadward ihm

die Krone übertragen habe, so sei das ungültig gewesen, da die

Barone nicht ihre Zustimmung gegeben hätten. Nur durch die

Eroberung sei Wilhelm I. König von England geworden; ein

andermal sagt er: nur durch die freie Wahl der Engländer 2.

In Wendovers Bericht über die Krönung Johanns ohne Land
hat Matheus die berufne liede des Erzbischofs von Canterbury

eingeschoben, in der dieser das reine Wahlkönigtum proklamiert.

Nur die einstimmige Wahl der universitas regni, läfst er Hubert

Walter sagen , begründe das Recht auf die englische Krone ; so

hätte einst das jüdische Volk Saul und David auf den Thron

erhoben, die beide nicht königlichen Geblüts waren. Wenn
freilich ein Mitglied des königlichen Hauses die erforderlichen

Eigenschaften zu dieser Würde besäfse, so müsse man es vor-

ziehen ; und so sei Johann zugleich auf Grund seiner persönlichen

Vorzüge und seiner Herkunft erwählt worden'*. — Heinrich IIL

nennt Matheus geradezu einen König von der Barone Gnaden:

ihnen allein verdanke er all seine irdische Würde'. Auch
verändert er Wendovers Satz: die Barone hätten Heinrich HL
zum König gekrönt, und schreibt , sie hätten ihn zum

1 Vgl. Round, Greoffrey de Mandeville.
2 Cr. Maj. III 626.
3 Cr. Maj. V 606 sq. Uesta abbatum I 48.

* Cr. Maj. II 454 sq.
•5 Cr. Maj. III ;384. Die Barone verüefsen 1237 mifsmutig das Parla-

ment, 60 quod cum difficultate tanta regis animum ad salubre consiJium

contorquerent, et consiliis eorum, a quibus omnem honorem terrenum
habet, obsecundarent.

Forschunsen XIV 3. — PI eh n. 4
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Könige erhoben'. Von diesen Übertreibungen lenkt Matheus

freilich wieder ein und macht den thatsiichhehen Verhältnissen

Zugestiindnisse In der Zeit, wo Heinrich 111. noch kinderlos

Avar, bezeichnet er Richard von Cornwall als heir apparent-; er

•wendet nichts dagegen ein, als der König 1240 seinem einjährigen

8ohne Eduard als dem Throniblger huldigen liefs'* und nennt

ihn selbst den legitimen Erben des Reichs"^. Ja als des Königs

Schwester Eleonore ihrem Gatten Simon von Monttbrt den ersten

Sohn geschenkt hatte, feiert der Chronist das glückhche Ereignis

:

der Knabe sei geboren zur Stütze und zum Trost des Reichs,

denn man fürchtete damals, dais die Königin unfruchtbar wäre'^.

Man wird aber hieraus nicht schlielsen dürfen, dafs ]\Iatheus

nur anfangs das Wahlkönigtum vertreten und sich später zum
Erbkönigtum bekehrt hätte , selbst wenn es beweisbar wäre, dafs

er die erwähnte Interpolation in Wendovcrs Chronik in frühen

Jahren gemacht hätte. Er selbst ist nicht der letzte Anhänger

des Wahlkönigtums gewesen". Als der König 1263 auf einem

Hoftage zu Westminster die Barone aufforderte, dem Prinzen

Eduard den Huldigungseid zu leisten, weigerte sich Graf Gilbert

von Cläre dies zu thun '^
; und zu derselben Zeit verzeichnet der

Annalist von Burton das Gerücht, dafs nach dem Ableben des

Königs sein Bruder Richard von Cornwall den Thron besteigen

würde ^. Auch Eduard I. ist noch als Wahlkönig angesehen

worden'*, und gerade in St. Albans hat sich die Theorie vom
Wahlkönigtum noch lange erhalten'".

\\'enn JMatheus auch, kein Doktrinär des ^^'ahlkönigtum8

gewesen ist, so beruht doch seine ganze Auffassung des König-

tums auf der Voraussetzung der Wahl. Der König sollte

gegen äufsere Feinde und Rebellen ein Löwe sein , aber ein

1 Cr. Maj. III 1.

2 Cr. Maj. III 340, 477: cum sim haeres solus apparens.
3 Cr. Maj. IV 9.

4 Cr. Maj. IV 639, V 397.
^ Cr. Maj. III 518.
6 Auch der Verfasser des Carmen de hello Lewensi (neu heraus-

gegeben von Kin<isford: The song of Lewes. Oxford 1890) versteht unter

ein Königtum, obwohl er es von Gott herleitet, das Wahlkönigtum, S.

V. 448 sqq.: . . . igitur liinc sciat qui legit

Quod non potest regere, qui non seruat legem,

Nee hunc debet facere, ad quos spectat, regem. —
V. 455 wird Prinz Eduard angeredet:

Si regnuin desideras. leges uenerare —
als wenn seine Tlironfolgersuliaft noch nicht ganz feststünde.

^ Ann. Dunst. 220.
8 Ann. Burt. 500.
" Ann. Dunst. 254.
'^ Matheus' zweiter Continuator, der im zweiten Drittel des 14. Jahr-

hunderts geschrieben hat (Liebermann, MG. SS. XXVIII 512^ Z. 25 ft.),

spricht von der Wahl Eduards I. Wilhelmi Rishanger Cronica p. 75

ed. Riley. — Thomas \\'alsingham spricht sogar noch von der Wahl
Eduards II. Historia Anglicana I 119, bei- Stubbs II 329^.
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Lamm daheim zu seinen Vasallen — so läfst Matheus einmal

den Könii;- von Kastilien an Heinrich III. schreibend Die gegen-

seitigen Verpflichtungen zwischen König und ünterthanen erklart

der Chronist für gleich : sicut subditus domino, ita dominus sub-

dito tenetur-. Häufig erzählt er, dafs Heinrich III. an seinen

Krönungseid erinnert worden sei, d, h. an die Verpflichtungen, die

er dadurch gegen seine ünterthanen übernommen hatte ^. Er
hat die Erzählung Wilhelms von Malmesbury in Wendovers
Chronik eingeschoben, dals der Graf von Gloucester 1136 dem
König Stephan den Lehnseid nur bedingungsweise geleistet

hätte '^ — die Wiederholung dieses Falles nach der Schlacht bei

Lewes hat er nicht mehr erlebt ^ — und einmal ist er sogar auf die

Vertragstheorie verfallen : Prinz Ludwig von Frankreich hätte

seine Herrschaft über England (1216) verloren, weil er seinen

Verträgen untreu geworden sei*^. Aus der Königswahl hat

Matheus das Recht der Stände abgeleitet, der königlichen Gewalt
Schranken zu setzen. Er läfst den Erzbischof von Canterbury

die Rede, die er vor der Krönung Johanns gehalten, mit folgen-

dem Raisonneraent begründen, das freilich seiner Behauptung
gerade widerspricht, Johann sei wegen seiner persönlichen Vor-

züge gewählt worden. Er hätte nämlich gefürchtet, dafs Johann
als König das Reich in grofse Verwirrung und Gefahr stürzen

würde, und deshalb habe er ihn auf Grund der Wahl und nicht

des Erbrechts gekrönt: ne haberet liberas habenas hoc faciendi'^.

Das entspricht dem Bracton zugeschobnen Satze, dafs die Kurie

der Grafen und Barone über dem Könige stünde.

Unter einer solchen Kontrolle der königlichen Gewalt hat

Matheus aber keine institutionelle Beschränkung der königlichen

Prärogative verstanden , sei es durch das Parlament , oder einen

Staatsrat oder einen ständischen Ausschufs ; denn um die Reform-

bestrebungen der Barone, die sich in diesen Bahnen bewegten,

hat er sich stets wenig gekümmert^. Seine Meinung war viel-

mehr die: wenn Beschwerden und Vorstellungen der Vasallen

nichts fruchteten , so müfste der König zu einer gerechten Re-

gierung mit Gewalt gezwungen werden. Die Spitze dieses

Rechts der Barone , dem König Schranken zu setzen , ist das

Widerstandsrecht,

1 Cr. Maj. V 399.
2 Cr. Maj. IV 59.

3 Cr. Maj. IV 2:35. V 7, 55, 128, 184, 327.
* Cr. Maj. II 164.
5 S. 0. S. 21.
^ Hist. Augl. III 90. Electus est ab Anglis in regem et dominum . .

,

Ludowicus . . .; sed in superbiam erectus , a pactis resilivit fere

optinens (?). Ludouuicus tarnen, fidei ac promissorum transgressor, in-

glorius recessit.

' Cr. Maj. II 455.
« S. u. S. 76 ff.

4*
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Sclion Wendover hat den Aufstand Richard Manshalls von 1233

voHaut" gcbilhgt; er liiitte in diesem «gerechten Kampfe die Sache

aller Engländer verfochten '. Matiieus klagt einmal, dals der König

es verstünde, eine Reihe von Magnaten auf seine Seite zu

bringen; wenn dann die Stände wider derv König ihr Recht

durchsetzen wollten , so würde es ihnen nicht gelingen , ihn und
seine Günstlinge durch Wort oder That gefügig zu machen-.

Bei der Krönungsfeicr der Königin Eleonore im Jahre 123G, er-

zählt Matheus, habe der Graf von Chester als l'falzgraf das

Schwert St. Eadvvards, Curtein geheifsen, dem Könige voran-

getragen, zum Zeichen seiner Befugnis, den König, wenn er ge-

fehlt hätte, durch Zwang auf den rechten Weg zu leiten. Die

Auslegung dieser symbolischen Handlung ist bezeichnend: mit

dem Schwerte sollte der König zu seiner Pflicht zurückgeführt

werden^. Die Revolution von 1258 rechtfertigt der Chronist

damit , dafs die Ausschreitungen des Königs aufserordentliche

Mafsnahmen erheischt hätten'*. Die Revolution war zwar un-

blutig verlaufen, doch nur deshalb, weil sich der König zu

keinem Widerstand gegen die in Waffen versammelten Barone

hatte entschliefsen können. Es war doch den Ständen und dem
Chronisten selbst etwas beklommen zu Mute, als Richard von

Cornwall, der römische König, Ende 1258 nach England zurück-

kehrte , denn man wul'ste noch nicht , wie er sich zu den Pro-

visionen von Oxford stellen würde; dem Chronisten drängte sich

da die Parallele mit dem Jahre 1215 auf, aber er zweifelte doch

nicht an der Rechtmäfsigkeit der ständischen Sache'"'. Er hat

das Widei-standsrecht als ein Verfassungsrecht aufgefafst, das auf

der Wahl des Königs beruhte.

Dagegen haben weder Wendover noch Matheus es gebilligt,

als die Barone 1233 daran dachten, den König abzusetzen; sie

bezeichnen das als ein Verbrechen und erklären es für eine bös-

willige Verleumdung, dafs auch einige Bischöfe an dem Plane

beteihgt gewesen wären '^. Ganz so streng scheint Matheus später

über diesen Punkt nicht mehr gedacht zu haben. Als der König
einmal dem Prior der Johanniter drohte, die Privilegien seines

Ordens zu kassieren, läfst ]\Iatheus diesen erwidern : nur solange

du Gerechtigkeit übst, kannst du König sein; sobald du das

1 Cr. Maj. III 241: causa, quae omnes tangebat. III 265 (Marescallus)

qui pro juslitia decertabat.
- Cr. Maj. V 514 a. 1255: ut si praesumeret nuivcrsitas regni pro

suo jure stare, rege adversante, nullam haberet contra regem et suos

alienigeiias cohercendi potestatoni vel contradicendi facultatem.
•^ Cr. Maj. III 'A'Sl sq.: in Signum quod est comes palatii. et rogem

si oberret halleat de jure potestatem cohibendi. Das Schwert ist wohl
eher das Symbol des Kichteramts des altern fränkisch - normannischen
Pfalzgrafen gewesen.

* Cr. Maj. V 689: excessus regis tractatus exigit speciales.

5 Cr. Maj. V 729 sq.

6 Cr. Maj. III 268.
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Recht brichst, hat dein Königtum ein Ende. Darauf habe der
König empört ausgerufen, ob die Engländer ihn wie seinen Vater
vom Throne stürzen und umbringen wölken \ Auch sonst sagt

INIatheus wohl , König Heinrich sollte sich das Schicksal seines

Vaters eine Warnung sein lassen, indessen hat er sich nicht

positiv über die Absetzbarkeit des Königs geäufsert -.

b. Die Stände.

Das ständische Selbstgefühl erscheint bei Matheus s'on An-
fang an völlig entwickelt. Er allein kennt von den gleichzeitigen

Chronisten den Begriff der universitas regni, der die Stände als

eine Körperschaft bedeutet und wodurch zugleich ihr repräsenta-

tiver Charakter ausgedrückt wird ; er gebraucht das Wort schon
von dem Parlament von 1237^. Nach Matheus' Sprachgebrauch
ist die universitas regni nicht ganz mit dem Parlament identisch,

wie es thatsächlich bestand. Er rechnet zu ihr auch die bache-
larii, d. h. die kleinern Barone, die keinen Sitz in der Reichs-
versammlung hatten"^. Die universitas regni mochte sich auch
aufserhalb des Parlaments bethätigen ; Matheus legt den Namen
gelegentlich einer beliebigen Vereinigung von Männern bei, die

wenn auch ohne Autorisation , so doch im Interesse der Nation
handelten, z. B. den ursprünglich zu einem Turnier versammelten
Rittern, die den päpstlichen Nuntius Martin durch Drohungen
zwangen, das Land zu räumen'. Ein paar Mal spricht er auch

1 Cr. Maj. V 339.
2 Der Verfasser des carmen de hello Lewensi fed. Kingsford) ist

Anhäuger sowohl des Widerstandsreclits der Barone als auch der Absetz-
barkeit des Königs. Simon von Montfort erscheint dem Dichter als das
Werkzeug Christi: dieser selbst

Duos reges subdidit et beredes regum,
Quos captivos reddidit transgressores legum. vv. 387 sq. —

Ferner vv. 705 sqq. : Rex qui regnum subditum sibi uult parere
Keddat deo debitum, alioquin uere
Sciat quod obsequium sibi non debetur,
Qui negat serviciura. quo Deo tenetur. Vgl. vv. 963 sqq.—

vv. 445 sqq.: Xam rex oninis regitur legibus, quas legit;

Rex saul repellitur, quia leges fregit:

Et punitus legitur dauid mox ut egit

Contra legem . . .

vv. 729 sqq.: Si i^rinceps amauerit. debet reamari,
Si recte regnauerit, debet honorari;
Si princeps errauerit, debet reuocari,

Ab hiis, quos grauauerit iniuste, negari,
Nisi uelit corrigi. —

^ Cr. Maj. III 380. Später gebraucht er auch das üblicher werdende

:

communitas. Cr. Maj. IV 600, V 733, 740. Einmal kommt auch: com-
muna regni vor. Hist. Angl. III .51.

* Cr. Maj. V 83: multi de militibus universitatis regni, qui se volunt
bachelarios appellari.

5 Cr. Maj. IV 420.
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von der regni universitas popuhiris; das Beiwort zeigt aber den

Unterschied, den er dabei machte
Von dem Chronisten wird das l'arlament aber mit der iini-

versitas regni identifiziert, denn er fal'st beide als die Gesamtheit

des englischen Adels auf. Während er von Hoftesten manchmal
berichtet, der König hiltte nur auserwählte Mitglieder des Adels

geladen^, heifst es von den Parlamenten ziemlich regelmäfsig,

dals der Adel von ganz England berufen worden wäre^. Die

Bezeichnungen : regni universitas . regnuni , barnagium , totius

Angliae nobilitas sind bei ihm Wechselbegriffe. Aus diesen zu-

sammenfassenden Bezeichnungen, die er den Ständen weit häuliger

beilegt, als die speciellen : clerus et militia oder regnum et ecciesia,

geht zugleich hervor, dafs der Chronist die Stände als eine ein-

heitliche politische Körperschaft ansieht. Diese Auffassung kommt
aufs deutlichste auf dem Parlament von 1255 zu Tage. Hier be-

schwerten sich die Barone beim Könige darüber , dafs nicht alle

ihre pares geladen worden wären , wie es die Magna Charta

(König Johanns) vorschriebe , und sie erklärten , deshalb keine

Beschlüsse fassen zu können'*. Und Matheus zweifelt, ob man
diese Versammlung ein wirkliches concilium nennen dürfte-^.

Allerdings sind weder er selbst noch die Barone später wieder

darauf zurückgekommen. — Von einer besondern Repräsentation

der Grafschaften und Städte durch gewählte Vertreter weifs

Matheus natürlich noch nichts. Von der Berufung von Graf-

schaftsrittern zu dem Parlam.ent des Jahres 1254 hat er nur

ganz beiläufig Notiz genommen*^, und einmal tadelt er den

König, dafs er die Stadt London besteuert hätte, ohne das Parla-

ment oder wenigstens die Bürgerschaft zu befragen ',

Matheus war, was sich bei dem Mönche des vornehmen

Klosters und dem Parteigänger der Barone von selbst versteht,

ganz aristokratisch gesinnt. Wie seine Klagen über das Aus-

sterben altadliger Geschlechter und über die Zersplitterung ihrer

Erbschaften seine W^ertschätzung der Nobilität erkennen lassen"^,

80 erscheint es ihm ganz selbstverständlich, wenn der König im

1 Z. B. Cr. Maj. V 698.
2 Cr. Maj. IV ö90: ijvaesentibus multis eiectis regni magnatibus. —

V 28 sq.: veneruut igitur ilUic vocati comes Kicardus. comes Rogerus
Bigod inarescallus, comes Herefordiae, et barones praeelecti cum militibus

nonnuUis.
3 Cr. Maj. III 880 a. 1237, IV^ 181 a. 1242, IV 362 a. 1244, IV 518

a. 1246, IV 557 a. 1246", IV 622 a. 1247, V 5 a. 1248, V 20 a. 1248, V
373 a. 1253, V 493 a. 1255.

^ Cr. Maj. V 520 sq^.

^ Cr. Maj. V 331: Lt coucilium, si concilium dicendum est. . . .

6 Er bringt das Berufungsschreiben in den Additamenten Cr. Maj.

VI 286, erwähut es aber nicht in der Chronik.
'' Cr. Maj. IV -395: inconsulta regni vel saltem uaturalium suoi-um

iiniversitate.
s U. a. Cr. Maj. IV 243, 491, V 504.-
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Parlament die Zusicherung giebt, er wolle in Zukunft die
Edeln des Reiches nicht weiter bedrücken und schädigen;

wenn er einem der Magnaten Unrecht gethan, so würde er

es wieder gut machen ^ Freilich sorgte der Adel nicht für sich

allein, sondern trat thatsächhch auch für die Interessen und Rechte
der übrigen Klassen ein; so erzählt Matheus, dais er sich nach-

drücklich der Londoner und Kaufleute gegen die Bedrückungen
des Königs angenommen hätte-. Auch stellt der Chronist nicht

an, für die niedern Bürger Londons gegen den Stadtadel Partei

zu nehmen , wenn sich dieser L^nrechtmäfsigkeiten hatte zu
Schulden kommen lassen'^. Schon ^^'endover bemerkt einmal,

dafs die Magna Charta allen Ständen in gleicher Weise zu Gute
käme ^. Wo aber die Interessen der verschiednen socialen

Kreise einander gegenübertreten, da kommt die aristokratische

Standesselbstsucht von 3Iatheus aufs deutlichste und manchmal
in höchst naiver Weise zum Ausdruck.

c. Die ständische Staatsauffassung.

Die staatsrechtlichen Ansichten des St. Albaner Chronisten

tragen deutlich das Gepräge des Übergangsstadiums, das den
öffentlichen Zuständen seiner Zeit eigen ist. Die Stände, deren
Partei er angehört, waren der eine Träger der fortschreitenden

Entwicklung. Doch haben sie ebensowenig allein den neuen
Staatsgedanken vertreten, wie die Krone mit ihren Organen allein

den alten Staatsgedanken vertreten hat. Denn wenn auch Hein-
rich III. persönlich noch ganz in dem patrimonialen Vorstellungs-

kreise befangen war. so zeigten sich doch viele der Kronbeamten,
namentlich in den Richterkollegien, schon ihrer Verantwortung
als Diener des Staates bewufst. Andrerseits waren die Stände,
während ihre Politik die Anfänge des nationalen Rechtsstaates

begründete, noch sehr stark von feudalen Tendenzen beherrscht,

die sich nicht allein gegen den Absolutismus der Verwaltung,
sondern gegen das Wesen des anglonormannischen Staats über-

haupt richteten. Zu der weitern Entwicklung des englischen

Staates haben Krone und Stände gleichviel beigetragen.

Die Politik der Stände richtete sich in ihren letzten Gründen
gegen die bisherige Auffassung des Staates. Ganz natürlich ist

daher durch das Ständewesen eine neue Staatsauffassung erzeugt
worden , deren Kern eben den Gegensatz zu der alten patri-

monialen Staatsidee bildet. Sie läfst sich in zwei Thesen formu-

1 Cr. Maj. III .381.

2 Cr. Maj. V 6 sq., 128.
3 Cr. Maj. II 418, Y 663.
^ Cr. Maj. III 9-5 (a. 1225). Communibus vero libertatibus magnates,.

milites et libere tenentes adeo usi suut, quod nee iotba unum in regis
carta contentum extitit praetermissum.
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Heren: das Reich ist nicht das Privatgut des Königs, sondern

steht ihm als ein selbständiges Keehtssubjekt gegenüber; die

JJegierung soll daher niciit allein im Interesse des Königs, sondern

ebenso zum Wohle des Landes geführt werden.

Der Hauptaccent dieser Siitze liegt auf der Kritik, dafs der

König seine Interessen so einseitig verfolgte, dafs er darüber die

Interessen und Kechte seiner Unterthanen verletzte. Die Stände

setzten der Verwaltungs])olitik keine neuen positiven Ziele, son-

dern sie erstrebten einen Schutz gegen die Verwaltungshoheit

des Königs. Es ergeben sich daher die Fragen: worin liestehen

nach der Ansicht des Chronisten die Aufgaben der Verwaltung?

und wo liegen die Grenzen der Regierungsrechte?

Matheus' Auffassung von den Pflichten des Königs deckt

sich ungefähr mit dem Inhalt des Krönungseides. Er verlangt

vom Könige eine energische Landesverteidigung, Wahrung des

Landfriedens und Rechtspflege, ferner einen besondern Schutz

der Kirche, deren Patron, und seiner Vasallen, deren Lehnsherr

er ist. Die staatlichen Aufgaben sind noch wenig kompliziert,

den Mittelpunkt aller innern Regierung bildet die Justiz.

Matheus ist geradezu ein Anhänger des zentralistischen

Staates zu nennen, soweit er eine bessere Rechtspflege und

Walirung des Landfriedens ermöglichte. Je kraftvoller seit Hein-

rich II. der staatliche Rechtsschutz geworden war, desto mehr

hatten sich auch die Ansprüche an den Staat gesteigert. So

scharf der Chronist jeden Landfriedensbruch ^ , und nicht minder

die Aufstandsversueiie des Grafen von Aumäle und von Fawkes

von Breante verurteilt-, so' nachdrücldich betont er die Pflicht

des Königs zur Rechtsprechung. Die Verhältnisse lagen so. dafs

der Mönch gegen den König den Vorwurf erhob, den Land-

frieden und Rechtsschutz unsicher gemacht zu haben, indem er

sich selbst durch das Recht nicht gebunden fühlte und indem

er seine französischen Günstlinge gegen die gerichtliche Straf-

verfolgung in Schutz nahm^. Matheus vergleicht das Treiben

dieser Günstlinge bezeichnend mit der Tyrannei der sächsichen

Vielherrsehaft-*, und als er einmal auf König Offa, den Gründer

seines Klosters, zu sprechen kommt, rühmt er ihm mit deuthcher

Beziehung auf die Gegenwart nach, dafs er die vielen kleinen

Könige in England unterjocht und die Alleinherrschaft begründet

habe'\ Wie dem Chronisten die Rechtspflege als die oberste

]*riicht des Königs gegolten hat, lehrt eine (beschichte, die er

von Wilhelm Langschwert, dem Sohne des (.trafen von Salisbury,

erzählt. Als dieser mit Ludwig dem Heiligen den Kreuzzug

1 Cr. Maj. III 370, V 234.
2 Hist. An-l. II 243 sqq. , 262 sqq.

« Cr. Mn].' V 594, 689.
* Cr. Maj. V 316, 494, 595, 621.
s Cr. Maj. V 562.
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mitmachte , wurde er vor Alexandria von französischen Grofsen

der Beute beraubt, die er von einem Streifzug heimgebracht hatte.

Er klagte sie dessen vor dem Könige an . aber der scheute sich,

das Urteil gegen seine mächtigen Vasallen, unter denen sich sein

Bruder befand , zu Gunsten des Volksfremden zu fällen und
wollte die Sache vertuschen. Da sagte ihm der Engländer den
Dienst auf: wenn du deine Mannen nicht richten und ihre Ver-

gehen nicht strafen kannst, so bist du kein König mehr; einem
solchen Könige diene ich nicht länger \

Proklamierte man so die Pflicht des Königs zur Recht-

sprechung, so erkannte man damit zugleich seine Gerichtsgewalt

auf dem Boden des positiven Staatsrechtes an ^. Dafs in der

That die Zentralisation der Justizverwaltung die allgemeine poli-

tische Voraussetzung der Stände war, zeigt die wiederholte For-

derung des Parlaments, dafs das Amt des Grofsrichters wieder

besetzt würde. Die Barone wollten allerdings den Grofsrichter

selber ernennen, aber sie wollten dadurch wesentlich nur persön-

liche Eingriffe des Königs in die Rechtsprechung verhindern; die

Funktionen des Amtes sollten nicht eingeschränkt werden^. In

der Revolution von 1258 ist die Gerichtsverfassung unverändert

bestehen geblieben ^ , die Richter der Centralbehörden wurden
nicht ihrer Amter entsetzt'^, ja es wurden Verordnungen zu Un-
gunsten der patrimonialen Gerichtshöfe erlassen*^. Der erste von
den Baronen ernannte GrofsJustitiar, Hugo Bigod, verfuhr durchaus
den Traditionen der curia regis gemäfs , indem er die feudalen

Gerichtsprivilegien wenig schonte^.

Auch führt Matheus ,• wie Bracton '^
, alle Freiheiten auf

1 Cr. Maj. V 132 sqq. Vgl. o. S. 52 f. die ähnliche Antwort des

Johanniterpriors , als Heinrich III. drohte, Privilegien seines Ordens zu
kassieren. Cr. Maj. V 839.

2 Für das Ansehen des Königsgerichtes ist es bezeichnend, mit

welchem Stolze der Prior von Dunstable in seinen Annalen berichtet, wie
ihn die reisenden Richter, die die Writprozesse seiner Immunität durch-
zuführen hatten , zum Beisitzer kooptierten , und wie ihm darauf als

königlichem Justitiar von den Geschwornen der Eid geleistet wurde.
Dunst. 55, 193.

3 Cr. Maj. IV 363, V 7, 473, 494. — Auf dem 1. Parlament von
1244 wurde nur gefordert, dafs der König selbst einen Grofsjustitiar und
Kanzler ernenne. Vgl. den Anhang 1 S. 124 f.

•* Pauli, Simon von ISlontfort 87 f. meint, die Barone hätten 125S
den Grofsrichter als Garanten ihrer politischen Rechte ernannt und glaubt
ihn dem aragonischen Justicia vergleichen zu dürfen. In welcher Weise
sollte er aber diese Pflicht erfüllen, da schon mehrere ständische Ausschüsse
und eine ständische Regierung eingesetzt und dem König alle Regierungs-
gewalt entrissen war? Dazu kommt, dafs der Grofsrichter nur auf ein Jahr
gewählt wurde. Burt. 450. Fl. bist. II 456. Pauli 103 und Prothero 227,

die dies übersehen haben, motivieren daher die Demission Bigods unrichtig.
3 S. u. S. 110.
6 Select charters 886 § 29. Ebenda 401 §§ 1—3.
'' Dunst. 212, 213. Fl. bist. II 427. Lib. de antt. legg. 39 sq.

® Bracton fol. 55 b.
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königliche Verleiiiung zurück. Überall , wo er von weltlichen

Rechten seines Klosters oder andrer Kirchen spricht, setzt er

voraus, dals sie vom Könige übertragen wären'. Von einer

Vorstellung , dais Magnaten oder Prälaten öffentliche Rechte aus

eignem Rechte besälsen, ist bei den Klosterhistorikern des

13. Jahrhunderts keine Spur vorhanden-.

Aber der Reclitsschvitz war nach Matheus' Auffassung die

einzige staatliche Pflicht des Königs; denn den Krieg und die

auswärtige Politik aulser dem Grenzschutze rechnete er noch zu

dem Gebiete des fürstlichen Privatrechts ^. Modern gesprochen,

sah Matheus den Rechtsschutz als den einzigen Zweck des

Staates an.

An den (öffentHchen und privaten) Rechten der Unterthanen

sollten nun die Rechte des Königs ihre festen Schranken haben.

Innerhalb seiner Grenzen sollte ein jeder, unbehelligt vom andern,

nach eignem Belieben, wenn auch natürhch dem Rechte gemäfs,

schalten und Avalten dürfen. Der König sollte die Unterthanen

in der Ausübung ihrer Rechte nicht stören, und ferner seine

Ansprüche an ihre Leistungen nicht erhöhen. In beidem sah

man eine Überschreitung seiner Rechtssphäre.

Die öffentlichen Rechte der Barone wurden noch vollständig

privatrechtlich aufgefafst. Die Stände hatten zwar begonnen,

sich von den patrimonialen Vorstellungen zu eraancipieren, indem

sie die Sätze aufstellten, dafs das Reich nicht das Privatgut des

Fürsten wäre, und dafs die Regierung das Landeswohl fördern

sollte, aber darüber hinaus war man vorläufig noch nicht ge-

kommen. Die Herrschaftsrechte des Königs sah man noch als

seinen privaten, nutzbaren Besitz an, und nicht anders dachte

man von den Rechten, die er dem Adel, der Kirche und den

Kommunen verliehen hatte. Alle diese Rechte sind nicht zu

denken ohne ihre finanziellen Erträge; jede Beeinträchtigung be-

deutete daher einen Ausfall in dem Einkommen der Besitzer.

Nun waren die Barone weit davon entfernt, ihre Forderung, dafs

die Regierung dem allgemeinen ^^'ohle dienen sollte, auch auf

ihre eigne patrimoniale Verwaltung auszudehnen ;
und wollte der

König im wahren öffentlichen Interesse, mochten seine Motive

auch nur der Schutz der Hoheitsrechte oder rein fiskalischer

Natur sein, diese Rechte kontrollieren, beschränken oder einziehen,

so empfand man das nur als eine ungerechte und überflüssige

Bereicherung der Krone. Dals eine Beschränkung der patri-

monialen Rechte zu Gunsten der Kronrechte ein politischer Fort-

schritt war, haben die Stände natürlich nicht eingesehen.

1 Z. B. Cr. Maj. IV 50, 312, V 8, 13. Vgl. auch Cr. Maj. VI 364 sq.

- Dagegen protestierte 1278 der Graf von Warenne gegen die In-

quisitionen quo waranto, indem er die Rechte des Adels von der normanni-

schen Eroberung herleitete. Stubbs II 115.

3 S. u. S. 88.
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Dazu kommt, dafs diese Rechte keineswegs sämtlich wohl-

erworben waren. Als aber Eduard I. durch die Inquisitionen quo
waranto in umfassender Weise der Krone das Verlorne wieder-

zugewinnen oder doch weitern Entziehungen vorzubeugen ver-

suchte, geschah dies unter lautem Protest des Adels ^. Das
Statut de viris religiosis erbitterte den Klerus aufs äufserste^.

Im Jahre 1244 liel's Heinrich III. Erhebungen anstellen über

Entfremdungen vom königlichen Forstlande. Diese erwiesen sich

als recht beträchtlich ; Hoch und Niedrig, Weltlich und Geistlich

war daran beteiligt. Matheus aber, der dies erzählt, geriert sich

dabei, als wären die nun enteigneten und hart gebufsten Besitzer

eigentlich in ihrem guten Rechte gewesen und als hätte das

ganze Verfahren nur auf eine unziemliche Bereicherung des

Königs abgezielt^.

Allerdings ging im 13. Jahrhundert die gesamte Staats-

verwaltung noch ganz wesentlich von fiskahschen Gesichtspunkten

aus. Nach Matheus hätte aber der König mit allen seinen Re-

gierungsmafsnahmen gar keinen andern Zweck verbunden als

den, auf Kosten seiner unterdrückten Unterthanen seine ewig

leere Kasse zu füllen. Dals der Chronist das Treiben der Forst-

richter bei jeder Gelegenheit angreift, ist ihm nicht zu verdenken,

denn die konnten zu einer wahren Landplage werden. Aber
auch von den reisenden Richtern erhält man nach seinen Schil-

derungen den Eindruck, als würden sie durchs Land geschickt,

nur um mit Gebühren und Bufsen für den König Geld einzu-

treiben^. Aus demselben Grunde murrt der Chronist über die

Erneuerung des altnationalen Miliz- und Polizeidienstes der Ge-
meinden (assize of arms und watch and ward)-^, über eine zu

genaue Überwachung von Mafs und Gewicht*^ und über die

Kontrolle der Londoner Selbstverwaltung, obwohl die Thatsache,

die er als Grund iljrer Ausübung anführt — eine ungerechte

Besteuerung — ihre Notwendigkeit gerade ins rechte Licht setzt ''.

Und unerhört nennt er es, dafs der König eine neue Schätzung

1 Stubbs II llo.
2 Pauli IV 17.

3 Cr. Maj. IV 400 sq., 426.
* Cr. Maj. IV 34: sub praetextu justitiae infinitam pecuniatn ad opus

regis omnia dispergentis coUegerunt. — V 327, 458: quisquid (rex) de
rapinis justiciariorum itinerantium .... valuit extorquere. Vgl. Stubbs
II 283 über die Uupopularität der reisenden Richter. — Zu den Nach-
richten, dafs nach der Revolution von 1258 die Baronenregierung- die

itinera nur aller sieben Jahre zulassen wollte (Stubbs II 283 f.) vgl. übrigens

Britton 1. I c. I § 3: Estre ceo volums nous, qe Justices errauntz soint

assignetz de mesmes les chapitres oyer et terminer en chescun counte et

en chescune frauuchise de VII aunz en VII aunz.

5 Cr. Maj. V 410. S. u. S. 94.
6 Cr. Maj. V 494.
' Cr. Maj. IV 94.
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des gesamten Klostergutes anordnetet Die Klagen über die

Schädigung der Engländer durch die Regierung Heinrichs III.

bilden den Grundton, der durch die ganze Chronica Majora

durchkhngt.

Eine natürliche Reaktion der Gesellschaft gegen den anglo-

normannischen Vcrwaltungsdespotismus - trifft hier mit ganz

reaktionären Tendenzen zusammen. Einerseits mulste das ent-

wickeltere Selbstgefühl der Stände den Mangel eines wirksamen

Rechtsschutzes gegen die Polizeihoheit des Staates aufs bitterste

empfinden. Andererseits aber wünschte man eine weitgehende

Einschränkung der Staatsbefugnisse überhaupt. Das Ziel des

Feudalismus war nicht mehr wie früher die individuelle politische

Autonomie, aber er widersetzte sich den modernen Aufgaben
und Ansprüchen des Staates, sobald dadurch die Freiheit des

Einzelnen beschränkt wurde, ^\ie viel mehr man aber auch

vom Staate forderte, so wenig wollte man doch von einer ent-

sprechenden Steigerung der Leistungen an ihn etwas wissen.

Alle aufserordentlichen Forderungen der Krone erregten die

Unzufriedenheit der Stände aufs höchste. Die Leistungen , die

sie von den Unterthanen zu verlangen hatte, standen rechtlich

fest: der Lehnsdienst, die lehns- und hofrechtlichen Abgaben, der

Gerichts- und Polizeidienst u. s. w. Daran sollte sich der König
aber ein für alle Mal genügen lassen; beanspruchte er mehr, so

galt das wieder als ein Übergriff über seine Rechtssphäre hinaus.

Nichts aber war den Ständen verhafster, nichts dünkte ihnen un-

gerechter, als wenn ihnen eine aufserordeutliche Steuer angesonnen

wurde. Der König konnte mit seinen hergebrachten Einkünften

die Kosten der Regierung nicht mehr bestreiten imd mufste

wiederholt das Parlament um au fserordentliche Beisteuern an-

gehen. Dieser vermehrte Geldbedarf war indes nicht, wie seine

Gegner annahmen, allein eine Folge seiner mafslosen Ver-

schwendungssucht, sondern in Wahrheit machten die Landes-

regierung und die äufsere Politik erheblich gröfsere Kosten als

in früherer Zeit. Schon Wilhelm von Pembroke und Hubert
von Burgh hatten während der vormundschaftlichen Regierung

mehrfach Steuern vom Parlament gefordert und erhalten — später

hat man sie Heinrich III. vorgerückt und ihn persönlich dafür

verantwortHch gemacht^; und vollends denke man an die Steuern,

die sich Eduard I. hat bewilligen lassen.

Der Hauptgrund der Opposition gegen die Steuern lag

wiederum in der halb patrimonialen Staatsauffassung. Die Kosten

der Staatsregierung und der königlichen Hofhaltung wurden aus

^ Cr. Maj. V 464 a. 12-55. In demselben Jahre mufsten die reisenden
Kicliter inquirieren , si vivi religiosi iutraverint feodum domini regis.

Burt. 337. Wvkes 111.
2 Vgl. Gneist. E. VG. 164.
3 Auf den Parlamenten von 1242 und 1244. Cr. Maj. IV 186, 373.
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einer Kasse bestritten. Dem Privatgute des Fürsten standen

allein die einzelnen Vermögen der Unterthanen gegenüber: der

Begriff eines Staatsvermögens und Staatseinkommens war der

Zeit fremd. ^latheus selbst betont zwar mehrfach, dals die öffent-

lichen Leistungen der Unterthanen, und auch die aufserordent-

Uchen Steuern, dem Landeswohl zu Gute kommen mülsten ^ ; die

Stände haben ein paar Mal versucht, die Verwaltung der vom
Parlament bewilligten Steuern in die Hand zu bekommen und
deren Verwendung zu überwachen-, und einmal wollten sie sogar

die Verwaltung des gesamten königlichen Schatzes einem ständi-

schen Ausschufs übertragen -
: aber da sich diese Ideen nicht

verwirldichen lieisen, ist man auch nicht dazu gekommen, den

Begriff eines Landes- oder eines Staatsvermögens zu fassen. Sehr

bezeichnend für die patrimonialreehtliche Auffassung der Kron-
einkünfte ist eine Bemerkung des St Albaner Continuators von
Matheus. Er führt nämlich das Zerwürfnis zwischen Simon von

Montfort und Gilbert von Cläre, das bald nach der Gefangen-

nahme des Königs bei Lewes Q264) ausbrach, darauf zurück,

dafs Montfort die königlichen Revenuen für sich allein behalten

hätte, während sie sich doch von Rechtswegen, wie der Chronist

allen Ernstes meint, darin hätten teilen müssen ^.

Nun giebt Matheus zwar zu, dals in Fällen wirklicher Xot

aufserordentliche Ansprüche an die Unterthanen gemacht werden
dürften*. So schilt er auf ein päpstliches Privileg, das dem
Erzbischof von Canterbury die Annaten aller Pfründen in seiner

Kircheuprovinz auf eine gewisse Zeit zuwies ; denn die Schulden

des Erzstifts , die damit getilgt werden sollten . wären nicht zur

Landesverteidigung oder zu einem ähnlichen Zwecke aufgenommen
worden, den man billigen könnte. In diesem Falle hätte er es

also eher entschuldbar gefunden-^. Auch erhebt er keinen Wider-

spruch dagegen, dafs der König bei 'der Belehnung Walter

]\larshalls zwei Walhser Schlösser aus der Erbschaft seines

Bruders ausschied und zur bessern Grenzverteidigung für sich

zurückbehielt^.

Im grofsen und ganzen war aber Matheus. und desgleichen

die Stände, der festen Überzeugung, dafs die Einkünfte des

Königs für den doppelten Zweck ausreichten, daher ihre For-

1 S. u. S. 69.

2 S. u. S. 89 f.

3 Flores bist. III 1.

* Vgl. auch Cr. Maj. IV 595 a. 12-1:7 (Brief des englischen Klerus

an den Papstj: irex), cui in necessitatibus suis deesse non possumus cum
honestate nee debemus. Wenn das hier auch nur Phrase ist, um unter

dem Vorwande dieser Verpflichtung eine vom Papste geforderte Steuer

ablehnen zu können, so ist das Prinzip doch anerkannt.
•5 Cr. Maj. IV 520.
ö Cr. Maj. IV 158: Xecesse enim habuit rex ipsa retinere. ut infir-

miora T\'alliae nuper adquisitae roboraret et tarn castris quam militari

praesidio communiret.
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derung , der König sollte „von seinem Eignen leben" — und
regierend Die Forderung einer aufserordentlichcn Steuer wird

stets aufs schärfste verurteilt. Man weist seinen vermeintlichen

Anspruch zurück , als iiätte er über das Eigentum der Unter-

thanen zu verfügen : der rechtlichen Theorie nach gehöre alles

dem Könige, aber nicht als sein nutzbarer Besitz, sondern nur

als Gegenstand seines Schutzes und seiner Fürsorge^.

Dabei handelte es sich bei den Steuerforderungen des Königs

nicht etwa um die Anerkennung des parlamentarischen Steuer-

bewilligungsrechtes. Das hat Heinrich JII. , obwohl es in den

spätem Redaktionen der Magna Charta gestrichen worden war,

faktisch stets anerkannt; niemals hat er auch nur den leisesten

Versuch gemacht, eine allgemeine Landessteuer auszuschreiben,

ohne dafs er die Stände befragt hätte ^. Aber obwohl die

Steuern als freiwillige 13eiträge anerkannt waren , so haben sich

die Stände doch fa.st regelmäfsig, ebenso wie die deutschen

Landstände, vom Könige die urkundUche Zusicherung geben
lassen , dafs die jedesmalige Bewilligung nicht als Präcedenzfall

gelten sollte"^. Man fürchtete, dafs mehrere Bewilligungen eine

Steuerpflicht begründen könnten-^. Und in einer Steuer-

pflicht, die durch wiederholte Bewilligungen entstehen könnte, er-

blickte man nicht nur eine Schmälerung der Hechte, sondern

eine Minderung der Freiheit. Wie von Hörigen der niedrigsten

Klasse, sagt Matheus, habe der König immer aufs neue Geld
von seinen Vasallen erprefst: man merke wohl, er spricht hier

von Steuern, die das Parlament bewilligt hatte''. Ebenso sagt

Matheus von dem Scutagium von 1242. dafs der König es er-

prefst habe '^
, obwohl es thatsächlich sowohl von den Baronen ^,

^ Die frübeste Formulierung dieses Satzes finde ich in der Mise von
Lewes. Rish. de bellis (in Ypodigma Neustriae) p. 533. Spätere Wieder-
holungen bei Stubbs II 543.

2 S. u. S. 102.
3 Im Jahre 1252 legte der König dem Klerus ein päpstHcbes Mandat

vor, wodurch ihm ein Zehnter von dem geistlichen Einkommen gewährt
worden war. Dagegen protestierte Grosseteste: Vos ex iueoncessis pro-
ceditis. Cr. Maj. V 325.

^ So 1224, 1235, 1237 und 1242. W. Coventr. II 254 sq. Select
charters 364. 367. Madox, exch. I 609''. Auf den Parlamenten von 1242
und 1248 erinnerte man den König au die frühem ^'ersprec•bungen , Cr.
Maj. IV 187, V 6, und 12-52 und 1254 verlangten die Stände für den Fall
einer Bewilligung ebensolche Charten. Cr. Maj. V 327, VI 284.

^^ Der Klerus pflegte davor mit dem Satze des römischen Rechts zu
warnen: binus actus inducit consnetudinem. Cr. Maj. IV 37 sq.. 41, V
325. — Die Bischöfe verweigerten 1252 dem König eine Steuer; denn
wenn sie sie bewillicten , ecclesia . . . perpetuae servituti subjaceret ac
tributo. Cr. Maj. V 331.

^ Cr. Maj. III 381, IV 182: träheus exactiones in consequentiam,
quasi a servis ultimae conditionis.

" Cr. Maj. IV 227. Scutagium per totam Angliam rex Augliae sibi

fecit extorqueri.
8 Madox, exch. I 660 e

.
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als auch von den Bischöfen ' bewilhgt worden war. Der Tadel

des Chronisten geht nicht darauf, dafs die Steuer nicht ver-

fassungsmäfsig zustande gekommen wäre, sondern dafs sie über-

haupt aufgelegt wurde-. Jede Steuer, ob bewilligt oder nicht

gilt dem Chronisten als eine Erpressung.

Selbst an der bewilligten und erhobnen Steuer erkennt er

dem König, und ebenso dem Papste, kein unbeschränktes Recht

zu^, sondern betrachtet sie mehr als eine Anleihe. Einmal läfst

er die Bischöfe die Hoffnung aussprechen, der König werde den.

Betrag der Steuer später wieder zurückzahlen ^ ; und Papst

Gregor IX. hat er es ganz ernsthch verdacht, dafs er eine Steuer,

die er 1229 von dem englischen Klerus zum Kampf gegen

Friedrich IL erhoben hatte, nicht zurückerstattete, als er bald

darauf mit dem Kaiser Frieden schlofs-^. Es war dem Mönche
um die vermeintliche Rechtsverletzung, die er in jeder aufser-

ordentlichen Steuer sah, oöfenbar ebenso leid, als um das Objekt

der Steuer selbst. In seiner wachsenden Verbitterung versteigt

er sich einmal zu folgendem Satze. Er teilt die Höhe der Aus-

gaben mit, die der König gemacht, seitdem er „der Zerstörer

des Reichs" wäre, und fügt hinzu: besser, man verliert Schwert

und Pfeil in der Tiefe des Meeres, als dafs sie einem der Feind

mit Gewalt entreifst ''.

Es ist schwer zu sagen, inwieweit diese beschränkte Staats-

auffassung durch die ideenlose und unehrliche Politik Heinrichs III.

und durch die Jugend des öffentlichen Lebens bedingt gewesen

ist. Ihre Haupt Ursache war bei dem Mönche die alles be-

herrschende Sorge für die Bereicherung der Klöster. Dieser

Vorwurf des Geizes trifft den ganzen mönchischen Stand; der

royahstische Thomas Wykes giebt Matheus darin nichts nach".

Matheus verlangte vom Staate nur, dafs er den bestehenden

Rechtszustand anerkennen und aufrecht 'erhalten sollte. Damit
ist es ganz im Einklang, dafs der Chronist politisch völlig un-

produktiv gewesen ist, was sonst bei seinem regen poHtischen

Interesse, bei seinem Überblick über die gesamte in- und aus-

ländische Politik und bei seinem Temperament befremden müfste.

Er hat niemals dem Königtum neue Ziele gesetzt, etwa das Ver-

hältnis Englands zu Schottland oder zu dem in steten Aufständen

befindlichen Wales endgültig zu regeln, von Innern Reformen

1 Madox, exch. 1 609 c.

2 Stubbs, select charters 368 hat sich durch das „extorqueri'- irre-

führen lassen. In der Hist. Angl. II 466 ist auch noch von der Er-

pressung die ßede, in den Flor. hist. II 258 dagegen von der Bewilligung

der Steuer.

^ Über die päpstlichen Steuern s. u. S. 102 ff.

4 Cr. Maj. lY 370.
5 Cr. Maj. III 288, 874.
6 Cr. Maj. V 627.
^ S. u. S. 123.

M:..
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ganz zu schweigen. Ebensovveni«^ hat er jemals einen frucht-

baren Gedanken für die Politik der Stände ausgesj)rochen. Die
g-emäc'hlichc Stillstand.sjiolitik Heinrichs III. wäre ganz nach dem
Herzen des Mönchs gewesen, hätte nur die leidige Macht der

Krone ihr nicht die Möglichkeit zu wirklichen und vermeintlichen

Rechtsverletzungen aller Art gegeben. —
Diese Bedrückungen sind es gewesen, die die antipatrimo-

nialen Ideen der Stände erweckt liaben. Das Reich sollte, der

feudalen Theorie zum Trotze, dafs der König der Obereigentümer
des ganzen Landes wäre, nicht das Privatgut des Königs sein,

sondern ihm als ein eignes koordiniertes Rechtssubjekt gegenüber-
stehen. Das Land war personifiziert in den Ständen ^ Da nun
die Stände und der König einander gleichberechtigt gegenüber-

standen , der Begriff des Staates aber , als der höhern Einheit,

dem jene beiden unterzuordnen waren , noch nicht gefafst war,

so erscheint der Staat als ein politisches Doppelwesen. Der
Begriff des Staates als eines einheitlichen Gemeinwesens ging mit

der patrimonialen Staatsauffassung zunächst verloren. Zwar
kommt die Bezeichnung regnum bei Matiieus auch in dieser

Bedeutung noch vor, meist ersetzt er jedoch den Staatsbegriff

durch die Verbindung : rex et regnum. Oft genug spricht er

von den Angelegenheiten, den Interessen, der Ehre von König
und Reich". Diese Bezeichnung, die sich bereits bei dem
Kanonikus von Barnwell und bei \^'endover findet^, ist aus dem

^ Cr. Maj. III 403: indignationein in toto regno conceptam, tarn
clero quam militia.

'^ Cr. Maj. III 327. Kichai-d Marshall wird von einem Gegner pro-

ditov et cruentus regis et legni genannt. — I\" 640. I>ie Translation S.

Eadwards soll jooundius ad regi^ä et regni honorem gefeiert worden. —
IV 365: imminentia regis et regni pericula. - V 6: incuri'it dominus rex

ab innumerabilibus formidabiles maledictiones, in ejusdem et totius regni
periiulum et infamiam. — IV 311: talis erat consideratio regi et regno
intimanda. — IV 526. Der Papst hat auf dem Lyoner Konzil (1245)
rnulta bona pro rege et regno versprochen. — IV 479. Die englischen
liischöfe setzen auf dem Lyoner Konzil ihre Siegel unter die Unter-
werfungsurkuude König Johanns, non sine enormi regis et regni prae-

judicio. — IV 402. Der König verweigert dem erwählten Uischof von
Chichester die Bestätigung, da die Wahl ohne königliches conge d"elire

in sui et regni enorme praejudicium vollzogen Avorden war. -- V 234
heifst es von einem Kittor: • pacem rogni et coronae regiae enormiter
laeserat. — IV 91. Der König wollte dem Grafen von Flandern ein

Privileg ausstellen contra coronom suam, in enormem regni Angliae lae-

sionein. — In dem Parlamentsprotokoll von 1244 (Cr. Maj. IV^ 307) wird
verlangt, dafs der Staatsrat die negotia regis. et regni erledigen, und
das landesherrliche Vermögen und die aufserordentlichen Steuern ad
commodum regis et regni verwalten sollte. — Ebenda heifst es: brevia
contra regem et consuetudinem regni impetrata penitus re-

vocentur; auch diese Wendung soll nur das Staatsinteresse ausdrücken,
denn gegen den König konnten überhaupt keine writs ausgestellt werden.

" W. Cov. II 243 a. 1219 : negotia regis et regni. — 263: in ipsius

regis et regni praejudicium. — 264: statum regis et regni.
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Amtsstil herübergenommen, wo oft von dem Könige und seinem
Reiche die Rede ist, aber die Bedeutung hat sich vollkommen

geändert.

Diese antipatrimouialen Ideen wurzeln in den aristokratischen

Tendenzen der Stände ; beide haben sich, da sie dieselbe Richtung

verfolgen, nämlich gegen den König, eng miteinander verwoben.

Zwischen dem Gedanken, dafs das Reich nicht das Privatgut

des Fürsten, sondern ein selbständiges Rechtssubjekt wäre, und
der Vorstellung, dafs der König nicht aus eignem Recht die

Krone trüge , besteht ein enger Zusammenhang , wenn er der

Zeit auch nicht deutlich zum Bewufstsein gekommen sein mag.

Denn das Bewuistsein der Stände, dafs sie die Krone zu ver-

geben hätten , das seit ihrer Konsolidierung einen viel stärkern

Gehalt bekommen haben mufs. verwächst mit der Idee, dafs sie

„das ganze Land", die universitas regni, sind; das Königtum

sinkt fast zu einem Amte herab, während das Selbstgefühl der

Stände sich nahezu zu einem aristoki-atischen Souveränitäts-

bewufstsein steigert, aus dem die Theorie vom Widerstandsrecht

und von der Absetzbarkeit des Königs entsprungen ist. Im
schroffsten Gegensatze dazu steht die noch ganz privatrechtliche

Auffassung der Herrschaft und der Hoheitsrechte des Königs ^

Diese fing man nun an, aus jenen Vorstellungen heraus zu

korrigieren, indem man nicht nur die Erwerbung, sondern auch

die Veräufserung der Krone von der Zustimmung der Stände

abhängig sein lassen wollte-. Man hat es hier nicht mit dem
Grundsatze zu thun, dafs überhaupt zu allen wichtigen Staats-

akten der consensus meliorum terrae erforderlich sei , sondern

hier be?msprucht die Nation, „das Land", ein vSelbstbestimmungs-

recht^. Weil die Eiriwilhgung der Stände gefehlt hätte, wurde

die Unterwerfung Englands unter die päpstliche Oberlehnsherr-

schaft angefochten'*, und aus demselben Grunde erklärt Matheua

Cr. Maj. III 108 : cum multi siiit viri eoclesiastici , cjui potius ciiriae

Romanae quam regi et regno pioviderent. — III 170: der erwählte Eiz-

bischof vou Canterbury tarn ecciesiae Eomanae quam regi et regno
Augliae esset non mediocriter fructuosus. — III 269 : regis et regni

desolatio.
1 Matbeus fürcbtete eine scblecbte Regierung von Prinz Eduard,

cum ad plenam regni perveniret possessionem. Cr. Maj. V 679.

Aucb ist an die Auffassung der Königsabsetzung als einer Enterbung zu.

erinnern. S. o. S. 36.
- Vgl. über eine ähnliche Entwicklung in den deutscheu Territorien

Gierke, Deutsches Genossenscbaftsrecht I 41-5 f.

^ Dasselbe nationale Selbstbestimmungsrecht vindiziert Matheus den
Apuliern, als ihnen der Papst, ohne sie zu befragen, in dem englischen

Prinzen Edmund einen Herrn gab: Cr. Maj. V 531; ebenso den feindlichen

Wallisern. S. u. S. 113. — Auch findet er es ganz erklärlich, dafs Lud-
wig IX. die Normandie ohne Zu.stimmung seiner Barone nicht an England
abzutreten wagte; denn dem König traute er den guten Willen dazu zu.

Cr. Maj. V 280 sq., 482.
* Cr. Maj. IV 440, 479. Gerade so hatte mau früher gegen König

Johann argumentiert. S. o. S. 36 ^.

Forselumaen XIV 3. — Plohn. 5
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die Erbeinsetzung Wilhelms des Eroberers durch ?]adward für

ungültig'. Gelegentlich wird auch die Forderung der Stünde,

rein politische Fragen mitentscheiden zu dürfen , mit demselben
antipatrimonialen Satze begründet; so schreibt einmal der St.

Albaner X'erfasser der Flores hi.storiarum : der König berief einen

päpstlichen Legaten nach England (12:37), ohne Vorwissen der

Barone, als wenn ihm das Keich allein gehörte^.

Der durch das Ständeweson erzeugte politische Dualismus

hat sich indessen in dem englischen Staatswesen niemals so

schroff ausbilden können, wie es in den deutschen Territorien der

Fall gewesen ist^. Denn so ähnlich die Anfänge der englischen

Reichsstände und der deutschen Landstände auch sind, sowohl

in der Entwicklung ihres korporativen und repräsentativen Cha-

rakters, als in der Staatsauffassung und auch in einzelnen politi-

schen Zielen, so besteht doch zwischen beiden ein fundamentaler

Unterschied. Denn während die deutschen Landstände sich fast

zugleich und parallel mit der fürstlichen Landeshoheit entwickelten,

dergestalt dafs erst aus dem Zusammenwirken beider Mächte
ein Staatsgebilde entstand, war der englische Staat längst fest

gefügt, als die Stände sich zu konsoHdieren begannen. Zu
Matheus' Zeit befand sich freilich der ständische Körper noch

ziemlich unvermittelt neben dem Staatsorganismus, aber sciion

unter den folgenden Regierungen wurd« er in den Rahmen der

Verfassung eingefügt^. Die Bestrebungen der englischen Barone,

die man als spezifisch landständisch bezeichnen könnte, sind

daher nur vorübergehender Natur , aber charakteristisch für

Matheus Parisiensis' Staatsansicht und überhaupt für die Zeit

Heinrichs IlL ''. Besonders deutlich tritt der Dualismus im Staate

in den Revolutionen hervor, wo es den Ständen wenigstens zeit-

weise gelang, sich zu einer der Krone ebenbürtigen Macht auf-

zuschwingen : da verhandeln beide Parteien miteinander über die

Friedensbedingungen wie zwei selbständige politische Mächte ; sie

ernennen Verwaltungsausschüsse aus Vertretern beider Parteien,

und schliefslich erwählen sie einen fremden Souverän zum Schieds-

richter ihrer Streitigkeiten.

Aber auch in ruhigen Zeiten ist dieser Dualismus in ein-

zelnen Fällen praktisch wirksam geworden. Dem Auslande

gegenüber ist England, wenn es sich um wirkliche Staats- und
nicht nur um fürstliche Privatinteressen handelte, nicht immer
allein durch den König, sondern zugleich durch die Stände ver-

treten worden. Es kommt hier ausschliefslich das Verhältnis zu

den Päpsten in Betracht. Eigentlich kam es dem Könige kraft

1 Cr. Maj. V 607.
2 Flor. bist. II 223: Angliae regmun. quod sibi 'regi) specialiter

spectare videbatur.
^ Gierke, Deutsches Genossenschaftsrecht I 571—78.

4 Gneist, E. VG. 256 ff.

5 S. u. S. 74 f. 89 f.
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seiner Schutzpflicht zu, die Rechte seiner Unterthanen und der

enghschen Kirche gegen zu weitgehende Ansprüche der Kurie

zu verteidigen , aber da sicli Heinrich III. stets als päpsthchen

Vasallen fühlte und andrerseits, wenn er sich einmal zur Oppo-

sition aufraffte, zu energielos war, sie wirklich durchzuführen, so

ging diese Vertretung ganz natürlich mit auf die Stände über.

Man kann hier das Wachsen der universitas regni beobachten.

Im Jahre 1 229 verbot Graf lianulph von Chester, allein für sich,

seinem mediaten Klerus, den ausgeschriebnen päpstlichen Zehnton

auch von ihrem weltlichen Lehngute zu entrichten \ Ende der

dreifsiger Jahre beschwerten sich die Grafen und Barone von

England beim Papste über die Verletzung der Patronatsrechte

der Laien-. Im Jahre 1245 protestierte die universitas regni

bereits gegen die päpstlichen Provisionen und soristigen Be-

drückungen der Landeskirche und zugleich gegen die Ober-

lehnsherrschaft des Pajjstes^. Ebenso haben sich die Stände

auf den Parlamenten von 1246 und 1247 der englischen Kirche

der Kurie gegenüber angenommen^. Und die Thätigkeit der

Stände beschränkte sich nicht etwa darauf, dafs sie im Parlament

den Entschlüssen des Königs zustimmten , sondern man bewegte

sich ganz in den Formen des ständischen Staates, dergestalt

dals König und »Stände ihre eignen Schreiben und Gesandten

schickten, und dafs im Grunde jeder, unbekümmert um den

andern, seine eigne Politik trieb ^.

Ein paar Male haben die Stände nicht nur in Konkurrenz

mit dem König; das Land vertreten, sondern sie haben sich sogar

1 Cr. Maj. III 189.
2 Cr. Maj. III 609—14. Aus dem Brief Gregors IX. an den Legaten

Otho 1. c. p. 613 geht hervor, dafs einerseits der König, andrerseits

nobiles viri comites et barones Angliae beim Papste vorstellig geworden
waren. Zur Datierung des Briefes der Barone s. 1. c. III 610^.

3 Cr. Maj. IV 440 sqq. Dunst. 168.
* Cr. Maj. IT 529 sqq., 595 sqq. Matheus giebt die Schreiben der

Stände von 1245, 1246 und 1247 wieder. Als Absender des Schreibens,

das auf dem Konzil verlesen wurde, nennen sich ; niiignates et universitas

regni Angliae. — 1246 schrieben die Bischöfe für sich und die Äbte und

Prioren für sich, und die Bischöfe schieden sich nach den Kirehen-

provinzen; es ist nur das Schreiben derer von Canterbury erhalten. In

dem dritten Briefe nennen sich die Grafen persönlich: dann heifst es

weiter: et alii totius regni Angliae barones, proceres. et magnates, ac

nobiles portuum maris habitatores necnon et clerus et universus
populus. Der Adel vertrat also das gesamte Land. — Von den Schreiben

von 1247 ist nur eins vorhanden, von der universitas cleri et populi per
provinciam Cantuariensem constituti; die Absender gebrauchten, da sie

kein gemeinsames Siegel hatten, das der Stadt London.
s S. die Urkunden von 1239, 1246 und 1247. Cr. Maj. 1. c; vgl.

auch die letzte Anm. S. ferner das writ von 1246 Cr. Maj. IV 558, worin
der König den Bischöfen verbietet, die päpstliche Steuer einzutreiben,

donec nuntii nostri et vestri necnon et aliorum maguatum nostro-
rum et totius universita tis regni a curia Romana redierint. — Auch
der Dunstabier Annahst erwähnt p. 167. dafs auf dem Lvoner Konzil König
und Reich durch verschiedne Prokuratoren vertreten gewesen sind.
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zu einseitigen Vertretern des Staatsinteresses aufgeworfen , wenn
der König seine Pflicht versäumte. Und zwar ist dies lange vor

dem liaronenkricge gescliehen , im Jahre 1244. ]Man hatte von
dem neugewählten Papste erwartet, dafs er die Erpressungen

seines Vorgängers nicht fortsetzen würde, und als diese Hoffnung
gänzlich fehlschlug, brach ein allgemeiner Entrüstungssturni gegen
Innocenz los. Da haben die Barone auf ihre eigne Faust die

Häfen bewachen und die päpstlichen Sendlinge aufgreifen und
ihrer Papiere berauben lassen, und bald darauf zwangen sie den
Nuntius Martin durch Drohungen , das Land zu räumen ^ Als

eine Beschränkung der königlichen Prärogative haben das freilich

weder die Barone, noch der Chronist, noch der König selbst an-

gesehen ; es waren ganz spontane und durchaus irreguläre Hand-
lungen, von symptomatischer Bedeutung, aber ohne verfassungs-

rechtliche Folgen,

Matheus hat dem Ideal einer ständischen Mitregierung, wie
überhaupt jedem Verfassungsideal- lerngestanden. Auch durch die

Verbindung: rex et regnum will er nicht geradezu den Gedanken
einer ständischen Mitregierung ausdrücken. Der König und „das

Land' traten nur selten zusammen in die politische Aktion;
während dieser ganzen Periode stellen beide fast durchgängig in

schroffem Gegensatze zu einander. Man kann nicht einmal

überall, wo Matheus diese Verbindung braucht, das Wort regnum
durch: „die Stände" wiedergeben; rex et regnum ist ihm fast

zu einem einheitlichen Begriff, geworden. Als 1237 der päpst-

liche Legat Otho eine Synode des englischen Klerus abhielt, sandte

der König eine Abordnung dorthin, um Protest einzulegen, falls

durch die hier zu veröffentlichenden pä|tstlichen Verordnungen
die Rechte der Krone verletzt würden ; obwohl nun Matheus er-

zählt, dafs diese Mafsregel vom König ausging, sagt er doch un-

mittelbar darauf, dafs die Abgesandten ex parte regis et regni

protestieren sollten^. Ferner bezeichnet es Matheus als eine

Schädigung von König und Reich, als ein Bischof ohne den
königlichen Konsens gewählt worden war"*. Damit meint er

nicht, dafs die betreffenden Holieitsrechte der Krone durch eine

Mitwirkung der Stände beschränkt wären oder doch beschränkt
sein sollten, sondern er will damit nur sagen, dafs es sich nicht

allein um Rechte des Königs, sondern um das aligemeine Interesse

handelte : denn bei jener Bischofswahl war das Wahlrecht des

Kapitels von den Bischöfen hintangesetzt worden. Einmal spricht

Matheus sogar von .dem Siegel von König und Reich'*. Es ist

ein unwillkürlicher Ausdruck seiner antipatrimonialen Gesinnung

;

Cr. Maj. IV 417, 420.
S. 0. S. 78 f.

Cr. Maj. III- 417.

Gr. Maj. IV 402.

Cr. Maj. III 629: regni regiique sigilli magistcr.
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es offenbart sich darin das logische Bedürfnis nach einem mo-
dernen Staatsbegriff.

In ganz antipatrimonialer Weise verlangt Matheus ferner,

dafs auch die dem Könige schuldigen Leistungen der Unterthanen

dem Landeswohle zu Gute kommen sollten, und nicht nur die

aufserordentlichen vom Parlament bewilligten Steuern ^ , sondern

die lehnsrechtlichen Leistungen und Abgaben^, auch die trinoda

necessitas, die dem Klerus zum allgemeinen Nutzen des Reiches

auferlegt sei^. Der Schatz des Königs, sagt er, solle die Stärke

und Zuversicht des Reiches sein*.

Heinrich III. hat sich noch ganz offen zu der entgegen-

gesetzten Ansicht bekannt. Als die Stände auf dem Parlament
von 1248 ihre Forderung wiederholten, selber den Grofsjustitiar,

den Kanzler und den Thesaurar ernennen zu dürfen , wies der

König dies Ansinnen unter folgender Begründung zurück. jNIan

verweigere ihm, was das Recht eines jeden Hausvaters sei, näm-
lich nach Belieben Ratgeber zu suchen und Beamte ein- und
abzusetzen. Diener dürften aber nicht über ihren Herrn , Va-
sallen nicht über ihren König richten und ihm Bedingungen
vorschreiben , sondern sie hätten seinen Befehlen zu gehorchen.

Er würde sich zum Knechte erniedrigen, wenn er sich ihren

Forderungen fügte ^.

d. Die After Vasallen.

Über das Verhältnis der Stände zu dem Könige darf man
das zu den Aftervasallen nicht ganz vergessen. Hier tritt der

Feudalismus der Stände deutlich zu Tage. Man darf freilich,

wenn man diese Dinge betrachtet, niemals die königliche Kontrolle

aufser Augen lassen, die die gröbsten Mifsbräuche der patrimonialen

Gewalten zu verhindern vermochte. Aber man wird fragen

dürfen, ob sich die Kronvasallen solcher Übergriffe in die Rechts-

sphären ihrer Vasallen enthalten haben , durch die sie sich so

schwer verletzt fühlten , wenn der König sie gegen sie selbst

verübte, und ob Matheus die Forderung, solche Ausschreitungen

zu unterlassen, ebenso nachdrückhch gegen die Barone erhoben

hat, wie gegen den König.

1 Cr. ]\Iaj. IV 363: auxilia quae totiens concessa fuerunt domino
regi ad nullum profectum regis vel regni devenerant. S. u. S. 89 f.

2 Cr. Maj. IV 183. Die zahlreichen custodiae. excaetae u. s. w. num-
quam regno vel modicum contulerunt incrementum. — Bei dem Dreifsigsten

von 1237 wurden einige Objekte für steuerfrei erklärt: salvis tarnen uni-

cuique auro suo et argento, equis et armis, in reipublicae utilitatem
expendeudis. Cr. Maj. III 383.

3 Cr. Maj. IV 312.
* Cr. Maj. III 411: nee tarnen thesaurus regius

,
qui deberet esse

rcgni robur et confidentia, senserat incrementum.
5 Cr. Maj. V 2u sq. Cf. Abbrev. Cron. 291 a. 1244 und 308 a. 1249.
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Matlieus bericlitet wenig über diese \'erhiiltni.s8e. Wenn
man aber seine fortwiilirenden liesehwerden darüber liest, dafs

die königliche \'er\valtiin^ und Justiz wesentlich vom tiskalischcn

Gesichtspunkte aus,i;in^, so mufrf man sich daran erinnern, dalii

die ]iatrim<iniale Gerichtsbarkeit und \'erw;iltung sich hierin von
der königlichen nicht im geringsten zu ihrem \'orteil unterschied.

Vielmehr ist ein solcher Vergleich nur geeignet, die Vorzüge der

Krön Justiz wegen ihrer bessern Prozel'smittel und dei- Bildung

des Hichterstandeä in das rechte Licht zu rücken. Übrigens

mul's man anerkennen, dals sich Matheus eitrig gegen die von
dem Justitiar Wilhelm von York vertretne Kechtsanschauung

erklärt hat, dafs jeder Vasall auch für das kleinste Lehen seinem

Herrn die Gerichtsfolge zu leisten hätte, auch wenn bei der Be-

lehnung keine besondre Abmachung getroffen worden war; die

V^asallcn, meint der Chroni>t, hätten davon grofsen Schaden und
ihre Herren keinen oder nur geringen Nutzen '. Die meisten

Lehnsherren dachten freilich anders, die zahlreichen Strafen für

unentschuldigtes Ausbleiben der Gerichtsmänner waren nicht zu
verachten.

Am widerwärtigsten waren den Ständen die aufserordent-

lichen Steuern. Ihre eignen Vasallen haben sie aber nach wie

vor besteuert. Die Magna Charta von 1215 hatte freilich be-

stimmt, dals den Aftervasallen nur in den drei bekannten lelms-

pflichtigen Füllen Auxilicn für ihre Herren aufgelegt werden
dürften - ; bezeichnender \\'eise war aber dieser Artikel in den

spätem Bestätigungen des Freibriefs gestrichen worden. Hein-

rich HL pflegte, wenn ihm das Parlament ein Scutagium bewilligt

hatte, den Kronvasallen zu erlauben, ein Scutagium in gleicher

Höhe von ihren unmittelbaren Vasallen zu erheben, so dafs

diese die ganze Steuer allein zu tragen hatten^. Und auch bei

andern Gelegenheiten gewährte der König diesem und jenem
Magnaten dieselbe Gunst; König und Stände machten so gegen
die Aftervasallen gemeinsame Sache. Matheus erwähnt diese

Dinge einmal nebenbei'*, ohne sich jenes Paragraphen der Magna
Charta zu erinnern. Für den Abt von St. Albans, der nur sechs

' Cr. Maj. V ö4j. Vgl. hierüber Maitland, seleet pleas in manorial
and nther stignorial courts. -(Seiden Society) lb88. S. aLVII ff.

- M. Charta § 15.

^ Madox, exch. I 695 ff. — Der Ursprung dieser Praxis ist folgender.

Wie aus don Schatzrolleii hervorgeht, wurden dio jiflichtmäfsigen Scutagien
im 12. Jahrhundert direkt von denen erhoben, die damit den piTsönlichen

Kriegsdienst ablösen wollten. Waren dies Aftervasalien , so wurde die

Abgabe von ihnen selbst gezahlt: ihre Lords wurden datur nicht verant-

wortlieh gemacht. Es war also ein völlig oi"dnuni:smäfsiges Verfahren.
Ungerecht wurde diese Praxis erst , als sie auch bei den Scutagien-
steueru angewandt wurde, die dadurch auf die schwächere Klasse ab-
gewälzt, wurden.

* Cr. Maj. VI 250 a. 1'258. Rubrik: Carta regis quod licentiam dedit

ut a subjectis tantum levetur, quantum däbunt de scutagio.
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Ritterlehen von der Krone hatte ^ , war eine solche Steuer ohne
Bedeutung; aber der aristokratische Chronist hatte eben kein

Interesse für die niedere Klasse.

Wie Matheus über die Rechte der AftervasaUen gedacht hat,

zeigt aufs schlagendste folgende Anekdote. Bekanntlieh sollten

die Aftervasallen nach der Magna Charta dieselben Rechte gegen-

über ihren Lehnsherren geniefsen , wie diese gegenüber dem
Könige-. Als nun Heinrich III. wieder einmal den soeben neu
beschwornen Freibrief verletzt hatte, sagte er gewissermaßen zu
seiner Entschuldigung: weshalb halten denn die Bischöfe und
Magnaten die Magna Charta, derentwegen sie so viel Geschrei

und Gezänk machen, nicht ihren eignen Vasallen? Darauf, sagt

Matheus, wurde ihm mit Recht zur Antwort , der König mülste

seinem Eide gemäfs hierin vorangehen : dann würden die Übrigen
seinem Beispiele schon folgen^.

e. Das englische Nationalgefühl.

Die Stände sind nicht viel später zum Bewufstsein der na-

tionalen als der politischen Einheit des enghschen Volkes ge-

kommen , das ständische Selbstgefühl hat sich frühzeitig zum
Nationalgefühl ausgewachsen. Wie natürhch haben sich beide im
Gegensatz zu andern Mächten ausgebildet.

Bei Matheus Parisiensis finden wir das englische National-

gefühl bereits kräftig entwickelt. So gefügig der König daheim
den Ständen sein sollte, auswärtigen Mächten gegenüber konnte
er dem Chronisten nicht stark genug sein , nicht imponierend
genug auftreten*. Wenn ein fremder Dynast dem Könige von
England nicht genug Ehrerbietung bewies, so empfindet Matheus
das nicht nur als eine Kränkung des Königs, sondern auch des

Landes \ Obwohl er die Ansprüche Heinrichs III. auf die

Normandie rein privatrechtlich auffafst, so ist es ihm doch fast

eine nationale Ehrensache, den Besitz wiederzugewinnen^. Es
empört ihn aufs tiefste, dafs der Fürst von Wales sich der eng-
lischen Oberlehnsherrschaft zu entziehen trachtete, indem er sein

Land dem Papst auftrug "'. Er spottet des Grafen von Flandern,
der sich Heinrich III. als Bundesgenossen zu seinem schottischen

Feldzuge anbot, denn sein König sei allein mächtig genug, um
das Nachbarreich gänzlich zu vernichten^. Diese Züge sind

1 Cr. Maj. VI 373. Vgl. Round, Engl. bist. rev. 1891. S. 636.
2 M. Charta § 60.
3 Cr. Maj. V 501.
* Vgl. Cr. Maj. V 102 sq., 135.
5 Cr. Maj. IV 191.
6 S. u. S. 90.
^

S. u. S. 112.
« Cr. Maj. IV 378.
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einige der wenigen Zeichen einer monarchischen Gesinnung bei

Matheus. Jndossen liat sich gerade gegenüber Sciiottland und
Wales kein dauerndes starkes Nationalgef'ühl entfaltet, denn dieses

wurde seit Ende der vierziger Jahre völlig absorbiert durch den

stärkern Gegensatz , der zwischen den Engliindern und den
Verwandten der Königin und der Königin-Mutter im Lande und
dem Papsttum bestand '.

Der Hafs der Barone gegen die Franzosen beruhte in erster

Linie auf der materiellen Schädigung, die ihnen aus der Ansied-

lung jener in England erwuchs. Eine ganze Reihe von Lehen
und Amtern wurde an die „Ausländer" verliehen, wiihrend .sie

selbst als die angestammten Vasallen (homines naturales) des

Königs ein natürliches Anrecht darauf zu haben vermeinten.

Eine Folge davon war, dafs die Franzosen die homines naturales

aus dem Kate des Königs verdrängten. In derselben Weise be-

schwerten sich auch die deutschen Landstände darüber, Avenn iiir

Fürst „Ausländer'', d. h. Deutsche aus einem andern Territorium

als Beamte anstellte, selbst wenn beide Gebiete durch Personalunion

verbunden waren. Doch wurde hierdurch noch nicht das National-

gefiihl, sondern nur das Klasseninteresse des Adels verletzt.

Eines Kassen Unterschiedes sind sich die englischen Barone,

die selbst halb oder ganz normannischer Herkunft waren, gegen-

über den Franzosen ebenso wenig bewufst gewesen, als in dem
gleichen Falle die deutschen Landsütnde. Auch die Sprache be-

gründete keinen nationalen Unterschied , da die Umgangssprache
des englischen Hofes und. Adels selbst französisch war. Eben-
falls konnte die Zugehörigkeit zu einem andern Staate nicht

ausschlaggebend sein, denn durch den Lehns- und Treueid, den

die Franzosen dem englischen König leisteten, wurden sie staats-

rechtlich zu Engländern; auch besal's noch mancher enghsche

Baron um die Mitte des 13. Jahrhunderts ein Lehen in der

Normandie -. Darin, dafs Simon von Montfort. der früher

auch als Ausländer verhafst Avar, der sich aber anglisiert hatte,

einer der ersten war im Jahre 1258 die Franzosen zu ver-

bannen , hat keiner der zeitgenössischen Chronisten , auch nicht

seine Gegner, einen Widerspruch gefunden. Und von Wilhelm
von Valence, dem Stiefbruder König Heinrichs, der erst 1247

nach England kam . sagt Thomas Wykes , der im allgemeinen

mit der ^'ertreibung der Franzosen einverstanden war^. ihn habe
man zu Unrecht für einen Ausländer angesehen"^.

Und doch war es keine reine Personen Trage und kein blofser

Streit um Besitz und Einflufs. Die Franzosen hatten sich, mit

wenigen Ausnahmen, dem englischen Staats- und Rechtswesen

1 S. u. S. 112 f.

- Cf. Cr. Maj. IV 288. Ann. Burt. oOl : de his qui tenent terras

Novmannoniin etc.
"" S. u. S. 121.
^ Wykes 141: quem sine ratione iuter alienigenas computabant.
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rieht assimiliert, sondern standen ihm bewulst als Fremde gegen-

über. Obwohl sie bedeutende Amter und Lehen inne hatten,

waren sie Abenteurer geblieben , die ihr gegenwärtiges Gluck
nach Kräften ausbeuteten. Ihre Stellung war so, dals die Rechts

Ordnung des Staates für sie nicht zu existieren schien; sie hatten

sich kaum vor einer Rechtsverletzung zu scheuen , denn der

König entzog sie regelmäfsig den Strafverfolgungen^. Wie er

selbst das Recht mifsachtete, so liefs er es auch von seinen Günst-

lingen mit Füfsen treten. Aber gerade in Sachen des heimischen

Rechtswesens waren die Engländer besonders empfindHch, und wie

die Ausländer ihre Verachtung desselben offen zur Schau trugen,

verwundeten sie nicht allein das Selbstgefühl des Adels, sondern das

der gesamten Nation, und nicht mehr in ihren materiellen, sondern
in ihren ideellen Interessen. Im Jahre 1 233 erklärte der Bischof

von Winchester, Peter des Roches, der König dürfe jedweden
durch seine Justitiare aburteilen lassen, ein Judicium parium gäbe es

in England nicht-, dies erregte eine solche Empörung, dals sämt-

liche Bischöfe sofort drohten ihn zu exkommunizieren -. Matheus
Parisiensis legt den' Franzosen die Worte in den ^lund : uns
kümmert das Landesrecht nichts; was gehen uns die Assisen

und die Rechtsbräuche dieses Reiches an^. Und der Annalist von
Osney rechtfertigt die Vertreibung der Franzosen im Jahre 1258
besonders damit, dafs sie das englische Recht unterdrückt hätten*.

In zweiter Linie wandte sich das englische Nationalgefühl

gegen die Päpste. Vor allem in der Lehnsoberhoheit sieht

Matheus eine schwere nationale Schmach , aber auch in den
Exaktionen und den Provisionen italienischer Kleriker mit eng-

lischen Pfründen. Matheus zeigt sich hier bei weitem nationaler

gesinnt als Robert "Grosseteste. Wenn sich dieser wegen der

Provisionen dem Willen des Papstes widersetzte, so that er es

nicht aus Zorn über die Verletzung seines Kollationsrechts oder
aus gekränktem Nationalgefühl, sondern allein, um seiner Pflicht

als Seelsorger zu genügen. Er wollte nicht dulden, dafs un-

gebildete und unwürdige Kleriker, die obendrein der Landes-
sprache nicht mächtig waren , Pfründen erhielten , weil sie das
geistliche Amt nicht ausfüllen konnten. Auch Matheus berück-
sichtigt wohl diesen Punkt -^

, aber am meisten kränkt ihn doch
die materielle Schädigung und die Verletzung der Selbständigkeit

der englischen Kirche. Er nimmt England für die Engländer in

Anspruch ^
: das Selbstbestimmungsrecht der Nation in Staat und

Kirche sollte durch keine äufsern Eingriffe beeinträchtigt werden.

1 Cr. Maj. V 594.
2 Cr. Maj. III 252.
3 Cr. Maj. V 316.
* Osney 119. Cf. Cr. Maj. III 241 a. 123.3 und III 270 a. 1234

(Wendover).
5 Cr. Maj. III 389. V 184 sq., V 329. Hist. Angl. III 58.
6 Cr. Maj. III 630, IV 62, V 329.
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3. Die stiindische Politik.

Matheus' staatsreciitliche Vorstellungen sind im grofsen und

ganzen als typisch für die der Stände anzusehen. Ebenso ent-

spricht seine Kritik von Heinrichs 111. Regierung und die darin

enthaltenen Wünsche auf eine Verbesserung der bisherigen Zu-

stände der durchschnitthchen Auffassung des Adels und Klerus.

Es ist nun zu untersuchen, wie sich Matheus zu der ständischen

Politik gestellt hat, zu den positiven Versuchen, jene Wünsche
zu verwirklichen.

Die ständische Politik richtete sich naturgemäfs auf eine

verfassungsrechtliche Beschränkung der königlichen lloheitsrechte,

in erster j^inie der Verwaltungshoheit, dann der Kriegshoheit.

Die Gcrichtsgewalt des Königs zu beschränken , lag, wie bereits

auseinandergesetzt, nicht in der Absiclit der Stände, wenn sie

natürlich auch jeder Ausdehnung derselben widerstrebten. Die

Finanzhoheit war beschränkt dui'ch das Steuerbewilligung-srecht

des Parlaments; da jedoch die politischen Bestrebungen der

Stände stets an die Steuervorlagen der Krone anknüpften, indem

sie die Erfüllung ihrer Forderungen als Preis einer Bewilligung

ansetzten, so ist auch Matheus' Stellung zu der Finanzpolitik

der Stände zu erörtern. Endlich soll die Mitwirkung des Parla-

ments an der (Gesetzgebung und Matheus' Ansichten darüber

dargelegt werden. Diese Untersuchungen sind um so wichtiger, als

uns in der Politik der Stände der natürliche Wertmesser fiir das

politische Urteil des ständisch gesinnten Chronisten gegeben ist.

a. Die V e r w^ a 1 1 u n g s h o h e i t.

Um die Verwaltungshoheit des Königs wirksam zu be-

schränken, strebten die Stände nicht danach, die Kompetenzen des

Parlaments zu erweitern, dem ja damals noch die Periodizität fehlte,

sondern sie versuchten sich geradezu des centralen Verwaltungs-

apparats zu bemächtigen, indem sie die Mitglieder des ^Staatsrats,

sowie den (Trofsjustitiar und den Kanzler ernennen wollten. Das
Projekt, die Mitglieder des Staatsrats durch das Parlament ein-

setzen zu lassen, knüpft an. die Organisation dieser Behörde von

1236 an. Diese war das Werk A\'ilhelms, des erwählten Bischofs

von Valcnce, eines Oheims der Königin; es wurden, nach fran-

zösischem Vorbilde, zwölf Käte ernannt, die dem Könige den

Eid leisteten, ihn treu zu beraten ^ Der Einflufs der Ausländer

J Dunst. 145 sq. unterm Jahre 1237; innere Gründe sprechen für

die Annahme des Jalires vorher, das auch Stubbs II Öo annimmt. Die

Gründung tliese.'^ Staatsrats goscliah in Windsor; Math. Par. spricht 1237

von der Vereidigung der drei neuen consiliarii, ..sicut antea fecerat rex

apud Windeleshoras'". Cr. MaJ. III 383.
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machte sehr schnell böses Blut^, und hu Jahre darauf benutzten

die Stände die Geldnot des Königs, um ihm gegen die Bewilligung

einer Steuer drei Ratgeber ihrer Wahl aufzudrängen , so dafs

die Mitglieder dieses Staatsrats, in ganz landständisch dualistischer

Form ^ zum Teil vom König , zum Teil vom Parlament ernannt

waren -. Nachhaltige Bedeutung hat diese Einrichtung indes nicht

gehabt. Schon im Jahre 1245 stellten die Stände die radikalere

Forderung , dafs der gesamte Staatsrat , der fortan aus vier Mit-

gliedern bestehen sollte, vom Parlament zu ernennen wäre^.

Mindestens zwei von ihnen sollten stets um den König sein. Sie

haben Beschwerdesachen zu erledigen, den königlichen Schatz zu
verwalten und sollen für die Ausführung der Magna Charta
sorgen. Auf ihre Initiative ist das Parlament einzuberufen. Sie

sollen femer nicht ohne die Zustimmung des Parlaments von
ihren Posten abgesetzt werden. Stirbt ein .Mitglied, so ergänzen

sie sich durch Kooptation. Zugleich wird hier gefordert, dafs

ein Grofsjustitiar und ein Kanzler, deren Amter unbesetzt waren,

vom Parlament erwählt werden und ohne dessen Konsens nicht

absetzbar sein sollten^. — Dieses Programm haben die Stände
über ein Jahrzehnt vertreten, und es ist die Grundlage der Ox-
forder Provisionen geworden.

Diese klar ausgesprochenen Gedanken werden nur un-

bestimmt und verblafst durch die häufig wiederkehrende For-

derung von Matheus wiedergespiegelt, dafs der König keine

wichtigen Regierungshandlungen ohne den Rat seiner „an-

gestammten ^'asallen" (homines naturales) vornehmen sollte.

^^'enn auch der Hauptaccent darauf liegt, dafs keine Ausländer,

keine Poitevinen oder Provencalen , im königlichen Rate sitzen

sollten, so ist doch auch der allgemeine Gedanke darin enthalten,

dafs sich der König in einer gewissen Abhängigkeit von seinen

Räten befinden sollte. Auch sonst leg*t Matheus den Räten des

Königs Verantwortlichkeit bei ; er nennt sie bezeichnend : modera-

^ Schon auf dem Frühjahrsparlament von 1236 regte sich die Oppo-
sition energisch. Cr. Maj. III 362 sq.

- Math. Par. sagt, man hätte sich mit der Ernennung dieser drei

Katgeber begnügt, weil man sich gescheut hätte, sämtliche übrigen Rat-
geber des Könif;s zu entsetzen. Cr. Maj. III 383. Dieses Eäsonnement
scheint indes schon durch das Reformprogramm von 1244 beeiiiflui'st zu
sein: Math, hat diese Partie erst nach jenem Jahre geschrieben. Vgl. den
Anhang 2. Aus den Parlamentsverhandlungen von 1242 erfahren wir,

dafs jene drei Räte — hier werden vier genannt — die specielle Aufgabe
haben sollten, die 1237 bewilligten Gelder zu verwalten und ihre Ver-
wendung zu überwachen. Cr. Maj. IV 186. S. u. S. 89.

3 Cr. Maj. IV 366 sqq. Unten S. 127.
•* Über die falsche Auffassung, dafs schon während Heinrichs III.

Minderjährigkeit die Grofsbeamten vom Parlament gewählt worden seien,

vgl. den Anhang 2. Bemonts (Simon de .Montfort. Paris 84. S. 111)

analoge Behauptung, dafs vor 1227 die Mitglieder des Regentschaftsrats
vom Parlament, anstatt vom Regenten, ernannt worden wären, entbehrt
jeden Haltes.
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tores consilii regisV Er verlangt von ihnen Sorge für das
Landeswohl -. »So lobt er den ihm .sonst verhalsten Siegel-

bewahrer Simon Noi-niannus, weil er sich einmal weigerte, ein

Privileg zu besiegeln, das der König zu seinem und des Reiches

Nachteil dem Grafen von Flandern ausstellen wollte; das rechnet

er ihm so hoch an , dafs er ihm dafür alle seine übrigen poli

tischen Sünden verzeihen möchte^. Und von dem Grofsjustitiar

Geoffi'ey Fitz- Peter erzählt er rühmend, dafs König Johann ihn

gefürchtet hätte; erst nach dessen Tode hätte er sich ganz als

König gefühlt, denn erst seitdem konnte er ungehindert seinen

Pjden und Verträgen zuwiderhandeln *.

Worin lag aber die Gewähr dafür, dafs die Kronbeamten
den guten Willen und die genügende Macht besäfsen , das
Landeswohl nötigenfalls gegen den König zu verfechten ? Die
Stände sahen sie in der Ernennung der Pate durch das Parla-

ment, das eine geeignete Wahl treffen und dem Gewählten einen

ausreichenden Kückhalt gewähren konnte. Diesen Angelpunkt
der ständischen Politik hat Matheus gar nicht begriffen. So oft

er auch verlangte, dafs der König dem Rate seiner „homines
naturales" folgen sollte, so stand er doch dem Plane der Barone,
diesem Gedanken eine konkrete und leben.<fähige Gestalt zu
verleihen, Verständnis- und teilnahmlos gegenüber. Wenn er

Älifsstände in der Judikatur zur Sprache bringt, namentlich dafs

gegen den König kein Recht zu bekommen wäre und dafs der
König hindernd in die Rechtsprechung eingriffe, kommt er nicht

von selbst wieder darauf zurück , dafs das gebe-sei-t werden
könnte, wenn das Amt des Grofsjustitiars wieder! i ergestellt und
nach dem Willen des Parlaments besetzt würde. Er ist mit der
Verwaltung der Reichskanzlei unzufrieden, aber niemals fällt ihm,
wenn er von den Siegelbewahrern spricht, die Forderung der
Stände wieder ein , dafs das alte Kanzleramt restituiert und der
Kanzler vom Parlament ernannt werden sollte. Nur l)ei der Ab-
setzung des letzten Kanzlers Ralph Neville (1238) bemerkt er,

der König hätte ihm das Grofse Siegel nicht ohne die Zustimmung
des Parlaments abnehmen dürfen , da dies es ihm übertragen
hätte. Das ist thats;ichli( h freiüch nicht richtig, denn Neville ist

1226 während Heinrichs III. jMinderjährigkeit von dem Regent-

^ Cr. Maj. III 887: Willelmus electus Valentiae, cui res totius con-
silii sui habenas tommiserat. — III 629: (Simon Xormaiuius) i'egis et auli-

corum rector et dispositor. — III .54-5: Stephauus de Seffrave . . . faetus
est . . . regis praecipuus consiliarius, qui tarnen innata industria modestius
solito habenas regii consilii coepit moderari. — IV '294: (rex) Laurentium
de Sanoto Martino . . . consiliorum regalium moderatorem et negotiorum
statum ecclesiasticae conditionis contingentium . , . dignum censuit ad-
vocandum.

- (Stephan Segrave) semper plus sui amicus quam reipublicae. Cr.
Maj. IV 169.

3 Cr. Maj. III 629, V 91.
* Cr. Maj. II 558 sq.
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schaftsrat und nicht vom Parlament eingesetzt worden. Der
Chronist hat diese Stelle offenbar unter dem unmittelbaren Ein-

druck des standisclien Reformprogramms von 1245 nieder-

geschrieben, hat dabei die Forderung der Barone für altes Recht
gehalten und ihr schon bei Xevilles Ernennung praktische Geltung

zugeschrieben ^. Aber das ist ein einziger Ausnahmefall ; sonst

hat er, wenn er von der Anstellung und Entlassung von Siegel-

bewahrern berichtet-, dieselbe Konsequenz nicht gezogen. Auch
wenn er die Ernennung und Absetzung von königlichen Räten
mitteilt, kommt er nicht wieder auf das ständische Programm
zurück, wonach der Staatsrat eine feste Organisation erhalten

und seine Mitglieder vom Parlament erwählt werden sollten.

Matheus hatte gar nicht erkannt, dafs es sich in all den
Jahren um einen Yerfassimgskampf handelte. Selbst durch die

Revolution von 1258 ist er nicht zu dieser Einsicht gekommen^.
Damals war seine oft wiederholte Forderung in Erfüllung ge-

gangen ; der König konnte jetzt in der That nichts mehr ohne
den Rat und Willen seiner homines natm-ales vornehmen, er war
aller Regierungsgewalt so gut wie ganz beraubt. Matheus hat

aber die staatsrechtliche Seite der Revolution gar nicht begriffen.

Über die Provisionen von Oxford bringt er aufser einer Verord-

nung gegen rechtswidrige Gelderhebungen der Sheriffs nur ganz
leere Phrasen vor. So sagt er. auf dem Londoner Parlament
hätten die Barone aufser der Bestätigung der Magna Charta und
der Ernennung eines Grolsjustitiars „auch noch einiges andre
gefordert, zu Nutzen, Frieden und Ehre von König und Reich" ^.

AVas für unklare Vorstellungen der Chronist von der Baronen-
herrschaft gehabt hat, ergiebt folgendes. Er erzählt, Simon
von Montfort wäre mit Richard von Cläre darüber in Streit ge-

raten, dafs dieser die Provisionen in seinen Ländereien
nicht durchgeführt hätte ^. Was mag der Chronist sich hier wohl
unter den Provisionen gedacht haben? Zu Grunde liegt jeden-

falls die aus der Magna Charta herübergenommene Bestimmung,
dafs die Aftervasallen ihren Lehnsherren gegenüber dieselben

Rechte geniefsen sollten . wie diese gegenüber dem Könige ^.

Übrigens wirft die Vorstellung, dafs nicht die Sheriffs, sondern

die Patrimonialherren selber die Gesetze auszuführen hätten , ein

helles Licht auf die feudalen Ideen des Mönchs.
Offenbar war für Matheus, wie für die ]\Iehrzahl des Volkes,

1 S. den 2. Anhang, S. 135.
2 Cr. Maj. III 495, 629. R' 601, V 485.
^ Der Burtoner Annali.st scheint das erkannt zu haben, nach der

Auswahl von Aktenstücken zu schliefsen, die er seinen Annalen eingefügt

hat und die dem St. Albaner Mönche zweifellos ebenso zur Verfügung
gestanden haben.

^ Cr. Maj. V 696. Vgl. V 730, 734, 746.
•' Cr. Maj. V 744.
6 Rymer I 381.
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das wichtigste Resultat der Revolution die Vertreibung der

Franzosen \ Auch ist ihm der ganze politische Umschwung
keineswegs entgangen , und er hat ihn in seiner Chronik deut-

lich genug zum Ausdruck gebracht. Auf allen Gebieten des

Staatslebens betont er die Mitwirkung der Barone, aber man
erfährt von ihm nicht, wie es eigentHch dazu gekommen ist.

Besonders tritt nun, bei der Vorliebe des Chronisten für das

Bersönliche, Simon von Montfort in den Vordergrund. Matheus
spricht von seinem treuen Festhalten an den Provisionen -

. er

bedauert seine lange Abwesenheit von England, wodurch die

Sache der Barone geschwächt würde ^, und erzählt jene Anekdote,
wie Heinrieh 111. bei einem heftigen Ungewitter dem Grafen
bekannte : ich fürchte mich zwar sehr vor iJonner und Blitz,

aber dich fürchte ich mehr als alle Stürme der Welt"*. Der
Chronist ver/^leicht auch wohl die Lage des Königs mit der

seines Vaters Johann '
, aber gelegentlich kommt doch der alte

Respekt des Mönchs vor der Würde des ^Monarchen zum Vor-
schein. Unter den vertriebnen Franzosen befand sich auch der

erwählte Bisehof von Winchester, ein Stiefbruder des Königs;
das Bistum wurde damit für erledigt angesehen und das Kapitel

sollte zur Neuwahl schreiten. Da erzählt Matheus, weil der

König, den die Verbannung seines Stiefbruders schwer gereizt

hätte, nur einen ganz vertrauten Günstling bestätigen würde,

hätten die Mönche den Kanzler gewählt*'.

Matheus hat für alle formellen Verfassungsfragen sehr wenig
Verständnis besessen. Man kann ihm zwar nicht jedes Interesse

dafür absprechen , denn er' schildert die Reformbestrebungen der
Stände ausführlich als Gegenstand der Parlamentsverhandlungen,
aber er war nicht imstande, sie innerlich zu verarbeiten und sich

zu eigen zu machen, obwohl sie von 1244 bis 1258 im wesent-
lichen dieselben geblieben waren. So schreibt er z. B. über die

vom Parlament beanspruchte Wahl der Grofsbeamten bald, diese

sollten vom Parlament selbst, bald, sie sollten nur mit ihrem
Beirat vom König ernannt werden "'

. Charakteristisch ist auch
folgender Fall. Im Jahre 1 238 mufste sich Heinrich III. infolge

eines Konflikts mit den Ständen einer „Provision" unterwerfen,
die er beschwor und worüber er eine Urkunde ausstellte, die

von den Baronen und von dem anwesenden päpstlichen Legaten
mitbesiegelt wurde. Darauf versöhnte sich Riehard von Cornwall
mit Simon von Älontfort, dessen Verheiratung mit der Prinzessin

Eleonore ein Grund des Konflikts gewesen war; die Barone

1 Cr. Maj. V G97 sq.. 702 sq., 735.
2 Cr. Maj. V 744.
3 Cr. iMaj. V 732, 737.
* Cr. Mai. Y 706.
'' Cr. Maj. V 729, 732.
6 Cr.. xMaj. A' 731.
' S. u. Anliaiiir 2, S. 135 f.
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waren aber mit diesem Ende unzufrieden , und die Bewegung
verlief, wie Matheus sagt, ohne rechtes Resultat: was aber die

Barone wollten und worin jene Provision bestanden hat, davon

sagt er kein Wort^ Aus sieh heraus hat sich Matheus mit

Verfassungsfragen niemals beschäftigt. So oft er über die \YiIl-

kürlichkeit in der Ansetzung der amerciaraents , besonders über

das grofse Mifsverhältnis zwischen geringfügigen Vergehen und
der Schwere der Strafe klagt -, so hat er doch niemals gefordert,

dafs diese Dinge gesetzlich geregelt würden. Ebenso wenig hat

er je seine Aufmerksamkeit auf die Fortschritte im Verwaltungs-

wesen gerichtet.

Es wird wohl kaum ungerecht erscheinen, diese Mängel bei

dem Historiker des 13. Jahrhunderts zu kennzeichnen, denn die

politischen Führer der Stände und die königlichen Beamten haben

zu seiner Zeit einen ganz klaren Blick für diese Dinge gehabt.

Indes scheint dieser Mangel, der sich durch die Jugend des

öffentlichen Lebens genugsam erklärt, für die Mehrzahl von

Matheus' Generation typisch zu seiii^. Wenn Matheus über die

Verschleuderung der Kroneinkünfte, über die wiederholten Steuer-

forderungen, über die mi'.'sbräuchliche Verwaltung des Landes,

über die steigende Macht der Ausländer am Hofe, über die

unterwürfige Haltung des Königs gegenüber der Kurie in bittere

Klagen ausbricht, so fafst er das alles ganz persönlich auf; er

sieht die Schuld davon nur in den Menschen selbst und erkennt

nicht, dafs es durch die Mangelhaftigkeit der Institutionen mit-

bedingt war. Er steht etwa auf dem Standpunkt der Autoren,

die in jener Zeit über Politik geschrieben haben, die ebenfalls

alles politische Geschehen auf die Handlungen einzelner Personen

zurückführten. Sie Ijeschäftigte noch nicht das Problem vom
besten Staate, sondern das vom besten Regenten. Weitläuftig

erörtern sie, welche Tugenden für den Fürstenberuf erforderlich

wären; die Gewähr einer guten Regierung erblicken sie noch

nicht in den Schranken des Rechts , die das Königtum umgeben
sollten, sondern allein in den Schranken der Moral.

Es ist doch auch charakteristisch für Matheus, dafs er nie-

mals auf den Unterschied der englischen Staatsverfassung von

der deutschen und der französischen aufmerksam geworden ist,

z. B. auf den Unterschied der pohtischen Rechte des Königtums

und des Adels *, So mancherlei, wovon er in seiner Chronik er-

zählt, u. a. das kontinentale Fehdewesen , hätte ihn wohl darauf

fuhren können. Hätte er Interesse und Blick hierfür gehabt, so

1 Cr. Maj. ni 478.
2 Z. B. Cr. Maj. IV 400 sq., 426, V 137, 410 sq., o5o, 594 sq.

3 S. u. S. 120.
* IT. a. erzählt er von einer deutsclien Abtei, die er Wolsa nennt,

dafs der Abt dem König nach seiner Krönung verpflichtet wäre, zu Feld-

zügen ein dem englischen servitium debitum entsprechendes festes Kon-
tingent von 1000 Rittern zu stellen. Cr. Maj. V 74.
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hätte es ihm bei seinen guten Verbindungen, bebonders nachdem
Richard von Cornwall zum römi.schon König gewähh worden
war, nicht an (Gelegenheit gefehlt, sich näher darüber zu unter-

richten.

Matheus ist eben ausschlielslich Chronist gewesen und kein

Politiker. Er selbst freilich geriert und fiihlt sich als solchen,

und verleitet durch die leidenschaftliche A\^ucht seiner Kritik nur
zu leicht, ihn auch dafür zu halten. Bei seinem negativen Stand-

punkt ist seine Kritik aber von vornherein zu giinzlicher Un-
fruchtbarkeit verurteilt ; und da er die positiven Reformbestrebun-

gen der Barone nicht zu würdigen verstand, also aus ihnen keine

Hoffnung auf eine bessere Zukunft schöpfen konnte , so schrieb

er sich in eine immer gröfsere Verbitterung hinein. Schliefslich

mufste auch sein rechtliches Taktgefühl darunter leiden ; seiner

Kritik fehlt manchmal jede gesunde Grundlage. Als das Parla-

ment 124^ eine Steuer verweigert hatte, sah sich der König ge-

nötigt, wertvolles Gold- und Silbergerät zu verkaufen und später

auch den Prunk der Hofhaltung bedeutend einzuschränken. Aber
damit war der anspruchsvolle Mönch des reichen Klosters auch
nicht zufrieden , denn das widerstritt der Repräsentationspflicht

des Königs ^ Einen ITofbeamten, der dem König hierin zur

Seite stand , nennt er kurzweg einen Schmeichler. -. In dieser

Zeit legte König Heinrich der Stadt London ein hohes Tallagium
in Geld und Naturalien auf; aber trotzdem , klagt der Chronist,

blieb der königliche Haushalt so sparsam wie zuvor; als wenn
er ein flottes Leben bei Hofe auf Kosten der Londoner nicht mit

weit gröfserm Rechte hätte tadeln dürfen^. Gewifs hatte die

Betriebsamkeit des Königs, neue Geldquellen zu öffnen, etwas

sehr bedenkliches; aber was soll man dazu sagen, wenn ^Matheus

wiederholt über die Verpachtung der Statthalterscliaft von Wales
schreibt: die Walliser würden nun öffentlich versteigert wie das

liebe Vieh ^ , während dasselbe Pachtsystem bei der Besetzung

der Sheriffsämter und sonst noch jahraus jahrein angewendet
wurde. Ein andres Beispiel ist nicht weniger bezeichnend. Der
Bischof von Carlisle führte mit einem Baron einen Prozefs über
ein Landgut und erkaufte sich einen Aufschub der Verhandlung,
bis sein Gegner, der sich gerade im Auslande aufhielt, zurück-

gekehrt wäre, so dafs er also vorläufig das strittige Gut behielt.

Darauf wirkte die Vertretung der Gegenpartei sich ein writ aus,

das die sofortige \A'iederaufnahme des Verfahrens anordnete.

Diesen Widerruf des ersten Avrits kritisiert Matheus sehr abfällig

;

1 Cr. Maj. V 21 sq.. 50, 114, 199.
-' Cr. Älaj. V 137.
=^ Cr. Maj. V .50.

* Cr. Maj, V '227, 592. 648. Dasselbe Bild, das ihm augenscheinUch
gefallen hat, braucht er einmal auch von dorn Klerus gelegentlich des
Kreuzzugszehnten: venduntur praelati, ut boves et asini; ecce ultiraae

conditio servitutis. Cr. Maj. Y 530.
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er erinnert dabei an die päpstliche Praxis , Privilegien mit der

Klausel : non obstante etc. auszustellen, d. h. dadurch früher er-

teilte gegenteilige Privilegien aufzuheben. Was aber eigentlich

zu tadeln war , war nicht der Widerruf, sondern die erste Ver-

fügung, die den Prozefs hinausschob. Das wäre nicht nur eine

Forderung der Gerechtigkeit gewesen , sondern widersprach dem
ausdrücklichen Satze der Magna Charta: nuUi vendemus, nulli

negabimus ant differemus rectum aut justitiam ^ Und dazu

macht Matheus noch die scheinheilige Bemerkung, jener Widerruf

sei wohl durch Bestechung erlangt, Avährend er recht gut wufste,

da!'s jedes einzige writ im Prozefsverfahren bezahlt werden
mufste ^.

Trotz alledem wäre es höchst ungerecht zu verkennen, dafs

Matheus' politische Anschauungen einen sehr grofsen Fortschritt

bedeuten. Die verhältnismälsig schnelle Ausbildung einer öffent-

lichen Meinung in England, die ein Resultat der ständischen Ent-

wicklung ist, hatte in die politische Gedankenwelt dieser Generation

einen frischen realistischen Zug gebracht. Matheus beruft sich

bei seinen Klagen über die Regierung nicht mehr auf das Hirn-

gespinst der „guten Gesetze Eadwards", sondern auf das posi-

tive Recht der Magna Charta'^. Auch an Thatsachensinn und
Beobachtungsvermögen steht er weit höher als Wendover. Von
ständischem Selbstgefühl erfüllt, kritisiert er zum ersten Male
die Regierung darauf hin, ob sie zum Wohle des Landes geführt

würde. Und wenn er sich auf die negative Kritik hierüber be-

scliränkt, so liegt doch schon in diesem neuen Gesichtspunkt ein

bedeutender Fortschritt. Sein Mut der Kritik, durch den er

seine Vorgänger und Zeitgenossen so weit überragt, entsprang

nicht allein seinem persönlichen Charakter, der um so stärker

mit der Furchtsamkeit kontrastiert, die die Mönche in politischen

Dingen allgemein an den Tag legten
,

' sondern zugleich dem
Selbstbewufstsein der Stände, die sich dem Könige gleichgeordnet

dünkten. So grofs des Chronisten Respekt vor der Macht des

Königs war, so empfänglich er für die Ehre war, wenn ihn der

König einmal zur Tafel und zur Unterhaltung zog, so hat er

doch auch persönlichen Widerspruch gegen die Absichten des

Monarchen nicht gescheut'*. Gerade bei den nahen Beziehungen

seines Klosters zum Hofe ist es keine Phrase, wenn Matheus sagt:

der Beruf des Historikers ist schwer, denn wenn man die Wahr-
heit sagt, so reizt man den Zorn der Mächtigen ''.

Matheus ist nicht selbstschöpferisch über die Ideen seiner

1 M. Charta § 40. Brunuer, Schwurgerichte 247 f.

2 Cr. Maj. V 210.
^ Noch Wendover leitet die Magna Charta zum Teil aus den Ge-

setzen Eadwards her. Cr. Maj. II 586.
* Cr. Maj. V 129, 618.
5 Cr. Maj. V 469 sq. Abbrev. Cron. 319.

Forsciiiiucren XIV 3. — Plehn. 6
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Zeitgenossen hin;ius<!,ekoramcn , aber dafs er sich bewuCst der

ständiselien Hcwcgiing angesclilos.sen und die politisclien Durch-
schnittsansiclitcn seiner Partei wiedergegeben hat, das erhebt ilin

in politischer Jieziehung weit über das Niveau der übrigen

Klosterhistoriker seiner Zeit.

b. Die K r i e g 8 h h e i t.

Die eisten Aufserungen einer Opposition gegen die Kriegs-

hoheit sind schon unter Ivichard 1. und Johann laut geworden.

Im Jahre 1197 weigerten sich (ün paar lÜschöfe, später, 1201
und 1213, die Barone, Kriegsdienste aufserhalb Britanniens zu
thun. Hugo von Lincoln berief sich damals auf sein Privileg,

(las ihn zu persönlichem Dienste nur bei der Landesverteidigung

verpflichtete, während er bei Angriffskriegen die Heeresfolge mit

einem 8cutagium ablösen dürfte '. i^ie i:>arone iührten unter

Johann aufser demselben Rechtsgrund die Nichterfüllung des

Krönungseides und ihre finanzielle Erschöpfung an-. Unter
Heinrich III. gingen dagegen die Bestrebungen der ISttände dahin,

dem Parlament JEinflui's auf die Entscheidung über Krieg und
Frieden überhaupt zu verschaffen ; die Frage des Rechts wurde zu

einer Frage der Politik. Das geschah indes noch nicht konsequent
und nicht principiell bei allen Kriegsplänen , sondern man mufs
auch in dieser Periode die Feldzüge aufserhalb und innerhalb

Britanniens unterscheiden.

Kriege mit Frankreich. Das sizilische Projekt.

Die St. Albaner Chronik giebt eine treffliche Illustration,

wie sich die Ansichten über die Kriegshoheit seit Heinrichs III.

Thronbesteigung geändert haben,

Wendover erkennt die Entscheidung über Krieg und Frieden

noch allein dem Könige zu. Ende 1228 kam eine Gesandtschaft

normannischer Barone nach England, um den König zur Wieder-
eroberung der Normandie aufzufordern. Der Junge König wäre
gern auf den Plan eingegangen, aber der Grolsjustitiar setzte

einen Aufschub durch. Heinrich sei damals noch recht einfiiltig

gewesen, meint ^^'endover, dafs er sich eine solche Bevormundung
gefallen liefs^. Als sich der König im Herbste desselben Jahres

dennoch zu einer Expedition, wenigstens nach seinen französischen

Besitzungen entschlossen und bereits — ohne das Parlament zu

befragen* — das Lehnsheer aufgeboten hatte, soll Hubert, dessen

1 Round, Engl. bist. rev. 1892 S. 301 ff.

- Stubbs I 561, 563 f. und in der Einleitung zu "Walter von Coventry
II LXV ff:

•' Cr. Maj. III 165 : nimia simplicitate perplexus.
* r>as geht aus der Form der writs hervor. Kot. claus. bei Pauli

III 575.
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Abmahnungen diesmal vergeblich gewesen waren , die Abfahrt

durch eine List vereitelt haben. Da wiederholt der Chronist die

sinnlose Anschuldigung des Königs gegen ihn , dals er sich von

der Königin Mutter von Frankreich hätte bestechen lassen^. Im
Jahre 1230 setzte Heinrich III. wirklich nach Frankreich über, doch

auch jetzt liefs es der Grofsjustitiar nicht zur Kriegserklärung

kommen. Der Chronist war aber keineswegs einverstanden

damit '-. Man sieht, Wendover wufste nichts von der ständischen

Forderung, dafs der König in wichtigen politischen Fragen von

der Zustimmung seiner homines naturales, sei es des Parlaments

oder der hohen Kronbeamten, abhängig sein sollte.

Ganz anders war die Situation im Jahre 1242. Heinrich III.

hatte mit seinem Stiefvater, dem Grafen von la Marche, ein

AngrifFsbündnis gegen Frankreich abgeschlossen, in seiner Geldnot

mufste er aber das Parlament um eine Steuerbewilligung an-

gehen. Die Barone lehnten die Forderung ab. Sie hielten dem
Könige vor, dafs er ehrenhalber den Ablauf des Waffenstillstandes

abwarten müfste, der mit Frankreich geschlossen war. Wenn
Ludwig IX. seinerseits die Verträge verletzte, so sollte er ihrer

Unterstützung gewifs sein . aber sie wollten sich selbst davon

tiberzeugen , ob wirklich ein Vertragsbruch vorläge ^. Nach

Matheus beschwerten sich die Barone auch darüber, dafs der

König das Bündnis mit dem Grafen von la Marche ohne ihr

Vorwissen abgeschlossen hätte*. Das Parlament beanspruchte

also, von der Steuerfrage ausgehend, eine beschliefsende Stimme

über Krieg und Frieden und über Bündnisse, und der Chronist

findet dies Verlangen wohlberechtigt.

König Heinrich kümmerte sich nicht im geringsten um
diesen Parlamentsbeschlufs , sondern setzte mit einem Teil seines

Lehnsheeres über den Kanal ^, und obwohl er sich verbunden

hatte, den Waffenstillstand nicht nnitwilKg zu brechen*', erklärte

er den Krieg. Er durfte sich darauf verlassen, dafs die Vasallen-

treue und die Kriegslust der Barone ihre politischen Bedenken

zerstreuen würden ; als es, wie er versicherte ohne seine Schuld,

zum Kriege gekommen war, bot er den Rest des Lehnsheeres

auf^ und erreichte obendrein, dafs ihm sowohl die Ritterschaft

als auch die Bischöfe ein Scutagium bewilligten -
•, die Äbte hatte er

schon zuvor einzeln zu Beihilfen vermocht^. Eine freiwillige Leistung

1 Cr. Maj. III 190 sq. Vgl. Pauli a. a. 0.
2 Cr. Maj. III 197.
^ Cr. Maj. IV 186 (Dokument über die Parlamentsverhandlungen):

dummodo constaret eis de veritate facti reais Franciae.
4 Cr. Maj. IV 188.
^ 8. das Aiifgebot vom 24. März. Lords" Report. App. 7.

6 Rymer I 244.
^ Rymer I 246. Lords' Report. App. 7.

«S.o.S. 62.
9 Cr. Maj. IV 182. Madox Exchequer I 609 <i.

6*
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war dieser Kriegsdienst keineswegs, sondern wer daheim blieb,

mulste ein zweites Scutagiiim als Ablösung des persönlichen

Dienstes zahlen ^
Das Parlament hatte den Krieg überhaupt verhindern wollen.

Jetzt, wo er ohne seine Zustimmung erklärt worden war, liels

es ohne Widerspruch das Lehnsheer aufbieten und bewilligte

dazu noch eine Steuer. Matheus sieht in dem persönlichen

Kriegsdienst mehr ein freiwilliges Opfer aus ritterlichem Edel-

mute ^'
; von dem Scutagium, das die Stände bewilligten, sagt er,

der König hätte es er])re!'st^. Von dem Schildgeld, das zur

Ablösung der persönlichen Heeresfolge erhoben wurde, schweigt

er völHg-, der verfassungsrechtliche Kern der Frage ist damals

weder von dem Chronisten, noch von den Baronen erkannt

worden ^.

Zum dritten Male plante Heinrich HI. im Jahre 125:i einen

Zug nach der Gascogne. Auch diesmal war der könighche

Schatz erschöpft, allein der König versuchte jetzt die poHtisch-

militäriöche Frage von der finanziellen zu trennen. \\'enn er

auch keine Steuern erheben konnte, ohne das Parlament zu be-

fragen, so wollte er ihm doch nicht das Recht zugestehen, über

Krieg und Frieden zu beraten und mitzuentscheiden. Am
6. August hob er das Lehnsheer auf: Anfang Oktober sollten

die Vasallen gerüstet in Westminster eintretfen -^
. Hier hielt der

König ein Parlament *'. Er bat um ein Auxilium, aber Adel und
Klerus verweigerten die Steuer einmütig, und der Feldzug mu'ste

aus Geldmangel unterbleiben. Matheus erzählt, der König hätte

die Barone nicht nur um finanzielle, sondern auch um militärische

Unterstützung gebeten; er scheint also bereits ihre Zustimmung
zu dem Kriege für erforderlich gehalten zu haben ^.

Im Mai 1253 wurde dem König eine Steuer bewilligt, und

' Stubbs II 612. Abbreviatio Kot. Orig. (1805) p. 4'', 5.

- Gr. Maj. IV 189 sq., 198: quidam magnates Angliae, inhonestum
arbitrautes otiis iudulgerc, rege in transmarinis Martio negotio operam
dante, accinxeiunt se ad iter . . . arripiendum.

3 Cr. Maj. IV 227, 233. S. o. S. 62 f.

* S. u. S. 86*. Nur der Annalist von Dunstable bemerkt, dafs der
König wider den Rat seiner Barone nach Frankreich gegangen sei.

p. 158 sq.
^' Dafs das Aufgebot ohne Parlameutsbeschlufs erfolgt ist, erhellt

aus dem writ an den Grafen Warenne. Lords' Ileport. App. 11.

6 Cr. iMaj. V 324.
^ Matheus wirft hier den Zug nach der Gascogne und den Kreuzzugs-

plan durcheinander, der auf demselben L'ariamenf zur Sprache kam. Cr.

Maj. V 335: rex in calce sermonis au.\ilium pecuniaro ac militare . . .

instantissime flagitavit sibi peregrinaturo impendi ac Christa pro communi
salute militaturo. Die Steuer der Prälaten , ein dreijähriger Zehnter, den
der Pajjst dem Könige gewährt hatte , war allerdings für den Kreuzzug
bestimmt. Die militärisclie Aktion konnte sich aber nur gegen die Gas-
cogner richten, da der König weit davon entfernt war. in nächster Zeit

den Kreuzzug zu unternehmen.
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•wenige \^'ochen dra'auf bot er wiederum seine Vasallen auf, auch
diesmal ohne das Parlament zu befragend Aber auf dem Hof-

tage, den er mit den zu Portsmouth versammelten Baronen hielt,

verweigerte Graf Richard von Cläre die Heeresfolge. Er scheint

den alten Rechtsstandpunkt aufgenommen zu haben , dafs der

Lehnszwang nicht den Kriegsdienst aufserhalb Britanniens be-

dingte-. Und nach den Parlamentsverhandlungen von 1254 zu
urteilen, mufs Richard von Cläre allgemeine Zustimmung gefunden
haben. Matheus Parisiensis erwähnt diesen Vorfall auftaUiger-

weise gar nicht; der Annalist von Tewkesbury, der allein davon
berichtet, ist natürhch auf selten des Grafen, denn Tewkesbury
war ein Mediatkloster der Cläres^.

Trotz dieser \'\'eigerung gab der König seinen Plan nicht

auf, sondern setzte über den Kanal. Im folgenden Jahre

aber mufste er, zum erstenmale , das Parlament geradezu um
eine militärische Unterstützung bitten. Die Barone und einige

Prälaten sagten diese zu, der übrige hohe Klerus versprach Hilfs-

gelder, aber alle nur für den Fall, dals es wirklich zum Kriege

mit Kastilien käme, wovon der König geschrieben hatte. Die

hierdurch übernommene Verpflichtung hatte keinen Gesetzes-

charakter, sondern den freiwilliger, individueller Leistungen; wer

^ Cr. Maj. Y 381 : circa Kalendar Juiiii. Auf dem Mai-Parlament
von 1253 kann hier über den Feldzug nicht wohl verhandelt worden sein.

Der König kann auf seine Pläne nicht offiziell verzichtet und ebensowenig
können die Barone eingewilligt haben, da sie bald darauf die Heeresfolge
übers Meer verweigerten. Andrerseits kann diese Weigerung nicht auf
dem Mai-Parlament geschehen sein, da Richard von Cläre erst im Juli

des Jahres a partibus t-ransmarinis zurückkehrte. Ann. Teokesb. 153.

2 Im folgenden Jahre sagte er dem Könige den persönlichen Kriegs-
dienst in Frankreich zu für den Fall, dafs ihn der König von Kastilien

angriffe, wie Heinrich III. geschrieben hatte": addens, quod nuUo modo
ipsum regem juvaret ad adquirendum terram, sed ad corpus suum, si

ipsum rex Castellae hostiliter impeteret. liberandum. Cr. Maj. V 424. —
Ann. Teokesb. 153 a. 1253. Dominus Ricardus de Cläre discessit a curia

regia cum maxima regis indignatione. eo quod noUet cum eo partes

transmarinas adire. — p. 155 a. 1254. Magnum parüamentum estitit

apud l^ortesmwe de transfretatione magnatum Angiiae, quod translatum
fuit ad Londoniam , ac postea apud Wyntoniam , ubi responsum est per
dominum PJcardum de Cläre, omnibus magnatibus assentientibus. se nolle

transfretai'e, donec ei pleuaria ea quae sibi jure haereditario competebant,
per dominum regem restituerentur : quia non minimo tempore antea prae-

terito omnia quae exigebat. filio suo Eadwardo in partibus transmarinis

existens imperpetuum contulit, scilicet Bristollas cum pertiuentiis . et alia

quamplura. Dieser zweite Bericht ist nicht ganz richtig. Cläres Weigerung
fallt ins Jahr 1253: 1254 hat er die Heeresfolge bedingungsweise ver-

sprochen; die Chronologie der Annalen liegt hier überhaupt im Argen.
Ferner ist das Itinerar verkehrt (^tubbs 11 69). Auch die Motivierung
von Cläres Handlungsweise trifft nicht zu, denn Bristol u. s. w. ist dem
Prinzen Eduard allerdings in der Gascogne . aber eben erst Anfang 1254
verliehen worden. Pauli IH 692 '2.

^ Die Grafen hatten das Patronat. Ann. Teokesb. 83 sq. a. 1232,

155 a. 1254.



86 XIV 3.

keine bestimmte Ziisagu gemacht hatte, war nicht dazu ver-

bunden. Ausdrücklich aber verlangten sie vom Könige eine ur-

kundliche Zusicherung, dal's nicht nur die finanzielle, sondern

auch die militärische Leistung als kein Präcedenztall gelten sollte '

;

die Verpilichtung zum Kriegsdienst aufserhalb J^ritanniens wurde
nicht mehr anerkannt. Diese Ansicht findet sich später auch

einmal bei jMatheus Zum Jahre 1257 spricht er von der Lehns-

pfliclit seines Abtes: er hatte dem Könige zu seinen Zügen gegen

\\'ales und Schottland sechs Ritter zu stellen'-. Andre Kriegs-

falle erwähnt er nicht; die Voraussetzung ist also, dafs sich der

Lehnszwang auf die Landesverteidigung beschränkte.

Übrigens hat König Heinrich auch 1254 von Rittern, die

den Feldzug nicht mitmachten , die Seutagia eingezogen "^
; es

wäre freilich interessant zu erfahren, ob das auch denen zugemutet

worden ist, die die Heeresfolge verweigert hatten •*. —
Auf dem Herbstparlament von 1255 enthüllte Heinrich IIL

den Ständen das sizilische Projekt. Ler Papst hatte den jungen

Prinzen Edmund mit dem Königreich Sizilien belehnt; unter den
Bedingungen dieser Erhebung war die , dafs sein Vater bis zum
Herbste 125G ein Heer gegen den Plohenstaufen Manfred ins

Feld schicken, sollte-^. König Heinrich bat die Stände um eine

Steuer, die aber verweigert wurde. Und wieder geschah es, dafs

sie, von der Steuerfrage ausgehend, das ganze Projekt ihrer

Kritik unterzogen und es verwarfen. Sie konnten freilich nicht

verhindern, dafs der König den Plan weiter verfolgte ; sie sprechen

aber deutlich die Meinung . aus , dafs er ihn fallen lassen sollte.

Wenn das engHsche Lehnsheer in den Kampf zöge , so äufsern

sich die Bischöfe, würde das Vaterland von jeder Verteidigung

entblöfst ; man erinnerte an die Gefahren , die von Frankreich,

Schottland und Wales her drohten. Söldner aber, die man dort

würbe, würden unzuverlässige Truppen sein ''. Die Barone ver-

langen sogar, dafs der König nicht selbst in den Kampf zöge;

sie könnten die Verantwortung dafür nicht übernehmen '. Matheus
Parisiensis weifs nur, dafs der König das Parlament um eine

Geldbewilligung anging, die ihm aber abgeschlagen wurde, weil

1 Cr. Maj. VI 284.
2 Cr. Maj. VI 373: servitiiim abbatis. scilicet sex niilituui, in quibus

domino regi eunti in exercitum in Wailiam sive Scotiam teuetur.
^ Beispiele in den Excerpta e Rotulis Finium ed. Koberts II 186, 250.
'' Im J. 1214 haben die noidenglischen Barone, die im Jahre vorher

König Johann die Ileercsf'olge übers Meer verweigert hatten, auch gegen
das Ansinnen protestiert, nun anstatt des persönlichen Dienstes das
Scutagium zu zahlen- Walter von Coventry II 217 sq.

' ilymer I 318.
ß Ann. Burton. 890 sq.
' Ann. Burton. 387: Item, quod onus hujus negotii assumat dominus

rex, noluaius nee conscntimus, ne ex nostro consensu in manus inimieorum
suorum se tradere videatur. Nee dicti negotii onus cum domino rege
assumere possumus nee volumus, propter rationes praedictas . . .
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er die Stände nicht vorher befragt hätte ^. Was aber den Punkt
betrifft, dafs die Stände den König zu verhindern suchten, auiser

Landes zu gehen , so bringt auch Matheus gelegenthch ein paar

Beispiele der Art. Zum Jahre 1251 erzählt er, dafs Richard

von Cornwall seinen Bruder nicht zu einer Wallfahrt nach Pon-

tigny hätte gehen lassen-, und 1236 verhinderten die Barone
zwar nicht den König, aber den präsumtiven Thronfolger Richard

von Cornwall. an den Hof Kaiser Friedrichs zu ziehen^. Unter

dem Eindruck dieser Thatsachen bemerkt Matlieus gelegentlich,

dafs König Johann auf keinen Fall die Erlaubnis seiner Barone
erhalten hätte, wenn er der Ladung Philipp Augusts zu dem
Pairsgericht in Paris hätte folgen wollen^.

Kriegs plane gegen Schottland und Wales.

Im Jahre 1244 ist der Feldzugsplan gegen Schottland auf

dem Frühjahrsparlament beraten worden ^. Eine dazu ge-

forderte Steuer wurde fürs erste nicht bewilligt'^, dagegen wurde
beschlossen , mit einem Heere gegen die Grenze vorzurücken

:

leistete der König von Schottland einer Ladung Heinrichs HI.

keine Folge, so sollte der Krieg beginnen''. Matheus hat von
diesen Verhandlungen über den Krieg nichts erfahren , sondern

tadelt, wohl des Präcedenzfalls von 1242 eingedenk, dafs der

König eine Steuer verlangt, aber seinen Kriegsplan dem Parlament
verheimlicht hätte''. Der König, sagt er weiter, habe das Heer

1 Cr. Maj. V 52(1
2 Cr, Maj. V 228: comes autem Eieardus tarn suspectae pcregrinationi

consensum non praebebat.
3 Cr. Maj. III :340. Vgl. Shirley, Royal letters I 474, II 9.

* Cr. Maj. II 658. — Nichts als eine leere Förmlichkeit war dagegen
der Abschied , den der König von den Londoner Bürgern zu nehmen
pflegte, wenn er das Reich verliefs. Der Londoner Annalist erzählt

selbstgefällig, der König habe sich dann von den Loudonern förmlich
beurlaubt: cepit oder petit licentiam transfretandi. Lib. de antt. legg.

p 9 a. 1242, p. 19 a. 1253, p. 42 a. 1259, p. 50 a. 1262. Stubbs legt

dieser Ceremonie eine viel zu grofse Bedeutung bei, wenn er meint, die

Londoner hätten hierbei gewissermafsen das Reich vertreten. Stubbs
II 632. Wie von der Londoner Bürgerschaft, so verabschiedete sich

König Heinrich auch von einigen Klöstern , und empfahl den Mönchen,
für ilin zu beten ; und auch hier pflegte wohl die umwohnende Bevölkerung
dem feierlichen Akt beizuwohnen. Cf. Cr. Maj. IV 190 a. 1242. Flor.

bist. II 431 a. 1259. Als Prinz Eduard 1270 die Kreuzfahrt antrat:

aeeepit licentiam a conventu (Wintoniensi). Ann. Wint. 109. Dafs auch
nicht einmal von dem Schein einer wirklichen Beurlaubung die Rede
sein kann, erhellt daraus, dafs 1242 zwischen der Verabschiedung
von den Londonern und dem Aufbruch des Königs nur 4, 1259 nur
2 Tage lagen. Lib. de antt. legg. 9. Cr. Maj. IV 190. — Lib. de antt.

legg. 42, 43.

^ Lords' Rep. App. 9, 11. Vgl. Anhang 1.

6 Cr. Maj. IV 862 sq.
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durch ein Edikt aufgeboten ^ — Zum Jahre 1255 erzählt er nur,

dafs der König das Lehnsheer aufgeboten und nach Schottland

geführt hätte - ; und in der That ist das Parlament nicht darüber

befragt worden^.
Von den Feldzügen gegen Wales (1241, 1245 und 1257)

erzählt Matheus einfach, der König habe die Vasallen auf-

geboten ^ ; die Zustimmung des Parlaments wird von ihm weder
erwähnt noch gefordert'^. In dem Feldzuge von 1258 bemerkt
er, dafs die Ritterschaft mit den fortwährenden Feldzügen, die

grofse Kosten machten und doch stets erfolglos blieben, höchst

unzufrieden gewesen Aväre , aber er verlangt doch nicht , dafs

auch diese Kriegspläne der Zustimmung der Stände unterliegen

sollten''. Auch hier erwähnt er nichts von den Scutagien, w^omit

die Zurückbleibenden sich vom Kriegsdienst befreiten. —
Diese Unterscheidung zwischen den Kriegen mit Schottland

und Wales und denen aufserhalb Britanniens entspricht ganz der

Staatsauffassung des Chronisten. Er betrachtet die Beziehungen

von Staat zu Staat noch ausschliefshch von dem Standpunkt
des fürstlichen Privatrechts. Die Ansprüche, die Heinrich III.

auf den plantagenetischen Besitz in Frankreich geltend machte,

werden von Matheus regelmäfsig und ganz korrekt als Rechts-

ansprüche des Königs allein bezeichnete Auch der Krieg war
lediglich Sache des Königs, soweit er sich nicht auf die Landes-

verteidigung beschränkte. Dabei galt der Krieg doch auch dem
St. Albaner Mönche für den edelsten Beruf des Fürsten. Oft

genug schilt er auf die Kriegsuntüchtigkeit und die ruhmlose

Regierung Heinrichs III. , der nicht einmal der verachteten

Walliser Plerr zu werden
,

geschweige die französischen Be-

sitzungen seiner Vorfahren wiederzuerobern vermochte. Schliefs-

lich spottet er nur noch der ruhmredigen Anläufe des Königs,

die allein darauf abzielten, den Ständen Geld zu entlocken'".

Es ist aber die natürliche Konsequenz dieser Staatsauffassung,

dafs der Konsens der Stände eingeholt werden mufs, wenn die

Dienste des Landes für die rein privatrechtlichen Zwecke des

Fürsten in Anspruch genommen werden.

1 Cr. Maj. IV 379.
'

2 Cr. Maj. V 504.
3 Lords' Rep. App. 13.

« Cr. Maj. IV 149. 423, V 639.

5 Über die Aufgebote vgl. Lords' Rep: App. 11 (1245), Rymer I 361

(1257), Lords' Rep. App. 15 (1258). Die Feldzüge von 1245 und 1258

sind auf Hoftagen beraten worden. 11. cc.

6 Cr. Maj. V 675.
^ U. a. Cr. Maj. IV 185, 190, 646, V 71, 193. Nur in Parlaments-

reden, durch die der König die Stände zu einer Geldbewilligung zu über-

reden sucht, ist auch vonden jura regni, dem negotium reipublicae, oder

den jura, quae etiam vos contingunt. die Rede. Cr. Maj IV 183, V 21.
s Cr. Maj. Hl 381, IV 296, 385, V 335, 547, 651.
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c. Die Steuern.

Wenn die Stände auch dem Grundsatze anhingen, dafs der

König „von seinem Eijrncn leben sollte'', so zwanir sie doch die

Macht der realen Verhältnisse, seinen Geldtbrderungen Gehör zu

schenken. Es beginnt nun . wenn auch noch unsicher und
tastend, eine ständische Finanzpolitik. Man machte die Geld-

bewilligung abhängi- von der vorherigen Abstellimg der ständi-

schen Beschwerden '. Oder die Barone verstinden sicii nur dazu,

eins der lehnspflichtigen Auxilia zu gewähren. da< sie über kurz

oder lang doch hätten zahlen müssen; so bewilligten sie 1245

nur ein Scutagiura zur Wehrliat'tmachung des Thronfolgers und
1253 eins zur Verheiratung der ältesten Prinzessin-'. Sic be-

anspruc!»t»'n ferner vom Könige über solche Unternehmungen, die

aufserordentliche Stcucribrdtrungen zur Folge haben könnten.

von vornherein zu Rate gezogen zu werden; die Verweigerung

der Steuer zu dem sizilischen Projekt wurde ausdrücklich damit

begründet, dafs die.s nicht geschehen sei**. Seit 1244 versucliten

die Stand«- sogar, sich durch eine Steuerbewilligimg da.s Kecht

zu erkaufen, die höchsten Kronbeamten im Parlament zu er-

nennen"*.

Daneben tauchte der Gedanke auf, die dem König be-

willigten Gelder durch einen .ständischen Ausschufs verwalten

und durch ihn eine Kontrolle über ihre Verwcndunir ausüben zu

lassen. Zum ersten Male wurde dies 1237 bei der P>ewilHgung

eines Dreifsigsten beschlossen "'

: da aber die Ausführungs-

bestiramungen ganz ungenau waren*' und die Erhebung der

Steuer durch königliche Beamte ausgeführt wurde, sind die

Gelder niemals in die Hände dieses Ausschusses gelangt'. Das-

selbe Ansinnen stellte das erste Parlament des Jahres 1244'';

später forderten die Stände dagegen , dafs der zu Ijildende

ständische Staatsrat nicht nur die vom Parlament "hewiUigten

Steuern, sondern den gesamten königlichen Sehatz in Verwaltung

nehmen sollte-'. Endlich machte 1252 der Klerus bei der Be-

' So 1244 und 1248. Cr. Maj. IV 363, V 8.

- Cr. Maj. IV 372 sq.. VI 250.
"" Cr. Maj. V .y2u. S. o. S. 86 f.

* S. u. Anhaug 1.

' Cr. Maj III 381: ut illa pocunia ad beneplacitum vestrum collecta.

secundum dispositionom aliquorum vostrum ad hoc cleetonim, in u.sus

regno necessarios expendenda. Dafs indes diese Idee vom Könif' selbst

ausgegangen wäre, erscheint doch wenig glaubhatt. Vgl Cr. ^laj. III

383, 411, IV 1S6.

^ So wird kein bestimmter Aufbewahrungsort bestimmt. Der Ausschufs
bestand nach den I'arlamentsverhandlungen von 1242 aus dem Grafen
Warenne und drei andern Magnaten. S. o. S. 75.

' Cr. Maj. III 411.
^ Cr. Maj. IV 363. Vgl. Anhang 1.

» Cr. Maj. IV 367. Vgl. Anhang 1.
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willi^ung des Kreuzzugszelinten den Vorbelialt , dal's dem König
der Ertrag der Steuer erst beim Antritt der Kreuzfahrt durch
einige Magnaten, die also bis dahin das Geld verwalten sollten,

ausgehändigt würde'; aber auch hier ohne Iilrfolg. i)a diese

specifisch landständischen Versuche ohne Ergebnis geblieben sind,

so hat sich natürlich auch nicht der Begriff eines Landes-
vermögens, im Gegensatz zu dem Vermögen der Krone, ausbilden

können. Wo etwa Matheus von den „Ijona regni" spricht-, ver-

steht er darunter nur die Summe der einzelnen Vermögen der
Unterthanen. Ja als das Parlament 1237 beschlofs, den Dreifsig-

sten durch einen ständischen Ausschufs verwalten zu lassen,

wurde zugleich bestimmt, dafs wenn der König die Bedingungen
nicht erfüllte, an die die Bewilligung geknüpft war. Jedem ein-

zelnen Steuerzahler sein Betrag zurückgezahlt werden sollte'^.

Dies waren doch positive Gedanken, die für einen Anhänger
der Stände diskutierbar waren. Matheus war dagegen Steuer-

verweigerer aus Grundsatz. Es ist wohl der einzige (Jedanke,

den er in der praktischen Politik konsequent vertreten hat, dafs

sich die Stände mit zäher Beharrlichkeit allen Steuerforderungen
widersetzen sollten, von welcher Seite sie immer an sie heran-

träten. Bischöfe und Magnaten sollten fest zusammenhalten, sich

durch keine Versprechungen oder Drohungen voneinander trennen
lassen; an der Einmütigkeit des Parlaments müfsten alle Angriffe

scheitern ^.

Matheus sah in der Steuerverweigerung nicht ein Büttel, die

Regierung an Unternehmungen zu verhindern . die die Stände
mifsbilligten, sondern er wollte auch solche Projekte nicht durch
Beihilfen des Landes unterstützt wissen, die ganz nach seinem
und der Stände Sinne waren. So wünschte er nichts sehnlicher,

als die Wiedererwerbung der plantageneti.sehen Besitzungen in

Frankreich -5 ; betrachtet er doch die Verbindung seines Königs-
hauses mit den Hohenstaufen und später die Wahl Richards von
Cornwall zum römischen Könige vornehmlich von diesem Ge-
sichtspunkte aus". Allein die Zumutung, hierzu beizusteuern,

weist er mit Entrüstung zurück. Und man darf nicht einmal
Heinrichs IIL militärische Unfähigkeit als einen Entschuldigungs-
grund für ihn anführen ; denn es ist nicht im geringsten als wahr-
scheinlich anzunehmen, dafs er eine Steuer gebilligt hätte, als

^ Cr. Maj. V 327. Caeternin requiriinus, ut si concedatur pecunia,
quam dominus rex exigit, colligatur diligenter e( fideliter, ad opus domini
regia utiliter distribuenda. in Terram Sanctam profecturi, prout fidclibus
suis cautius solito videbitur espedire. Vgl. V^ 374 sq.

2 Z. B. Cr. xMaj. III 383, V 6.

3 Cr. Maj. III 383.
* Cr. Maj. IV 366. V 332. 527. 532. 553. 635.
5 U. a. Cr. Maj. V 278.
6 Cr. Maj. III 340, IV 313. Hist. Angl. II 380. 386 sq. 479. - Cr.

Maj. V 604 sq.
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der kriegserprobte Simon von Montfort den Kampf mit den auf-

rübrerioclien Gascognern aufnahm. Matheus hält sich nicht im
mindesten darüber auf, dais Graf Simon sein eignes Vermögen
dazu angreifen mufste '. Auch die Kreuzfahrten sollten, so sehr

er ihren Zweck billigt, seiner Meinung nach auf Kosten der

Unternehmer ausgeführt werden. Er entrüstet sich aufs leb-

hafteste darüber, dafs Richard von Corn'vwill und Wilhelm Lang-
schwert vom Papste Kreuzzugssteuern gewährt wurden-. Matheus
scheini gar nicht auf den Gedanken gekommen zu sein, dafs

wenn durch solche Unternehmungen irgend etwas ausgerichtet

werden sollte, private Mittel dazu in keiner Weise ausreichten^,

obwohl er selbst erzählt, dafs Richard von Cornwall allein für

die Befestigung von Akkon 10 000 Mark ausgegeben hiltte*.

So grofsen Wert der Chronist auf ruhmreiche Waffenthaten Eng-
lands legt ^

, in diesem Punkte wird seinem Nationalstolz durch
die materiellen Interessen der Stände und besonders der Klöster

die Wage gehalten. —
Wie gegen die allgemeinen Landessteuern, so hat Matheus

auch gegen andre Gattungen von Abgaben seine Stimme er-

hoben, gegen die Dona, die Zölle und die Tallagia.

Mii den Dona wurden von Heinrich HL die Äbte belastet,

deren Reichtum grofs war, und die von den Scutagien wenig ge-

troffen wurden, da der gröfste Teil ihres Besitzes als Freialraosen-

gut (frankalmoign nicht lehnsrührig war. Matheus verwirft die

Dona natürlich grundsätzlich.

Die Zölle
(
prises) '^ auf Wolle , Wein und andre Waren

wurden zum Teil schon unter Eduard I. gesetzlich fixiert.

Matheus klagt über die willkürliche Ansetzung ihrer Höhe, da
der Handel dadurch stark geschädigt wurde; an eine gesetzliche

Regelung hat er nicht gedacht, da eine gewisse Abgabe rechtUch

feststand ', und er deren Erhöhung verurteilte.

Die Tallagia waren Abgaben, die die Bürger der könig-

lichen Städte und die auf den Krondomänen ansässigen Bauern
zu zahlen hatten ; sie wurden nach Bedürfnis, ohne ein bestimmtes
System . bald von allen Krongütern und Städten zugleich , bald

von einzelnen eingezogen ''. Auch die Schätzungen der Juden
gingen unter diesem Namen. Eine rechtliche Fixierung oder gar

die Abschafi'ung der Tallagia zu fordern , lag keineswegs im
Interesse der Stände, denn zahlreiche Vasallen besafsen das

1 Cr. Maj. V 209.
2 Cr. Maj. lY 134. 629 sq., V 73 sq. 146.
^ S. Gottlob, Päpstliche Kreuzzugssteuem im 13. Jahrhundert, 1 f.

* nist. Angl. n 452.
^ Vgl. Cr. Maj. IV 62.
^ Hiöt. Angl. III 72: injuriosas extorsioues tarn mercimoniorum quam

victualium, quas Prisas vocant.
' Magna Charta § 41.
s Madox, exch. I 700 ff.
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Privileg, ihre inediaten Ijürgor und Bauern zu ihrem eignen

Nutzen zu tailheren , so oft der König .seine dominica scliatzte^

])ie Abschaffung des königlichen Schatzungsrechts (1340) ist vom
_ Unterhause ausgegangen.

Nur in zwei Fällen wendet sich Matheus gegen die Tallagia,

nämlich gegen die, die von der Londoner Bürgerschaft und
gegen die, die von den Juden erhoben wurden. Matheus be-

streitet dem Könige überhaupt das Recht, die Stadt London zu

schätzen. Thatsächlich waren die Londoner aber taillaljel: als

sie 1255 gegen eine Schätzung protestierten, wurden sie in einer

Sitzung im Exchequer durch den Nachweis von Präcedenzfällen

dieser Verpflichtung überführt und raulsten sie anerkennen -.

Aber der Reichtum und die sociale Bedeutung der „Barone von
London" läfst dem Chronisten eine solche Besteuerung als ihrer

unwürdig erscheinen, denn die Tallagium.spflicht war ein Zeichen
der Unfreiheit. Die Londoner , erzäiilt er unterm Jahr 1241,

wurden wider das Recht und die Freiheit der Stadt, gegen ihren

Willen und trotz ihres Sträubens wie Hörige der niedersten

Klasse zu einer Geldstrafe gezwungen, nicht in der Form einer

fi-eiwilligen Beihilfe, sondern eines Tallagiums^. Die häufige

Wiederholung der Schätzung, sagt er ein andermal, verwandle
die freiwillige Abgabe beinahe in eine pfiichtmäfsige*. Und ein

besondres Unrecht war es in seinen Augen, dafs die Umlage
der Steuer nicht der Bürgerschaft selbst überlassen blieb, sondern

von den königlichen Beamten vorgenommen wurde -'. Einmal
bemerkt er, da!'s London nur durch einen Beschlufs des Parla-

ments oder der Bürgerschaft selbst besteuert werden dürfte*';

er scheint sich hier der Bestimmung der Magna Charta von_jL21A__

zu ermnern, wonach der Stadt London em eignes Steuerbewilligungs-_

-rechi gewährt die aber seit VZlü gestrichen worden war.
' ' Ebenso ist es ein Ausdruck seines Klassenbewufstseins, wenn

]\Iatheus die übermäfsig hohen und häufigen Schätzungen der

Juden angreift". Hier sjjricht wohl das Mitgefühl mit den Ge-
fährten im Unglück mit, das der auch seinen eignen Stand unter-

drückt gUxubende Mönch für sie empfindet. Weit mehr noch
ist es aber das Gefühl der Solidarität des Besitzes, das ilm für

den alten und wirtschaftlich bedeutenden Stand der Juden,

^gegen die er sonst die Beschuldigung aller möglichen Verbrechen

1 Maclox, exch. I 751 ff.

" Madox, exch. J 712«.
^^r. Maj. lA' D-'i. Die Phrase: quasi servi ultiinaeconditionis Avendet

er mehi'tach_ aiit aie taillicrton Londoner an. \ ÖO. ^88. öi5S. — \ 'S'd'S

" scx'/A er liin^u ;_
J^ondoniensos. giii srcnndiim cartarum suaruni tenorem et

anfiquam oonsuetiulinem l'ore deboreiit liberrinii.
'

* Cr. Mai. V' 4No.
"^

^

•' Cr. Maj. IV 242. Über das Umlagesystem val. Madox I 707 ff.

6 Cr. Maj. IV 395. S. o. S. 54.
^ Cr. Maj. IV 88. 260. 608 sq.. V 114.- 136. 274. 332. 441. 487 sq.
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nachspricht, Partei nehmen läfst, während man bei ihm eine gleiche

Teilnahme für die Aftervasallen, die Bauern und die Bürger aufser

den Londonern vergeblich sucht.

d. Die Gesetzgebung.

Schon im 12. Jahrhundert war es gang und gäbe geworden,
dafs der König zur Änderung des alten und zur Schaffung neuen
Rechts die Zustimmung der Reichsversammlung einholte. Unter
Heinrich III. war die Mitwirkung des Parlaments an diesen

Aufgaben wohl die allgemeine Voraussetzung ^, und auch Matheus
Parisiensis bemerkt in seiner Chronik den Anteil, den das Parla-

ment an der Gesetzgebung nahm: so bei dem Statut von Merlon
(1236 und bei einer Festsetzung von Strafen auf Jagd- und
Fischereifrevel (1246). Docli scheint er später mehr als früher

die Zustimmung der Stände als eine notwendige Bedingung für

die Rechtsgültigkeit eines Gesetzes angesehen zu haben. Freilich

war die gesetzgeberische Thätigkeit Heinrichs III. gering, und
von den Baronen ging ebenfalls keine Initiative dazu aus. Denn
ihnen lag weniger an dem Zustandekommen neuer Gesetze als

daran, sich den Genufs der alten , besonders der Magna Charta,

zu sichern ; sie erstrebten daher auf die Landesverwaltung Ein-

flufs zu gewinnen.

Das Statut von Merton leitet Matheus damit ein. dals König
Heinrich zum Heile seiner Seele und zum Nutzen des Reichs,

aus Frömmigkeit und Gerechtigkeitsliebe einige neue Gesetze er-

lassen (constituit) imd deren strenge Ausführung befohlen habe.

Nur ganz beiläufig erfährt man zum Schlufs. dals die Stände an

der Beratung teilnahmen -. Ahnlich heilst es von dem erwähnten

Gesetz von 1246 nur: conditae stmt legest dagegen sagt Matheus
in der später geschriebnen Historia Anglortim , dafs es im
Parlament zustande gekommen wäre, und ebenso äufsert er sich

an einer spätem Stelle der Chronik^.

Rechtlich fixiert wurde die Mitwirkung des Parlaments an

der Gesetzgebimg erst, nachdem Eduard I. eine neue Periode

legislativer Thätigkeit eingeleitet hatte; nun wurden die Gebiete

der Statutes und ordinances allmählich gegeneinander abgegrenzt.

Matheus hat das Verordnungsrecht des Königs im allgemeinen

nicht beanstandet, selbst wenn er mit einem Erlasse unzufrieden

^ Bracton fol. 1. — Grosseteste schreibt an den Justitiar Wilhelm
Baleigh: nee tarn idiota sum quod credara, . . . te vel alium sine prin-
eipis et magnatum consilio posse leges condere vel commutare.
Epp. p. 96.

2 Cr. Maj. III 341—343.
3 Cr. Maj. IV 518. Hist. Angl. III 5. Cr. Maj. V 343 : domini regis

decretum, niiper de communi consilio Anglorum divulgatum.
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war ^ Er tnaclitc auch keinen grundsätzlichen Unterschied

zwischen Verordnungen und Gesetzen; auch Verordnungen nennt

er lex, statutum, consuetudo ^. Nur einmal sagt er von einer

ordinance, von deren Erlals der König schliefslich freiwillig ab
stand , dafs eine solche Rechtsänderung nimmermehr ohne die

Zustimnumg der I^aronc hätte vorgenommen werden dürfen ^.

Der König ordnete nämlich im Jahre 1253 die Erneuerung des

altnationalen Polizei- und jMilizdienstes der (lemeinden an (watch
and ward und assize of arras) '*. Aufserdem wollte er eine

savoyische Strafbestimuiung einführen, dafs nämlich die ^^'ächter

einer Dorfschaft, in deren P>czirk ein Raub vorgekommen wäre,

dem Beraubten vollen Schadenersatz leisten sollten; Matheus er-

zählt, dafs der König diese Idee aber wieder hätte fallen lassen,

und in den writs ist auch nichts davon enthalten. Bald darauf
aber berichtet der Chronist, dafs die Ritterschaft von Shrojishire

hart bestraft worden sei, weil sie sich der „neuen'' Einrichtung
der assize of arnis und jener savoyischen Rechtsordnung nicht

fügen wollte^. Dreierlei fällt hierbei auf: erstens dafs Matheus
die assize of arms, die er vorhin richtig als alte Gewohnheit
bezeichnet hatte, nun für eine Neuerung hält: zweitens, dafs die

aus Savoyen stammende Bestimmung jetzt, und zwar offenbar

unrichtig, als rechtskräftig erscheint*^; und drittens, dafs ]\Iatheus

nicht so konsequent ist, diese, wie er annimmt, ohne Parlament
verfügte Rechtsänderung auch hier als verfassung.swidng zu be-

zeichnen. Auch an diesem Falle zeigt sich also, wie ungenau
und wie wenig interessiert Matheus in formellen Verfassungs-
fragen gewesen ist.

4. Staat luid Kirche. — Beider Verhältnis zum Papsttum.

Die englische Kirche war zu Matheus Parisiensis' Zeit frei

von den hierarchischen Bestrebungen , wie sie einige Kirchen-

fürsten des vergangenen Jahrhunderts verfolgt hatten. Durch

' Z. ß. Cr. Maj. Y 545. Dagegen beschwert sich die Konvokation
von Morton 1258 darüber, dafs neue writs ohne Zustimmung des Parhi-

ments geschaflfen würden. Cr. Maj. VI 363. Vgl. hierüber liraeton

fol. 414 b.

- Cr. Maj. ly 614, V 35, 545.
' Cr. Maj. Y 369: praesertim cum tanta legis pennutatio sine coui-

muni asseusu barnagii con.stitui minirae valuisset.
* Cr. Maj. YI 255 sqq. SeleL-t charters 370. 374.
'^ Cr. Maj. Y 410.

"

ß Wenn Matlu'us' thatsächüche Angaben richtig sind , Avoran zu
zweifehl kein Grand vorliegt, so wäre die Amercierung der Dorfschaft
leicht dadurch zu erklären, dafs die Bestraften nicht nur die secta zur
assize of arms, sondern auch die secta zu watch and ward verweigert
hätten. S. Select charters 372: omnes ... talem sectam faciant propter
praedictos malefaetores, ne ipsi malefactores evadant, et ne. si jn-opter

eorum defectum evadant. hü in quibus defectus inventus fuerit, graviter

puniri dcbeant.
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das gute Einvernehmen, das im allgemeinen zwischen den Jüngern
Plantagenets und der Kurie bestand , war sie politisch isoliert

und hatte sich bald gegen die Angriffe des Staates zu ver-

teidigen. Wenn sie auch ihre Selbständigkeit in den geistlichen

Angelegenheiten bewahrte, so wurde doch die Kompetenz ihrer

Gerichtshöfe Schritt für Schritt mehr beschränkt. Dann wurde
auch sie von der national ständischen Bewegung ergriffen, die

zu einer engen Verbindung mit dem Adel führte. Und zwar
überwogen die gemeinsamen ständischen Interessen für die

nächste Zeit die specifisch kirchliehen. Freilich hat auch unter

Heinrich III. ein Teil des hohen Klerus sich bemüht, „die

Freiheit der Kirche" gegenüber den Ansprüchen des Staates

wiederherzustellen : die Beschlüsse der Mertoner Konvokation von
1258 gehen in der Forderung politischer Selbständigkeit recht

weit ^ , aber die Führer hatten nicht die gesamte Kirche hinter

sich. Matheus Parisiensis, der Mönch des ziemlich verweltlichten

Klosters, stand diesen Bestrebungen vollends fern. Er war von
der kirchlichen wie von der sittlichen Strenge eines Grosseteste

und Adam Marsh - weit entfernt ; und wenn seine politischen

Ansichten auch durch die materiellen kirchlichen und besonders

klösterlichen Interessen bedingt sind , so konnten doch die

minoritischen Ideale dieser Männer den Benediktiner nicht be-

geistern.

Ein Hauptstreitpunkt zwischen beiden Gewalten war das

Eecht der kanonischen Wahl. Dies hatte König Johann in der

Charte von 1214 allen Kathedral- und Konventualkapiteln zu-

gestanden, indem er der Krone nur die Nutzniefsung der Stifter

während der Vakanz, die Erlaubnis die Wahl vorzunehmen und
die Bestätigung des Gewählten vorbehielt^. Er bestätigte dies

kurz in der Magna Charta von 1215; in den spätem Redaktionen
des Freibriefs wurde jedoch auch dieser' Artikel geändert. Die
besondre Erwähnung der freien Wahl, sowie der Hinweis auf

die Charte von 1214 wurde weggelassen: es hiefs nur, die eng-

lische Kirche sollte frei sein, ihre Rechte und Freiheiten unverletzt

geniefsen*. König Heinrich behielt nun die alte Praxis bei. Er
kassierte die Wahlen, wenn ihr Resultat ihm nicht genehm war,

er drängte den Kapiteln Personen seiner Gunst als Kandidaten
auf und dehnte die Zeit der Vakanz ungebührlich lange aus,

um die custodia recht auszimutzen. So blieb , hauptsächlich

durch die Schuld des Königs, das Bistum Norwich 1236— 39
unbesetzt, Durham 1237—41 und Winchester 1238—44^. Nicht

1 Cr. Maj. VI .35-3 sqq. Buvt. 403 sqq., 412 sqq.
2 S. deren Exposees. Ann. Burt. 422 sqq., 425 sqq.
^ Select charters 288.
" iM. Charta § 1. Select charters 296. .340.
•^ Le Neve-Hardy, Fasti ecclesiae Anglicanae (Oxford 1854) II 461,

III 285 f., III 8 f.
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mit Unrecht wirft Matlieus Parisiensis dem Papste Mitschuld

hieran vor ^ ; Innocenz IV. hat \^akanzen von derartig langer

Dauer nicht zugelassen. Der König hörte zwar nicht auf, die

Wahlen nach Kräften zu beeinflussen, aber mehrfach bemerkt
Matheus, dafs er Bischöfe und Abte, die wider seinen Willen

erwählt worden waren, ohne langes Zögern bestätigt hat-.

Matheus hält begreiflicher Weise an der kanonischen Wahl
mit starrer Konsequenz fest; auf ihr besonders beruhe die Frei-

heit der Kirche^. Für ihre Geltung beruft er sich auf die

Magna Charta "% und mit Freuden begrüfst er die Entdeckung
des Freibriefs von 1214, der funl'zig Jahre später wieder auf-

gefunden und verbreitet wurde; er hat sie samt der päpsthchen

Bestätigung in seine Chronik aufgenommen ^. Matheus beansprucht

für die ^\ah\ eine völlige Autonomie der Kapitel. Dafs an

ihrem Ausfall auch der Staat ein grofses Interesse besafs , hätte

er nie zugegeben. Im Jahre 1256 verweigerte König Heinrich

einer Bischofswahl in Ely die Bestätigung, weil Ely zugleich ein

militärisch wichtiger Platz wäre und er deshalb keinen einfachen

Klosterbruder wie den Gewählten auf dem Bischofsstuhl wissen

wollte. Matheus würdigt diesen Grund nicht im mindesten , er

bemüht sich nicht einmal, ihn als eiteln Vorwand zurückzuweisen,

sondern er hält daran fest, dafs die W^ahl rechtmäfsig vollzogen

worden sei und deshalb auch bestätigt werden müfste *".

Nicht mit derselben Entschiedenheit ist Älatheus für die

geistliche Gerichtsbarkeit eingetreten. Darin ist er freilich kon-

sequent, dals er bei Verbrechen geistlicher Personen allein das

geisdiche Gericht für zuständig erklärt. Beifällig erzählt er, dafs

als einmal ein Kleriker von der weltlichen Gewalt verhaftet

Avorden war , die Bischöfe energisch dagegen einschritten ' , und
er beklagt sich bitter darüber, dafs ein Mönch aus Thetford, der

den Prior seines Hauses erschlagen hatte, in das königliche Ge-
fängnis gebracht wurde ^. Sowohl Matheus als Wendover stellen

es als einen Ausnahmefall hin, als Heinrich III. 1234 bei dem
Sturz der Poitevinen den abgesetzten Thesaurar Peter von Rivaux
in den Tower werfen lie's, obwohl er sich auf seinen geistlichen

Stand berief: er habe sich nicht als Kleriker geführt*'. 'Ebenso
verhielt es sich mit dem Seneschall Wilhelms von V^alence, des

Stiefbruders des Königs, der nach den Oxforder Provisionen

wegen seiner vielen Schandthaten festgenommen wurde: man

1 Cr. Maj. IV 14. '

2 U. a. Cr. Maj. V 667.
3 Cr. Maj. V 373.

Cr.
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liefs ihn nicht seine Kappe abnehmen, um die Tonsur zu zeigen,

denn die blofse Degradation wäre eine zu geringe Strafe für

ihn gewesen -.

Sonst hat Matheus aber in der Frage der Kompetenz des

geistlichen Gerichts keinen festen Standpunkt eingenommen. Ob-
gleich der Staat die kirchlichen Ansprüche gerade auf diesem

Gebiete systematisch bekämpfte, herrschte innerhalb der Kirche

nicht die gleiche Auffassung dieser Dinge. Matheus hat zwar
die weitgehenden Beschlüsse der Mertoner Konvokation von 1258

in die Additamenta aufgenommen und vergleicht sie den For-

derungen des heiligen Thomas - ; und ebenso feiert er ein Kom-
promifs, das Richard Löwenherz mit dem normannischen Klerus

geschlossen hatte; das hätte, sagte er, wiederum mit dem Hinweis

auf Becket, auch andre Nationen angespornt ihre Kirche zu be-

freien^. Aber aus der blofsen Aufnahme von Dokumenten in

sein Werk und aus allgemein gehaltenen Einleitungen dazu darf

man noch nicht schliefsen, dal's er sich ihren Inhalt wirklich zu

eigen gemacht und vertreten hätte. Es finden sich Beispiele

dafür, dals er Urkunden, die in sein Werk eingereiht sind, ent-

weder nicht verstanden oder nicht genau gelesen hat. So fafst

er eine Schwurgenossenschaft französischer Grofsen , die sich

gegen die Erweiterung der kirchlichen Gerichtsgewalt richtete, als

eine Verschwörung gegen die päpstliche Kurie auf^, und ein

andermal lobt er die Beschränkung der geistHchen Gerichts-

kompetenz durch Prohibitionswrits , mit der ganz sinnlosen Be-

gründung, dafs König Heinrich dadurch der unersättlichen Hab-
sucht des Papstes hätte steuern wollen "'.

Prüft man Matheus" eigne Urteile über Kompetenzkonflikte

zwischen beiden Gewalten, so ergeben sich doch gewisse Ab-

weichungen von der strengern Ansieht. Er ist ganz einver-

standen damit, dafs der König dem Bischöfe von Lincoln verbot,

eine sittenpolizeifiche Aufsicht über die Laien seiner Diözese

auszuüben; das sei früher nie geschehen und hätte den guten

Ruf Vieler geschädigt*^. Auch teilte er nicht die Auffassung der

Mertoner Konvokation, dafs die welthchen Rechte einer Kirche

als kirchliches Gtit im engern Sinne anzusehen wären, dafs also

deren Verletzung oder Entfremdung ein Sakrileg wäre, wofür

das geistliche Forum zuständig war^. Am auffallendsten ist

1 Cr. Maj. V 738.
2 Cr. Maj. V 638.
3 Hist. Angl. II 19. Cr. Maj. II 368 (Wendover).
* Cr. Maj. IV 590-94.
5 Cr. Maj. IV 614.
^ Cr. Maj. IV 579 sq. Das Verbot erging deshalb, weil der geist-

liche Richter in weltlichen Dingen nicht den Zeugeneid abnehmen durfte.

^ Cr. Maj. VI 362. ßurt. 427. Vgl. dagegen u. a. Cr. Maj. IV
50 sqq., V 29

Foi-schunaen XIV 3. — Plelin. 7
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aber die Haltunj^' des St. Albaner Mönchs in dem Streite, der

zwischen Grosseteste und seinem Domkapitel ausgebrochen war.

Es handelte sich um die Ausübung des Visitationsreclits, das

die Domherren dem Bischof streitig machten. Nun appellierten

die Kanoniker, indem sie ihr Vorgehen mit einem gefälschten

Dokumente zu verteidigen suchten, an die curia regis. Matheus

bemerkt dazu nur, das Kapitel würde sich damit eine neue Last

aufbürden , aber mit keinem Worte protestiert er dagegen , dafs

in dieser rein geistlichen Angelegenheit das weltliche Forum an-

gerufen wurde ; der Corpsgeist der Konvente gegen den Prälaten

war stärker als das kirchliche Prinzip ^.

Wenn Matheus ein heftiger Gegner von Heinrichs III.

Kirchenpolitik war, so richteten sich seine AngriflFe nicht gegen

die Beschränkung der geistlichen Gerichtsbarkeit, sondern gegen

die Beeinflussung der Wahlen und die finanzielle Ausbeutung
der Kirche, besonders der Klöster, durch Steuern, Zwangsanleihen,

mifsbräuchliche Verwaltung vakanter Stifter u. s. w. Während
der Kirchenschutz eine der obersten Pflichten des Königs war,

handle Heinrich III. wie ein Tyrann an ihr und bringe sie in

die niedrigste Knechtschaft und er büfse durch die Unterdrückung

der Kirche seine königliche Ehre ein ^. Nun standen der Kirche

gegen den König dieselben Disciplinarmittel zu Gebote wie

gegen jeden andern Christen ; und melirfach hat man gedroht,

sie gegen ihn anzuwenden. Im Jahre 1234 erklärten die Bischöfe,

unter der Führung des erwählten Primaten, sie würden den

König exkommunizieren, wenn er nicht sofort die Poitevinen

aus den Staatsämtern entferiite^; 1240 wurde über seine schlechten

Ratgeber der Bann verhängt "^^ 1244 sollte die königliche Ka-
pelle mit dem Interdikt belegt werden, wenn der König sich

noch länger weigerte den erwählten Bischof von Winchester zu

bestätigen ^
; und auf der erwähnten Mertoner Konvokation von

1258 wurde beschlossen, auch gegen den König rücksichtslos

mit dem Banne vorzugehen^. Matheus deutet wohl hie und da

an, dafs der König durch die Verletzung der Magna Charta

eigentlich der darauf gesetzten Strafe des Banns verfallen wäre^,

aber er wagte doch nicht zu fordern , dafs die Bischöfe mit der

Vollziehung Ernst machen sollten; die Folgen wären, zumal bei

dem guten Einvernehmen des Königs mit dem Papste, auf die

Kirche selbst zurückgefallen, —

1 Cr. Maj. IV 154—156, Die irrtümliche Auffassung dieses Kapitels

bei Luard, Perrv und Feiten wird an andrer Stelle widerlegt werden.
-^ Cr. Maj.y 662.
3 Cr. Maj. III 270 sq.

4 Cr. Maj. IV 3.

5 Cr. Maj. IV 294.
6 Burt. 420.
' Cr. Maj. in 382, IV 373, V 467.
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Die Anschauungen über das Verhältnis Englands zum
Papsttum hatten eine merkliche Änderung erfahren, seitdem sich

die Päpste stets als Gegner der national - ständischen Bewegung
und als Beschützer des Königs, ihres Vasallen , zeigten und die

englische Kirche unaufhörlich mit Auflagen und Provisionen be-

drückten. Noch Wendover schreibt unterm Jahre 1212 mit

Entrüstung von einem Magister Alexander Cementarius, der

während des Interdikts die Lehre verbreitete, der Papst hätte

kein Recht, sich in die weltlichen Verhältnisse eines Landes ein-

zumischen. Man erfuhr damals mit Genugthuung, dafs der Papst

diesem Lügenpropheten zur Strafe für seine Heterodoxie alle

seine Pfründen abspracht
Matheus Parisiensis stellt sich dagegen in vollen Gegensatz

zu den weltlichen Hoheitsansprüchen der Päpste. Ganz wie

Bracton^, erkennt er ihn auf weltlichem Gebiete nicht mehr als

höchste Autorität an. Zwischen der römischen Kirche und Kurie

scharf unterscheidend^, fing er bereits an das Papsttum als eine

politische Macht zu betrachten, der die weltHchen Mächte eben-

bürtig gegenüberstünden. Er bemerkt, die Politik der Päpste pflege

bei politischen Zwisten den einen Staat in Schutz zu nehmen,

um sich eines dauernden Einflusses auf ihn zu vergewissern'*.

Ja er schenkte dem Gerüchte Glauben, dafs Innocenz IV. sich

der Bundesgenossenschaft der Tartaren gegen Friedrich II. be-

dienen wollte'^. Den Kampf des Kaisers mit den Päpsten leitet

er nur aus politischen Gegensätzen, besonders der lombardischen

Frage, und aus ganz persönlichem Hafs her*^. Er betont, dafs

der Kaiser alte Rechte des Reichs gegen die Kurie verfocht '^

und er hat ihn nicht als Gegner der Kirche und der Institution

des Papsttums angesehen, als den Gregor IX. ihn ausgab*^. Von
dem Vermittlungsversuch Richards von Cornwall (1241) erzählt

er , der Graf hätte den Papst so unerbittlich und widersetzlich

gefunden, dafs eine Einigung unmöglich gewesen wäre, denn der

Papst bestand auf der Unterwerfung auf Gnade und Ungnade^.
Auch nimmt der Chronist keinen Anstofs daran, dafs Richard

von Cornwall mit dem exkommunizierten Kaiser in freundschaft-

1 Cr. Maj. II 527.
2 Bracton fol. 417 'j.

^ So verbessert er einmal Wendovers „ecclesia" in „curia". Cr. Maj.
III 102. Cf. III, XI.

* Nova enim in curia Eomana inolevit consuetudo, ut cum guerra

inter aliquos nobiles moveretur, unam partium ad eam confugientem. ex-

communieando alteram et illos absolvendo, potenter foveret; ut qui per
illam resurgeret, omni tempore ipsi teneretur obligatus. Cr. Maj. IV 548.

6 Cr. Maj. V 37.
« Cr. Mäj. III 374-76. 485 sq. 518. 532. 536 sq. 608 sq. 626, IV 63,

V 15. Vgl. Liebermann a. a. 0. 90 f.

^ Cr. Maj. III .527, IV 269. 371.
^ S. die kritische Randbemerkung zu Gregors Brief. Cr. Maj. III 607.

^ Cr. Maj. IV 148: adeo inexoraoilem et rebellem.

7*
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liehen Verkehr trat und eine Zeit lang bei ihm zu Gast weilte ^
Unterm Jahre 1240 erzählt er von einem Zerwürfnis des Kar-

dinals Johann von Colonna mit Gregor IX. , dem er mit einer

klassischen Reminiscenz folgende Schlufspointe giebt. Der Papst

sagte zu Colonna: du bist für mich kein Kardinal mehr, worauf

dieser replizierte: (so bist du für mich nicht mehr der Papst,

Der Herr, fügt Matheus hinzu, hat gegen die Unterthanen die-

selben Pflichten , wie diese gegen ihn selbst '^. — Wenn der

Chronist auch dem Papst nicht das Recht bestreitet den Kaiser

abzusetzen, so erkannte er doch die Gefahr dieses J^rinzipes und
fürchtete, der Papst könnte von diesem Rechte auch gegen die

Könige von England und Frankreich Gebrauch machen, wenn
sie ihm nicht in allen Stücken zu Willen wären. Er glaubte

sogar, dafs der Papst eine derartige Drohung ausgesprochen

hätte, und das, sagt er, hätte den Kaiser gerechtfertigt^. Und
wenn Matheus' Sympathien für Friedrich IL nach seiner Ab-
setzung auch allmählich schwinden, so war er doch gar nicht

damit einverstanden, dafs Innocenz IV. konsequent bei dem Ab-
setzungsdekret verharrte und alle Versöhnungsversuche Ludwigs
des Heiligen zurückwies, denn der Kaiser wäre der Einzige, der

gegen die Sarazenen etwas ausrichten könnte"^.

England stand zu dem römischen Stuhl in besonders nahem
Verhältnis, seitdem es 1213 ein päpstliches Lehen geworden war.

Wegen des Peterspfennigs haben König Johann und auch

Eduard L einmal Schwierigkeiten gemacht'', unter Heinrich IH.
ist aber niemals Einspruch dagegen erhoben worden ; da St. Albaus
das Privileg besafs, den in' seinem Bezirk zu sammelnden Peters-

pfennig zum eignen Nutzen des Klosters zu verwenden, hat sich

Matheus Parisiensis natürlich nie darüber beschwert, aber auch
in dem Protestschreiben des Parlaments, das auf dem Lyoner
Konzil verlesen wurde^ war die Verpflichtung ausdrücklich aner-

kannt ^\ Dagegen empfand Matheus die pohtische Abhängigkeit

von Rom als eine schwere Schmach für König und Reich ". Er
erklärt die Unterwerfung sogar für ungültig, da die Barone nie

ihre Zustimmung dazu gegeben und Stephan Langton ausdrück-

lich dagegen protestiert hatte ^. Es empört ihn, dafs Heinrich IH.

1 Cr. Maj. IV 145 sqq.
^ Cr. Maj. IV 59.
« Cr. Maj. III 625, IV 423. 478, V 100.
+ Cr. xMaj. IV 522 sq. 562, V 175.
'^ Pauli III 328 f., IV 52. Stubbs II 163. Über den Peterspfennig

s. Fabre, recherches sur le denier de S. Pierre en Aiigleterre au moyen
äge in Melanges d'archeologie et d'histoire publies par l'ecole fran^aise

de Eome. T. XII. Suppl. S. 159 ff.

6 Cr. Maj. IV 441.

Cr. Maj. II 646 sq., V 393
^ Cr. Maj. III 208, IV 440, 479. Indessen ist die Unterwerfunes-

urkunde von zahlreichen Baronen testiert. Select charters 286. Vgl. Cr.

Maj. II 541. Stubbs l 602*. Als die Barone auf dem Konzil von Lyon
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den Papst als den wahren Herrn von England ansah und sich

all seinen Geboten unterwarf-, seine Entschuldigung, dafs er als

sein Vasall nicht anders handeln könne, sei eine schimpfliche

Selbstanklage ^ Der Chronist trug sich dauernd mit der Hoff

nung, die Befreiung Englands von diesem Joch zu erleben. Er

glaubt, dafs Ralph Neville, dessen Wahl zum Erzbischof von

Canterbury der Papst 1231 kassierte, von dieser Stellung aus

England von der Knechtschaft hätte erlösen wollen - , er hoffte,

dafs bei einem Brande in dem päpsthchen Palast in Lyon jene

verabscheuungswerte Urkunde ein Raub der Flammen geworden

wäre^, und ist aufs tiefste entrüstet, dafs die auf dem Konzil

anwesenden engHschen Bischöfe sich dazu vermögen liefsen. ihre

Siegel zur Bestätigung an die Unterwerfungsakte zu hängen ^.

Er erwartete einmal, dafs der König aus Zorn über die päpst-

lichen Exaktionen den Tribut in Zukunft verweigern Avürde',

und hofft . dafs der Kaiser England wieder unabhängig machen
werde ^.

Der König sollte eine eigne selbständige Politik führen und
sich den ungerechten päpstlichen Ansprüchen widersetzen. Der
Chronist verdenkt es ihm höchlich, dafs er den Bitten und
Drohungen seines kaiserlichen Schwagers kein Gehör schenkte,

sondern ohne Rücksicht auf ihre Verwandtschaft die öffentliche

Verkündigung seiner Exkommunikation '' und die Eintreibung

der Steuern, die der Papst zum Kampfe gegen ihn ausschrieb,

zuliefs^. Während Richard von Cornwall sich um den Befehl

des Papstes , seinen Kreuzzug aufzuschieben , nicht kümmerte ^,

wandte sich Heinrich III. an Innocenz, um die englischen Kreuz-

fahrer bis zu seinem eignen Kreuzzuge zurückzuhalten, „wie ein

Knabe, den man verletzt oder gekränkt hat, zu seiner Mutter

läuft, um ihr sein Leid zu klagen" ^^.

Das Verhältnis der englischen Kirche zum Papste wurde

von Matheus ganz ähnhch aufgefafst, wie das der Stände zum
König, und auch mit demselben Mifstrauen beobachtet. Stets

betont er die Selbständigkeit der Landeskirche und wacht eifer-

jenes Argument vorbrachten, wurden sie durch die Urkunde selbst wider-

legt, ßrevis Nota eorum, quae in primo concilio Lugdunensi generali

gesta sunt, bei Harduio, acta conciliorum VII 380. Der Papst antwortete

damit, dafs er die anwesenden englischen Prälaten ihre Siegel an die

Urkunde hängen liefs. Cr. Maj. TV 479.
1 Cr. Maj. III 368. 412, IV 4 sq. 19.

- Cr. Maj. III 207 sq.
3 Cr. Maj. IV 417.
* Cr. Mai. IV 479.

M. c.

ö Cr. Maj. IV 372.
' Cr. Mai. ni 545.
8 Cr. Maj. IV 9 sq. 313. 577.
9 Cr. Mai. IV 46 sq.
" Cr. Maj. V 135.
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süchtig darüber, ob auch ihre Rechte nicht verletzt würden. Wie
die Stände gej^en die Forderungen des Königs , so soll die eng-

lische Kirche gegen die Ansprüche des Papstes fest und uner-

schütterlich zusammenhalten. Ja er vergleicht den \^'iderstand,

den englische Prälaten dem Papste leisteten , der Opposition

Beckets gegen den König, da auch sie die Freiheit der Kirche

verteidigten '

.

Die geradezu feindselige Haltung, die der Chronist gegen

den Papst einnimmt, hat denselben Grund, wie seine gleiche

Gesinnung gegen den König, nämlich die häufigen Forderungen

aufserordentlicher Leistungen. In der ersten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts war in Rom die Theorie ausgebildet worden, dafs der

Papst das Recht hätte, die christliche Kirche^ zu besteuern, und
zwar ohne an eine formelle Bewilligung der Steuer gebunden zu

sein^. Der englische Klerus hat diesen Ansprucli niemals aner-

kannt. Beide Ansichten hatten ihre juristische Grandlage; es

handelte sich um die Rechtsfrage, wer der Eigentümer des

Kirchenguts wäre^. Die Engländer protestierten gegen die so-

genannte Papaltheorie , nach der der Eigentümer der Papst war

und die ihm daher ein Verfügungsrecht über das gesamte

Kirchengut zusprach. In dem Protest der Pfarrer von Berk-

shire gegen eine päpstliche Steuerforderung (1240) wird dies

ausdrücklich geleugnet. Die Kirchen würden wohl als das

Eigentum des Papstes bezeichnet, in Wirklichkeit wären sie es

aber nur als Gegenstand seines Schutzes und seiner Fürsorge

und nicht als nutzbarer Be.sitz
;
gerade wie der rechtlichen Theorie

nach der König Eigentümer des gesamten Grund und Bodens

wäre, ohne jedoch über das Vermögen seiner Vasallen verfügen

zu dürfen-^. Dieser Satz hat oöenbar vielen Anklang gefunden,

denn er ist auch später noch gegen die päpstlichen Ansprüche

ins Feld geführt worden''. In einem andern Expose über den-

selben Gegenstand heifst es: wenn der Papst die Entwicklung

1 Cr. Maj. V 525. 540. 653.
2 Das Recht, auch die Laien zu besteueiu, hatten die Päpste, mit

ganz weniejen Ausnahmen, die ohne Konsequenz blieben, nicht beansprucht,

ottlob, Die. päpstlichen Kreuzzugssteuern des 13. Jahrhunderts. 1892.

S. 25 fi'. Gregor IX. erklärte auch prinzipiell, das Präsentationsrecht von
Laienpatroneu nicht durch Provisionen beeinträchtigen zu wollen. Cr.

Maj. m 612 sqq.
^ Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugssteuem. S. 18 ff.

* Für das Folgende s. Gottlob a. a. 0. 25 ff. Hübler, Der Eigen-

tümer des Kirchenguts. 1868.
^ Cr. Maj. IV 39. Licet argumento legis ömnia dicantur esse prin-

cipis, non tarnen domiuio et proprietate, sed cura et sollicitudine ; similiter

ecclesiae spectant ad dominum Papam cura et solhcitudine , non dominio
et proprietate.

•5 Cr. Maj. V 539 sq. (ecclesiae sunt domini Papae) tuitione non
fruitione, vel appropriatione: secundum quod dicimus, omnia esse prin-

cipis: ac si diceretur. def'ensione, non dispersione. Et hoc intentio

fundatorum.
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der kirchlichen Rechtsverhältnisse ins Auge fafste, würde er nicht

von den Kirchen fordern, was nicht sein wäre^ Nach der

Auffassung der Engländer waren die kirchlichen Institute selbst

die Eigentümer des Kirchenguts, da es diesen von den Donatoren

zugewiesen worden wäre^. Zugleich sei das Kirchengut von

seinen Stiftern bestimmten Zwecken geweiht worden, nämlich

dem Unterhalt des Klerus und der Armen, und dieser Bestimmung

dürfte es nicht entfremdet werden^. Ebenso wie die enghsche

habe aber die römische Kirche ihr Patrimonium-, von dessen

Einkünften sollte sie die Kosten ihrer Unternehmungen bestreiten.

Die englische Kirche sei der römischen nicht zinsbar*.

Man sah in der päpstlichen Steuer gerade wie in der staat-

lichen eine Rechtsverletzung '', und ebenso wie dort fürchtete man
auch hier, dafs einige Präcedenzfälle eine Steuer

p

flicht des-

Klerus begründen könnten. In der Sprache des Chronisten heifst

das, der englischen Kirche würde — durch den Papst — eine

ewige Knechtschaft aufgebürdet werden*^.

Unter die Rubrik der päpstlichen Steuern gehören auch die

Zehnten , die der Papst dem Könige zu Kreuzzugszwecken von

der Kirche zu erheben erlaubte. Die geistlichen Einkünfte des

Klerus konnten vom Staate nicht besteuert werden ; auch von

den allgemeinen Landessteuern waren sie ausgenommen ^. Die

staatliche Besteuerung des Kü'chenguts erklärt der Chronist

selbstverständlich für ganz unrechtmäfsig. Als sich Ludwig IX.

im Jahre 1242 während der Vakanz des päpstlichen Stuhls von

dem fi-anzösischen Klerus einen Zwanzigsten bewilligen liefs, be-

merkt Matheus dazu, dafs der Klerus nicht rechtlich gebunden

sei, auf Befehl der weltlichen Gewalt eine Beisteuer herzugeben ^.

Aber die Zustimmung der höchsten geistlichen Gewalt machte

ihm die Steuern nicht annehmbarer. Auch der Zweck des Kreuz-

zugs entschuldigt sie nicht. Als der Papst 1250 Heinrich IIL

einen mehrjährigen Zehnten von den Einkünften des englischen

Klerus gewährte, klagt Matheus, dafs während einst die Laien

der Kirche den Zehnten dargebracht hätten, jetzt die Kirche

ihn dem Staate entrichten müfste, und noch dazu wider ihren

1 Cr. ^laj. IV 312. 8i mentis oculis intueretur dominus Papa statum
primitivlun ecclesiae iu Anglia, medium et praesentem quod suum
non est, ab ecclesiis non vendicaret nee extorqueret.

2 Cr. Maj. III 312. Gottlob a. a. O. 29 f. 86.
3 Cr. Maj. IV 40. 312.
* Cr. Maj. IV 39.
5 U. a. IV 312.
e IV 37 sq. 41. 376, V 325. 331. 525.
- S. die writs von 1232 und 1237. Select charters 351. 366.^ Dafe

dasselbe bei dem Fünfzehnten von 1225 der Fall war, erhellt aus der be-

sondern Besteuerung der nicht von dieser Steuer betroffenen kirchlichen.

Einkünfte, auf Ermahnung des Papstes. W. Cov. II 256 sq.
s Cr. Maj. IV 226 sq.
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Willen ^ Und das Unglück, das König Ludwig auf seinem

Kreuzzuge betraf, leitet der Chronist allen Ernstes von der Be-

steuerung des Klerus her-.

Neben den direkten Steuern waren es besonders die massen-

haften p.'ipstlichen Provisionen italienischer Kleriker mit englischen

J'fründen, die den englischen Klerus aufs tiefste erbitterten. Nicht

nur, dals hierdurch das Kollationsrecht der Geistlichen'^ suspen-

diert wurde; sehr häufig wurden ungenügend gebildete und un-

würdige Personen mit reichen Pfründen bedacht, deren Pflichten

sie schon wegen ihrer Unkenntnis der Landessprache in keiner

Weise erfüllen konnten. Diese ausländischen Präbendare waren

so zahlreich, dafs 1232 ein förmlicher Aufstand gegen sie los-

brach^, dafs sie 1240 vom Papste besonders besteuert werden

konnten-^; im Jahre 1245 wurde ausgerechnet, dafs der Gesamt-

wert ihrer jährlichen Einkünfte 60 000 Mark überstieg*^; im

Jahre 1252 waren es über 70000 Mark ^ Meist pflegten sie

sich von der Residenzpflicht entbinden zu lassen , so dafs ihre

Einkünfte, von denen sie dem Papste wohl die Annaten zu ent-

richten hatten, direkt ins Ausland flössen'^. Die Prälaten konnten

sich gegen diese Praxis der Kurie nicht anders schützen, als

indem sie sich Privilegien vom Papste erkauften, dals die von

ihnen zu verleihenden ßenefizien nicht auf eine allgemeine Voll-

macht der päpstlichen Prokuratoren hin an Italiener vergeben

werden dürften, sondern nur durch ein specielles Mandat, in dem
dieses Privileg für den einzelnen Fall suspendiert wurde. Aber

auch dies Mittel verfing nicht, da solche specielle Mandate nicht

ausblieben.

Der englische Klerus vermochte nicht, sich allein aus eigner

Kraft gegen diese Exaktionen zu wehren. Er hatte zwar, wie

er das Besteuerungsrecht des Papstes überhaupt bestritt, besonders

seinen Anspruch nie anerkannt, eine direkte Steuer ohne Zu-

stimmung der Landeskirche dekretieren zu können''. Und er

hat thatsächlich ein Bewilligungsrecht ausgeübt : von dessen

Korrelat freilich, dem \' erweigerungsrecht, einen erfolgreichen

Gebrauch zu machen, war er aufser stände., da der Papst zuletzt

regelmäfsig mit den geistlichen Strafen drohte ^"^i jedesmal aber

1 Cr. Maj. V 452.
2 Cr. Maj. V 170 sqq. Dasselbe Urteil findet sich in einem zeit-

genössischen Gedicht. Wright, political songs 42, bei Liebermanu, MG.
bS. XXVIII 90®. Ebenso Radulph von Coggeshall über den Kreuzzug

von 1189 p. 25.
3 Die weltlichen Patronatsrechte wurden dagegen geschont. 8. o.

4 Cr. Maj. III 217 sq.

5 Cr. Maj. IV 9.

6 Cr. Maj. IV 419. 443.
" Cr. Maj. V 355.
« Cf. Cr." Maj. IV 442.
9 Cr. Maj. IV 37, V 325

10 Gottlob a. a. 0. 37 f.
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haben längere Verhandlungen stattgefimden. Der englische Klerus

bedurfte zu diesem Kampfe eines stärkern Bundesgenossen. Diesen

hat er an verschiednen Stellen gesucht. In den Jahren , wo ein

allgemeines Konzil in Aussicht stand, 1240 und 1244, wurde
dieses vorgeschoben : wenn die römische Kirche einer pekuniären

Unterstützung des Klerus wirklich benötigt sei, so müfste sich

die gesamte Kirche daran beteiligen , und nur das Konzil sei

kompetent, eine allgemeine Kirchensteuer zu bewilligen ^ Sonst

hat die Kirche ihre Zuflucht bei dem König und Adel von Eng-
land gesucht. Man bemerkt in den Berichten des St. Albaner

Chronisten im Laufe der Jahre einen politischen Fortschritt. Bis

zur Mitte der vierziger Jahre hat der Klerus den Schutz des

Königs vorzugsweise in seiner Eigenschaft als Patron der Kirche

in Anspruch genommen -. Die natürliche Konsequenz davon
war, dafs auch die übrigen Patrone der Kirche ihren Konsens

geben müfsten, um die Steuer rechtskräftig zu machen^. Man
ging sogar soweit, den Donatoren und ihren Rechtsnachfolgern

eine Art von Obereigentum an dem von ihnen gestifteten

Kirchengut zu vindizieren , und meinte , sie möchten wohl aus

Zorn über die Bewilligung einer Steuer, da hierdurch die Ein-

künfte aus den Stiftungen den von den Stiftern bestimmten

Zwecken entzogen würden, die Schenkungen wieder zurück-

ziehen"^. Mit solchen Argumenten suchte damals der Klerus

Deckung hinler dem Adel. Seitdem sich dieser aber im Parla-

ment und durch energische Proteste der Kirche gegen die päpst-

lichen Exaktionen annahm '"
, stellte sich der Klerus auf den

Standpunkt, dafs keine Steuer ohne die Zustimmung der Uni-

versitas regni von der Kirche erhoben werden dürfte. Robert

Grosseteste weigerte sich im Jahre 1247, die ihm angesonnene

Abgabe von 6000 Mark für seine Diözese zu entrichten , ohne

dafs das Parlament den Konsens dazu gegeben hätte ''''. Ebenso

urteilt Matheus von der Steuer von 1 247 , dafs sie das ganze

Reich anginge ''. Und später klagt er einmal, dafs der Adel die

Kirche im btich gelassen habe^. Dieser veränderten Auffassung

entsprechend, dafs eine päpstliche Steuer keine interne Angelegen-

1 Cr. Maj. lY .38. 376. Auch IV 10 f. wird gesas:t, die Steuer ginge

die allgemeine Kirche an.
2 Cr. Maj. in 103 Wendover), IV 36. 102. 375.
3 Cr. Maj. III 103. IV 3>;. 41. 375. IV 375 ist der ganze Passus von

:

Ista quae proponis — ad propria sunt reversi wörtlich aus Cr. Maj. III 103

f^endoverj entlehnt.
* Cr. Maj. IV .5-32. 619.
5 S. 0. S. 67 f.

6 Cr. Maj. IV 600.
' Cr. Maj. IV 594. Res enim publica periclitabatur . et commune

negotium regni totius agebatur. — Von der Steuer von 1255 sagt er. sie

bedeute nicht nur für die Kirche, sondern auch für das Reich eine schmäh-
liche Knechtschaft. V 525.

8 Cr. Maj. V 526.
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heit der englischen Kirche wäre, sondern das allgemeine Staats-

interesse berülirtc, wird auch der Schutz des Königs nicht mehr
als des Patrons der Kirche, sondern als des Staatsoberhauptes

verlangt. Matheus betont, dals er das lieich und die Kirche

gegen alle äufsern Angriffe zu verteidigen verpflichtet sei ' , und
ilberhäuft ihn mit hartem Tadel, so oft er sich dieser Aufgabe
entzog.

Matheus hat von Sittlichkeit der Päpste seiner Zeit und der

Kurie sehr gering gedacht^. Als es einmal hiefs, der Papst

könnte nach England kommen, fürchtet er davon eine Verderbnis

der reinen Sitten seines Volkes ^. Aber Matheus weifs gegen sie

trotz seiner Skandalsucht nichts andres vorzubringen , als ihre

„unersättliche Habsucht", in Verbindung mit Simonie und Be-

stechlichkeit. Es war allein die Finanzpolitik der Päpste, und
dann allerdings das schamlose Treiben ihrer KoUektoi'en , was
ihr Ansehen in England so tief untergraben hatte.

5. Das römische Recht und die Legisten.

Das englische Gewohnheitsrecht wurde seit der zweiten

Hälfte des 12. Jahrhunderts, besonders aber im 13., stark durch

das römische Kecht beeinflufst. Nun ist bereits hervorgehoben

worden , dafs das enghsche Nationalgefühl sich besonders in der

Verehrung des einheimischen Rechts zeigte; und zwar stand der

Klerus dem Adel hierin nicht nach. Waren doch die königlichen

Justitiare gröfstenteils selbst Kleriker. Es ist eine grundfalsche

Auffassung, dafs nur der Adel für das common law eingetreten

sei, während der Klerus das römische Recht vorgezogen hätte "^.

Diese Vorstellung beruht wohl auf der Verwechslung mit den
Bestrebungen der Bischöfe, die Kompetenz der geistlichen Ge-
richtshöfe wo nicht zu erweitern, so doch in dem frühern Umfange
zu erhalten; und hierdurch hätte allerdings auch das römische

Recht Avenigstens denselben Geltungsbereich behalten, freilich

nicht das Civilrecht, sondern das kanonische Recht. Das common
law in den weltlichen Gerichtshöfen durch das römische Recht
zu verdrängen, hat der Klerus niemals erstrebt ''. Dieses ^vurde

' Cr. Maj. IV 594: (regi) pertinet lenipublicam protegendo tales in-

jurias et pericula propulsare. — IV 561: cum konstanter pararetur dominus
i"ex Stare pro regni et ecelesiae liberatione.

^ Einmal sagt er: foetor (curiae Papalis) usque ad nubes fumum
teterrimum e.xhalabat. IV 410.

3 Cr. Maj. V 189.
* So Glasson, histoire du droit et des institutions politiques ... de

l'Angleterre. III 22 ff. Er behauptet, dafs die Mönche nur mit Wider-
willen von dem nationalen Eeclite gesprochen hätten.

" Glasson a. a. 0. meint, die Bischöfe hätten ihren Klerikern die

Thätigkeit im weltlichen Gericht aus dem Grunde untersagt, weil sie das
Gewohnheitsrecht perhorreszierten und die Unmöglichkeit erkannt hätten,
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zwar in gewisser Beziehung von den königlichen Richtern , die

überwiegend Kleriker waren , begünstigt , aber nur zur Fort-

bildung, nicht zur Verdrängung des Gewohnheitsrechts; die Ent-
wicklung des common law ist gerade das Werk dieser Geist-

hchen ^
Matheus Parisiensis hat sich allerdings in gewisser Hinsicht

gegen das Studium des römischen Rechts ausgesprochen. Dies
ist indes kein Ausdruck nationaler Opposition gegen das Ein-

dringen fremder Rechtsanschauungen in die richterliche Praxis
gewesen. Selbstverständlich handelt es sich hier nur um das
Civilrecht; dem kanonischen Recht, das in den geistlichen Ge-
richten angewendet wurde, stand Matheus natürhch nicht feindlich

gegenüber^.

Wenn sich Matheus gegen das Studium des römischen Rechts
ereiferte, so hfitte das zunächst seinen Grund in dem akademischen
Gegensatze zwischen Legisten und Artisten. Matheus, der selbst

artistisch gebildet war , verlangte , dafs die artes die Grundlage
aller Studien bleiben sollten, und milsbilligte es, dafs die Scho-
laren sich gleich zu Anfang den einträglichem Rechtsstudien

zuwandten ^. Wohl nicht ohne Absicht hebt er bei einigen Ge-
lehrten seiner Zeit hervor . dafs sie die artes studiert hätten,

bevor sie Docenten des Rechts und der Theologie wurden*.
Matheus war aber kein Gegner des Civilrechtsstudiums an sich,

sondern nur des einseitigen juristischen Studiums. Aufserdem
war ihm die schnelle Karriere der Legisten ein Dorn im Auge.
Diesen Ausfall über den Zudrang von artistisch ungebildeten
Scholaren zu den Rechtsstudien macht er im Anschlufs an die

Bulle Dolentes von Papst Innocenz IV., die neuerdings als eine

Fälschung erwiesen ist und die wahrscheinlich aus den unzufrie-

denen artistischen Kreisen Oxfords herstammt'^. Diese Bulle

verbot, an Kleriker von rein juristischer' Bildung Benetizien oder
gar höhere Kirchenämter zu verleihen. Matheus stellt sich ganz
auf denselben Standpunkt und begrüfst den Erlafs als ein

das von ihnen bevorzugte römische Recht iu den weltlichen Gerichtshöfen
einzubürgern. Der Grund dieses Verbots war rein disciplinarischer Natur.
Übrigens vergifst Glasson, dafs römische Rechtssätze thatsächlich von
dem Königsgericht rezipiert wurden.

1 Bruuner, Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Germanist. Abt. X 241
(Besprechung von Bracton's Note bock ed. Maitland).

- In der St. Albaner Klosterschule wurde unter Abt Warin (1185—95)
kanonisches Recht gelehrt. Gesta abb. I 196. Auch Math. Par. hat das
kanonische Recht gekannt. Er schreibt zum Jahre 1238, die Mönche von
Rochester hätten in der päpstlichen Kurie einen Prozefs gegen den Erz-
bischöf von Canterburj gewonnen tarn de petitorio quam de possessorio.
Cr. :Maj. III 480. S. auch Liebermann, MG. SS. XXVIII 85 Zle. 31.

' Dieser Streit war schon altern Datums. Savigny, Geschichte des
röm, Rechts im Mittelalter IV 2 439.

^ Cr. Maj. V 598 sq. Gesta abb. I -307.
•^ Cr. Maj. VI 293 sqq. S. Digard , bibliotheque de I'ecole des

chartes 1890 S. 381 ff.
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frommes Werk des Papstes ^ Er selbst klagt darüber, dafs

häufig solclie Kleriker zu Bischöfen geweiht würden-, und ein

andermal, dals den Mönchen zugemutet würde, halb weltliche

Männer zu Abten zu wählen , denen das justinianische liecht

mehr als das göttliche Gesetz am Herzen läge^.

Dafs Matheus dem Studium des Civilrechts an sich nicht

feindlich gegenübersteht, orgiebt sich auch aus folgendem. Aus
Gründen der mönchischen Disciplin verübelt er es den Cister-

zienscrn, dafs sie in Paris eine Ordensschule gründeten, zum
Studium der Theologie und des kanonischen und römischen

Rechts"*. Er sieht darin einen Verstofs gegen das mönchische

Prinzip; Mönche gehörten einmal nicht auf die Universität, gleich-

viel welcher Wissenschaft sie sich widmeten. Ohne Anstand stellt

er die Fächer Theologie, römisches und kanonisclies Recht neben-

einander-, und er berichtet später, obwohl er ein grundsätzlicher

Gegner davon geblieben ist, doch von der gedeihlichen Entwick-

lung der Schule '^. Ebenso sagt er, die auf Befehl des Papstes

verfaiste Summa Raimunds de Pennaforti enthalte römisches und
kanonisches Recht ''.

Dasselbe Resultat ergiel)t eine andre Beobachtung. Die

erwähnte Bulle Dolentes enthä,lt noch eine zweite Verordnung.

Fortan sollte in den Ländern, wo Gewohnheitsrecht galt -- auf-

gezählt werden Frankreich, England, Schottland, Wales, Spanien

und Ungarn — nicht mehr römisches Recht gelehrt werden, wo-

fern sich die Landesfürsten damit einverstanden erklärten; denn
das Civilrecht richte mehr .Verwirrung an, als dafs es zum Ver-

ständnis des kanonischen und des Gewohnheitsrechts beitrüge^.

Matheus hat diese Bulle unter die Additamenta aufgenommen

;

1 Cr. Maj. V 427 sq.

2 1. c.

« Cr. Maj. y 638 sq.
* Cr. Maj. V 79. Matheus' Bericht von den civilistisi-hen Studien

der Cisterzienser ist freilith falsch. Priestern und Religiösen war dies

Studium prinzipiell verboten, und obendrein wurde in Paris römisches

Recht nicht gelehrt. Digard a. a. O. 397. 399 f. Gleichwohl hat Matheus
das nicht in verleumderischer Absicht von ihnen geschrieben, wie Denifle,

Die Universitäten I 700'^^, behaujitet. Matheus sagt ausdrü<'klich , dafs

der Papst sie zu diesen Studien ermächtigt hätte. V 79. 195 (ex dispensa-

tione papali). Er war eben kein prinzipieller Gegner des römischen
Rechts. Auch berichtet er später von der gedeililichen Entwicklung dieser

Schule V .528 sq. Hist. Angl. III 94; und er ist sichtlich stolz darauf,

dafs der Abt von Citeaux,. der diese Schule gegründet hatte, ein Engländer
war. Später schreibt er übrigens, auf Grund besserer Information: in

theologia, decretis et libris moralibus non minimum profecerunt.

Hist. Angl. III 94. — Falsch ist auch Denitles Behauptung, dafs die

Cisterzienser dem St. Albaner Chronisten nicht weniger als die Bettel-

mönche ein Dorn im Auge gewesen wären.
•^ S. die letzte Anm.
6 Hist. Angl. 11 382...
^ Cr. Maj. A'I 295. Ähnlich hat sich später Roger Bacon geäufsert.

Digard a. a. Ö. 417 f.
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aber während er den ersten Teil über die Vernachlässigung der

artes und die geistliche Karriere blofser Juristen in der Chronik
selbst wiedergiebt und lebhaft kommentiert, hat er von diesem
Passus gar keine weitere Notiz genommen.

Erfahren wir aus dieser Fälschung, dals es damals in Eng-
land eine Richtung gab, die sich in einen prinzipiellen Gegensatz
zu dem römischen Rechte stellte, so fragt es sich, ob diese An-
sichten bei den IStänden Anklang gefunden haben . ob es sich

also nicht nur um einen akademischen Streit, sondern um eine

Bewegung von politischer Bedeutung gehandelt hat. Bracton

war stark von dem römischen Rechte beeintlufst, und Eduard I.

zog bald nach seinem Regierungsantritt den Jüngern Franz Accursi

an seinen Hof^. Zur Zeit Heinrichs 111. fühlte sich wohl ein

beträchtlicher Teil der Kronjuristen stark zu dem Civilrecht hin-

gezogen. Und das war keine blofse akademische Neigung, nicht

allein die Systematik des römischen Rechts übte diese An-
ziehungskraft aus, sondern die Richter haben eine Reihe von
Grundsätzen aus dem römischen Recht in das common law re-

zipiert. Sie thaten dies mit bewufster Auswahl, ohne sich

sklavisch daran anzuschliel'sen, und sie waren weit entfernt davon,

es ganz an die Stelle des Gewohnheitsrechts setzen zu wollen -.

Vor allem aber mufs das betont werden, dafs es nur Grundsätze

des römischen Privatrechts waren, die ins common law auf-

genommen wurden; die Rezeption geschah ausschhel'slich für die

Zwecke der Rechtsprechung ; Bractons Beispiel zeigt deutlich,

dafs die Anhänger des römischen Rechts in England nicht not-

wendig auch Absolutisten sein mufsten^. Was nun JMatheus'

Ansicht betrifft, so hätte er zweifelsohne, wenn er dem römischen

Recht wirklich feindlich gesinnt gewesen wäre, sein Verdammungs-
urteil mit gewohnter schärfe und Offenheit ausgesprochen. Statt

dessen verhält er sich gegen jene radikale Forderung der Bullen-

fälscher vollkommen gleichgültig. Ein Gegensatz zwisciien den
civilistisch gebildeten und zu gröfserer CenlraHsation und zum
Absolutismus neigenden Kronjuristen und dem mehr reaktionär-

feudalen Chronisten der Ständepartei läfst sich hier also nicht

aufstellen, weder hinsichtlich des römischen Rechts, noch, wie

früher gezeigt, hinsichtlich der Kompetenz des Königsgerichts.

Nun hat Matheus das römische Recht nicht gekannt, da ihm als

Mönch dessen Studium verboten war ^ , und vielleicht deshalb

seinen wachsenden EinÜufs nicht bemerkt, den es in den Gerichts-

1 Stubbs II 111.
^ Vgl. Güterbock, Henricus de Bracton und sein Verhältnis zum

römischen Recht, Berlin 1862. Scrutton, the influence of the Koman law
on the law of England. 1885. S. 78—121. Maitland, ßracton's Note
book I 9 f.

^ Dagegen hatte Glanvilla den Satz: quod princijn placuit, legis

habet vigorem, in die Einleitung seines Traktats aufgenommen.
* S. 0. S. 108 -•.
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höfen auf das common law gewann. Man müfste dann aber

auch annehmen, dafs es der ständischen Partei ebenso ergangen

ist. Wäre, wie Digard annimmt, das Gegenteil richtig und hätten

die liaronc das römische Recht perhorresziert ^ , so wäre erstens

das Schweigen des gut untcrricliteten Chronisten von St. Albans

kaum erklärlich, zweitens aber hätte diese Gesinnung unfehlbar

in der Revolution von 1258 zu Tage treten müssen. Einer der

ersten Schritte der siegreichen Stände wäre notwendig die Ent-

fernung sämtlicher legistischer Justitiare gewesen. Indessen be-

gnügten sich die Barone mit der Einsetzung eines Grofsjustitiars

und der Ernennung neuer Sheriffs ^'
, wodurch sie die Ver-

waltung des Landes in die Hände bekommen wollten; aber

Bracton , der typische Vertreter der römischrechtlichen An-

schauungen, ist in seinem Richteramte geblieben^. Erst im

1 Digard fafst ein Verbot Heiurichs III. von 1234, in London römi-

sches Recht zu lehren, als eine Reaktion der siegreichen Barone gegen
das römische Recht aut. A. a. 0. 410. Da aber in der Urkunde keine

Gründe angegeben sind, wäre diese Feindschaft erst zu beweisen. Vielleicht

sollte diese Mafsregel nur der Oxforder Universität zugute kommen, (^anz

zu Unrecht zieht aber Digard hier Grosseteste an, der wohl den ange-

stellten Pfarrern und den Religiösen seiner Diözese das Studium des

Civilrechts verbot, aber nur aus Disciplinargründen , und der nie gegen
das Civilrecht selbst aufgetreten ist. Er schilt wohl über die Spitzfindig-

keiten der Legisten, die dem Bischof seine Disciplinargewalt zu bestreiten

suchten (Brown, Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et fugienda-

rum. London 1690. S. 256j, abea- er hatte selbst Legisten um sich.

Epp. nr. XV. — Es bleiben daher nur die Verhandlungen des Mertoner

Parlaments von 1236 als Beweisthatsache bestehen: hieraus darf man
aber nicht zu allgemeine Schlüsse ziehen.

" Sie haben sogar den Siegelbewahrer und den Thesaurar des

Königs im Amte gelassen. Stubbs II 80. Der Thesaurar und Beamte
vom Exchequer wurden erst im Oktober 1258 abgesetzt. Cr. Maj.

V 720.

3 Maitland, ßracton's Note book I 22— 25, wo auch das Typische
des Falls betont wird. — Pauli, Simon von Montfort 92 f., sagt: wie der

Grofsjustitiar von 1259. Hugo Bigod, kein gelehrter Richter war, so

hätte die „Baronialjustiz" das frühere Justizsystem nicht ersetzen können,

das gewiegte Kenner des römischen Rechts erforderte; und weiter spricht

er von der „Verfolgung der loyalen, im Dienst erfahrnen Beamtenschaft".

Prothero, Simon of Montfort 209, schreibt: the unlettered barons were
but poor lawyers: sie hätten wegen ihrer eignen Unfähigkeit der Dienste

der frühern Richter nicht entraten können. Dagegen ist zu erwidern:

1) lag die Absetzung der Justitiare nicht im Plan der Barone: 2) war
die Laienbildung in jener Zeit vorwiegend juristisch. Math. Par. be-

zeichnet als legum terrae peritus Richard von Cläre V 363. 580, den
Grafen von Ferrers V 431, Hugo Bigod V 698, Simon von Monfort V 580.

\g\. Gneist, E. VG. 321 f. Die Sheriffs wurden meist aus dem Land-
adel ernannt, vielfach auch die reisenden Richter, die erst seit den
Eduarden regeimäfsig Berufsrichter sind. Gneist, E. VG. 228 ^ =\ 318 f.

Vgl. auch die Tabelle der reisenden Richter unter Heiuriih III. bei Fofs,

judges II 192 ff'. Es fehlte also der ständischen Partei durchaus nicht a,n

geeigneten ^Männern, um die Amter der Sheriffs zu besetzen, für die

die legistische Bildung ohnehin gar kein Bedürfnis Avar, da sie im county
court keine Writprozesse durchführen durften und hier nicht Richter
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14. Jahrhundert haben die Stände gegen die Anwendung römi-

scher Rechtssätze, und zwar auf das öffentliche Recht,
protestiert ^

Wenn sich aber auch weder ^latheus noch die Stände in

prinzipiellem Gegensatze zu dem Eindringen des römischen Rechts

in das englische Rechtsleben befunden haben, so ist es doch un-

verkennbar, dafs der Chronist mit unverhohlener Abneigung von

den Legisten selbst spricht. Er sagt einmal, der König hielte

sich eine grofse Schar von Legisten. wie ein Jäger seine Meute,

um sie auf die Bischcfswähler loszulassen -. Er nennt sie feil.

Rechtsverdreher, Romläufer ^. Seine Angriffe galten demnach
den Legisten des Hofs, den gesinnungslosen, allzeit diensteifrigen

Werkzeugen des Königs, die jedem seiner Befehle gehorchten,

unbekümmert, ob sie sich mit der Ehre und dem Rechte des

Landes vertrügen. Wenn man sich aber dabei seiner Klagen

über die schnelle politische Karriere und die zunehmende Be-

deutung der Legisten erinnert, so erkennt man in dieser Ab-
neigung das Klassenbewul'stsein des aristokratischen Benediktiners

gegen den emporkommenden, zu poHtischer Bedeutung gelangen-

den Stand. Da sich diese Entwicklung freilich noch in ihren

Anfängen befand, war Matheus noch kein Gegner der civilrecht-

lichen Bildung überhaupt, die er vielmehr bei mehreren Männern
als eine Auszeichnung erwähnt^, und noch kein Gegner des

römischen Rechtes selbst.

6. Englands Verhältnis zn Schottland nnd Wales.

Englands äufsere- Macht war seit König Johann auf allen

Seiten zurückgegangen und Heinrich 111. war nicht der Mann,

sie wieder zu heben. Wie seine kontinentale Politik nur Mifs-

erfolge hatte, so richtete er auch gegen die britannischen Grenz-

staaten nichts aus. Weder von König Alexander, noch von dem
jungen Alexander, der sein Schwiegersohn geworden war, konnte

er die Lehn.shuldigung für das schottische Reich erlangen , die

sein Grofsvater erzwungen hatte. Immerhin lebte man mit

Schottland in Frieden und leidlichem Auskommen ; an der

WaUiser Grenze erlosch dagegen der Kampf selten vollständig.

waren, sondern nur den Vorsitz über die Urteilsfinder hatten. Und was
endlich das G-rofsjustitiariat betrifft, so war ein Hubert von Burgh auch
kein „gelehrter" ßichter gewesen.

1 Biener in Savignys Gesch. des röm. Eechts im Mittelalter IV'- 587.

2 Cr. Maj. III 531.
3 Cr. Maj. III 491. 495, IV 14.

* So nennt er den Abt von Westminster, Richard Croxley, einen

Vertrauten des Königs, juris utriusque peritus. Cr. Maj. V 700: den
Ritter Thomas Multon : legis peritus saecularis. Cr. Ma.j. lY 49 : und den
Siegelbewahrer Wilhelm Kilkenny: in jure canonico et civili peritus et

circumspectus. Cr. Maj. V 130.
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Trotz der Spaltung zwischen Nord- und Südwales ' und des

innern Haders im nordwalHsisehen Fürstenhause war Heinrich HI.

nicht imstande, wenigstens einen dauernden Friedenszustand mit

der Vasallenmacht herzustellen. Daher haben die walHsischen

Händel den St. Albaner Chronisten am meisten beschäftigt^

während von Schottland weit weniger zu berichten war.

Von den Wallisern hat Matheus die schlechteste Meinung.
Verächtlich bezeiclmet er sie als scurrae, oder als quisquiliae

hominum-; ihre Treulosigkeit war sprichwörtlich^; ihre Grausam-
keit auf ihren Rauljzügen, ihre Verwüstungen der englischen

Marken hat er mit realistischen Zügen geschildert.

Indes ist er sich in der Beurteilung der wallisischen Dinge
nicht gleich geblieben. Als im Jahre 1244 Fürst David von
Nordwales sich der englischen Oberhoheit dadurch zu entziehen

suchte, dafs er sein Land dem Papste zu Lehen auftrug, ist

Matheus über diesen Betrug äufserst aufgebracht. Es sei welt-

bekannt, sagt er, dafs David ein winziger Vasall des Königs von
England wäre, und er beweist durch eine Reihe von Urkunden
die Lehnspflicht des Fürsten und seiner Grafen'*. Ganz in der-

selben Zeit rügt Matheus, dafs König Alexander sich weigerte,

für sein ganzes . Reich den Lehnseid zu leisten ^ ; er meinte von
König Heinrich, der damals gegen den Schotten rüstete, er sei

stark genug, Schottland ganz zu vernichten*^. Man mufs sich

hierbei gegenwärtig halten , dafs gerade damals das englische

Nationalgefühl einen mächtigen Aufschwung nahm ; die Stände
setzten sich in eine energische Opposition gegen den Papst und
versuchten in England ein ständisches Regiment zu begründen.

In den fünfziger Jahren steht Matheus auf einem andern
Standpunkt. Er bemüht sich nicht nur den Wallisern gerecht

zu werden , sondern bekundet sogar eine sichtliche Sympathie
für ihre Unabhängigkeitsbestrebungen. Ihre Sache, sagt er jetzt,

schiene auch ihren Feinden gerecht zu sein, denn sie kämpften
für ihr Vaterland , für nationales Recht und Sitte ^. Er macht
ihnen das Kompliment, dafs sie für ihre Freiheit stritten wie ihre

trojanischen Vorfahren ^.

Dieselbe Anerkennung der Walliser findet sich auch bei dem
Annalisten von Tewkesbury. Während man erwarten sollte, dafs

dieser als Bewohner des Grenzlandes und Unterthan eines der

bedeutendsten Grafen der Marken die ewige Kriegsnot mit

nüchternem Auge betrachtet hätte, rühmt er dem Fürsten Llewellyn

' Cr. Maj. V 645.
^ Hist. Ängl. II 341. Cr. Maj. V 689.
3 Cr. Maj. III 38j. Walensium fides est fidei oarentia.
* Cr. Maj. IV 316—24.
•5 Cr. Maj. IV 359.
6 Cr. Maj. IV 378.
^ Cr. Maj. V 597. 639.
s Cr. .Maj. V 639.
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nach, dafs er mit männlicher Kraft für die Freiheit seiner Väter

gekämpft habe^. Die Bedingung für dieses Nachlassen der

patriotischen Empfindung war die Unfähigkeit von Heinrichs III.

Regierung und seine X'erfeindung mit den Ständen. Unter

Eduards kraftvoller Herrschaft schlug diese Stimmung gegen die

Walliser um -. Aber Matheus erzählt noch mit einem gewissen

hämischen Vergnügen, dals auch Prinz Eduard mit den Wallisern

ebenso wenig hätte fertig werden können wie sein Vater ^
; er

gönnte dem königlichen Hause keine Erfolge mehr.

Indessen sind die innern Ursachen dieser Teilnahme für die

Grenzfeinde bei den beiden Autoren vielleicht nicht dieselben.

Der Annalist von Tewkesbury steht wohl zweifellos auf dem
Standpunkte der Grenzbarone . deren einer, der Graf von Glou-

cester, der Patron seines Klosters war*. Zwischen diesen und
den WaUiser Für.-^ten, die ja gleich ihnen Kronvasallen des eng-

lischen Königs waren, bestand seit alters ein gewisses Einvernehmen,

das freilich oft genug mit heftigen Fehden abwechselte. In allen

Zwisten der anglonormannischen Könige mit ihrem Adel haben

die \\'alliser Fürsten die Hand im Spiele gehabt, und die Barone,

zu schwach, um auf diese Bundesgenossenschaft verzichten zu

können, haben diese Beziehungen angelegentlich gepflegt. Dabei

konnte sich allerdings kein starkes Nationalgefühl gegenüber dem
Grenzstaate entfalten.

Auch Matheus, der Ostengländer, hatte einst an dem Bündnis

Richard Marshalls mit den Wallisern keinen Anstols genommen''

und verteidigt noch in späterer Zeit die Unterstützung der

Walliser durch englische Grenzbarone, da er in dieser Verbindung

ein Schutzmittel gegen die Ausschreitungen Prinz Eduards sieht *^.

Besonders scheinen ihn aber bei seiner spätem Beurteilung der

Walliser Kämpfe seine allgemeinen politischen Ansichten beein-

flufst zu haben, namentlich die Idee von dem Selbstbestimnumgs-

recht der Völker. Wie er diese für die Engländer in Anspruch

nimmt, so gesteht er sie auch ihren Feinden zu. Wenn er den

Freiheitssinn der Walliser rühmt, so hält er ihr Beispiel seinen

eignen Landsleuten vor und schilt sie, dafs sie nicht auch ver-

suchten , das ausländische Joch abzuschütteln \ Ebenso wendet

er nichts dagegen ein, als 1252 König Alexander von Schottland

Heinrich III. die Lehnshuldigung für sein Reich verweigerte, da

er sich erst darüber mit seinen Baronen verständigen müfste-.

Ferner erkennt er die politische Klugheit der Schotten und

1 Teokesb. 158 a. 1257.
2 S. u. S. 122.
3 Cr. Maj. V 614 sq. 640.
* S. 0. S. 85'.

5 Cr. Maj. III 261.
ö Cr. iMaj. V 597 a. 1257.
' Cr. Maj. V 597. 616. 639 sq.

8 Cr. Maj. Y 268.

Forschungen XIV 3. — Plehn.
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Deutschen an, die die englischen Hegleiter der Königin Margarete

und Richards von Com wall keinen Einfluls am Hofe gewinnen

liefsen, sondern sie bald in ihre Heimat zurückschickten ^ Der

Chronist zieht hieraus wieder die Nutzanwendung für sein Land •,

aber seine Sympathie für den Adel der andern Länder überwiegt

seinen nationalen Ehrgeiz, dafs England auch auf andre Staaten

Einflufs gewinnen sollte.

Am auffälligsten aber ist e.s, dafs Matheus so wenig Auf-

hebens von der Not der Kirche macht, die unter den unaufhör-

lichen Kämpfen in Wales schwer zu leiden hatte. Ende der

vierziger Jahre waren die Bistümer St. Asaph und Bangor derartig

verwüstet, dafs die Bischöfe ihre Sitze verlassen mulsten, um in

England ein Asyl zu suchen. Der Bischof von Bangor fand in

St. Albans gastliche Aufnahme und hat hier Jahre lang gelebt-;

aber niemals hat Matheus, wenn er davon erzählt, Sühne für

jene Übelthaten gefordert. Das englische Nationalgefühl ging in

'jener Zeit vollständig auf in dem Hasse gegen die Franzosen im

Lande und gegen die Kurie und liefs die unbedeutenderen Feinde

an der Landesgrenze unbeachtet.

1 Cr. Maj. V 653. 656.
2 Cr. Älaj. IV 647, V 2.



Die übrigen Klosterannalisten aus der Zeit

Heinrichs Hl.

Die Verfasser der kleinem Klosterannalen von Tewkesbury,
Winchester, Waverley, Burton und Osney, sind mehr oder weniger

ausgesprochene Anhänger der Baronenpartei gewesen. Die Ver-

fessungsstreitigkeiten der vierziger Jahre sind ihnen entgangen

;

erst seit dem Anfange des folgenden Jahrzehnts erregte der

Gegensatz zwischen Krone und Standen die allgemeine Aufmerk-
samkeit. Von den innerpolitischen Fragen sind besonders die

Steuerforderungen der Krone und der EinHufs der Auslander in

ihren Gesichtskreis gekommen; beides findet entschiedne Ab-
weisung. Eifrige Bewunderer Simons von Montfort, wie früher

Richard Marshalls, nehmen sie an der Ausübung des Wider-
standsrechts keinen Anstofs; der Kampf erscheint ihnen durch
die Gefahrdung der allgemein beschwornen Provisionen von Ox-
ford gerechtfertigt^. Diese haben jetzt , die Magna Charta als

politisches Losungswort abgelöst. Klare Begriffe von ihrem Inhalt

haben aber diese Annalisten wohl ebenso wenig gehabt, wie die

grofse Masse der Anhänger der Barone - ; auszunehmen ist wohl
nur der Annalist von Burton, der mit seiner eignen Ansicht von
den Ei-eignissen zwar zurückhält , aber eine grofse Menge der

wichtigsten politischen Aktenstücke gesammelt hat. Das Gros
der Partei aber, wohl auch in den höhern Gesellschaftsschichten,

hing den Baronen nicht um ihrer politischen Prinzipien willen

an, sondern weil sie dem Lande greifbare positive Vorteile ge-

bracht hatten : das Aufhören der päpstlichen Exaktionen, eine Re-
form namentlich der Grafsehaftsverwaltung, und vor allem die

1 Dunst. 221. Teokesb. 174.
2 So schreibt der Annalist von Tewkesbury 175: Provisum etiam

erat, quod caetera alia non minima honorem regis, regni, et sacerdotii

contingentia , de jure civili et canonico quae sunt constituta et provisa,

inconcussa pei'manerent.

8*
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Vertreibung der Franzosen. Je weniger genau man die poli-

tischen Ziele der Führer kannte , desto AufserordentHcheres

scheint man von ihrem Siege erhofft zu haben, so dals die Pro-

visionen in einem gewaltigen Nimbus erschienen. Nicht um
seiner politischen Ideale willen ist Simon von iMonttbrt so populär

geworden — hat man doch von seiner bedeutendsten That, der

Berufung der Gemeinen ins Parlament, keine Notiz genommen;
sondern weil er von dem . was er einmal beschworen hatte, und
woran so überschwengliche Hoffnungen geknüpft wurden , nicht

lassen wollte und schliefshch im Kampfe dafür seinen Tod ge-

funden hat. Nicht sowohl seine politische Weisheit ist gepriesen

worden, als vielmehr seine Treue, sein unerschütterliches Fest-

halten an seinem Eide ; um seines Charakters und seiner Frömmig-
keit willen hat ihn das Volk unter die Heiligen versetzt.

Der erste St. Albaner Continuator von 3Iatheus \ der dessen

Chronik in der alten Weise fortzuführen bestrebt Avar, vertritt

ziemUch dieselben politischen x\nschauungen wie sein Vorgänger.

Er ist ein Anhänger der Provisionen, geht aber mit seinen For-

derungen, unter dem Einfluls der Veränderung der realen Macht-
verhältnisse, allmählich herunter. Unterm Jahre 1263 erzählt er,

beide Parteien hätten vereinbart, dafs die Ausländer verbannt

und das Reich durch getreue und fähige Männer unter dem
Könige regiert werden sollte-. Sein monarchisches Gefühl

wird reger durch die Gefangennahme des Königs bei Lewes und
seine halbe Gefangenschaft unter Simon von Montfort; voller

Mitiiefilhl erzählt er, daf& der König, der nun fünfzig Jahre an

der Regierung wäre, in völliger Abhängigkeit von dem Grafen,

nicht einmal seine Residenz nach Pklieben wählen durfte^. Auch
weist er mit Entrüstung das Gerücht, dafs Prinz Eduard im
Jahre 1260 gegen seinen Vater konspiriert hätte, als Verleumdung
zurück; er will gar nicht ausführlicher davon sprechen, um nicht

selbst, als Verbreiter fidscher Nachrichten, der ünglaubwürdig-
keit geziehen zu werden"*.

1 In meiner Dissertation S. 6 ^ Anhang 31 fl. glaubte ich beweisen
zu müssen, dafs der in St. Albans geschriebene Teil der Flor. bist, bis

zum Ende der Schlacht bei Lewes (Flor. bist. III 6) reicht. Ich hatte

dabei übersehen , dafs dies schon von Luard selbst festgestellt worden
war. Fl. bist. I, XL. An einer andern Stelle betrachtet er nämlich den
NYestminsterer Mönch als den Verfasser dieses Teils. III, XV: After its

removal to Westminster, it is clear that a new writer is employed; the
chronicle becomes distinct royalist in tone, and enlarges on the outrages
perpetrated on the barons" side, as, for instance,' the cnielties of Lewellyn
under Simon de Montfort's direction. Diese Stelle steht aber III. 3 und
ist in St. Albans gesclirieben. Es wäre vielleicht zweckmäfsiger gewesen,
bei der Herausgabe den zweiten Band bis zum Schlüsse der St. Albaner
Darstellung zu führen.

2 Fl. bist. II 482.
3 Fl. bist. II 505, III 1.

4 Fl. bist. II 449.
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Eine sehr viel gröfsere Individualitnt der politischen An-

schauungen als bei diesen Autoren finden wir bei Thomas
AA'ykes. Dieser ist eine Generation jünger als Matheus Parisiensis

;

er ist nach seinem eignen Zeugnis im Jahre 1221 geboren ^

Wie Matheus' politische r4rundanschauungen ihr Gepräge durch

die Kämpfe um die Magna Charta erhalten haben, so sind die-

jenigen von Thomas Wykes durch die Provisionen von Oxford

und den Baronenkrieg gezeitigt worden. Denn als er. wohl

fünfundzwanzig Jahre nach diesen Ereignissen , seine Chronik

niederschrieb, ist es gerade diese Zeit, die er. von seiner Vorlage

abweichend, nach seiner eignen politischen Auffassung geschildert

hat, während ihm von der Geschichte der frühern Jahre augen-

scheinlich keine besondern Erinnerungen geblieben waren.

Thomas \Yykes ist nicht, wie Matheus Parisiensis. von

Hause aus ^Möneh gewesen, sondern hat erst im Alter von

61 Jahren das Religiosenkleid angelegt; er trat, wie er selbst

erzählt, im Jahre 1282 in das Augustinerkloster von Osney bei

Oxford ein -. Über sein früheres Leben berichtet er nichts,

doch darf man aus seiner klassischen Bildung und den zahl-

reichen theologischen Wendungen, die er namenthch bei den

Jahresanfängen anzubringen liebt ^, schliefsen, dafs er dem geist-

lichen Stande angehört hat. Auch konnte wohl nur ein Kle-

riker es so gänzlich unerhört nennen, dafs Simon von Montfort

die Verwaltung des Groisen Siegels zwei Laien übertrugt.

Da sich seine Chronik an die Annalen anschliefst, die in

Osney geführt worden waren, so hat er wohl erst während seines

dortigen Aufenthalts sein Werk begonnen. Seine politische Auf-

fassung ist aber der der übrigen Klosterhistoriker, auch dessen

von Osney , so völlig" entgegengesetzt , da'.'s sein Werk geradezu

^ Offenbar ist fol.uende Eintraguncr. die einzige unter diesem Jahre,

auf den Autor selbst zu beziehen : MCCXXI. Xatus est Thomas in vigilia

Sancti Gregorii. p. G2. — Luard hat diese Stelle auf Thomas von Aquino
bezogen, obwohl er wufste. dafs dann die Jahreszahl unrichtig wäre. In

der Anmerkung zum Text hat Luard diese Annahme noch als Hypothese
ausgesprochen, aber in der Einleitung p. XXXIV schon mit voller Gewifs-

heit. Diese Annahme ist aber ohne jeden Halt. Zwar war der Ruhm
des Philosophen zu der Zeit, wo Wvkes schrieb, schon nach England
gedrungen. Aber sollte der Chronist wohl das GeVairtsjahr eines be-

rühmten Zeitgenossen in seinem Werke verzeichnet haben, ohne ihn ge-

nauer als mit dem blofsen Vornamen zu bezeichnen und ohne eine wenn
auch noch so kurze Bemerkung über seine Bedeutung hinzuzufügen?
Man wird das umsoweniger annehmen dürfen . als Thomas "S^'ykes erst

acht Jahre nach Thomas' von Aquino Tode Kanoniker in Osney wurde
und jedenfalls erst danach seine Chronik geschrieben hat.

2 Wykes 291 sq.
^ U. a. p. 291 a. 1282: Anno, quo Verbum Patris increatum trabeam

nostrae mortalitatis induere dignatus est ... . — p. 327: Anno, quo
Verbum increatum Summo Patri coaeteruum et consubstantiale de carne

A'irginea servile cinctorium nostrae cai-nis assumpsit, in similitudinem

factus ut homo ....
* Wykes 16:;! : a saeculo iuauditum.
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wie eine Gegenschrift gegen die Osneyer Annalen erscheint.

Während jene mit gröfserer oder geringerer Bestimmtheit auf

Seiten der Stände stehen , ist W}^kes ein bewul'ster Anhänger
des Königtums. Wenn er diese tJberzeugungen auch schon zu

Könii;' Ileinrichs Zeit gehabt haben mufs, so sind sie doch

zweifellos durch die bessere Regierung seines Nachfolgers noch mehr
befestigt worden, und auch zu seiner Beurteilung des damaligen

Thronfolgers haben wohl die Erfahrungen der spätem Jahre bei-

getragen. Aber auch in dem Streit zwischen Kirche und Staat

nimmt W'ykes eine der allgemeinen kirchlichen Anschauung so

entgegengesetzte Stellung ein, dal's man fast versucht ist anzu-

nehmen, er sei früher im Staatsdienst thätig gewesen. Über das

Statut de viris rehgiosis verhert er kein Wort des Tadels ^
Gegenüber den Bestrebungen des Klerus aber, die Kompetenz
der geistlichen Gerichtsgewalt womöglich auszudehnen, jedenfalls

aber nicht einschränken zu lassen, nimmt Thomas Wykes
geradezu Partei für die Krone. Er billigt vollauf den A\ ider-

stand des Königs, als Erzbiscliof Beckham 1281 auf dem Konzil

von Lambeth die Kompetenz des geisdichen Forums für Prozesse

über Patronatsrechte und Privatvermögen von Klerikern durch-

setzen wollte-. Auch war Thomas Wykes keineswegs von dem-
selben mönchischen Corpsgeist beseelt, wie die übrigen Chronisten,

Zu .seiner Zeit wiedeiholte sich der Streit, ob während der

Vakanz des erzbischöt liehen Stuhls das Domkapitel von Canter-

bury die Stelle des Primaten in allen geistlichen Handlungen
vertreten dürfte^; während nun der Annalist von Osney diese

Frage unbedingt bejaht, bestreitet Wykes ihren Anspruch, einen

Bischof, wie sie gethan, zu konsekrieren^.

Eine sehr ähnliche politische Richtung wie Thomas Wykes
vertritt ein ]\[ertoner Mönch, der eine Abschrift der Flores

historiarum fertigte und hier einen kurzen Überblick über den
ßaronenkrieg einfügte''. Die groi'se Übereinstimmung ihrer An-
schauungen läfst annehmen, dafs diese als ebenso typisch für

eine Parteigruppe ihrer Generation zu gelten haben , wie früher

die von Matheus Parisiensis. Individuell sind die beiden Autoren
dagegen in der Aufstellung und P^'ormuHerung positiver j.olitischer

Grundsätze, die ihren Schriften mehr den Charakter politischer

Streitschriften als gewöhnlicher Chroniken verleihen ; wenn auch

1 Wvkes 282.
- AVykes 285. Stubbs II 118.
3 S. o. S. 45.
* Osney 289 sqq. Wykes 242 sq.
5 FI. bist. III 252 — 68. Ein kurzer Abrifs der Geschichte von

1245—65 geht voraus. Dafs die Arbeit aus Merton stammt, beweisen
Liebermann. MG. SS. XXVIII 460* und Luard, Fi. bist. I. XV f. Lieber-
mann a. a. 0. 460 ZIe. 27 nimmt an, dafs diese Interpolation noch zu
Lebzeiten Heinrichs III. verfafst sei.
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der Grad ihrer Individualität bei dem JJangel an Vergleichungs-

objekten nicht genau bestimmt werden kann.

Beide verfechten das Königtum aus eignem Rechte. AA'ährend

der St. Albaner Mönch Heinrich III. als einen König von der

Barone Gnaden bezeichnet, nennen ihn die Jüngern Chronisten

den Gesalbten des Herrn ^ In dem Unterthaneneide sehen sie

den Ausdruck der schuldigen Verpflichtung, die dem angestammten
Herrn gebührt, in dem Aufstande der Barone einen Bruch ihres

Treugelübdes. Die Bischöfe, sagt Thomas Wjkes, seien meineidig

geworden . indem sie Simon von Montfort unterstützten , und
hätten deshalb verdient ihres Amtes entsetzt zu werden ^. Und
von dem Bischof von Worcester urteilt er, dafs er der Kanoni-
sierung würdig gewesen wäre, wenn er nicht gegen seinen

Treueid und trotz des päpstlii-hen Verbots für die Barone Partei

genommen hätte ^. Ebenso betont der Mertoner Chronist, dafs

die Bischöfe für ihre irdische Würde den Eid geleistet hätten,

dem König und seinen Erben treu zu dienen, und den hätten

sie gebrochen, als sie dem König die Regierungsgewalt entrissen ^.

Die Provisionen von Oxford nennt er proditiones"^.

Selbstverständlich hat Thomas Wykes das Widerstandsrecht

nicht anerkannt. Jener Artikel des Eides, worin es enthalten

war, dafs nämlich jeder, der auf den Umsturz der Provisionen

ausginge, als Reichsfeind zu betrachten wäre, habe die Pro-

visionen von vornherein verderbt und sei die Ursache der folgen-

den Kämpfe geworden "". Es sei ein unerhörter Frevel, dafs die

Barone gegen ihren eignen König die Waffen erhöben, sie hätten

sich dadurch ihrer Vorfahren unwert gemacht^. Ebenso urteilt

der Mertoner Autor ^. Auch Wykes bestreitet die Wahrheit des

Gerüchts, dafs Prinz Eduard im Jahre 1260 oegen seinen Vater
konspiriert hätte '•^. Wenn man dabei bedenkt, dafs Wykes
sich über die Regierungsunfähigkeit Heinrichs III. gar keiner

Täuschung hingiebt^", so mufs man wohl sagen, dafs er ein sehr

deutliches Gefühl für den Unterschied der Institution des König-
tums von der Person des Königs empfunden hat.

1 Wykes 119. 134. Fl. bist. III 253. 206. 266.
2 Wykes 185 sq.

' Wykes 180.
* Fl. bist. III 254. Ebenda: ab univeisis et singulis ... de in-

fidelitate bujusmodi fideliter observanda corporali praestito juramento.
5 FI. bist. III 265.
ö Wykes 119.
" Wykes 149: contra regem proprium degeneres.incolae inaudito

iniquitatis genere ad motus se bellioos praeparabant. Ähnlich p. 134.
® Fl. hi^t. III 251 : insurrexevunt in dominum suum regem.
9 Wykes 124.

1" Wykes 118. Richari von Cornwall vor seiner Wahl: regem et

i"egni moderamina gubernaverat. — p. 183. (Nach dem Siege bei Lewes)
rex et sui complices iion sicut decnerat cautiores effecti, sed potiiis

stultiores. — p. 211: lege per regis impoteutiam languescente licitum erat
unicuique facere quod volebat. — p. 220: per regis imperitiam.
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Beide Autoren haben den Kern der Revolution, die Suspen-

dierung der königlichen Gewalt, klar erkannt. Auch die spätem

Verfassungsstreitigkeiten haben sie mit weit grölserm Interesse

und Verständnis verfolgt, als es vordem Matheus l'arisiensis und
auch dessen erster Continuator gethan hat ; ihre Ijeobachtung ist

nicht mehr so ausschliefslich auf Persönliches und Persönlichkeiten

gerichtet wie bei jenen , vielmehr tritt dies bei ihnen in den

Hintergrund gegenüber abstrakten politischen Gedanken. Nun
hatten diese spätem Autoren freiUch den Vorteil, dafs sie nicht

unter dem augenblicklichen Eindruck der Ereignisse, sondern

eine geraume Zeit danach schrieben. Daher konnten ihre An-
sichten eher zu festgegründeten Überzeugungen werden, während
die Anschauungen derer, die die Begebenheiten ziemHch gleich-

zeitig aufzeichneten , sich erst unter ihrem Einflüsse bildeten

und bei der ungewohnt raschen Folge der politischen Vei'-

änderungen schwankender blieben, zumal da die Entwicklung

noch nicht abgeschlossen war. Aber augenscheinlich hat man
hierin einen typischen Unterschied zwischen beiden Genera-

tionen zu erblicken. Die Umwälzungen der Verfassung, die

zahlreichen politischen Wahlen, die Schiedsgerichte über die

politischen Rechte des Königs und der Barone müssen die for-

mellen Verfassungsfi'agen weit mehr in den Vordergrund des

politischen Denkens geschoben und mehr Räsonnements und
Diskussionen über politische Prinzipien in allen interessierten

Kreisen hervorgerufen haben, als die frühern Parlamentsverhand-

Inngen und Reformprogramme der Barone. Anzeichen hierfür

sind die politischen Deduktionen in dem Carmen de hello

Lewensi und die Neigung der Reichskanzlei unter Eduard I.,

politische Mafsnahmen mit abstrakten politischen Maximen zu

begründen.

Durch die Verfassung von 1258, sagt der Mertoner Chronist,

sei die Monarchie in England aufgehoben worden; mehrere

Könige herrschten jetzt im Lande ^ Wykes klagt, die Ordnung
des natürlichen Rechts sei in ihr Gegenteil verkehrt worden, in-

dem die Uuterthanen die Regierungsgewalt (potestas regiminis) an

sich rissen und sich das Regiment über den König anraalsten -.

Über die Verfassung von 1264 schreibt er, es wäre eher zu recht-

fertigen gewesen, Avenn Simon von Montfort eine Hälfte des Reichs

fttr eine eigne Herrschaft losgerissen oder sich mit Heinrich III.

in die Regierung geteilt hätte, als dafs er seine Macht über die

seines Königs erhob ^. Beide Autoren haben das Verwerfliche

der neuen Verfassung besonders darin gefunden, dafs sie von

1 Flor, bist, III 255: mouarcbia sublata ... — 2.54: subversioui

legiae pote?tatis praestitere consensum. — ibid: Et quia Anglia, sicut et

Eoma. sustinere uonpotuit plures reges . . .

2 Wykes 119.
3 Wykes 153 sq.
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dauerndem Bestände sein sollte. A^'as Wykes die Provisionen

von vornherein unannehmbar macht, ist die Bestimmung, dafs

jeder Angriff auf sie den Thäter zum Staatsfeinde stempeln

solltet Er lobt Prinz Eduards Klugheit, der nach der Schlacht

von Lewes einige Magnaten zu sich herüberzog, damit nicht das.

was seinem ^'ater angethan worden sei, auch nach dessen Tode
für ihn selbst Geltung haben sollte-. Ahnlich sagt der Chronist

von Merton: wenn des Königs Unfähigkeit es wirklich erheischt

hätte, ihm einen Kurator zu setzen, so wäre es doch wider
göttliches und menschliches Recht, dafs der Sohn für die Sünden
seines Vaters büfsen sollte^.

Indessen ist Thomas Wykes kein unbedingter Gegner der

Oxforder Provisionen gewesen. Er bedauert, dafs es trotz mehr-
facher Verhandlungen zu keiner gütlichen Einigung zwischen
dem König und den Baronen gekommen wäre; es hatte ein für

beide Teile ehrenvoller Friede geschlossen werden sollen, in dem
einige Bestimmungen der Provisionen aufgegeben . andre bei-

behalten wurden"*. Auch war die Mise von Amiens, die die

Provisionen samt und sonders aufhob , nicht nach seinem Sinn

;

er meint. König Ludwig habe seinen Spruch übereilt gefällt'^.

^^\'kes war nämlich ganz einverstanden damit, dafs die Fran-
zosen verbannt würden . vor allem dafs ihnen kein Lehen oder

Amt, sei es als königlichem Rat, als Sheriff oder Schlofskastellan,

anvertraut würde. Er billig-t offenbar die Abmachung, die Gilbert

von Cläre 1265 mit dem aus dem Gewahrsam entflohenen Prinzen

Eduard traf: dafs dieser nämlich bei der Wiederherstellung der

alten Herrschaft für die Anerkennung der guten und bewährten
Gesetze (Magna Charta), für die Abschaffung eingerissener Ver-

waltungsmifsbräuche, für die Entfernung aller Ausländer aus dem
Rate des Königs und allen Amtern und für eine Regierung nach
dem Rate der Barone bürgen sollte''. Ferner tadelt Wykes den
König scharf, dafs er nach dem Siege bei Evesham , unbelehrt

durch die Vergangenheit, wieder viele Ausländer an seinen Hof
gezogen hätte ''. Der Chronist von Merton lälst sich über diesen

Punkt nicht so bestimmt aus. Er sagt, es sei das gute Recht

des Königs gewesen , seinen französischen Günstlingen nach Be-

lieben Lehen und Amter zu übertrafen, da er niemandes andern

1 Wykes 119. S. o. S. 27-^.

2 Wykes 137: ne quod patri suo factum fuerat, eo mortuo traheretur
in consequentiam.

^ Fl. hist. III 254. ibid. : ordinaudo. ne unquam regerent, sed semper
ab aliis regerentur.

* Wykes 1:^0. 1:36. 137.
5 Wykes 139. Porro rex Francorum impiger ad prolalionem arbitrii,

. . . forte minus sapienter et utiliter quam deceret enictatione si quidem
improvisa suum praeci]3itavit arbitrium.

e Wykes 164 sq.
' Wykes 183 sq.
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Rechte dadurch verletzte'. Der Hals der Barone ?;e;;en die

Ausländer rühre allermeist nur aus unbefriedigtem Ehrgeize und

Neid her. Freilich fügt er hinzu, bei einigen wenigen sei auch

die Sorge um das Gemeinwohl der Beweggrund zu ihrer Er-

hebung gewesen-. Und als 12t32 Prinz P^'luard die Franzosen

nach England zurückrief und sie demonstrativ begünstigte, be-

merkt er, dies habe ihm die Herzen mancher bisheriger Anhänger
entfremdet '^.

Thomas Wykes scheint den Baronen eine gewisse ^Mitwirkung

an der Regierung zuzuerkennen. Er bemerkt, dafs Richard von

Cornwall vor seiner Wahl zum römischen König einen sehr

starken Einflufs auf die gesamte Staatsverwaltung ausgeübt habe *,

und er billigt otfenbar den erwähnten Vertrag Gilberts von Cläre

mit Prinz Eduard , wonach nach Restituierung der königlichen

Gewalt die Regierung nach dem Rate der Vasallen geführt werden

sollte-'. Ein ganz verfassungömäfsigcr Gedanke ist es auch,

wenn der Chronist von Merton sagt: ohne Zweifel hätten die

Provisionen von Oxford durch einen Beschluls aller derer, die

einst ihre Einführung beschlossen hätten, oder ihrer Majorität auf-

gehoben werden können; da alle aufser fünf Magnaten dafür ge-

stimmt hätten, hätte der König es gar nicht nötig gehabt, den

Papst um Absolution von seinem Eide anzugehen ^. Der Chronist

nimmt also nicht an, dafs der König die Provisionen einseitig

hätte aufheben können, obwohl er wider seinen Willen zu ihrer

Annahme gezwungen worden war Dagegen existiert für diese

beiden Autoren nicht der Begriff der universitas regni ; die Stände

erscheinen ihnen nicht rnehr als Vertreter der nationalen und
politischen Interessen des Landes gegenüber dem Könige. Man
hat hierin den beruhigenden Einflufs von Eduards I. Regierung

zu erkennen.

Das Nationalgefühl riclitet sich bei Tliomas Wykes besonders

gegen die Franzosen im Lande, bei dem Mertoner Chronisten

schon schärfer gegen die Walliser, die er als Erbfeinde von

König und Reich bezeichnet'. Dagegen macht sich bei Wykes
ein wesentlicher Unterschied in der Beurteilung von Englands

Verhältnis zum Papsttum bemerklich. Während Matheus Parisiensis

die Oberlehnsherrschaft des Papstes als eine nationale Schmach

1 Fl. hist TU 2-52.

- Fl. hist. III 2-53. Haec sunt illa discordiae incentiva inter aiieni-

genas et indinrenas, tarn nobiles quam praelatos. quorum pauci reipublicae,

plures invidiae, pluies'ambitionis movebantnr att'ectu.

« Fl. bist. III 2-36.

* Wykes 118. — Wykes zeiht später die Londoner der Undankbar-
keit gegen Richard, qui communitatis ejusdem praecipuus consuevit esse

protector, et contra domini regis Angliae motus voluntarios, dum eos prae-

poneret gravare, clipcus defensionis. p. 140.

5 Wykes 164 S. S. 121.
6 Fl. hist. III 2ÖÖ.
' Fl. hist. III 2-56. 2-58. Vgl. auch über de antt. legg. 73 sq. a. 1265.
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empfindet, sieht Thomas Wykes so wenig Ärgerliches darin, dafs

er sie sogar als einen Trumpf gegen die Verteidiger der Oxtbrder

Provisionen ausspielt. Der König hätte den Schwur auf die

Provisionen gar nicht leisten dürfen, ohne die Zustimmung seines

Lehnsherrn einzuholen
;
ganz mit Recht habe der Papst ihn seines

Eides entbunden ^
In einem Punkte aber stimmt Thomas Wykes ganz mit

Matheus Parisiensis überein , nämlich in der Verurteilung der

aufserordentlichen Steuern. Zwar gegen den allgemeinen Zehnten,

den der Papst auf dem Lyoner Konzil 1274 für den Kreuzzug
ausschrieb , wendet er nichts ein - , aber über die staatHchen

Steuern äufsert er sich sehr abfällig, gleichviel ob sie auf das

weltliche Vermögen oder die geistlichen Einkünfte des Klerus —
mit Genehmigung des Papstes — fielen. Er sagt, der Papst

habe seine Befugnisse überschritten, als er dem König einen mehr-

jährigen Zehnten von den kirchlichen Einkünften gewährte^; er

tadelt die Bischöfe, die aus Feigheit den Geldforderungen nicht

widersprächen^; er schilt auf die Ratgeber des Königs, die ihm
einen solchen Plan eingegeben hätten '', und schliefslich spricht er

ebenso wie einst ATatheus von der unersättlichen Habsucht König
Eduards *\ Die Steuer aber . die Simon von Montfort im Jahre

1264, ohne päpsthche Zustimmung, von den geistlichen Einkünften

des Klerus erhob, bezeichnet er als Sakrileg '.

1 Wykes 128.
2 Wykes 258.
3 Wykes 213 a. 1267: summus Pontifex, excedens potuis, si fas est

dicere, potestatis plenitudinem quam exercens , inaudito contributionis

genere Anglicanam ecclesiam oneravit concedendo domino regi Anglorum
decimam partem omnium bonorum . . .

* Wykes 219 a. 1268.
5 Wykes 326 a. 1290.
^ Wykes .333: inextinquibilem regii cordis avaritiam.
^ Wykes 1-55.



Anhang I.

Zur Chrouoloüie der Parlamente von 1244 und 1245.

Die ausführliche Schilderung, die ]\Iatheus Parisiensis von
den parlamentarischen Verhandlungen von 1244 und 1245 giebt,

wird dadurch unklar, dals er die einzelnen Versammlungen nicht

gehörig voneinander scheidet und den zeitlichen und kausalen
Zusammenhang der Dinge augenscheinlich mehrfach verwirrt ^
Es mufs daher versucht werden , seinen Bericht mit Hilfe des
urkundlichen Materials zu ergänzen und zu korrigieren.

Matheus erzählt unterm Jahre 1244 ohne nähere Zeitangabe-,

dafs der König das Parlament berief und um eine Steuer bat;

als Grund hätte er den letzten Gascogner Krieg angegeben,
seinen Kriegsplan gegen Schottland aber verschwiegen. Die
Stände erklärten, über diese Forderung beraten zu wollen. Die
Prälaten und die Barone tagten anfangs getrennt voneinander,
auf Anregung der Bischöfe wurde aber beschlossen , sich zu ge-

meinsamem Handeln zusammenzusehliefsen. Es wurde ein

ständischer Ausschufs gewählt von vier Bischöfen , darunter der
erwählte Erzbischof von Canterbury , von vier Grafen , zwei
Abten und zwei Baronen; doch sollten die Beschlüsse des Aus-
schusses vom vollen Parlament geprüft werden , ehe sie dem
Könige vorgelegt würden. Das Resultat der Beratungen war,
dafs man dem Könige die Landesbeschwerden vortrug: die

j\Iagna Charta sei nicht gehalten worden , die früher bewilligten

Steuern hätten weder dem Könige noch dem Reiche Nutzen ge-

bracht, und infolge der Vakanz des Kanzleramts wären mehrfach
rechtswidrige writs erlassen worden. Die - Stände petitionierten

daher, dafs sowohl ein Kanzler als ein Grofsrichter ernannt
mirde, und zwar nach ihrer \A'ahP. Darauf wollte Heinrich 111,

Vgl. stubbs II 62 3.

Cr. Maj. IV 362 sq.

secundum quod elegerant.
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nicht eingehen, versprach jedoch die gerügten Milsstände abzu-

stellen. Am 2. Februar des folgenden Jahres sollte das Parlament
wieder zusammentreten : wenn der König bis dahin solche Beamte
(consilarii) ernannt und den Beschwerden Folge gegeben hätte,

so dafs die Magnaten zufrieden wären, so wollten die Stände an
jenem Termin bereit sein, über eine Steuer weiter zu verhandeln •

doch sollten die etwa bewilligten Gelder von dem soeben er-

wählten ständischen Ausschufs verwaltet werden.

Der König, fährt Matheus fort, versuchte noch etliche Tage
das Parlament zu einer sofortigen Steuerbewilligung umzustimmen,
aber ohne Erfotg. Schhefslich hoffte er wenigstens vom Klerus

etwas zu erreichen; er berief die Prälaten^ und legte ihnen ein

päpstliches Schreiben vor, durch das sie dringend aufgefordert

wurden, dem König zu willfahren. — Dies ist nun offenbar nicht

mehr dieselbe Versammlung, von der bisher gesprochen wurde.

Matheus selbst spricht von einer neuen Berufung der Prälaten;

das päpstliche Schreiben giebt sich als auf den besondern Wunsch
König Heinrichs verfafst. und dieser Wunsch ist doch jedenfalls

erst nach einer Steuerverweigerung ausgesprochen worden ; ferner

kann der päpstliche Brief, wie später zu zeigen ist, nicht vor

dem September 1244 dem Klerus vorgelegt worden sein, und
dann konnte Matheus nicht sagen, der König habe dem Parla-

ment seinen Feldzugsplan gegen Schottland verschwiegen , denn
dieser war Ende August bereits beendigt.

Nun ist diese letzte Behauptung von Matheus unrichtig.

Durch ein writ vom 13. Mai 1244, durch das Graf Walter
Marshall zum schottischen Feldzug auf den 1 . August aufgeboten

wird , erfahren wir , dals der Feldzug thatsächlich auf einem
Parlament beschlossen worden ist-. Und offenbar ist die Steuer-

forderung zu dieser Unternehmung der einzige Zweck der

Ständeberufung gewesen. Das erste Parlament von 1244, auf

dem über die Steuer verhandelt, der ständische Ausschufs ein-

gesetzt, die Landesbeschwerden und die Forderung nach einem
Kanzler und einem Grofsjustitiar vorgetragen wurden, und das -

schhefslich auf den 2. Februar 1245 vertagt wurde, hat also vor t-^

dem 13. Mai stattgehabt.

Die zweite Versammlung, erzählt Matheus weiter^, beschlofs

eine Antwort auf das päpstliche Schreiben ebenfalls erst am
y^. Februar 1245 zu erteilen. Als nach einer sechstägigen Ver-
' handlung sich die Magnaten beurlaubt hatten, bat der König die

Prälaten noch einen Tag zu verziehen und versuchte sie nun

^ IV 363: convocatis praelatis.
^ Lords' Report. App. 11. — Die unrichtige Angabe des Chronisten

erklärt sich wohl dadurch, dafs er über die Verhandlung über die schotti-

schen Dinge nichts erfahren hatte , es aber nach dem Präcedenzfall von
1242 für erforderlich hielt, dafs zu Beratungen über Krieg und Frieden
das Parlament zugezogen würde. S. o. S. 87.

3 IV 363—66,
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durch eine Abordnung zu einer sofortigen Bewilligung zu über-

reden, mit der Begründung, dals ein Feldzug gegen Wales not-

wendig sei. Darauf verlangte der Klerus eine Abschrift des

päpstlichen Briefs. Während man noch beriet, erschien plötzlich

der König selbst in der Versammlung und versuchte persönlich

auf sie einzuwirken, zog sich aber wieder zurück, als ihm be-

merkt wurde, dals die Beratung noch nicht abgeschlossen sei.

Einige Bischöfe waren nun doch schwankend geworden, aber

dank dem energischen Auftreten Robert ( Irossetestes wurde be-

schlossen, alle Entscheidungen bis zum nächsten Parlament auf-

zuschieben. — Einen wichtigen Anhaltspunkt zur Datierung dieser

Versammlung ist das erwähnte Schreiben Innocenz' IV., das

vom 29. Juni 1244 aus Genua datiert ist. Bei der grofsen

Geldverlegenheit des Königs mufs man annehmen, dafs er keine

Zeit unnötig hat verstreichen lassen , um diesen Trumpf auszu-

spielen. Aber zwischen der Ausstellung des Briefs in Genua
und der Ankunft seines Überbringers in England, ferner zwischen

dem Ausschreiben des Parlaments und dem Beginn der Sitzungen

müssen mehrere Wochen verstrichen sein, so dafs die Versamm-
lung wohl frühestens Anfang September stattgefunden haben

kann. Diese Gründe lassen die Nachricht des Dunstabier Anna-
listen sehr glaubwürdig erscheinen , dafs ein Parlament am
9. September in Windsor getagt habe, auf dem zugleich der

Bischof von VA^inchester die Temporalien seines Bistums erhielt ^
Dafs die von Matheus erzählten Verhandlungen sich auf dies

Parlament beziehen, ist auch deshalb wahrscheinlich, weil der

Chronist von dem damals thatsächlich bevorstehenden Feldzuge

gegen Wales spricht. Zu verwerfen ist dagegen Matheus" späterer

Bericht, der König hätte am 2. November 1244 die Barone um
eine Steuer gebeten, um den Übermut der Walliser dämpl'en zu

können, habe jedoch eine Ablehnung erfrdiren-. Denn das ist

augenscheinlich nur eine Wiederholung der ersten Darstellung,

wo er auch den Walliser Feldzug in demselben Zusammenhange
erwähnt; das Datum, das er hinzufügt, ist aber schon deshalb

unglaubhaft, weil im November kein Feldzug mehr für das

laufende Jahr in Aussieht genommen werden konnte. D<ifs etwa

noch ein drittes Parlament in diesem Jahre und namentlich so

kurze Zeit nach dem zweiten getagt haben sollte, ist auch nicht

anzunehmen.
Nach der Schilderung des zweiten Parlaments von 1244

bringt Matheus den bekannten ständischen Verfassungsentwurf^.

Dessen Zustandekommen sei indes durch - den Papst verhindert

worden ^ Inwiefern das geschehen sei, erklärt Matheus freilich

Dunst. 164. Cf. Waverl. 332.

Cr. Maj. IV 395.

Cr. Maj. IV 366 sqq.

Cr. Maj. IV 368 f.
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nicht, sondern berichtet nur, Innocenz IV. habe den Nuntius
Martin nach England gesandt, um von dem Klerus Geld zu er-

pressen. Vergebens hätte Martin Unterstützung beim Könige
gesucht, da diesem selbst eine Steuer soeben verweigert war. —
Dieser Zusammenhang der Dinge ist nun unriclitig \ Meister

Martin war schon um Ostern 1244 nach England gekommen"-;
ein päpstliches Schreibon, das er dem englischen Klerus vorlegte,

ist vom 7. Janner 1244 aus dem Lateran datiert^.

Am 2. Februar 1245 ti'at das Parlament wiederum zusammen.
Der König war den an ihn gestellten Forderungen nicht nach-
gekommen; namentlich hatte er weder einen Kanzler noch einen

Gro. 'sJustitiar ernannt. Da haben die Stände jenes Reformprogramm
aufgestellt, wonach sie die beiden Grofsbeaniten , sowie die

Mitglieder des Staatsrats selbst ernennen wollten. Dieses Pro-

gramm ist entschieden dem Februarparlament von 1245 zuzu-
schreiben. Denn das erste Parlament von 1244 hatte es noch
dem Könige überlassen, die beiden Grofsbeamten zu ernennen,
und ferner hatte es noch gefordert, dafs wenn später eine Steuer
bewilligt werden sollte, sie durch den ständischen Ausschu-s von
12 Mitgliedern verwaltet werden sollte. In dem Reformprogramm
nimmt dagegen das Parlament das Recht, den Grofsrichter und
den Kanzler zu ernennen, für sich selbst in Anspruch, während
die Verwaltung nicht nur der aufserordentlichen Steuern, sondern
des gesamten Kronschatzes einem zu bildenden ständischen
Staatsrat von vier Mitgliedern überwiesen werden sollte. Auch
das Herbstparlanient von 1244 hatte noch dem Könige Zeit zu
eignen Reformen gelassen.

Drei Wochen stritt man über den Verfassungsentwurf, doch
gelang es den Ständen nicht, den König zur Annahme zu be-

wegen. Dafür bewilligte das Parlament auch nur eine Steuer
zur \^'ehrhaftmachung des Thronfolgers, die sie über kurz oder
lang doch hätten zahlen müssen, und auch diese nur, wie es

scheint, gegen eine neue Bestätigung der Mtigna Charta. Wahr-
scheinlich zu derselben Zeit wurde eine erneute päpstliche Geld-
forderung von dem Klerus abgelehnt, unter dem Einflufs der
Anwesenheit des kaiserlichen Gesandten Wilhelms von Gera ^.

^ Hierdurch hat sich Tammen, Kaiser Friedrich II. und Papst
Innocenz IV. in den Jahren 1243—45. Inaug. Diss. Leipzig 1886. S. 42 f.

irre führen lassen.
2 Dunst. 166.
3 Cr. Maj. IV 369 sq.
* Cr. Maj. IV 371—374.



128 XIV 3.

Anhang 2.

Die angebliche Eriieimuiig Ralph Nevilles zum Kanzler

durch (las Parlament (1226).

Nach der herrschenden Ansicht stammt der Anspruch des

Parlaments, die höchsten Staatsbeamten selbständig ernennen

(oder doch bei ihrer Ernennung- mitwirken) zu dürfen, aus der

Zeit von Heinrichs III Minderjährigkeit her. In dieser Periode

soll der Präcedenztall geschaffen worden sein. Ealph Keville

soll durch das Parlament (oder doch mit dessen ausdrücklicher

Zustimmung) zum Kanzler ernannt worden und ohne den Konsens
des Parlaments verfassungsgemäfs nicht absetzbar gewesen sein.

Audi bei der Ernennung Huberts von Burgh zum Grofsjustitiar

hält Stubbs eine Mitwirkung des Parlaments für wahrscheinhch

;

Bemont nimmt dies als sicher an und behauptet , auch der

Thesaurar Kanulph le Breton sei vom Parlament eingesetzt

worden '.

Die einzige Quelle für die Ernennung Kalph Nevilles ist

Matheus Parisiensis. Er erzählt unterm Jahre 1236, dal's der

König dem Kanzler das Grofse Siegel hätte abnehmen wollen

;

der aber weigerte sich es herauszugeben, da er es nach dem
gemeinsamen Beschlul's der Stände erhalten hätte und es daher

ohne die Zustimmung derselben Körperschaft nicht abliefern

dürfte-. Als zwei Jahre darauf der Bischof von Winchester
Peter des Roches starb, hätte der König gern den Oheim seiner

Gemahlin. Wilhelm den erAvählten Biscliof von Valence, zu dieser

Würde erhoben gesehen; das Domkapitel Avollte hierauf zwar
nicht eingehen, wählte aber, um dem König gefällig zu sein,

Kalph Neville. Der Zorn des Königs tiel nun auf den un-

schuldigen Kanzler : er verweigerte der W^ahl die Bestätigung,

und nahm ihm aufserdem das Siegel weg, das er einem Templer
Gottfried und Johann von Lexington anvertraute. Und wieder

bemerkt hier der Chronist, dafs das Siegel Neville nach dem
Beschlufs der Stände übertragen worden sei^; ebenso drückt er

^ Stubbs II 41. The common Council ot the realm claims the right

of nominating or confiiining the nominatiun of the great otficeis of State,

the justieiar, the chancellor, and the troasurer. — Prothero, Simon de
Mouttbrt üi: their appointmeut should dopend ou the authority of the
National Council. — Bemont, Simon de Montfort 103: tous tious elus

par les bavons.
- Cr. Maj. III 364: commüni consilio regni.
^ Cr. Maj. III 491: per consiliiun totiu? regni.
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sich an drei andern Stellen aus ^ ; an einer vierten sagt er da-

gegen, däls Neville es von der universitas regni empfangen habe-.

Matheus sagt demnach an vier Stellen, dal's Neville das Siegel

unter der Zustimmung des Parlaments erhalten, und an einer,

dals das Parlament es ihm selbständig gegeben habe. Dieser

Widerspruch soll zunächst autser Betracht bleiben; genug, dals

Matheus die Thätigkeit des Parlaments als ein festes Vertassungs-

recht anspricht, was sich darin ganz deutlich zeigt, dafs er zu

der Absetzung des Kanzlers die Zustimmung des Parlaments

ausdrücklich fordert.

Diesen beiden Berichten über die Wegnahme des Siegels, die

Matheus zu den Jahren 1236 und 1239 erzählt, liegt oflFenbar nur

ein einziges Faktum zu Grunde, das urkundlich auf den 24. August
1238 fällt; damals hat Ralph Neville dem König auf seinen

Befehl das Siegel zurückgegeben ". Denn wenn der König schon

im Jahre 1236 die Absicht gehabt hätte, dem Kanzler das

Siegel zu nehmen , so ist es nicht ersichtlich , weshalb er nicht

schon damals dessen Widerstand hätte überwinden können , wie

nach Matheus" Erzählung drei Jahre später; und wenn 1236 die

Weigerung des Kanzlers erfolgreich war was Matheus freilich

nicht behauptet : er berichtet nur die Thatsache der Weigerung —
woran lag es, dals sie es 1239 nicht mehr war? Derartige

Wiederholungen ein und derselben Thatsache kommen bei Matheus
häutig genug vor; auch dafs die beiden Berichte unter ver-

schiednen Jahren erzählt werden, ist nicht befremdlich. Die
Vermutung von Fol's, Neville sei 1236 bei seiner Weigerung der

Unterstützung der Barone sicher gewesen , die mit der Ver-
waltung seines Amts zufrieden waren'*, ist doch nicht haltbar.

Neville ist offenbar von Anfang an ein Parteigänger des Königs
gewesen. Ihn allein von den höhern Beamten hat Heinrich IIL
im Jahre 1232 im Amte gelassen, und im> folgenden Jahre wurde
er mit andern Royalisten von Richard Marshall bei Grofsmont
angegriffen''. Folglich hatten die Stände 1236 gar keinen Grund,
ihn aus Parteirücksichten zu unterstützen — wenn wir von der

bestrittenen Annahme absehen , dafs er von den Baronen zum
Kanzler ernannt worden sei. Obendrein aber waren die Stände
im Jahre 1236 nicht einmal imstande, den ihnen verhafsten Wil-

helm, erwählten Bischof von Valence, vom Hofe zu entfernen*^.

1 Cr. Maj. III 74: assensu totius regui. — Hist. Angl. II 267: totius

barnagii Angliae asseusu et consideratione. — ibid. II 390: de communi
consilio regni.

^ Cr. Maj. III 495: per universitatem regni.
^ Madox, exch. I 66»". Die Sabbati in vigilia DecoUationis S. Jo-

hannis Baptistae anno 22. Hen. III reddidit Regi Dominus Cycestrentis
Episcopus Cancellarius suus, tunc postulatus in Episcopum Wintoniensem,
Sigillum suum per mauum suam, et per praeceptum suum.

* Fofs, judges II 426 f.

5 Cr. Maj. III 253.
e Cr. Maj. UI 862 sq.

Forschungen XIV 3. — Plehn. 9
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Aufser den erwiilmten Berichten kommt nun noch eine

Interpolation in Betracht, die Matheus zu der Chronik Wendovers
gemacht hat. Im Jahre 1222 starb der Bisthof von (^hichester

und zu seinem Nachfolger wurde Ralph Neville gewühlt: qui

antea custos et bajulus sigilli regii extiterat, regis fidelis.simus

cancellarius, assensu totius regni, itaque scilicet, ut non depone-

retur ab ejusdem sigilli custodia nisi totius regni ordinante con-

sensu et consilio; qui post susceptum praesulatum mansit can-

cellarius'. Hier ist nun das talscli, dal's Neville schon im Jahre
1222 Kanzler gewesen sein soll, als er zum Bi.schof von Chichester

gewählt wurde. Fols hat nachgewiesen , dal's der alte Kanzler,

Richard Marsh, jedenfalls bis zum 15. Juni 1225, wahrscheinlich

aber bis zu seinem Tode, der am 1. Mai 1226 eintrat, im Amte
geblieben ist^, und dafs Neville schon am 28. Juni 1226 sein

Nachfolger gewesen ist^. Da nun Ralph Neville in einem ihm
ausgestellten königlichen Privileg vom 2. Mai 1226 nur als

Bischof von Chichester und noch nicht als Kanzler tituliert wird •*,

hat er zwischen dem 2. Mai und dem 28. Juni 1226 sein Amt
angetreten.

Nun sagt Matheus nicht, dafs Ralph Neville durch das

Parlament oder unter seiner Zustimmung die Kanzlerwürde ver-

liehen worden sei, sondern nur das Grofse Siegel; nicht von der

Kanzlerwürde, sondern speciell von der custodia sigilli hätte er

nicht ohne die Zustimmung des Parlaments abgesetzt werden
dürfen. Da nun in einer etwas spätem Zeit der Siegelbewahrer

ein von dem Kanzler ganz unabhängiger Beamter gewesen ist,

so mufs untersucht werden, ob schon im Jahre 1226 diese beiden

Amter nebeneinander bestanden haben, ob also Neville die custodia

sigilli getrennt von der Kanzlerwürde durch eine besondre Ver-

leihung hat erhalten können.
Seit 1238 finden wir neben dem Kanzler einen Siegel-

bewahrer. Denn Neville war nicht direkt von dem Kanzleramt
entfernt worden , wie Matheus ganz richtig sagt , sondern er

niulste nur die custodia sigilli abgeben. Den Titel und die

Einkünfte seines Amts behielt er"'. Die custodia sigilH war
nicht zum Zweck der Arbeitsteilung von dem Kanzleramt ab-

gezweigt, sondern sie bedeutete ein neues Kanzleramt unter

andern! Namen. Neville Idieb Titularkanzler, aber der wichtigste

Teil seines Amts und seines Einflusses war ihm genommen*^.

Die spätem Juristen haben niemals einen prinzipiellen UntcrschifHl

zwischen einem Kanzler und einem Siegelbewahrer herausfinden

' Cr. Maj. III 74.
•J Fofs, judges ri 138. Rot. Claus, ed. Hardy II 78.
=> Fofs ä. a. ü. Kot. Claus. I IIH.

" Hot. Claus. II 107.
'' Cr. Maj. III 495. Fofs II 139.
^ Matheus nennt ihn einmal bezeichnend seniicancelJarius. Hist.

Angl. II 412.
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können \ und in stat. 5 Eliz. wurden beide Amter für identisch

erklärt -.

Nevilles Sturz ist demnach der terminus ad quem für den
Ursprung dieser irrationellen Institution. Wir haben sie nun
weiter rückwärts zu verfolgen. Vor seinem Sturz im Jahre 1238
war Ralph Neville Kanzler und hatte zugleieli die Verwaltung
des Siegels. Wann er Kanzler wurde, konnte ziemlich genau
bestimmt werden. Ist ihm nun die custodia sigilli zugleich mit
seinem Kanzleramt, und zwar als selbständiges Amt oder als

natürliche Pertinenz , oder früher oder später als selbständiges

Amt verliehen worden?
Einige Forscher bezeichnen Neville als Siegelbewahrer in

der Zeit, bevor er Kanzler wurde. Sein offizieller Titel war
aber Vicekanzler^. Der Vicekanzler durfte in Vertretung des
Kanzlers Urkunden ausstellen^; aber schon sein Name besagt,

dals er ein Untergebner des Kanzlers und nicht, wie der spätere

Siegelbewahrer, imabhängig von ihm gewesen ist. Dasselbe be-

weist ein merkwürdiger Brief, in dem der alte Kanzler Richard
Marsh seinem Vicekanzler Neville vorwirft, dafs er ihm in seinem
Schreiben nicht die gebührenden Titel gäbe ' ; es kann also

darüber kein Zweifel sein, dafs der Vicekanzler ein Untergebner
des Kanzlers gewesen und von dem sjjütern Siegelbewahrer zu
unterscheiden ist.

Neville ist also nicht Siegelbewahrer gewesen, ehe er Kanzler
wurde; von der custodia sigilli als eines selbständigen Amts
existiert in jener Zeit keine Spur. Aber auch zugleich mit dem
Kanzleramte kann er sie nicht durch eine besondre Verleihung
erhalten haben. Es hätte sich von selbst verboten, wähi-end der
Minderjährigkeit des Königs eine solche Neuerung einzuführen.

Aufserdem war durch Parlamentsbeschlufs der Gebrauch des
Grofsen Siegels für die ganze Dauer der 'Minorennität besonders
eingeschränkt*"', so dafs auch aus diesem Grunde die custodia

sigilli als ein neues selbständiges Amt während dieser Zeit nicht

wohl gegründet sein kann.

So ist der terminus a quo mit der Volljährigkeit König
Heinrichs gegeben, die im Januar 1227 proklamiert wurde. Der

i Gneist, E. YG. 220 t.

2 Statutes of the Realm IV 1, 447.
3 Shirley, Royal letters I 112. 113. 117. 118. 119. 120. Richarcl

de Morins bezeichnet Neville bei seiner Wahl als Bischof von Chichester
richtig als Vicekanzler. Dunst. 77.

* Fofs II 6—12. 135—37.
"• Royal letters I 180.
*> Rymer I 152. Sciatis quod provisum est per commune consilium

regni nostri An^liae, quod nuUa caxta, nullae litterae patentes, de con-
firmatione, alienatione, venditione vel donatione, seu de aliqua re quae
cedere possit in perpetuitatem , sigillentur magno sigillo nostro usque ad
aetatem nostram completam.

9*
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Ursprung der custodia sigilli murs in der Zoit von 1227 bis

12t5S gesucht werden. Nun existiert eine einzige Urkunde vom
12. Februar 1227 ', und ebenso eine einzige vom November ]22S'^,

worin der König Neville das Kanzleramt aul" Lebenszeit über-

trägt, Avährend j(! zwei Urkunden von 1282"' und 1233' vor-

handen sind, worin er ihm gesondert das Kanzellariat und die

custodia sigilli bestätigt hat. Fols sieht daher in der Urkunde
von 1232 den Ursprung der custodia sigilli'"; aber er giebt keine

Erklärung dafür , weshalb sie damals hätte geschaffen sein

können, und es läfst sich auch wohl keine Erklärung dafür

finden. Wahrscheinlich hat aber König Ucinricli schon 1227

(und demgemäfs auch 1228) Neville die custodia sigilli in einer

verloren gegangenen Urkunde besonders neben dem Kanzleramte

verliehen. Damals konnte der Gedanke leicht aufkommen, sie

selbständig zu verleihen, da von diesem Zeitpunkte an das

Grolse Siegel in volle Kraft trat. Und der Grund, weshalb sie

besonders verliehen wurde , liegt auch nicht fern. Als König

Heinrich volljährig geworden war, kassierte er alle Charten, die

während seiner Minderjährigkeit erlassen worden waren, und be-

stätigte sie nur gegen hohe Gebühren''. So hat Ralph Neville

sein Amt um den doppelten Preis zurückkaufen müssen , doch

ohne dafs schon damals eine Zersplitterung des Kanzleramts er-

folgt wäre.

Neville hat also zwischen dem 2. Mai und dem 28. Juni

1226 das Kanzleramt und, als eine natürliche Pertinenz dazu,

die custodia sigilli erhalten. Matheus' Bericht, dafs Neville vom
Parlament die custodia sfgilli verliehen worden sei, erweist sich

daher als ungenau ; der Chronist hat den Unterschied des

Kanzellariats und der custodia sigilli in eine Zeit übertragen, wo
er noch nicht existierte.

Wir kommen nun zur Beantwortung der Hauptfrage, ob

und inwieweit das Parlament bei Nevilles Ernennung zum Kanzler

mitgewirkt hat. Stubbs verbindet den urkundlich gewonnenen

Zeitpunkt des Amtsantritts (Mai oder Juni 1226) mit der Dar-

stellung des Chronisten: Neville habe im Jahre 1226 das
Kanzleramt und d a s G r o f s e S i e g e 1 unter der Zustimmung
des Parlaments erhalten, dergestalt dafs er nur unter den gleichen

Bedingungen hätte abgesetzt werden dürfen ^. Nun ist es sehr

merkwürdig, dafs keiner der Historiker, die der Darstellung des

St. Albaner Mönchs gefolgt sind, sich die Frage vorgelegt hat,

1 Madox. twch. I Go 1. -

- Fofs II 138. 425.
^ Maddx I 64 »».

^ Madox I 05".
'' Fofs II 138 f.

« Cr. Maj. III, 122. Pollock and Maitlaiid, history of llie Euglish

law 1 507.
' Stubbs II 41.
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wo und wann dies Parlament zwischen dem 2. Mai und dem
28, Juni 1226 getagt habe. Es findet sich in der That keine

Spur davon.

Es läfst sich aber auch positiv beweisen, dafs das Parlament

an der Ernennung Nevilles keinen Anteil hatte. Die Urkunde,

durch die am 12. Februar 1227 Neville die Kanzlerwürde formell

neu verliehen, thatsächlich aber nur bestätigt wurde, ist einseitig

vom Könige erlassen worden, ohne dafs darin einer Mitwirkung

des Parlaments gedacht würde. Daraus folgt, dafs seine erste

Ernennung zum Kanzler im Jahre 1226 von einer Behörde voll-

zogen worden sein mufs, der die Vertretung des minderjährigen

Königs zukam, also entweder von dem Grofsjustitiar allein, oder

von ihm und dem Regentschaftsrat. Hätte das Parlament 1226

kraft seines Verfassungsrechts die ^^'ahl Nevilles allein vollzogen

oder doch dabei mitgewirkt, so konnte dieses Recht durch den

Eintritt der Volljährigkeit des Königs nicht beeinträchtigt werden

:

das Parlament hätte demnach, wie 1226, so im Jahre darauf,

sein verfassungsmäfsiges Recht ausüben müssen. Hätte der König-

es ihm vorenthalten, so wäre es wohl zu einem Verfassungs-

konflikt gekommen; statt dessen finden wir die königliche Ur-

kunde von weltlichen und geistfichen Magnaten testiert.

Nachdem so gezeigt worden , dafs Matheus' Nachricht von

der Ernennung Nevilles unrichtig ist, ist noch die Amtseinsetzung

des Grofsjustitiars Huberts von Burgh und des Thesaurars Ranulph
le Breton zu untersuchen. Über Hubert von Burgh äufsert sich

Stablis^, ihm möge die Weiterführung des Justitiariats durch

dieselbe Körperschaft übertragen worden sein , die Wilhelm von

Pembroke zum Regenten ernannt hatte. Nach Huberts eigner

Aussage vor Gericht, "als der König gegen ihn einen Prozefs an-

strengte, scheint hierüber kein förmlicher Beschlufs gefafst worden
zu sein ; er sagt aus, dafs König Johann ihn in Runnymede zum
Justitiar ernannt hätte und dafs er dann auch nach des Königs
Tode und nach dem Frieden von Lambeth ohne jemandes Wider-

spruch im Amte gebheben sei. Auch nach des Regenten Tode
sei er Justitiar gebheben, nach dem Beschlufs des Legaten, der

Bischöfe und der Magnaten-. Dieser Beschlufs bedeutet aber

die Übertragung der Regentschaft; hieraus konnte ebensowenig

wie aus der Ernennung des Grafen von Pembroke zum Reichs-

regenten ein Anspruch des Parlaments hergeleitet werden , bei

der Ernennung der regulären Grofsbeamten mitzuwirken. —
Was endlich die Ernennung Ranulphs le Breton zum Thesaurar
betrifft, den Bemont ebenfalls durch das Parlament erwählt sein

läfst, so ist es wohl aufser Zweifel, dafs er dieses Amt allein

dem Grofsjustitiar und Regenten verdankte. Ranulph war Kaplan

' 11 41. Hubert de Burgh may have been continued in the justitiar-

ship by tho same body that eonferred the regenc}^ on AYilliam Älarshall.

- Cr. Maj. VI 63 sqq.
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Huberts von Burgh gewesen', sein Bruder Avar 1232 SJieriff von
Kent^', während llubert Graf von Kent war. Hätten die iStände

das Amt des Tliesaurars zu besetzen gehabt, so würden sie einen

bedeutenden Mann aus ihren eignen Reihen , aber nicht eine

Kreatur des Vertreters derjenigen Macht gewählt haben, mit der

sie konkurrierten.

Die Geschichte der Jahre von 1232 bis 1244 bestätigt die

bisher entwickelte Ansicht und erklärt zugleich , wie Matheus
Parisiensis zu seiner falschen Behauptung gekommen ist. Wäre
es ein Verfassungsrecht des Parlaments gewesen , bei der Er-
nennung und Absetzung der Grofsbeamten mitzuwirken, so mufs es

unbedingt in der Zeit von 1232 bis 1234 geltend gemacht worden
sein, wo es wegen der Persönlichkeiten der damaligen Beamten
zum offnen Kampf zwischen dem König und den Baronen kam.
Der Grofsjustitiar Plubert von Burgh und der Thesaurar Ranulph
le Breton wurden 1232 durch eine einseitige Verfügung des

Königs ihrer Amter entsetzt. Die neuen Beamten , Stephan Se-

grave, der Bischof Walter von Carlisle, und als dieser bald darauf

abgesetzt wurde, sein Nachfolger Peter von Rivaux, wurden ohne
Zustimmung des Parlaments ernannt ^. Die Absetzung der

Poitevinen im Jahre 1234 war allerdings die Folge einer Parla-

mentsverhandlung; dies war am 9. April zusammengetreten, und
am 10. wurden Stephan Segrave und Peter von Rivaux entlassen.

Vollzogen wurde aber dieser Akt vom Könige; die Bischöfe

hatten gedrolit. ihn zu exkommunizieren, wofern er die verhafsten

Männer nicht entfernte^.- Das Parlament hat damals so wenig
einen Anteil an der Ernennung und Entlassung der Grofsbeamten
beansprucht, dafs es jetzt im Augenblick des Sieges den König
nicht einmal dazu genötigt hat diese Ämter überhaupt wieder zu

besetzen. Einen Grofsjustitiar hat es von 1234 bis 1258 nicht

gegeben, und als Ralph Neville 1244 gestorben war"', Wieb auch
das Kanzleramt erledigt. Selbst das Parlament, das 1242, also

nach der angeblich verfassungswidrigen Amtsschmälerung Nevilles

zusammentrat, hat, obwohl es in Opposition zu dem König trat,

über diese Thatsache keine Beschwerde erhoben. Erst in dem
Keformprogramm von 1245'' stellten die Stände den Grundsatz
auf, dafs die Mitglieder des Staatsrats, der Grofsjustitiar und der

Kanzler^, vom Parlament erwählt werden sollten. Keiner von

1 Rot. Claus. I 457 bei Fofs II 261.
2 Er wurde 1232 abgesetzt. Ann. Dunst. .ir!0.

^ Stubbs II 45—47. Die gegenteilige Behauptung rler Ann. Waverl.
311 erklärt sich durch den Hafs des Annalisten gegen Hubert von Burgh
(ibid.), und wird widerlegt durch den Aufstand Richard Marshalls.

* Cr, Maj. III 270 sq. Stubbs II 50.
5 Am 1. Februar 1244. Fofs II 427.
6 Cr. Maj. IV 366 sq.
'' Den Anspruch, auch den Thesaurar erwählen zu dürfen, erhebt

das Parlament erst seit 1248. Cr. Maj. V 7.
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ihnen sollte ohne die Zustimmung der Stände abgesetzt werden.

Und mit deuthchster Beziehung auf den Fall Neville wird hinzu-

gefügt, dals der König dem Kanzler nicht das Siegel abnehmen

dürfte; geschähe es dennoch, so sollten alle von andrer Hand
besiegelten Erlasse ungültig sein und das Siegel dem Kanzler

zurückgegeben werden.

Die Stände drangen mit diesem Projekte nicht durch. Sehr

bald aber bildete sich die Meinung, die Forderung des Parla-

ments die Grofsbeamten des Reichs ernennen zu dürfen, sei ein

alter Rechtsanspruch; auf den Parlamenten von 1248. 1249 und

1255, wo sie diese Forderung wiederholten, beriefen sie sich

bereits auf die alten Rechtsgewohnheiten des Reichs'. Hier zeigt

es sich, woher Matheus' falsche Darstellung des Falls Neville

herstammt. Er hat die Bestimmungen des Programms von 1245

auf eine frühere Zeit übertragen und legt sie Ralph Neville in

den Mund, als der König ihm das Grolse Siegel abnahm. —
Demnach müssen die Partieen der Cronica Majora, wo über den

Fall Neville berichtet wird , fi-ühestens im Jahre 1 245 abgefafst

worden sein. Wenn sich auch dafür kein positiver Beweis führen

läfst, so ist es doch von Wichtigkeit, dafs eine Stelle, die bald

auf die Nachricliten über den Fall Neville folgt, sicher erst nach

1245 geschrieben worden ist. Die Notizen über die Wegnahme
des Siegels stehen in der Luardschen Ausgabe III 364 (fol. 99),

IH 491 (fol. 115) und III 495 (fol. 115 b). Eine Bemerkung
des Chronisten über einen Vorfall von Anfang 1239, Cr. Maj.

III 425 (fol. 119), bezieht sich auf ein Ereignis aus dem No-

vember 1245. Er sagt hier nämlich von den beiden Marshalls:

Nee postea ipse (Graf Gilbert) vel frater ejus Walterus sincero

corde regem, ut prius, dilexit, nee fort unato casu prospera-
bantur. Das kann nur eine Anspielung auf ihr baldiges Ende
sein, denn aufserdem erzählt Matheus von ihnen nur noch , dafs

Graf Gilbert sich mit dem Könige versöhnt hätte-, und dafs nach

Gilberts Tode sein Bruder Walter mit der Grafschaft Pembroke
belehnt worden sei^. Graf Gilbert kam 1241 auf einem Turnier

um"^ und Graf Walter starb am 24. November 1245^.

Auch der Widerspruch bei Matheus, der dem Parlament
teils die selbständige Übertragung des Grofsen Siegels, teils nur
seine Mitwirkung dabei zuerkennt, findet hier seine Lösung.

Seiner Erzählung liegt die Forderung der Stände zu Grunde,
dafs der Kanzler von ihnen allein erwählt werden sollte. Bei

der Wiederholung dieser Forderung hat sich Matheus auch nicht

gleichmäfsig ausgedrückt, indem er bald sagt, er sollte unter

' Cr. Maj. V 7. 73. 494.
2 Cr. Maj. IV 56.
3 Cr. Maj. IV 1-58.

* Cr. Maj. IV 135.
5 Cr. Maj. IV 491.
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dem Beirat des Parlaments, bald, er sollte vom Parlament er-

nannt werden *

.

1 Cr. Maj. IV IMV-i (1. Parlament von 1244. S. Anhang 1): petitum
fuitut secundum quod elogerant, justitiarius et cancellarius fierent. —
IV 367 (Keformprogramm von 124.'")): Justitiarius et cancellarius ab omnibus
elegantur. — V 7 (Parlament, von 1248): conquerentibus, eo quod, sicut

niagnifici rege.s praedecessores sui habuerunt, justitiarium nee cancellarium
liabet, nee thesaurarium per commune consilium regni, prout de-

ceret et expediret. — V 78 (Parlament von 1249j: de cancellario, justi-

tlario, et tnesaurario, per consilium eorum constituendis. — V 494
(Parlament von 1255 c Exigebant insuper, ut de communi eonsilio
regni sibi justitiarium, cancellarium, et thesaurarium eligerent, sicut

ab antiquo consiietum et justnm, qui etiam non amoverentur, nisi clarescen-

tibus cnlpis, et de communi regni convocati eonsilio et deliberatione. —
Hist. Angl. III öl (Parlament von 1249): de cancellario, justitiario et

thesaurario per commuuam regni constituendis.
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